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Die Große Anfrage beantwortet der Sozialminister im Namen der Hessi-
schen Landesregierung wie folgt: 
 
I. Stellenwert, Bedeutung und Ziele von Jugendpolitik 
 
Frage 1. Welchen Stellenwert nimmt die Jugendpolitik in der Arbeit der Landesregierung 

ein und wodurch wird dieser Stellenwert deutlich? 
 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Kindern und Jugendlichen in Hessen 
bestmögliche Chancen für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu bieten. Die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil 
der Jugendpolitik in Hessen. Dabei stehen Kinder und Jugendliche als eigen-
ständige Personen im Mittelpunkt jugendpolitischen Handelns. Aufgabe und 
Ziel ist es, Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugend-
lichen in einer Weise herzustellen und zu gestalten, dass junge Menschen 
konsequent und nachhaltig in ihren Handlungskompetenzen gefördert und 
gestärkt werden, damit sie aktiv Verantwortung für sich selbst wie auch für 
das Gemeinwesen, in welchem sie leben, übernehmen können. Die Jugend-
politik der Landesregierung ist diesem Ziel verpflichtet und nimmt deshalb 
einen hohen Stellenwert in der Arbeit der Landesregierung ein.  
 
Die Landesregierung ist sich dabei der jugendpolitischen Herausforderung 
bewusst, die sich insbesondere daraus ergibt, dass der demografische Wan-
del dazu beiträgt, dass sich die gesellschaftliche Bedeutung von jungen Men-
schen als zunehmend kleiner werdende Bevölkerungsgruppe verändert. Ge-
rade deshalb ist aber die öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen umso wichtiger. So richtet die Landesregierung 
beispielsweise ihre politischen Entscheidungen konsequent am Kriterium der 
Verantwortung für künftige Generationen aus und hat das Kriterium der 
Nachhaltigkeit in allen Politikbereichen mit Leben gefüllt. 
 
Im Mittelpunkt der Jugendpolitik der Landesregierung stehen die jungen 
Menschen in Hessen. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat Fähigkeiten und 
Potenziale, die er in das Gemeinwesen einbringen kann und die es ihm er-
lauben, sein Leben so weit wie möglich selbst in die Hand zu nehmen. Die 
Jugendpolitik der Landesregierung will junge Menschen in Hessen dabei 
unterstützen, ihnen Chancen eröffnen, Kompetenzsteigerung ermöglichen 
und zu mehr Eigenverantwortung anregen. Eine so verstandene Jugendpoli-
tik besitzt eine aktivierende Wirkung. Die Jugendpolitik der Landesregie-
rung ist deshalb Teil einer aktivierenden Sozialpolitik, die ein richtiger 
Schritt in eine sichere Zukunft mit gleichzeitiger Teilhabe und Verantwor-
tung ist. Der moderne Sozialstaat soll mit seiner Jugendpolitik nicht über-
wiegend alimentierende Fürsorge betreiben, sondern vor allem aktivierend 
und motivierend auf junge Menschen wirken. 
 
Den Stellenwert, den die Landesregierung der Jugendpolitik zumisst, wird 
dort erkennbar, wo das Land das Ziel der Förderung von Kindern und Ju-

Eingegangen am 28. März 2013   ·   Ausgegeben am 9. April 2013 

Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden  

Drucksache 18/7196  

 

 28. 03. 2013 

 
 
 

18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

gendlichen durch eine nachhaltige Unterstützung und Förderung vielfältiger 
und qualitativ hochwertiger Angebote verfolgt. Dies reicht von Kinderbe-
treuung über Schule, von außerschulischen Angeboten der Jugendarbeit und 
Jugendbildung über Angebote der Hilfen zur Erziehung bis hin zu Maßnah-
men zur Integration in den Arbeitsmarkt. Dabei fördert die Landesregierung 
insbesondere das ehrenamtliche und freiwillige Engagement junger Men-
schen und die Partizipation an Entscheidungen, von denen Kinder und Ju-
gendliche betroffen sind. An den Stellen und Orten, wo sich zeigt, dass jun-
ge Menschen zielgerichtete Unterstützung benötigen, um sicherzustellen, 
dass Benachteiligungen in ihren Lebenslagen vermieden und abgebaut wer-
den können, und um das Wohl aller Kinder und Jugendlichen wie auch als 
Wohl jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen zu sichern, ergreift die Lan-
desregierung die notwendigen jugendpolitischen Initiativen. Die Sicherung 
des Kindeswohls ist dabei oberster Maßstab jugendpolitischen Handelns. Die 
Landesregierung setzt sich deshalb entsprechend dem Kinder- und Jugendhil-
fegesetz (SGB VIII) konsequent dafür ein, jedem jungen Menschen ein 
Recht auf Förderung und Erziehung zu sichern.  
 
Frage 2. Welche Zielsetzung verfolgt die Landesregierung im Rahmen ihrer Jugendpolitik? 
 
Frage 3. Inwiefern will die Landesregierung die Zugänge von Jugendlichen zu gesellschaft-

lichen Ressourcen und ihre Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen fördern? 
 

Die Fragen 2 und 3 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
 
Eine der wichtigsten Aufgaben der Jugendpolitik ist es, jungen Menschen 
Perspektiven zu eröffnen und dort, wo es notwendig ist, Hilfestellungen zu 
geben. Erziehung, Bildung, Ausbildung und Arbeit sind die entscheidenden 
Faktoren, um jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Dabei muss Politik 
für junge Menschen fördern, aber auch fordern. Primäre Zielsetzung der Ju-
gendpolitik der Landesregierung ist es, deutlich zu machen, dass jeder Ein-
zelne Verantwortung für das Gemeinwohl trägt - für sich selbst, aber auch 
für andere. Mit dieser Ausrichtung ihrer Jugendpolitik orientiert sich die 
Landesregierung an der Grundhaltung junger Menschen, die in ihrer prag-
matischen Orientierung optimistisch in die Zukunft sehen und den Heraus-
forderungen mit Leistungsorientierung und einem ausgeprägten Sinn für so-
ziale Beziehungen entgegentreten, wie dies u.a. in der 16. Shell Jugendstu-
die dokumentiert wird.  
 
Die Jugendpolitik der Landesregierung wirkt auf dieser Grundlage darauf 
hin, dass junge Menschen die für ihre gelingende Entwicklung notwendigen 
Gestaltungsräume vorfinden und damit eine Wertschätzung erfahren, die Ba-
sis für ein von allen Generationen getragenes Gemeinwesen bietet. Die Ju-
gendpolitik der Landesregierung ist dem Ziel verpflichtet, junge Menschen 
als aktive Gesellschaftsmitglieder zu gewinnen und ihre Beteiligung zu för-
dern. Dabei versteht die Landesregierung das Potenzial und das Engagement 
junger Menschen als unverzichtbaren Beitrag zur Zukunftsgestaltung. In die-
sem Sinne ist Jugendpolitik Teil einer nachhaltigen Politik der Landesregie-
rung. 
 
Neben der Förderung der Teilhabe junger Menschen stellt die im SGB VIII 
verankerte öffentliche Verantwortung für eine gelingende Entwicklung jun-
ger Menschen die zweite Säule der Jugendpolitik der Landesregierung dar. 
Dabei geht es um die Unterstützung für eine gelingende Persönlichkeitsent-
wicklung mit dem Ziel, dass junge Menschen aus einer erfüllten Kindheit 
und Jugend heraus kompetent ihr eigenes Leben gestalten, Verantwortung 
für sich und andere übernehmen und mit ihren individuellen Potenzialen in 
der Gesellschaft willkommen sind. 
 
 
II. Demografischer Wandel und Folgen für Jugendliche 
 
Frage 1. Wie viele Jugendliche von 12 bis 25 Jahren lebten 1980, 1990, 2000 und aktuell in 

Hessen (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 
 
Frage 2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Bevölkerungsprognose bezüg-

lich der Anzahl Jugendlicher zwischen 12 bis 25 Jahren, die in den Jahren 2020, 
2030, 2040 und 2050 in Hessen leben werden (aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

 

Die Fragen 1 und 2 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
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Die nachfolgende Tabelle weist  

- die Zahl der jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren (aufge-
schlüsselt) aus, die jeweils zum Stichtag 31. Dezember 1980, 1990 und 
2000 in Hessen lebten, und 

- die Zahl der jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren (aufge-
schlüsselt), die entsprechend der so genannten 12. koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes zum Stichtag 
31. Dezember 2020, 2030, 2040 und 2050 in Hessen leben werden. 

 
 Siehe Anlage 1 
 
Frage 3. Wie hat sich der Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund seit 1980 bis heute 

entwickelt und wie wird sich der Anteil bis 2050 voraussichtlich entwickeln (auf-
geschlüsselt nach Geschlecht)? 

 

Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann erst seit 2005 
ausgewiesen werden, weil dieses Merkmal erst in dem Jahr definiert wurde. 
Informationen zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund können deshalb 
erst ab diesem Zeitpunkt auf Basis des Mikrozensus bereitgestellt werden. 
 
Die nachfolgende Tabelle macht deutlich, dass im Jahr 2005 in Hessen 
941.000 junge Menschen im Alter von 12 bis einschließlich 25 Jahren leb-
ten. Davon verfügten 307.300 junge Menschen über einen Migrationshinter-
grund im engeren Sinn1. Dies entspricht einem Anteil von 32,7 v.H.. Die 
Angaben zum Geschlecht können der angefügten Tabelle entnommen wer-
den. Im zeitlichen Verlauf zeigt sich der Anteil der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund an der gesamten Altersgruppe seit 2005 konstant.  
 
Eine Prognose der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im o.g. Sinne 
liegt für Hessen bislang nicht vor. 
 
 Siehe Anlage 2 
 
Frage 4. Wie hat sich das Medianalter der hessischen Bevölkerung seit 1980 bis heute ent-

wickelt und wie wird es sich voraussichtlich bis 2050 entwickeln? 
 

Die seit 1980 zu verzeichnende wie auch die prognostizierte Entwicklung 
des Medianalters der hessischen Bevölkerung kann der unten genannten  
Tabelle entnommen werden: 
 

Frage 4 

Jahr Medianalter 

1980 38,4 
2009 43,2 
2050 50,6 

 
Frage 5. Welche Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung angesichts des 

prognostizierten und teils schon vorhandenen Fachkräftemangels? 
 Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen des Fachkräftemangels auf den 

Arbeitsmarkt und die Ausbildungschancen Jugendlicher ein? 
 

Die Landesregierung führt angesichts des prognostizierten und teils schon 
vorhandenen Fachkräftemangels zahlreiche Maßnahmen durch. Für eine 
Darstellung dieser Maßnahmen im Einzelnen wird auf die Berichterstattung 
der Staatskanzlei gem. § 26 GOHLT zu dem Antrag der Fraktionen der 
CDU und der FDP betreffend Fachkräftebedarf sichern - Innovations- und 
Wirtschaftsstandort Hessen stärken (Drucksache 18/5174 zur Drucksache 
18/4696) vom 25. April 2012 verwiesen, besonders auf die Abschnitte 
"Verbesserung der Chancen junger Menschen", "Gezielte Ausrichtung be-
stehender Ausbildungsprogramme" und "Werbung für MINT-
Studiengänge". 
 
      
1 In bestimmten Fällen kann der Migrationshintergrund einer Person lediglich aus Zusatzanga-
ben abgeleitet werden, die alle vier Jahre Bestandteil des Frageprogramms des Mikrozensus 
sind. Dies ist in den Jahren 2005 und 2009 der Fall, in denen man den Migrationshintergrund 
im weiteren Sinn bestimmen kann. In den Zwischenjahren unterscheiden sich diese Personen 
nicht von Deutschen ohne Migrationshintergrund. Dies ist bei in Deutschland geborenen Deut-
schen der Fall, deren Migrationshintergrund aus Eigenschaften der Eltern resultiert, sofern die 
Betroffenen nicht mit ihren Eltern in einem Haushalt zusammenleben. Im Jahr 2009 lag die 
Größenordnung dieser Personen bei rund 35 000 Personen. Im Rahmen der Zeitreihenanalyse 
wird daher die Bevölkerung mit Migrationshintergrund im engeren Sinn betrachtet, die in jedem 
Jahr ausgewiesen werden kann.  
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In der Berichterstattung wird auch näher ausgeführt, dass die Landesregie-
rung eine Steuerungsgruppe "Fachkräftesicherung in Hessen" eingesetzt hat, 
die von der Fachkräftekommission Hessen unter Leitung der Regionaldirek-
tion Hessen der Bundesagentur für Arbeit beraten wird. Diese hat im Sep-
tember 2012 ihren Abschlussbericht vorgelegt. Aus diesem Abschlussbericht 
gehen weitere Handlungsfelder und Maßnahmenvorschläge hervor, die in die 
Strategie der Landesregierung einfließen.  
 
Die Landesregierung geht davon aus, dass die demografische Entwicklung 
und die zu erwartende Abnahme der Personen im erwerbsfähigen Alter nicht 
zwingend zu einem geringeren Arbeitskräfteangebot bzw. generellen Fach-
kräftemangel in Hessen führen müssen.  
 
Die Beschäftigungschancen für qualifizierte Arbeitskräfte werden sich durch 
die demografische Entwicklung verbessern. Es gilt, den zu erwartenden 
Rückgang des Arbeitskräfteangebots durch die Erschließung bestehender in-
ländischer Fachkräftereserven, durch Qualifizierung und Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung sowie durch eine verstärkte Zuwanderung qualifizierter 
Fachkräfte aus dem Ausland zu kompensieren. Die Deckung des aktuellen 
Fachkräftebedarfs macht auch eine verstärkte Zuwanderung von bereits fer-
tig ausgebildeten Fachleuten mit bestimmten Qualifikationen aus dem Aus-
land erforderlich. Das Hessische Sozialministerium (HSM) und das Hessi-
sche Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMWVL) haben mit der Umsetzung einer aktiven Anwerbungsstrategie be-
gonnen und eine Vereinbarung zur "Förderung der Mobilität von Fachkräf-
ten zwischen der Autonomen Gemeinschaft Madrid und dem Land Hessen" 
abgeschlossen, um damit einen Beitrag zur Lösung der Fachkräfteproblema-
tik in beiden Regionen - einem Überhang an arbeitsuchenden Fachkräften in 
der Region Madrid und einem Bedarf an Fachkräften in Hessen - zu leisten, 
den europäischen Gedanken zu stärken, das gegenseitige Verständnis über 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu erhöhen und die Zusammenarbeit 
auch auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet aus-
zuweiten.  
 
Das im Auftrag des HMWVL und vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und 
Kultur (IWAK) der Goethe-Universität Frankfurt am Main entwickelte 
Prognoseinstrument regio pro weist diesbezüglich die zu erwartenden Fach-
kräftebedarfe für die einzelnen Berufsgruppen in Hessen auf Regierungsprä-
sidiumsebene aus. Künftig wird dies auch auf der Ebene der Kreise und 
Kommunen möglich sein. 
 
Im Hinblick auf den Ausbildungsbereich ist bis zum Jahr 2014 auf Grund 
der Umstellung auf das achtjährige Gymnasium bzw. der verstärkten 
Absolventenzahlen bei den Abiturientinnen und Abiturienten kein Rückgang, 
sondern eher eine erhöhte Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zu erwarten. 
Jugendliche stehen in der Regel erst nach einer mehrjährigen Ausbildungs-
zeit dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte zur Verfügung. Die Anwerbung aus-
gebildeter Fachkräfte aus dem Ausland ist daher eine zusätzliche Maßnah-
me, die die Aktivierung des inländischen Arbeitskräftepotentials ergänzt und 
zum Erhalt und zur Qualität des Standorts und damit zum Wohlstand Hes-
sens beiträgt. 
 
Erst mit dem Rückgang der Schulabgängerzahlen ab dem Jahr 2015 wirkt 
sich die demografische Entwicklung auf den hessischen Ausbildungsmarkt 
aus. Im Jahr 2011 verließen ca. 57.600 Schülerinnen und Schüler die allge-
meinbildende Schule in Hessen. Bis zum Jahr 2025 wird diese Zahl nach ei-
ner Modellrechnung der Hessen Agentur um 17 v.H. sinken. Die betriebli-
che Ausbildungssituation für Jugendliche kann sich dauerhaft verbessern, 
wenn die Unternehmen bereit sind, auch Jugendliche für eine Ausbildung 
einzustellen, die bislang in den berufsschulischen Übergangsbereich einge-
mündet sind (Vgl. Kap. 7, Bericht Berufsausbildung in Hessen 2012, Hessen 
Agentur, Wiesbaden 2012). 
 
Die Ausbildungsaktivitäten der Wirtschaft haben sich laut IAB-Betriebspanel 
Hessen 2011 und den jüngsten Arbeitsmarktstatistiken der Regionaldirektion 
Hessen der Bundesagentur für Arbeit weiter verstärkt. Die Zahl neu angebo-
tener Ausbildungsplätze ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr deutlich ange-
stiegen. In den Branchen und Berufen, für die nach gegenwärtigem Stand ein 
Fachkräftemangel bzw. eine -verknappung festzustellen oder für die nähere 
Zukunft zu erwarten ist (u.a. Logistik und Vertrieb, technische Berufe, Bü-
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ro-, Sozial- und Gesundheitsberufe), liegt bereits ein Bewerbermangel vor, 
wenn dem Angebot an freien Ausbildungsplätzen nur die Bewerberinnen und 
Bewerber gegenübergestellt werden, die bei den für Ausbildungsvermittlung 
zuständigen Stellen als noch unversorgt gelten. Berücksichtigt man dagegen 
alle Bewerberinnen und Bewerber, zeigt sich bei nahezu jeder Berufsgruppe 
eine deutliche Angebotslücke. In den Bereichen mit Bewerbermangel sind 
daher die Ausbildungschancen gewachsen. Die Übernahmequote von Ju-
gendlichen mit erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen hat den höchsten Stand 
seit zehn Jahren erreicht, was auch für die Anstrengungen der Unternehmen 
spricht, ihre Fachkräftebasis zu sichern. Gestiegen ist laut IW-
Weiterbildungserhebung 2012 auch das Weiterbildungsengagement der 
Unternehmen im Hinblick auf die Fachkräftesicherung, von dem Jugendliche 
auch, aber in geringerem Maße profitieren. Die Unternehmen haben allem 
Anschein nach in den letzten Jahren, während der Fachkräftemangel zu-
nahm, vermehrt junge Arbeitskräfte eingestellt. Die Jugendarbeitslosigkeit 
hat sich in den letzten Jahren reduziert. Im Jahr 2012 trug die stabile kon-
junkturelle Lage in Deutschland erheblich dazu bei, dass die Zahl der ar-
beitslos gemeldeten jungen Menschen deutlich sank. In der Gruppe der 15- 
bis 25-Jährigen ging die Arbeitslosigkeit im Juni 2012 gegenüber dem glei-
chen Vorjahresmonat um 5,4 v.H. zurück, bei den 15- bis 20-Jährigen 
machte der Rückgang sogar 7,7 v.H. aus. Entsprechend nahm die Arbeitslo-
senquote bei den 15- bis 25-Jährigen auf 5,1 v.H. (Juni 2011: 5,5 v.H.) und 
bei den 15- bis 20-Jährigen auf 3,5 v.H. (Juni 2011: 3,8 v.H.) ab. Im De-
zember 2012 und Januar 2013 trübte sich die Entwicklung ein und die Ju-
gendarbeitslosigkeit stieg stärker als saisonüblich. Da die Konjunkturerwart-
ungen inzwischen wieder in den positiven Bereich steigen, ist im Verlauf des 
Jahres 2013 mit einer Verbesserung zu rechnen.  
 
Frage 6. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Versorgungssicherheit mit 

jugendlicher Infrastruktur (Jugendzentren, Freizeitangeboten) und mit Einrichtung 
der Daseinsvorsorge vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in den 
Kommunen sicherzustellen? 

 Sind für finanzschwache Kommunen bestimmte Förderprogramme vorgesehen? 
 

Die Landesregierung hat sich bereits frühzeitig mit den Folgen des demogra-
fischen Wandels auseinandergesetzt und damit gute Grundlagen für eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit den sich hieraus ergebenden Heraus-
forderungen geschaffen. Da landesweit von keiner einheitlichen Entwicklung 
auszugehen ist, verbieten sich einfache Antworten auf die demografische 
Herausforderung. Grundlegend kann aber davon ausgegangen werden, dass 
die Versorgungsbedarfe für "jugendrelevante" Leistungen weniger werden, 
während sie für die ältere Bevölkerung nahezu flächendeckend ansteigen. In-
sbesondere in den dünn besiedelten ländlichen Räumen führt die Abnahme 
der Bevölkerung zu einer zurückgehenden Auslastung der Infrastrukturen. 
Dies gilt auch für die "jugendliche Infrastruktur". Nach Auffassung der 
Landesregierung gilt es angesichts dessen, angepasst bedarfsgerechte Lösun-
gen zu entwickeln, die auf die regionalen Gegebenheiten ausgerichtet sind. 
Dabei wird die Kooperation und Vernetzung bisher vorhandener infrastruk-
tureller Angebote von zentraler Bedeutung sein. Dies wird auf der Seite der 
Träger von Angeboten die Bereitschaft erfordern, bisherige Besitzstände zu 
hinterfragen, und im Ergebnis dazu führen, traditionell verfestigte Struktu-
ren weiterzuentwickeln bzw. "umzubauen", damit neue Formen und Ange-
bote einer jugendbezogenen Infrastruktur entwickelt und etabliert werden 
können. Insgesamt geht die Landesregierung davon aus, dass gerade mit 
Blick auf Kinder und Jugendliche und deren Beteiligung der demografische 
Wandel auch Chancen zur Förderung wie auch zum Ausbau der Partizipati-
on junger Menschen beinhaltet. 
 
Entsprechend dem SGB VIII obliegt den Trägern der öffentlichen Jugendhil-
fe die Verantwortung, die für die Entwicklung der für junge Menschen er-
forderlichen Angebote ("jugendliche Infrastruktur") zur Verfügung zu stel-
len. Mit den Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe im 
Kontext des kommunalen Finanzausgleichs unterstützt die Landesregierung 
finanzschwache Kommunen durch eine höhere Zuweisung umfassender als 
finanzstarke Kommunen und trägt somit zur Sicherung einer "jugendlichen 
Infrastruktur" auch in finanzschwachen Kommunen bei. Auch sind Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend § 79 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII ver-
pflichtet, von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln einen angemes-
senen Anteil für die Jugendarbeit und damit für eine "jugendliche Infrastruk-
tur" zu verwenden. Der 11. Kinder- und Jugendhilfebericht der Bundesre-
gierung nennt hierfür einen Mindestwert von 15 v.H. der Gesamtsumme. 
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Frage 7. Wie definiert die Landesregierung den Begriff "Generationengerechtigkeit" und 
mit welchen konkreten Maßnahmen will sie die Generationengerechtigkeit ver-
wirklichen? 

 

Für die Hessische Landesregierung bedeutet Generationengerechtigkeit die 
Gerechtigkeit der Verteilung von Lebenschancen, materiellen Ressourcen 
und Lebensqualität unter den Generationen. Zugleich gilt: Die Freiheit jeder 
Generation ist durch die Verantwortung für künftige Generationen begrenzt. 
Es geht somit um die Gerechtigkeit zwischen heutigen und künftigen Gene-
rationen, die Gerechtigkeit zwischen Jung und Alt und um die Gerechtigkeit 
innerhalb einer Generation, zum Beispiel im Verhältnis zwischen Eltern und 
Kinderlosen. Fragen der Generationengerechtigkeit sind also damit ein zent-
raler Aspekt der Nachhaltigkeitsdebatte. Für den sozialen Bereich ist eine 
generationengerechte Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme von 
herausragender Bedeutung. So muss beispielsweise die gesetzliche Renten-
versicherung zukunftsfähig ausgestaltet werden. Generationengerechtigkeit 
ist damit Querschnittsaufgabe, die bei allen Entscheidungen zu bedenken und 
zu berücksichtigen ist. 
 
 
Frage 8.  Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die vom Bund geförderten 

Mehrgenerationenhäuser? 
 Wie viele hessische Kommunen haben solche Mehrgenerationenhäuser? Sind wei-

tere Mehrgenerationenhäuser in Planung? 
 Durch welche attraktiven Dienstleistungen, Hilfestellungen und Angebote wird in 

den vorhandenen Mehrgenerationenhäusern die besondere Lebenswelt der Jugend-
lichen berücksichtigt? 

 

Bei dem Programm "Mehrgenerationenhäuser" handelt es sich um ein Bun-
desprogramm, welches durch das Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird. Daher wurde das 
BMFSFJ an der Beantwortung dieser Fragen beteiligt. 
 
Die von der Bundesregierung geförderten Mehrgenerationenhäuser sind An-
laufstellen und Begegnungsstätten für Jung und Alt, in denen sich die Gene-
rationen wie selbstverständlich begegnen und sich gegenseitig helfen. Sie 
nutzen das Erfahrungswissen und die Potenziale aller Generationen, gehen 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen ein und bieten das 
an, was vor Ort gebraucht wird. Das geht von Kinderbetreuung über Dienst-
leistungen rund um Haushalt und Garten bis zu Pflege und Hilfen im Alltag. 
Im Zusammentreffen und Zusammenwirken von Jung und Alt entwickelt 
sich eine lebendige Nachbarschaft, die es ermöglicht, soziale Probleme auf 
neue Arten anzupacken. Bei Mehrgenerationenhäusern nach dem Bundespro-
jekt handelt es sich in erster Linie nicht um Wohnprojekte. Trotzdem kön-
nen den Mehrgenerationenhäusern auch Mehrgenerationenwohnprojekte an-
geschlossen sein. 
 
Das vom Bund aufgelegte Aktionsprogramm sieht vor, in jedem Landkreis 
und in jeder kreisfreien Stadt in Deutschland mindestens ein Mehrgeneratio-
nenhaus zu fördern. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erhält jedes Haus 
jährlich 40.000 € Bundesförderung für Personal- und Sachkosten (bis 
längstens 31.12.2012). In Hessen gab es nach dem Start der ersten Projekte 
im November 2006 und einer zweiten Ausschreibungsphase im Frühjahr 
2007 in jedem Landkreis mindestens ein Mehrgenerationenhaus (insgesamt 
29 Mehrgenerationenhäuser). 
 
Da die Förderung für die ersten Mehrgenerationenhäuser bereits Ende 2011 
ausgelaufen ist, hat das BMFSFJ ein Folgeprogramm aufgelegt. Mit Beginn 
des Jahres 2012 startete das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II 
des BMFSFJ, in dem die teilnehmenden Mehrgenerationenhäuser gemein-
sam mit ihren Standortkommunen passgenaue Antworten und individuelle 
Lösungen für die kleinen und großen Alltagsherausforderungen der Men-
schen vor Ort entwickeln. 
 
Alle Mehrgenerationenhäuser richten ihre Angebote nach den regionalen 
Bedürfnissen in ihrer Stadt oder Gemeinde aus. Um darüber hinaus für alle 
Häuser ähnliche Strukturen zu schaffen, bilden vier Schwerpunktthemen im 
Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II einen gemeinsamen Rahmen. 
 
Die Schwerpunkte des Aktionsprogramms sind: 

1. Alter und Pflege, 

2. Integration und Bildung, 
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3. Angebot und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen sowie 

4. Freiwilliges Engagement. 
 
Ebenso fördern die Mehrgenerationenhäuser mit ihren vielfältigen Angebo-
ten und Unterstützungsleistungen gezielt die bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie bzw. Pflege und Beruf.  
 
Im Rahmen des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser II erhält jedes 
Haus über einen Zeitraum (2012 bis 2014) einen jährlichen Zuschuss in Hö-
he von 40.000 €. Davon werden 30.000 € aus Mitteln des Bundes und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. 10.000 € werden von der jewei-
ligen Standortkommune bzw. vom Land oder Landkreis übernommen. 
 
Das HSM unterstützt den Zusammenschluss der hessischen Mehrgeneratio-
nenhäuser zu einer landesweiten Arbeitsgruppe, die sich am 15. Februar 
2011 gegründet hat. Auch wurde mehrfach die Bereitschaft erklärt, Fachver-
anstaltungen bzw. Fachtage in Kooperation durchzuführen.  
 
In Hessen haben sich 26 von den ursprünglich 29 geförderten Einrichtungen 
um eine Weiterförderung durch das Folgeprogramm "Mehrgenerationenhäu-
ser II" beworben und konnten auch berücksichtigt werden.  
Daneben sind zwei neue Einrichtungen hinzugekommen, so dass nach dem 
aktuellen Stand insgesamt 28 Einrichtungen aus Hessen als Mehrgeneratio-
nenhaus gefördert werden. Eine Aufstellung der in Hessen geförderten 
Mehrgenerationenhäuser ist als Anlage II 8 beigefügt.  
 
Mehrgenerationenhäuser beziehen möglichst alle Generationen in ihre Arbeit 
ein. Davon profitieren besonders Kinder und Jugendliche. Denn dieser gene-
rationenübergreifende Ansatz ermöglicht ihnen die Begegnung mit der älte-
ren Generation, die heute nicht mehr selbstverständlich ist. Ältere Menschen 
mit ihren vielfältigen Erfahrungen übernehmen in Mehrgenerationenhäusern 
- ergänzend zu den hauptamtlich Beschäftigten - häufig ehrenamtlich bei-
spielsweise die Hausaufgabenbetreuung, organisieren Spielenachmittage und 
unterweisen in praktischen Dingen wie Fahrradreparatur usw. In diesem 
Kontext stehen auch Angebote, die sich insbesondere an Jugendliche richten, 
wie Bildungspatenschaften, Mentorenprogramme und berufsbezogenes 
"Coaching". Hier helfen erfahrene Berufstätige oder bereits Pensionierte den 
Schülerinnen und Schülern beim Übergang in Ausbildung, Studium oder Be-
ruf. Darüber hinaus gibt es in einigen Mehrgenerationenhäusern enge Koo-
perationen mit der Bundesagentur für Arbeit, so dass in den Häusern Be-
rufsberatung oder Berufsorientierungsveranstaltungen angeboten werden.  
 
Reizvoll für Jugendliche ist es aber auch, selbst Verantwortung zu überneh-
men, z.B. bei der Schulung Älterer im Umgang mit Mobiltelefonen oder mit 
dem Internet. Diese Angebote werden von Jugendlichen unter Anleitung 
selbst gestaltet. Der Aspekt der Verantwortungsübernahme spielt auch bei 
Angeboten eine Rolle, die ältere Menschen im Alltag unterstützen. Zum 
Beispiel übernehmen Jugendliche Einkaufs-, Hol-, Bring- und Begleitdiens-
te, häufig im Rahmen eines Sozialpraktikums, das sie im Mehrgenerationen-
haus unter Begleitung der Schule absolvieren können.  
 
Bei Angeboten wie beispielsweise dem "Babysitter-Führerschein" lernen Ju-
gendliche, Verantwortung für die jüngste Generation zu übernehmen. Nach 
Abschluss des Kurses können sie über das Mehrgenerationenhaus vermittelt 
werden.  
 
Mehrgenerationenhäuser bieten aber - neben "klassischen" Angeboten im 
Bereich von (Ferien-) Freizeit und Sport - Angebote, die auch Jugendliche in 
ihrem Alltag unterstützen. Dazu gehört z. B. der Offene Treff, den jedes 
Haus eingerichtet hat, oft ergänzt mit einem kostengünstigen Mittagstisch. 
Dieser bildet häufig die Grundlage für weitere Angebote, die sich aus-
schließlich an Jugendliche richten, wie z. B. ein Kochkurs. Hier können sie 
- häufig erstmals - den Umgang mit einem Herd sowie die Grundlagen einer 
gesunden ausgewogenen Ernährung und des Zubereitens von Lebensmitteln 
erlernen. 
 
Insgesamt wird die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser ausgesprochen posi-
tiv bewertet. Je nach Einrichtungstyp und Bedarf werden wichtige Angebote 
für Familien bereitgehalten, die Familien bei der Bewältigung der täglichen 
Herausforderungen unterstützen.  
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Frage 9. Wie gut sind die Mehrgenerationenhäuser mit Angeboten der Jugendhilfe und vor-

handenen Jugendeinrichtungen vernetzt? Wie wird die Vernetzung sichergestellt 
und wie weiter ausgebaut? 

 

Die Vernetzung von Mehrgenerationenhäusern mit verschiedenen Einrich-
tungen der Jugendhilfe und mit dem Jugendamt ist ein wesentlicher konzep-
tioneller Baustein des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser II. Hier 
gibt es bereits verschiedene Modelle, die sich an regionalen und lokalen Be-
darfen und Möglichkeiten orientieren und die vom Ursprungstyp des Mehr-
generationenhauses beeinflusst werden.  
 
Beispielhaft hervorgehoben sei hier das Mehrgenerationenhaus in Offenbach 
am Main. Diese Einrichtung ist aus einem Kinder-, Jugend- und Kulturzent-
rum hervorgegangen. In enger Abstimmung mit dem Träger des Mehrgene-
rationenhauses überträgt das Jugendamt dem Haus Aufgaben, die insbeson-
dere darauf abzielen, die Lebenswirklichkeit benachteiligter Jugendlicher zu 
verbessern. Das Mehrgenerationenhaus aktiviert ältere Menschen, sich mit 
ihren Erfahrungen einzubringen. Es bietet beispielweise Sprachkurse, 
Mentorenprogramme zur Begleitung des Übergangs von der Hauptschule in 
den Berufseinstieg, Coaching-Angebote zur besseren Platzierung auf dem 
Arbeitsmarkt und niedrigschwellige Qualifizierungsangebote zur Ermögli-
chung eines Schulabschlusses.  
 
Weitere Mehrgenerationenhäuser in Hessen, die eng mit der Stadtverwaltung 
bzw. dem Jugendamt zusammenarbeiten und ähnliche Angebote bereithalten, 
sind z.B. die Mehrgenerationenhäuser in Hanau, Felsberg, Bad Wildungen 
und Bensheim. Durch weitere Kooperationen wie mit Schulen und Sportver-
einen entstehen Synergieeffekte. Die jeweiligen Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren der Mehrgenerationenhäuser sind durch entsprechende Arbeits-
gruppen in den jeweiligen Kommunen in den Koordinierungsprozess einge-
bunden. 
 
Frage 10. Welche weiteren Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung zur För-

derung des Dialogs zwischen den Generationen? 
 

In Hessen gibt es eine Vielzahl von Partizipationsmöglichkeiten für ältere 
Menschen. Diese gilt es auszubauen und fortzuentwickeln, um der wachsen-
den Anzahl älterer Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen 
wirksam und gewinnbringend in das Gemeinwesen einzubringen. Für die 
Landesregierung sind die vielfältigen Initiativen, die das Zusammenleben 
und damit den Dialog der Generationen fördern, wie zum Beispiel Familien-
zentren, Mehrgenerationenhäuser und eine Vielzahl von Vereinen und Orga-
nisationen, in denen Alt und Jung zusammenkommen, von besonderer Be-
deutung.  
 
Die Landesregierung unterstützt das ehrenamtliche Engagement und die poli-
tische Partizipation älterer Menschen durch die Förderung und Begleitung 
von Netzwerken, Anlaufstellen und Informationsvermittlung. Hessen fördert 
überdies als einziges Bundesland den Auf- und Ausbau von Seniorenbegeg-
nungsstätten, in denen es auch um das Miteinander der Generationen, um 
Freizeit, Kultur und Weiterbildung geht. Diese Förderung ist ein wichtiger 
Bestandteil, um das Miteinander der Generationen zu stärken. 
 
In allen Fragen rund um das Ehrenamt bietet die LandesEhrenamtsagentur 
Hessen wertvolle Anregungen und kompetenten Rat. Als Dach eines Netz-
werks verknüpft die LandesEhrenamtsagentur Hessen die vielfältigen Aktivi-
täten der hessischen Städte und Gemeinden, organisiert Fachtagungen und 
Fortbildungsveranstaltungen und ermöglicht damit einen hessenweiten Er-
fahrungsaustausch und Ideentransfer. Weitere Informationen sind unter 
www.gemeinsam-aktiv.de abrufbar. 
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III. Jugendliche und Bildung 
 
Frage 1 Welche Schulabschlüsse haben wie viele Jugendliche, aufgeschlüsselt nach Ge-

schlecht und Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler sowie nach Bil-
dungsabschluss der Eltern (aufgeschlüsselt nach Müttern und Vätern) in den letzten 
zehn Jahren erreicht - in absoluten Zahlen und in v.H.? 

 In welchem Verhältnis stehen diese Zahlen zum Anteil der jeweiligen Gruppe an 
der Gesamtbevölkerung? 

 Zeigen sich im Vergleich dieser Daten Unterschiede zu anderen Bundesländern? 
 Wenn ja, welche? 
 
Frage 2. Wie viele Jugendliche haben keinen Schulabschluss, aufgeschlüsselt nach Ge-

schlecht, Migrationshintergrund und Schulform? 
 Wie hat sich die Anzahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss seit 2000 entwickelt 

(Angaben in v.H.)? 
 

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet: 
Daten über den Schulbesuch und die Abschlüsse nach Migrationshintergrund 
liegen für das Schuljahr 2010/2011 vor (siehe nachfolgende Tabelle): 
 
 Siehe Anlage 3 
 
Informationen über die Bildungsabschlüsse der Eltern liegen nicht vor. 
 
Über Unterschiede zu anderen Bundesländern können ebenfalls keine Aussa-
gen getroffen werden, da Schülerinnen und Schüler in den Schulstatistiken 
der meisten Länder noch nicht nach Migrationshintergrund ausgewiesen 
werden. 
 
Frage 3. Wie hat sich seit 2000 die Zahl der Schülerinnen und Schüler entwickelt, die die 

Schule mit einem Abschluss der Förderschule verlassen (in absoluten Zahlen und 
in v.H.)? 

 

Wie in nachfolgender Tabelle zu erkennen ist, nimmt die Zahl der Schulent-
lassenen mit schulartspezifischem Förderschulabschluss insgesamt seit 2006 
kontinuierlich ab. Grund sind die rückläufigen Schülerzahlen in der Schule 
mit Förderschwerpunkt Lernen (bis 2011: Schule für Lernhilfe). 
 
 Siehe Anlage 4 
 
Frage 4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, in welchem 

Zusammenhang der Schulabschluss der Jugendlichen zur sozialen Herkunft bzw. 
Bildungsferne/Bildungsnähe ihrer Eltern steht? 

 

Die internationale Vergleichsstudie PISA 2009  gibt Aufschluss über die Ab-
hängigkeit des schulischen Erfolgs von der sozialen Herkunft bzw. Bil-
dungsnähe/Bildungsferne der Eltern. Nach PISA 2009, wie auch schon in 
früheren PISA-Erhebungen, lässt sich in allen OECD-Staaten ein 
Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status des Elternhauses 
der Jugendlichen und den erreichten Kompetenzen nachweisen. In keinem 
Staat ist dieser Zusammenhang völlig entkoppelt. Für die 15-Jährigen in 
Deutschland liegt sowohl die Steigung des sozialen Gradienten als auch die 
Varianzaufklärung in PISA 2009 im Bereich des OECD-Durchschnitts. 
 
Seit PISA 2000 ist eine wünschenswerte Entwicklung in Deutschland zu ver-
zeichnen. Die Abstände im Kompetenzniveau zwischen den sozialen Schich-
ten haben sich verringert. Zwar gibt es weiterhin große Unterschiede beim 
Gymnasialbesuch, allerdings ist auch hier ein tendenzieller Rückgang der 
sozialen Disparitäten zu verzeichnen. Erhöht hat sich zwischen PISA 2000 
und PISA 2009 die Gymnasialbeteiligung von Kindern, deren Eltern im Be-
reich der Routinedienstleistungen oder als un- oder angelernte Arbeiter bzw. 
als Selbständige tätig sind. 
 
In Hessen haben die Kinder aus unteren Sozialschichten deutlich bessere 
Chancen, das Gymnasium zu besuchen, als in den meisten anderen Bundes-
ländern. Zu diesem Ergebnis kommt im März 2012 der "Chancenspiegel", 
mit dem die Bertelsmann-Stiftung und das Institut für Schulentwicklungsfor-
schung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund erstmals die Schul-
systeme aller Bundesländer auf Chancengerechtigkeit untersucht haben. Hes-
sen gehört hiernach im Hinblick auf Chancengerechtigkeit zur Spitzengruppe 
in Deutschland. 
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Frage 5. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Übergangsempfehlungen zum 
Gymnasium einerseits und dem Geschlecht, dem Migrationshintergrund und den 
Einkommensverhältnissen der Familie andererseits? 

 Gibt es in diesem Zusammenhang auffällige regionale Unterschiede? 
 Wenn ja, welche? 
 

In Bezug auf die Empfehlungen der Grundschulen für den Übergang in die 
Jahrgangsstufe 5 liegen dem Kultusressort keine Erhebungen vor, die Rück-
schlüsse auf einen eventuell bestehenden Zusammenhang zwischen einer 
Gymnasialempfehlung und dem Geschlecht oder dem ggf. vorhandenen 
Migrationshintergrund erlauben.  
 
Daten bezüglich der Einkommensverhältnisse der Familien der Schülerinnen 
und Schüler werden nicht erhoben. 
 
Frage 6. Welche konkreten Vorhaben und Maßnahmen plant die Landesregierung um durch 

mehr individuelle Förderung statt früher Selektion auf mehr Chancengleichheit im 
Bildungssystem hinzuwirken? 

 

Wie bisher sieht es das Hessische Kultusministerium (HKM) auch weiterhin 
als eine zentrale Aufgabe von Bildungspolitik und Bildungsverwaltung an, 
die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler in allen Schulstu-
fen und Schulformen zu unterstützen - und damit auch die Förderung der lei-
stungsschwächeren, bildungsfernen und gefährdeten Schülerinnen und Schü-
ler. In diesem Zusammenhang ist die Broschüre "Individuelle Förderung ↔ 
Individualisiertes Lernen. Orientierungsgrundlagen im Umgang mit Hetero-
genität in Unterrichts- und Schulentwicklung" den Schulen und den Lehrer-
aus- und -fortbildungs-Einheiten im September 2012 zur Verfügung gestellt 
worden. Aufbauend auf dieser als Grundlegung und Verständigungsgrundla-
ge zu verstehenden und Anknüpfungspunkte für die Intensivierung von indi-
vidueller Förderung anbietenden Veröffentlichung soll zeitnah für die Schu-
len ein digitaler Newsletter mit konkreteren Umsetzungshinweisen, Beispie-
len guter Praxis, themenbezogenen Schwerpunkten sowie Fortbildungs- und 
Austauschhinweisen entwickelt werden. 
 
Darüber hinaus existieren Projektbüros des HKM, die auf die individuelle 
Förderung von Schülerinnen und Schülern abzielen. Die vier Standorte sind 
regional verteilt (Nordhessen - Fuldatal -, Marburg, Frankfurt am Main, 
Wiesbaden). Die Projektbüros weisen jeweils unterschiedliche standortspezi-
fische Kombinationen aus allgemeingültigen Aufgaben und regionalspezifi-
schen Schwerpunkten auf. Dies beinhaltet Beratungs- und Fortbildungsange-
bote für einzelne Lehrkräfte, Gruppen von Lehrkräften, Kollegien und El-
tern zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenförderung, Lernstandsermittlungen 
und Vorschläge für Fördermaßnahmen. Es werden Materialien zur Diagnose 
von Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten ebenso bereitgehalten 
wie zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenförderung. Ferner wurden Lern-
werkstätten zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenförderung eingerichtet. 
Weiter sind Einrichtungen wie die Leseambulanz, das Lesehaus und die 
Lernwohnung für Schülerinnen und Schüler zur Förderung der Schriftspra-
che hervorzuheben. Diese Maßnahmen dienen der systematischen Prävention 
von funktionalem Analphabetismus. 
 
Ferner werden Fortbildungen zum Unterrichten in heterogenen Lerngruppen 
angeboten und Schulen zur individuellen Förderung unterstützt. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Qualifizierungsmaßnahme für Lehrkräfte "Indivi-
duell fördern - Lernen begleiten" hinzuweisen. Es existieren noch Praxispro-
jekte mit Studierenden (mit wissenschaftlicher Begleitung) neben Konzept-
entwicklungen und der Erprobung von Förderansätzen. Letztendlich ist noch 
auf diverse Veröffentlichungen und Tagungen zu diesem Themenkomplex 
hinzuweisen.  
 
Zur weiteren Verbesserung der Bildungssituation von Kindern beruflich Rei-
sender wurde das Pilotprojekt "Schule für Kinder beruflich Reisender in 
Hessen" installiert. Das HKM übertrug dazu der Wiesbadener Schule am 
Geisberg in der Trägerschaft des "Evangelischen Vereins für Innere Mission 
in Nassau" den Auftrag zum Aufbau und Betrieb einer hessenweit zuständi-
gen Schule, die sich auf die mobile Lebensweise der Kinder beruflich Rei-
sender einstellt. Nach dem Konzept der aufsuchenden Pädagogik werden die 
Kinder und Jugendlichen in gut ausgestatteten fahrenden Klassenzimmern - 
"Lernmobilen" - vor Ort, in vertrauter räumlicher Umgebung, kontinuierlich 
und von einer festen Bezugsperson unterrichtet - und zwar auf der Grundla-
ge ihres jeweils individuellen Lernstands und Lernbedarfs und unter Beto-
nung der Förderung auch der jeweiligen individuellen Stärken. In das Kon-
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zept sind auch Vorschulkinder mit einbezogen. Diese Arbeit erfordert von 
den Lehrkräften beim Unterrichten ein hohes Maß an Kompetenz zur Diag-
nostik, Binnendifferenzierung und Individualisierung und eine hohe Bereit-
schaft zu intensivem und langfristigem Kontakt mit den Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Familien. Ein bundesweit gültiges Schultagebuch 
(KMK) hält die Schulbesuchstage, die behandelten Unterrichtseinheiten, die 
individuellen Lernfortschritte und den weiteren individuellen Unterrichts- 
und Förderbedarf fest. Aufgrund einer fundierten Schulbildung haben die 
Jugendlichen die Möglichkeit, qualifizierte Schulabschlüsse zu erwerben. 
Eine Kooperation mit der Berufsschule Nidda ermöglicht den Jugendlichen 
während der Winterpause die Wahrnehmung berufsbildender Angebote. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass zu erwarten ist, dass zukünftig mehr Eltern 
beruflich reisen werden, nimmt die Landesregierung das proklamierte Ziel, 
kein Kind im schulischen System zurückzulassen, äußerst ernst. Schließlich 
müssen alle Schülerinnen und Schüler eine faire Chance auf die bestmögli-
che Bildung haben. 
 
Vor dem Hintergrund der durch die 2011 veröffentlichten "Level One–
Studie (leo)" bestätigten deutlichen Zunahme des funktionalen Analphabe-
tismus wird in Frankfurt am Main seit 2010 in Zusammenarbeit von HKM, 
"Lernen vor Ort", Volkshochschule, Landesschulamt und Lehrkräfteakade-
mie und Johann Wolfgang Goethe-Universität das Projekt "Bedarfsanalyse 
Grundbildung - Prävention von postschulischem funktionalem Analphabe-
tismus und Entwicklung gezielter Bildungsangebote" ("Projekt Alpha an 
Schulen") durchgeführt. In mehreren Schulen in Frankfurt werden Lernbe-
darfe in den Kulturtechniken bei Jugendlichen ein bis zwei Jahre vor dem 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt erhoben, um den jungen Men-
schen frühzeitig im Übergangssystem ergänzende Bildungsangebote zu ma-
chen, in denen sie ihre Literalitätsdefizite selbstständig ausgleichen können. 
In Zusammenarbeit mit den Schulen werden individuelle Lernangebote zur 
Literalitätsförderung für betroffene Jugendliche entwickelt und erprobt. Das 
HKM hat dieses Vorhaben initiiert, um durch gezielte Angebote oder als 
Querschnittsaufgabe der Schulen Grundbildungsdefizite von Jugendlichen 
beim Abgang von der Schule präventiv aufzufangen oder kompensatorisch 
zu begleiten. Ziel ist dabei auch, die Motivation zum Lernen zu erhalten und 
mehr Schülerinnen und Schüler zu einem Schulabschluss zu führen. Letz-
tendlich geht es auch darum, im Zusammenhang mit Literalität lebenslanges 
Lernen frühzeitig anzubahnen.  
 
Das HKM betreibt weiterhin den quantitativen und qualitativen Ausbau der 
verschiedenen Profile ganztägig arbeitender Schulen. In diesem Zusammen-
hang spielt die Thematik der individuellen Förderung durch zusätzliche An-
gebote und neue Unterrichtskonzepte eine zunehmend große Rolle. Ein dif-
ferenzierter Qualitätsrahmen führt die jeweils zu erfüllenden Kriterien für 
das jeweilige Ganztags-Profil auf.  
 
Schulbezogene und schulübergreifende Ostercamps (O-Camps) werden in 
den Osterferien für versetzungs- und abschlussgefährdete Schülerinnen und 
Schüler aus den achten Klassen sowie den Abschlussklassen der Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen angeboten - besonders mit Blick auf die Hauptfä-
cher (Deutsch, Mathematik, Englisch), auf individuelle Lernstrategien sowie 
Projekte und Präsentationen, wobei der Leitgedanke die Orientierung an den 
Stärken der Jugendlichen ist.  
  
In diesem Kontext ist auf die sog. Mittelstufenschulen hinzuweisen. Mittel-
stufenschulen in Hessen müssen bei der Antragstellung nachweisen, dass die 
individuelle Förderung und der kompetenzorientierte Unterricht die Unter-
richtsgestaltung maßgeblich prägen. Hier sind unter anderem Aussagen zu 
treffen zur regelmäßigen Erhebung des individuellen Lern- und Entwick-
lungsstandes, zu Lern- und Entwicklungsgesprächen, zu speziellen Verfah-
ren der Lernprozessbegleitung, zur Anpassung von individuellen Anforde-
rungen an lernschwache und begabte Schülerinnen und Schüler, zur Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache. 
SchuB-Klassen geben abschlussgefährdeten Schülerinnen und Schülern die 
Chance, den Hauptschulabschluss zu erreichen, die Berufs- und Ausbil-
dungsfähigkeit zu verbessern und sogar in Ausbildungs- und Arbeitsverhält-
nisse vermittelt zu werden. SchuB-Schülerinnen und -Schüler absolvieren an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche ein Praktikum in einem Be-
trieb und sollen dabei möglichst viele Berufsfelder kennenlernen. Im Unter-
richt lernen die Schülerinnen und Schüler, ihre Praxiserfahrungen zu reflek-
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tieren, zu dokumentieren und im Rahmen von Projektarbeiten zu präsentie-
ren. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Kernfächern in Fächerver-
bünden und im Wahlpflichtunterricht verstärkt handlungs- und projektorien-
tiert unterrichtet. Im Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 
können Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
den Abschluss der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung bzw. im 
Zusammenhang mit diesem Abschluss auch einen Gleichstellungsvermerk zu 
einem einfachen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben. Durch 
verstärkte Förderung, beispielsweise über den Einsatz von Schulsozialarbeit, 
können junge Menschen zum Beispiel im Programm zur Eingliederung in 
die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE) entsprechend gefördert und zu den ge-
nannten Abschlüssen geführt werden.  
 
Frage 7. Welche Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung, um die spezifi-

schen Potenziale von Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund, wie bei-
spielsweise Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kenntnisse, im Bildungsalltag 
besser anzuerkennen und zu fördern? 

 

Um die Frage mit Blick auf ihre Allgemeinheit angemessen zu beantworten, 
wird nachstehend auf verschiedene Aspekte der Fragestellung und zahlreiche 
Maßnahmen Bezug genommen. 
 
Hessen ist die Wahlheimat von Menschen aus vielen Ländern. Rund ein 
Viertel der hessischen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Dies 
trifft auch auf mehr als 150.000 der ca. 650.000 Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen zu. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund verteilt sich regional sehr unterschiedlich. Er 
konzentriert sich überwiegend in den städtischen Regionen, insbesondere in 
der Rhein-Main-Region. In einigen Städten bzw. Landkreisen liegt er im 
Durchschnitt bereits bei ca. 50 v.H. oder darüber. Zudem steigt der Anteil, 
je jünger die Jahrgänge werden. Fragestellungen mit Bezug zur Thematik 
Zuwanderung werden aus vielen Gründen, sicherlich auch aus schulischer 
Sicht, noch weiter an Bedeutung gewinnen. 
 
Der europäische Einigungsprozess zählt die Freizügigkeit der EU-Bürger zu 
seinen Errungenschaften. Migration ist Teil der Lebenswirklichkeit in einer 
globalisierten Welt. Hessen profitiert von der Zuwanderung in vielfältiger 
Weise. Nicht nur die exportorientierte Wirtschaft dieses Landes, sondern 
auch seine Kultur und viele weitere Lebensbereiche werden hiervon geprägt. 
Die Herausforderungen und Integrationsleistungen, die mit der Zuwande-
rung verbunden sind, müssen im Spiegel der spezifischen Potenziale gesehen 
werden, die Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund mitbringen. 
Es gilt, diese spezifischen Potenziale wahrzunehmen und anzuerkennen. 
Diese Potenziale stellen zum einen Chancen für die individuelle Entfaltung 
und erfolgreiche Integration dar, zum anderen auch für die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Perspektiven des Landes. Nur in der Gesamtschau 
wird man der Aufgabe und den Zuwanderinnen und Zuwanderern gerecht. 
 
Weltoffenheit und Toleranz sind im Hessischen Schulgesetz (HSchG in der 
Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 21. November 2011 - GVBl. I S. 679, 682) als Erziehungsauftrag ver-
ankert. In § 2 Abs. 2 Satz 7 HSchG heißt es: 
"Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerken-
nung der Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes 
Hessen (…) Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vor-
urteilsfrei zu begegnen und somit zum friedlichen Zusammenleben verschie-
dener Kulturen beizutragen sowie für die Gleichheit und das Lebensrecht al-
ler Menschen einzutreten." 
Dieser Erziehungsauftrag gilt für alle Fächer und schulformübergreifend. Er 
bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler des Landes unabhängig von 
ihrer Herkunft. Seine Fortsetzung findet er in Curricula und Schulprofilen, 
seine Umsetzung in Unterrichtsinhalten und Methoden. 
 
In den Kerncurricula wird unter den überfachlichen Kompetenzen die inter-
kulturelle Verständigung im Sinne einer Sozialkompetenz als Auftrag mit der 
Zielsetzung ausgewiesen, Kinder und Jugendliche zu weltoffenen Persön-
lichkeiten zu entwickeln, um sie zum Umgang mit einer von Vielfalt gepräg-
ten gesellschaftlichen Wirklichkeit zu befähigen. 
 
In Ansehung der besonderen Bedeutung der frühen Bildung von Kindern als 
einer besonders lernintensiven Entwicklungsphase hat die Hessische Landes-
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regierung einen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jah-
ren (BEP) entwickelt, der seit Beginn des Kindergarten- bzw. Schuljahres 
2008/2009 durch das HKM und das HSM implementiert wird. Dieser rückt 
nicht die an der vorschulischen oder schulischen Bildung und Erziehung be-
teiligten Institutionen, sondern das Kind und dessen Förderung in den Mit-
telpunkt. Die Ressort übergreifende Herausgabe des BEP unterstreicht zwei-
felsfrei den Institutionen übergreifenden Ansatz. 
 
Der BEP postuliert interkulturelle Kompetenz als Bildungsziel und Entwick-
lungsaufgabe. Als wesentliche Aspekte interkultureller Kompetenz werden 
kulturelle Aufgeschlossenheit und Neugierde, eine mehrsprachige Orientie-
rung und die Fähigkeit mit "Fremdheitserlebnissen" umzugehen benannt. 
Interkulturelle Kompetenz eröffnet zum einen individuelle Lebens- und Be-
rufschancen und ist zugleich Grundlage für das konstruktive und friedliche 
Miteinander von Individuen, Gruppen und Religionen mit unterschiedlichen 
kulturellen und sprachlichen Traditionen. 
 
Der Bildungs- und Erziehungsplan benennt Sprachenvielfalt ausdrücklich als 
Chance, Neugierde auf fremde Sprachen zu wecken. Dies gilt für die 
Aneignung von Fremdsprachenkenntnissen, aber auch dafür, Herkunftsspra-
chen zu erhalten, zu pflegen und zu vertiefen. 
 
Dementsprechend ist der Unterricht in den Herkunftssprachen zu nennen. 
Das Ziel der Regelungen zum herkunftssprachlichen Unterricht in Verant-
wortung der Herkunftsländer ist es, die besonderen sprachlichen und kultu-
rellen Kompetenzen, über die Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache aufgrund ihrer Herkunft verfügen, zu fördern. Dies steht nicht 
im Dienst der Rückkehr in ihre Herkunftsländer, sondern im Dienst ihrer 
schulischen, sozialen und beruflichen Integration hierzulande. Der bei wei-
tem überwiegende Teil dieser Schülerinnen und Schüler sieht in Deutschland 
seine Heimat und verbindet mit Deutschland seine Zukunft. 
 
Die Regelungen zum herkunftssprachlichen Unterricht dienen der Integrati-
on, indem sie den Anforderungen an die Schule im Kontext des weiter vor-
anschreitenden europäischen Integrationsprozesses und der weiter voran-
schreitenden Globalisierung dadurch Rechnung tragen, dass sie die sprachli-
chen, bi- und interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
nichtdeutscher Herkunftssprache als Potenziale wahrnehmen, die es im 
Interesse der Persönlichkeitsentwicklung dieser Schülerinnen und Schüler, 
im Interesse des Bedarfs an diesen Qualifikationen und im Interesse der ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklung des Landes zu fördern gilt. Dadurch 
werden zugleich auch die Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler ge-
stärkt, mit Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen zu leben und zu 
lernen. Die Förderung der Herkunftssprachen steht insbesondere auch im 
Einklang mit den gemeinsamen Zielvereinbarungen der Länder im Nationa-
len Integrationsplan bzw. Nationalen Aktionsplan zur Förderung von 
Mehrsprachigkeit. 
 
Der herkunftssprachliche Unterricht gründet sich u.a. auf die Richtlinie 
77/486/EWG des Europäischen Rates vom 25. Juli 1977 über die schulische 
Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern. Er wird in den Amtsspra-
chen folgender ehemaliger Entsendeländer bzw. ihrer Nachfolgestaaten er-
teilt:  
- Arabisch (Marokko), 

- Griechisch, 

- Italienisch, 

- Portugiesisch, 

- Spanisch, 

- Türkisch und  

- Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. 

 
Mit dem Ersten Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen vom 
30. Juni 1999 (GVBl. I S. 354 ff.) hat der Hessische Landtag den Beschluss 
gefasst, die gesetzlichen Grundlagen für den herkunftssprachlichen Unter-
richt in der Verantwortung des Landes Hessen aufzuheben, und dies mit der 
Maßgabe verbunden, dass dieser im Rahmen der personellen Möglichkeiten 
fortgeführt werden kann. Im Interesse der Kontinuität des Herkunftsspra-
chenunterrichts hat das HKM Regelungen getroffen, um diesen schrittweise, 



14 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

entsprechend dem altersbedingten Ausscheiden der im Unterricht eingesetz-
ten Lehrkräfte oder ihrer anderweitigen Verwendung, in die Verantwortung 
der Herkunftsländer zu überführen. 
 
Es steht den Herkunftsländern frei, in diese Verantwortung einzutreten. 
Dem HKM, dem Landesschulamt und Lehrkräfteakademie und den Schulen 
fällt die Aufgabe zu, für die Erteilung des herkunftssprachlichen Unterrichts 
durch die Herkunftsländer die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
Aufgrund dieser Übergangssituation lassen sich derzeit zwei Bereiche unter-
scheiden: 

Der eine Bereich betrifft den Unterricht in der Herkunftssprache in der Ve-
rantwortung des Landes Hessen. Dieser Unterricht ist in § 3 der Verordnung 
über die Stundentafeln für die Primarstufe und die Sekundarstufe I vom 5. 
September 2011 (ABl. 9/11) geregelt. Vorgesehen sind darin folgende Ver-
fahrensweisen: In den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschulen und der 
Grundstufe der Schule für Lernhilfe umfasst der Unterricht in der Her-
kunftssprache als Wahlunterricht eine bis zwei Wochenstunden, in den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 der Grundschule und der Grundstufe der Schule für 
Lernhilfe zwei bis drei Wochenstunden. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 der 
Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums, der schulformbezogenen 
(kooperativen) Gesamtschule, der schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule, der Förderstufe und der Schule für Lernhilfe umfasst der 
Unterricht in der Herkunftssprache als Wahlunterricht drei bis vier Wochen-
stunden. In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Hauptschule und in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 9 der Schule für Lernhilfe kann der Unterricht in der Her-
kunftssprache als Wahlunterricht, in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Real-
schule, in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 des Gymnasiums, der entsprechenden 
Schulzweige der schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule und in 
der schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschule als Wahlunterricht 
oder als zweite Fremdsprache eingerichtet werden, sofern die personellen, 
sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind. Dies gilt 
entsprechend für die Mittelstufenschule. 
 
Die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht wird im Zeugnis mit 
"teilgenommen", "mit Erfolg teilgenommen" oder "mit gutem Erfolg teilge-
nommen" vermerkt. Die Leistungsbewertung erfolgt damit konsequent nach 
den Regelungen, die für den Wahlunterricht gemeinhin gelten. 
 
Der zweite Bereich betrifft den Unterricht in der Herkunftssprache in der 
Verantwortung der Herkunftsländer. Für den Fall, dass der Unterricht in der 
Herkunftssprache nicht mehr mit den noch vorhandenen Lehrkräften in den 
Diensten des Landes Hessen erteilt werden kann, gilt folgende Regelung: 
Das Land Hessen tritt nach Bekanntwerden eines entstehenden Bedarfs in 
den Dialog mit den jeweiligen Herkunftsländern, um nach Möglichkeit 
sicherzustellen, dass dieser Unterricht in Verantwortung der jeweiligen Län-
der fortgeführt wird. Das Landesschulamt und Lehrkräfteakademie in Hes-
sen tragen dafür Sorge, dass Lehrkräfte aus den Herkunftsländern in den 
Schulen eingeführt werden und rechtzeitige Bedarfsmeldungen an das HKM 
erfolgen. Sie unterstützen die Herkunftsländer bei der Überlassung von 
Schulraum durch die Schulträger. Das Land Hessen hat ferner als freiwillige 
zusätzliche Leistung eine Wegeversicherung für die am herkunftssprachli-
chen Unterricht durch die Herkunftsländer teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler abgeschlossen. 
 
Das am Landesschulamt und Lehrkräfteakademie für die Stadt Frankfurt am 
Main angesiedelte Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen, Mehrspra-
chigkeit und schulische Integration bietet außerdem Einführungsveranstal-
tungen für Lehrkräfte aus den Herkunftsländern an. Die Veranstaltungen 
sollen diese auf ihre unterrichtliche Tätigkeit vorbereiten, indem sie sie sich 
mit den wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, schulischen Gepflogenhei-
ten, wesentlichen didaktischen und methodischen Ansätzen im Herkunfts-
sprachenunterricht, aber auch mit der sozialen und kulturellen Lebenswirk-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler hierzulande vertraut machen. Auch an 
anderen Fortbildungen, die das Fachberaterzentrum anbietet, können die 
Lehrkräfte aus den Herkunftsländern teilnehmen. Zu deren Verfügung ste-
hen auch beispielhafte - z.T. mehrsprachige - Unterrichtsmaterialien, die 
dort entwickelt oder erprobt werden. 
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Im Zeugnis wird die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht in Ve-
rantwortung der Herkunftsländer laut § 60 "Grundsätze der Zeugnisertei-
lung" der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 
2011 (ABl. 9/11) wie folgt vermerkt: 
"Hat eine Schülerin oder ein Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache am 
herkunftssprachlichen Unterricht in der Verantwortung des Herkunftslandes 
teilgenommen, erfolgt auf Antrag der Eltern im Abschnitt ‚Bemerkungen‘ 
die Aufnahme unter Angabe des Herkunftslandes, der Wochenstundenzahl 
und der Bewertung. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Unterricht in der 
Verantwortung des Herkunftslandes erfolgt."  
 
Außerdem steht es den Herkunftsländern frei, die Teilnahme an ihrem 
Unterricht nach eigenem Ermessen zu bescheinigen. 
 
Der Herkunftssprachenunterricht vermittelt nicht nur den Schülerinnen und 
Schülern, die an ihm teilnehmen, wichtige Kenntnisse und Kompetenzen, 
sondern er ist darüber hinaus ein bedeutsamer Beitrag zur interkulturellen 
Bildung aller Schülerinnen und Schüler, indem er der Wertschätzung für die 
Sprache und Kultur der Länder Ausdruck verleiht, in denen zahlreiche ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler ihre familiären Wurzeln haben. 
 
Nicht nur in dieser allgemeinen Perspektive trägt der herkunftssprachliche 
Unterricht einer von kultureller Vielfalt geprägten Lebenswirklichkeit in den 
Schulen in besonderer Weise Rechnung, indem er die Schülerinnen und 
Schüler dazu befähigt, mit dieser umzugehen. In konkreter Umsetzung kann 
dies z.B. in Form von projektbezogenem oder fächerverbindendem Lernen 
noch vertieft werden. 
 
Im Rahmen des Programms "Koordinierte zweisprachige Alphabetisierung 
im Anfangsunterricht" (KOALA) wird die Alphabetisierung im Deutschen 
mit der Alphabetisierung in einer Herkunftssprache koordiniert. KOALA 
versteht sich nicht als fertiges Konzept, sondern als didaktische Entschei-
dung, die an den teilnehmenden Schulen in unterschiedlicher Form umge-
setzt wird. Diese Form des Anfangsunterrichts wird an ca. 20 Grundschulen 
in Türkisch und an einer Grundschule in Portugiesisch angeboten. Ausge-
hend von der Zweisprachigkeit der Schülerinnen und Schüler werden deren 
Sprachen mit dem Ziel zueinander in Beziehung gesetzt, die Sprachenkom-
petenz der Kinder insgesamt zu erweitern. Sie sollen in die Lage versetzt 
werden, selbstständig mit ihrer Zweisprachigkeit umzugehen und sie weiter-
zuentwickeln. KOALA setzt stark auf den Einbezug der Eltern. Diese 
Unterrichtsform bedeutet auch die Initiierung interkulturellen Lernens zwi-
schen den kooperierenden Lehrkräften, in der Schüler- und Elternschaft. Die 
Koordination mit dem Herkunftssprachenunterricht setzt sich auch im dritten 
und vierten Schuljahr, z.B. in Form gemeinsamer Projekte oder der gemein-
samen Behandlung von Themen aus dem Sachunterricht, fort. 
 
Aufgrund der Vielzahl der Sprachen, der Bindung an die Herkunft und der 
ausgeprägten regionalen Disparitäten erfordert der herkunftssprachliche 
Unterricht eigene Organisationsformen. Dieser wird in der Regel jahrgangs-, 
schul- bzw. auch schulformübergreifend erteilt, da der Bedarf für den her-
kunftssprachlichen Unterricht in einer bestimmten Sprache an einer Schule 
für ein eigenes Angebot oft nicht ausreicht. Deshalb erfolgt eine statistische 
Erfassung nach Sprachen und Jahrgangsstufen und nicht nach Schulformen. 
Im Schuljahr 2010/11 nahmen 17.061 Schülerinnen und Schüler am her-
kunftssprachlichen Unterricht in Verantwortung des Landes Hessen, weitere 
rund 4.200 Schülerinnen und Schüler am Unterricht in der Zuständigkeit der 
Herkunftsländer teil. Dies bedeutet, dass an hessischen Schulen im Schuljahr 
2010/11 mehr als 21.000 Schülerinnen und Schüler den Unterricht in der 
Herkunftssprache besuchten. Damit leistet dieser im Rahmen des schulischen 
Spracherwerbs einen gewichtigen Beitrag zur sprachlichen Bildung der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Zertifizierung nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GER) ist eine allgemein anerkannte Form, Sprachkenntnisse 
auszuweisen. Die Empfehlung des Europarates sieht insgesamt sechs Ni-
veaustufen vor, um Sprachkompetenzen transparent und vergleichbar zu ma-
chen. Der Referenzrahmen hat sich im außerschulischen, aber auch im schu-
lischen Bereich als maßgeblicher Kriterienkatalog für Sprachkenntnisse etab-
liert. 
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Das HKM fördert die Einführung von Sprachenzertifikaten nach dem Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen im Herkunftssprachlichen Unter-
richt, da u.a. 

- die Sprachprüfungen die Objektivität der Kompetenzmessung, auch im 
grenzüberschreitenden Vergleich, verbessern; 

- die Zertifikate ein allgemein anerkannter Ausweis der erworbenen 
Sprachkenntnisse sind und damit die Motivation der Schülerinnen und 
Schüler fördern und 

- die Zertifikate die Chancen beim Übergang von der Schule in Ausbil-
dung und Beruf verbessern und damit der sozialen und beruflichen Integ-
ration dienen. 

 
In Kooperation mit dem Unternehmen telc, einer gemeinnützigen Tochter 
des Deutschen Volkshochschulverbandes, wurden Fremdsprachenzertifikate 
für Türkisch auf den Niveaustufen B1 und B2 nebst Handreichungen entwik-
kelt. Türkische Schülerinnen und Schüler stellen nämlich die mit Abstand 
größte Anzahl von Kindern und Jugendlichen im Herkunftssprachenunter-
richt. Durch die personelle wie finanzielle Förderung können Schülerinnen 
und Schüler die Prüfung zu ermäßigten Gebühren ablegen. Die inhaltliche 
und organisatorische Begleitung der Prüfungen erfolgt durch das Fachbera-
terzentrum für Herkunftssprachen, Mehrsprachigkeit und schulische Integra-
tion. 
 
Im Rahmen des Vertrags zwischen der Bundesrepublik und der Republik Po-
len über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. 
Juni 1991 hat das HKM besondere Anstrengungen unternommen, um den 
Unterricht von Polnisch als Herkunftssprache in hessischen Schulen mit 
Lehrkräften in Diensten des Landes Hessen einzurichten. Im Jahr 2010 wur-
de Polnisch als herkunftssprachlicher Unterricht im Sinne des o.g. Vertrages 
an insgesamt vier Schulen in den Städten Kassel, Frankfurt am Main und 
Darmstadt eingeführt. Zielgruppe für diesen Unterricht sind Schülerinnen 
und Schüler polnischer Herkunft der Klassenstufen 5 bis 10 an allgemeinbil-
denden Schulen der Sekundarstufe I in Hessen. Ein Angebot des Wechsels 
der Sprachenfolge (Polnisch u.a.) zugeschnitten auf Kinder von Spätaussied-
lern existiert daneben bereits seit etlichen Jahren. 
 
Auch bilinguale Bildungsangebote können den Fremdsprachenerwerb in be-
sonderer Weise unterstützen und zur Pflege einer Herkunftssprache beitra-
gen. Die Zusammenstellung des HKM "Zweisprachige Bildungsangebote an 
hessischen Schulen (2012)" verzeichnet 62 Gymnasien und 25 Sek-I-Schulen 
mit einem deutsch-englischen Zweig, 12 Gymnasien und zwei Realschulen 
mit deutsch-französischen Angeboten, außerdem ein Gymnasium mit 
deutsch-italienischem Angebot. 
 
Ferner existieren an öffentlichen Grundschulen bereits bilinguale Unter-
richtsangebote. An zwei Grundschulen der Stadt Frankfurt am Main besteht 
ein bilinguales Angebot Deutsch-Italienisch, an einer Grundschule ein bilin-
guales Angebot Deutsch-Französisch und an einer weiteren ein bilinguales 
Angebot Deutsch-Spanisch. 
 
Zusätzlich wird das Fremdsprachenangebot konsequent erweitert. Gemäß § 
31 der Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen 
der Grundstufe (Primarstufe) und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der 
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) vom 14. Juni 2005 (ABl. 
S. 438; ber. S. 579), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. August 
2011 (ABl. 9/11), können mit Genehmigung des Landesschulamts und Lehr-
kräfteakademie Italienisch, Spanisch, Russisch, Polnisch und Chinesisch als 
zweite Fremdsprache angeboten werden. Als dritte Fremdsprache können 
die Schulen mit Genehmigung des Landesschulamts und Lehrkräfteakademie 
ein Angebot in jeder Fremdsprache einrichten, wenn die curricularen, per-
sonellen, sächlichen und unterrichtsorganisatorischen Voraussetzungen ge-
geben sind. 
 
Die zunehmende Sprachenvielfalt findet ihren Ausdruck in der Erweiterung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Fremdsprachenangebot. Mit 
Blick auf die EU-Osterweiterung ist hier insbesondere Polnisch, mit Blick 
auf die Globalisierung insbesondere Chinesisch zu nennen. Dies kann Mig-
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rationsprozesse zwischen den Ländern fördern bzw. Integrationsprozesse 
unterstützen. 
 
Das Sprachenangebot wird von einem optionalen Wechsel der Sprachenfolge 
flankiert. Gemäß § 54 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 
vom 19. August 2011 (ABl. 9/11) haben Schülerinnen und Schüler ab Jahr-
gangsstufe 8, die weder über die für den Unterricht erforderlichen Kenntnis-
se der deutschen Sprache in Wort und Schrift noch über Fremdsprachen-
kenntnisse im Sinne des schulischen Regelangebots verfügen, weil sie keine 
deutsche Schule besucht haben, auf Antrag die Möglichkeit des Wechsels 
der Sprachenfolge. Als erste oder zweite Fremdsprache kann die Sprache 
des Herkunftslandes oder Russisch gewählt werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Unterricht in der gewählten Fremdsprache erteilt oder der Kennt-
nisstand der Schülerin oder des Schülers jeweils zum Schuljahresende münd-
lich und schriftlich durch eine Feststellungsprüfung beurteilt werden kann. 
Dem Antrag kann das zuständige Landesschulamt und Lehrkräfteakademie 
entsprechen, wenn die vorgeschriebene Sprachenfolge aufgrund der Um-
stände des Einzelfalles nicht zumutbar ist und wenn die personellen und or-
ganisatorischen Möglichkeiten in seinem Aufsichtsbereich dies zulassen. 
 
Diese Regelungen dienen zum einen der Integration, da sie auch Schülerin-
nen und Schülern, die als Seiteneinsteiger zu einem späteren Zeitpunkt in ih-
rer Schullaufbahn nach Hessen kommen, ggf. einen qualifizierten Schulab-
schluss ermöglichen. Zum anderen erhalten die Schülerinnen und Schüler 
Kompetenzen, die dadurch, dass sie durch die Schulen formal anerkannt und 
ausgewiesen werden, in der Selbst- und öffentlichen Wahrnehmung auch ei-
nen anderen Status als eine non-formale Qualifikation innehaben. 
 
Das Angebot Türkisch als zweite Fremdsprache (anstelle einer anderen 
zweiten Fremdsprache) gemäß § 3 der Verordnung über die Stundentafeln 
für die Primarstufe und die Sekundarstufe I vom 5. September 2011 (ABl. 
9/11) wurde an der Mathildenschule in Offenbach am Main im Schuljahr 
2004/2005 eingerichtet. Das Angebot steht Schülerinnen und Schülern mit 
Türkischkenntnissen offen, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre be-
reits vorhandenen Sprachkenntnisse hinsichtlich eines über den herkunfts-
sprachlichen Unterricht hinausgehenden Leistungsanspruchs mit der Per-
spektive weiterzuentwickeln, die Herkunftssprache Türkisch als reguläre 
Fremdsprache mit Zeugnisnote und Versetzungsrelevanz einzubringen. 
 
Auch in diesem Zusammenhang ist auf das START-Schülerstipendium hin-
zuweisen. Daneben existiert noch das Programm "Erzähl mir deine Ge-
schichte - Lesescouts in Hessen". Zur konkreten Ausgestaltung des START-
Schülerstipendiums und des Programms "Erzähl mir deine Geschichte - Le-
sescouts in Hessen" wird auf die Antwort zu der Frage III.10 verwiesen. 
Darüber hinaus fördert das HKM zusammen mit der Hertie-Stiftung das 
Lehramtsstudium von Migrantinnen und Migranten.  
 
Aus der Leseforschung weiß man, wie wichtig gute Lesevorbilder in der 
Familie für eine erfolgreiche Lesesozialisation sind. Hier setzt das 
"Mulingula-Projekt" an. Das HKM unterstützt das Projekt finanziell, das 
zum kommenden Schuljahr in einer Frankfurter Grund- und Hauptschule in 
den Klassen 4 und 5 starten soll. Ziel des Projektes ist der Aufbau einer le-
bendigen Lesekultur, die der Sprachenvielfalt der jeweiligen Schule ent-
spricht. 
 
Das Projekt verfolgt zwei unterschiedliche Strategien. Einerseits richtet es 
sich an Schülerinnen und Schüler aus zugewanderten Familien, deren Mut-
tersprache nicht Deutsch ist. Die Kinder sollen in ihrer Muttersprache Lite-
ratur erfahren und erleben. Die Lesemotivation und das Leseinteresse sollen 
über die Primärsprache aufgebaut werden. Den Kindern wird in sprach-
homogenen Gruppen auf z.B. Russisch, Arabisch oder Polnisch vorgelesen. 
Über die Wertschätzung der Primärsprache soll auch ein Zugang zur Bil-
dungssprache geschaffen werden. Andererseits wird der ganzen Klasse ein 
zweisprachiger Leseworkshop angeboten, so dass Schülerinnen und Schüler 
in einem didaktisierten Rahmen der Erstsprache ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler begegnen. Die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler 
wird als ein Gewinn für alle angesehen, und gleichzeitig erfahren alle Schü-
lerinnen und Schüler eine Wertschätzung ihrer Sprache. 
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Gerade junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger müssen sich vorwiegend 
an ihren Schulnoten messen lassen. Die Kompetenzen und Fähigkeiten, die 
sie fern der Schulbank erwerben, werden oftmals nicht wahrgenommen. 
Damit diese Potenziale und Fähigkeiten sichtbar gemacht werden, hat das 
CGIIL-Bildungswerk e.V. gemeinsam mit dem Landesschulamt und Lehr-
kräfteakademie für den Landkreis Offenbach am Main, der Stadt Offenbach 
am Main und mit Förderung der Robert-Bosch-Stiftung das "Schülerportfo-
lio interkulturell" entwickelt. Dieses neuartige Teilportfolio erfasst (in-
ter)kulturelle und non-formal erworbene Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern und macht sie für die Berufsorientierung und die Ausbildungsplatz-
suche nutzbar. 
 
Drei Jahre lang haben die Projektleiterinnen und -leiter zusammen mit Er-
ziehungswissenschaftlern, Lehrkräften, Schülern, Eltern, Personalchefs und 
den lokalen und regionalen Kammern und Vertretern verschiedener 
Migrantenorganisationen am "Schülerportfolio interkulturell" gearbeitet. 
Ziel war es, ein neuartiges Produkt zu erschaffen, welches die vielen oft 
verkannten - da nicht in der Schule erworbenen - Kompetenzen von jungen 
Menschen aufzeigt und in die Berufsorientierung einfließen lässt. 
 
Zielgruppe des neuen Portfolios sind neben Schülerinnen und Schülern der 
7. bis 10. Klassen der Haupt- und Realschulen auch Berufsschülerinnen und 
-schüler. Im Unterricht erarbeiten sie mit Hilfe einer Arbeitsmappe ihre 
sprachlichen Kenntnisse und befassen sich mit weiteren Kompetenzen wie 
der interkulturellen Sensibilität im Alltag sowie besonderen sozialen und or-
ganisatorischen Stärken. Die Ergebnisse werden in eine Präsentationsmappe 
übertragen, die als ergänzende Unterstützung zum Vorstellungsgespräch 
mitgenommen werden kann. 
 
Informationen über Zweck und Umgang mit dem innovativen Portfolio ge-
ben sowohl ein Einführungsfilm für Schülerinnen und Schüler als auch ein 
digitales Lehrerbegleitheft. 
 
Obgleich das Schülerportfolio gerade die nicht schulisch erworbenen Kom-
petenzen aufgreift und dazu beiträgt, die Schülerinnen und Schüler besser 
auf die Arbeitswelt vorzubereiten, hat es auch Rückwirkungen auf den 
Unterricht, da die Schülerinnen und Schüler mitsamt ihren non-formal er-
worbenen Kompetenzen wahrgenommen und besser verstanden werden. 
 
In insgesamt fünf Schulklassen aus Offenbach am Main und Wiesbaden 
wurde das Portfolio bereits erprobt und am 1. Dezember 2011 der Öffent-
lichkeit präsentiert. Das HKM bezuschusste das Projekt im Kalenderjahr 
2011 mit insgesamt 11.000 €. 
 
Frage 8. Ist die Landesregierung der Meinung, dass sie der UN-Konvention für Menschen 

mit Behinderung und der Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpäda-
gogische Förderung (VOSB) durch die Änderungen des hessischen Schulgesetzes 
gerecht wird? 

 Wenn ja, wie begründet sie dies? 
 

Das Land Hessen versteht die Vorgaben des Art. 24 der UN-
Behindertenrechtskonvention als normative Setzung, der sich in einem lang-
fristigen Prozess angenähert wird. Am 1. August 2011 sind mit dem Gesetz 
zur Änderung des HSchG und des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
die in wesentlichen Teilen neugefassten Vorschriften des HSchG zur Son-
derpädagogischen Förderung in Kraft getreten. Die Hessische Landesregie-
rung sieht in der Stärkung des Elternwahlrechts für Kinder mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung die Grundlage für die Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen. Alle schul-
pflichtigen Kinder werden in der allgemeinen Schule angemeldet.  
 
Der durch die Konvention auferlegten Verpflichtung, angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen, wird Rechnung getragen. Die schrittweise Verwirklichung 
wird ergänzt durch die Verpflichtung zur bestmöglichen Ausschöpfung aller 
Ressourcen. Im HSchG ist sichergestellt, dass es inklusiven Unterricht nur 
geben wird, wenn die räumlichen, sächlichen und personellen Möglichkeiten 
dies erlauben.  
 
Durch die Novellierung des HSchG wurde eine Überarbeitung der Verord-
nung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 2006 erforder-
lich. Neben den schulgesetzlichen Änderungen greift die neue Verordnung 
über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schüle-
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rinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) 
vom 15. Mai 2012 die wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Diskus-
sion um die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchti-
gung oder Behinderungen auf und wirkt auf die Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hin. Bisheri-
ge Maßnahmen der ambulanten und präventiven Arbeit der sonderpädagogi-
schen Beratungs- und Förderzentren werden mit bisherigen Maßnahmen des 
gemeinsamen Unterrichts verzahnt. Der Fokus des inklusiven Unterrichts 
wird sehr viel stärker auf die individuelle Förderung von Schülerinnen und 
Schüler gerichtet sein.  
 
Zur Frage der Anwendung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen haben die Gerichte in allen der Landesregierung bekannten Verfah-
ren einvernehmlich festgestellt, dass ein unmittelbarer Anspruch aus der 
Konvention in Bezug auf inklusive Beschulung nicht besteht. 
 
Das vorliegende Verwaltungshandeln und die Vorgaben der Konvention ste-
hen miteinander in Einklang. Der grundsätzlichen Vorgabe der Konvention - 
dem Anspruch auf Beschulung von Menschen mit Behinderungen wird auf 
jeden Fall Rechnung getragen, und dies wird auch an der allgemeinen Schu-
le mit sonderpädagogischer Beratung und Förderung unterstützt. Weiterge-
hende Ansprüche auf inklusive Beschulung stehen nach der Konvention un-
ter dem sogenannten "progressiven Realisierungsvorbehalt" (Art. 4 der 
Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen). Dem ent-
spricht die aktuelle Rechtslage in Hessen. 
 
Schule lässt sich allerdings nicht alleine mit Gesetzesänderungen verändern, 
sondern es ist eine Frage der Bereitschaft von Schulen, von Kollegien, von 
Schulträgern und von der Elternschaft, diesen Prozess gemeinsam zu bege-
hen. Im Übrigen ist die Konvention bei Weitem nicht nur auf den Schulbe-
reich beschränkt. Es ist notwendig, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs 
mit dem Ziel zu führen, aktive Teilhabe unter Akzeptanz der Vielfalt men-
schlichen Lebens und seiner gesamtgesellschaftlichen Bezüge zuzulassen und 
zu unterstützen. Die Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Inklusion behin-
derter und beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher in Gesellschaft und Bil-
dungssystem ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das HSchG und die 
entsprechenden Verordnungen stellen den Rechtsrahmen her, in dem sich die 
hierzu notwendige Entwicklung sukzessive vollzieht. 
 
Frage 9. Welche Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung im Bereich der 

Benachteiligtenförderung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshinter-
grund? 

 

Hierzu wird auf die Beantwortung zu Frage 6 verwiesen. 
 
Darüber hinaus ist auch in diesem Zusammenhang auf den herkunftssprach-
lichen Unterricht hinzuweisen. Der Unterricht in den Herkunftssprachen 
steht nach § 3 der Verordnung über die Stundentafeln für die Primarstufe 
und die Sekundarstufe I vom 5. September 2011 (ABl. 9/11) auch Schüle-
rinnen und Schülern offen, die die Schule für Lernhilfe besuchen. Hierzu 
wird auch auf die Antwort zu der Frage III.7 Bezug genommen. 
 
Neben dem herkunftssprachlichen Unterricht besteht noch die Möglichkeit 
des freiwilligen Besuchs der Berufsschule. Nach § 62 Abs. 3 HSchG gilt: 
"Jugendliche, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen, sind nach Erfül-
lung der verlängerten Vollzeitschulpflicht für die Dauer von drei Jahren, 
längstens bis zum Ende des Schulhalbjahres, in dem sie das 18. Lebensjahr 
vollenden, zum Besuch der Berufsschule berechtigt." 
Bis zum 18. Lebensjahr können daher Schülerinnen und Schüler die Bil-
dungsgänge zur Berufsvorbereitung besuchen. Mit der Verordnung über die 
Ausbildung und Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen zur Berufsvor-
bereitung vom 10. August 2006 wurden neue Regelungen eingeführt, die ei-
nerseits eine Verstärkung der erzieherischen Komponenten, andererseits eine 
vertiefte berufliche Vorbereitung ermöglicht haben. Im Rahmen von Über-
gangskonferenzen werden auf der Grundlage von Förderplänen der abge-
benden Schule für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler indi-
viduelle Fördermaßnahmen und Schullaufbahnempfehlungen abgestimmt.  
 
Durch die Absolvierung verschiedener, anerkannter Qualifizierungsbausteine 
sollen die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, 
die den Ausbildungsrahmenlehrplänen anerkannter Ausbildungsberufe ent-
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nommen sind, um die berufliche Handlungsfähigkeit für einen Beruf zu för-
dern, die Vergleichbarkeit der erworbenen Qualifikation auf dem Arbeits-
markt zu ermöglichen und die Schülerinnen und Schüler zur Aufnahme einer 
Tätigkeit oder einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu 
befähigen. Die Zertifizierung der Qualifizierungsbausteine erfolgt durch die 
jeweils zuständige Stelle (z.B. die Kammern), und die Qualifizierungszerti-
fikate und Teilnahmebescheinigungen werden den Schülerinnen und Schü-
lern mit dem jeweiligen Abschlusszeugnis bzw. Abgangszeugnis ausgehän-
digt. Mit dem Einsatz von Qualifizierungsbausteinen werden die Chancen, 
die sich aus den Regelungen der Verordnung über die Bescheinigung von 
Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbil-
dungsvorbereitung (BAVBVO) und des Berufsbildungsreformgesetzes erge-
ben haben, für eine bessere berufliche Eingliederung von benachteiligten Ju-
gendlichen in Hessen genutzt. Auch pädagogische Vereinbarungen ("Lern-
verträge") wurden durch die Verordnung fest installiert.  
 
Im Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung ist auch das über das 
Land Hessen sowie den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierte Pro-
gramm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE) zu nennen. 
Hier können Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im Rahmen einer in 
der Regel einjährigen additiven Maßnahme zum Regelangebot der Bil-
dungsgänge zur Berufsvorbereitung individuell noch besser gefördert wer-
den. Zielgruppe von EIBE sind insbesondere Migrantinnen und Migranten 
(z.B. mit nur geringfügigen deutschen Sprachkenntnissen), Jugendliche, die 
aus dem Bereich der Förderschulen in die beruflichen Schulen übergehen, 
und Jugendliche ohne Hauptschulabschluss bzw. mit mangelnder Ausbil-
dungsreife. 
 
Den teilnehmenden Jugendlichen werden zusätzlich Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen (sechs Wochenstunden sozialpädagogischer Projektunter-
richt im Klassenverband und Einzelbetreuung) zur Seite gestellt. Alle Maß-
nahmen sollen den Jugendlichen eigenverantwortliche Lebensperspektiven 
eröffnen, ihre Persönlichkeit stärken und ein Abgleiten in die Resignation 
durch erlebte Arbeitslosigkeit verhindern. Oberstes Ziel ist es, den teilneh-
menden Jugendlichen den Übergang in eine Berufsausbildung, ein Arbeits-
verhältnis oder in einen vollschulischen Berufsbildungsgang zu erleichtern 
und Ausbildungsreife herzustellen. Zudem kann ein dem Hauptschulab-
schluss gleichwertiger Abschluss erworben werden. Das Programm zur Ein-
gliederung in die Berufs- und Arbeitswelt läuft bis einschließlich dem Schul-
jahr 2013/2014. 
 
Die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung wie auch das Programm zur Ein-
gliederung in die Berufs- und Arbeitswelt richten sich sowohl an männliche 
als auch weibliche Jugendliche sowie an Jugendliche mit und ohne Migrati-
onshintergrund, d.h. eine spezifische Zuordnung zu nur einer Zielgruppe ist 
nicht möglich. 
 
Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) unterstützt 
darüber hinaus Maßnahmen, die darauf abzielen, die Potenziale von benach-
teiligten Studierenden stärker im Bildungsalltag anzuerkennen, zu fördern 
und zu nutzen. Benachteiligte Studierendengruppen können hierbei Studie-
rende mit Migrationshintergrund, Behinderte, Studierende aus nichtakademi-
schem Elternhaus, Benachteiligte aufgrund des Geschlechts oder ausländi-
sche Studierende sein. Hierbei zählen Studierende aus nichtakademischen El-
ternhäusern und Studierende mit Migrationshintergrund zu den wichtigsten 
Zielgruppen und stehen daher in den nachfolgenden Ausführungen im Mit-
telpunkt. 
 
Grundsätzlich kann die Unterstützung des HMWK nur die vielfältigen Maß-
nahmen an den Hochschulen ergänzen und flankieren. Das Land und die 
Hochschulen sind sehr daran interessiert, allen Studierenden Studienerfolg 
und eine positive Bindung zum Wissenschaftsstandort Hessen zu ermögli-
chen. 
 
Ein deutliches Signal wurde vom Land Hessen im Hochschulpakt 2011-2015 
gesetzt. Dort wurde mit den hessischen Hochschulen vereinbart, dass beson-
dere Bemühungen unternommen werden sollen, die Aufnahme von Studien-
bewerbern mit Migrationshintergrund zu fördern, sowie die Vermittlung 
interkultureller Kompetenzen in das Lehrprogramm geeigneter Studiengänge 
aufzunehmen. 
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Das HMWK unterstützt zudem im Rahmen der Benachteiligtenförderung 
Projekte der Hochschulen in einem Schwerpunkt des ESF-Programms 
"Übergang von der Hochschule in die Arbeitswelt und Lebenslanges Lernen 
(HALL)". Nach den Programmfördergrundsätzen können innovative Maß-
nahmen gefördert werden, die darauf abzielen: 

- die Studiennachfrage von Studienberechtigten aus bildungsfernen Sozial-
gruppen zu erhöhen,  

- den Studienerfolg benachteiligter Studierender im Rahmen der Hoch-
schulausbildung zu verbessern,  

- den Übergang benachteiligter Studierender und benachteiligter Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen von der Hochschule in die Berufs- 
und Arbeitswelt zu erleichtern,  

- die Migrations- und Integrationsforschung zu stärken und deren Ergeb-
nisse umzusetzen.  

 
Als Projektbeispiele können beispielhaft nachfolgende Projekt aufgezählt 
werden: 
 
"Heterogenität als Herausforderung": Ziel des Projekts der Universität Kas-
sel ist es, die zunehmend heterogenen Lerngruppen an die Hochschule Kas-
sel zu binden und zu einem erfolgreichen Studienabschluss zu führen. Im 
Rahmen des Projekts werden passgenaue integrative Unterstützungsmaß-
nahmen entwickelt und an der Universität Kassel in bestehende Hochschul-
strukturen implementiert. Bisher wurden im Zeitraum 1/2010 bis 1/2012 un-
ter der Überschrift "SMS Self-made-Students" 44 Workshops mit über 400 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt. Darüber hinaus erhielten 
130 Studierende der Zielgruppen Lernberatungen. Die Unterstützungsmaß-
nahmen richten sich speziell an Studierende, insbesondere Studienanfänger, 

- die als erste in ihrer Familie studieren, oder 

- die einen Migrationshintergrund haben, oder  

- mit anderen Zugangsberechtigungen als dem Abitur studieren. 

Ein Studienlotsen/innenprogramm ist in Vorbereitung. 
 
"MIGMENTO" ist ein Mentoringprojekt der Goethe-Universität Frankfurt 
für Studierende mit Migrationshintergrund innerhalb der ersten vier Studien-
semester. Als Mentoren/innen werden hier bewusst auch Studierende mit 
Migrationshintergrund in der Abschlussphase eingesetzt. In begleitender 
Forschung überprüft das Projekt außerdem die Wirksamkeit dieser Maß-
nahme und erstellt einen Leitfaden für andere Hochschulen.  
 
Das Projekt "Internationalisierung@JLU - lokal fördern, global qualifizie-
ren" der Justus-Liebig-Universität Gießen wird in Kooperation mit dem Stu-
dentenwerk Gießen durchgeführt und setzt internationale Gastwissenschaft-
ler, internationale Alumni, Studierende und Hochschulabsolventen unter-
schiedlichster Nationalität außerhalb ihres üblichen Handlungsrahmens zum 
Kompetenztransfer und Benachteiligtenausgleich ein. Zielgruppen sind in-
sbesondere Studierende mit Migrationshintergrund und aus nichtakademi-
schen Elternhäusern, die in sozial-integrativen, berufsvorbereitenden und 
akademischen Angeboten Unterstützung erhalten.  
 
Frage 10. Welche Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung im Bereich der 

Begabtenförderung, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund? 
 

Das HKM unterstützt das START-Schülerstipendium der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung, das von deren Tochter, der START-Stiftung, getragen wird. 
Das Stipendium wird an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund aller Schulformen, die sich zum einen durch gute und sehr gute schu-
lische Leistungen auszeichnen und die Hochschulreife anstreben, zum ande-
ren sich durch soziales Engagement hervorgetan haben, vergeben. Das 
Schülerstipendienprogramm wurde 2002 in Hessen gegründet und wird mitt-
lerweile in 14 der 16 Bundesländer und in Wien umgesetzt. Im laufenden 
Schuljahr nehmen 95, im kommenden Schuljahr 110 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten an dem Programm teil. Diese stammen aus den verschiedensten 
Ländern. Die Landeskoordination des Programms in Hessen wird von zwei 
an das HKM abgeordneten Lehrkräften, beides Oberstudienräte, mit 1,5 
Stellenanteilen durchgeführt. 
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Das HKM ist Kooperationspartner der Stiftung Polytechnische Gesellschaft 
Frankfurt am Main im Diesterweg-Stipendium. Es ist das erste Familien-
Bildungs-Stipendium in Deutschland. Kinder mit gutem Leistungspotenzial 
für eine höhere Schulbildung - trotz förderbedürftiger Deutschkenntnisse - 
werden für zwei Jahre gemeinsam mit ihren Eltern auf dem Bildungsweg 
von der Grundschule in die weiterführende Schule in den Klassen 4 und 5 
begleitet. Ziel ist, den Kindern eine ihren Begabungen entsprechende schuli-
sche Laufbahn zu ermöglichen und ihre Eltern in die Lage zu versetzen, sie 
dabei bestmöglich zu unterstützen. Die Projektleiterin des Diesterweg-
Stipendiums ist eine mit voller Stelle an die Stiftung abgeordnete Grund-
schullehrerin, die jeweils zur Hälfte seitens des Landes und der Stiftung fi-
nanziert wird. Im Herbst 2011 wird bereits die dritte Generation in das 
Diesterweg-Stipendium aufgenommen. Es konnten bisher jeweils rund 30 
Kinder und deren Familien aufgenommen werden.  
 
Auch im DeutschSommer, der seinen Ursprung in der Stiftung Polytechni-
sche Gesellschaft Frankfurt am Main nahm, erhalten insbesondere Grund-
schulkinder mit Migrationshintergrund mit Blick auf den Übergang in die 
weiterführende Schule eine intensive Unterstützung bei der Verbesserung ih-
rer Deutschkenntnisse. Projektbeteiligte und Kooperationspartner in der Um-
setzung und Steuerung sind unter anderem insbesondere das Landesschulamt 
und Lehrkräfteakademie, die Schulen der Region, die Kommunen und ggf. 
weitere ortsansässige Stiftungen. Das Land Hessen (HKM) hat sich bisher 
mit insgesamt 145.000 € an der Anschubfinanzierung zur Ausweitung des 
DeutschSommers auch über Frankfurt am Main hinaus beteiligt. Zum 
DeutschSommer gehört inzwischen auch der "Endspurt" - eine zusätzliche 
Förderung für Kinder aus dem DeutschSommer in den Weihnachtsferien. 
 
Seit dem Jahr 1998 wurde im Land Hessen ein flächendeckendes Angebot 
sachgerechter Beratung und Diagnostik zur Begabtenförderung wie auch 
schulischer Fördermaßnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler ge-
schaffen. Sein Fundament bilden die vorliegenden Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Forschung zu Begabung, Hochbegabung und Hochleistung (em-
pirische Längsschnittstudie "Marburger Hochbegabtenprojekt"). Im Schul-
jahr 2011/2012 bieten 148 Schulen unterschiedlicher Schulformen (64 
Grundschulen, 34 Gesamtschulen und 50 Gymnasien) konkrete (standortbe-
zogen unterschiedliche) Fördermaßnahmen für begabte und hochbegabte 
Schülerinnen und Schüler (Anreicherung, individuelle Beschleunigung, an-
spruchsvolle Förder- und Lernpläne, Gruppenbildung für Hochbegabte, 
"Underachiever"-Betreuung usw.) an. Die Begabten- bzw. Hochbegabten-
förderung des HKM ("Gütesiegel-Hochbegabung-Programm") vollzog sich 
von Beginn an stets ausschließlich integrativ (inklusiv), da sich begabte bzw. 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler nach allen vorliegenden empirischen 
Forschungsergebnissen ausschließlich in ihrer exzellenten intellektuellen 
Problemlösefähigkeit von anders Begabten unterscheiden, nicht aber in sämt-
lichen anderen psychologischen oder sozialen Faktoren bzw. Aspekten. Da-
bei stand jederzeit die Ermöglichung einer bestmöglichen individuellen För-
derung nicht allein von zwei v.H. Hochbegabten, sondern aller in einer 
Klasse vorkommenden Begabungen und Leistungsfähigkeiten im Vorder-
grund. Deshalb waren und sind die o.a. Schulen mit dem Gütesiegel einer 
begabungsfördernden Schule immer als Pilot- bzw. Vorreiterschulen zur in-
dividuellen Förderung im Schulunterricht aktiv. Rahmenbedingungen der 
hessischen Begabtenförderung sind: 

- zwei Module zur Begabten- bzw. Hochbegabtenförderung für alle drei 
Phasen der Lehrerbildung (im Einsatz in Universitäten, vielen Studien-
seminaren und in der Lehrerfortbildung), 

- landesweites Unterstützungsangebot für Begabte und Hochbegabte mit 
besonderen Schwierigkeiten (Zusammenarbeit von Schulen, Schul-
psychologen und ausgewählten Sonderpädagogen), 

- regionale Netzwerke zur Begabung bzw. Hochbegabung in den Regionen 
des Landes (zwischen Schulen und kompetenten außerschulischen Institu-
tionen, z.B. "Kinder- und Jugendakademie im Raum Kassel", "Hessische 
Schülerakademien für die Mittelstufe und die Oberstufe", "Marburger 
Propädeutikum" oder "MINT-Exkurse" der "Arbeitskreise Schule Wirt-
schaft Südhessen"), 

- öffentliche Dokumentation und Evaluation aller dieser Schritte und Maß-
nahmen, 

- Servicestellen zur Begabten- bzw. Hochbegabtenförderung im hessischen 
Schulwesen ("BRAIN" - s.u. - und Fachreferat im Kultusministerium, 
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"Hochbegabungsportal" im Hessischen Bildungsserver und zugehöriger 
regelmäßiger elektronischer Newsletter zur Hochbegabung). 

 
Hessen konnte sich damit im Vergleich der Bundesländer in der integrativen 
Begabtenförderung einen weithin beachteten Spitzenplatz sichern. Die Bera-
tung und Diagnostik zur Begabung und Hochbegabung führt regelmäßig die 
Begabungsdiagnostische Beratungsstelle des Landes Hessen "BRAIN" (Phi-
lipps-Universität) in Marburg durch. "BRAIN" hat inzwischen über 2.000 
ausführliche Diagnostikfälle (mit ca. 18 Stunden Aufwand im Einzelfall und 
mit ausgezeichneten Evaluationsergebnissen von Seiten der Eltern) abge-
schlossen. Letztendlich gibt es schulpsychologische Ansprechpartnerinnen 
und -partner zu Begabung und Hochbegabung im Landesschulamt und Lehr-
kräfteakademie. 
 
Alle Anliegen der hessischen Eltern zur Begabung bzw. Hochbegabung 
wurden erfüllt: Die Begabungsdiagnostische Beratungsstelle "BRAIN" wird 
von den Eltern seit 1999 als die gewünschte kompetente zentrale Beratungs- 
und Diagnostikeinrichtung auf aktuellem wissenschaftlichem Niveau genutzt, 
die schulpsychologischen Ansprechpartnerinnen und -partner zur Begabung 
bzw. Hochbegabung im Landesschulamt und Lehrkräfteakademie werden 
von den Eltern seit 2000 als regionale Vermittlungs- und Unterstützungsin-
stanzen zur Hochbegabung in Anspruch genommen, die gewünschte Fortbil-
dung von Lehrkräften zu allen Aspekten von Begabung bzw. Hochbegabung 
wird seit 2001 (landesweit wie auch regional und schulbezogen von dem 
Kultusministerium, von "BRAIN", den Schulpsychologen und dem Amt für 
Lehrerbildung) intensiv durchgeführt. Die gewünschten möglichst wohnort-
nahen, dezentralen konkreten Förderangebote in den regulären Schulen im 
Lande arbeiten seit 2002 und erweitern sich mit jedem neuen Schuljahr (an-
fängliches "Grundschulprojekt zur Hochbegabung" von 2002-2004 und an-
schließendes schulformübergreifendes "Gütesiegel-Hochbegabung-
Programm" des Kultusministeriums seit 2004). Aufgrund des o.a. aus-
schließlich integrativen Vorgehens bei der unterrichtlichen Begabten- bzw. 
Hochbegabtenförderung in unterschiedlichen Schulformen werden die be-
troffenen Schülerinnen und Schüler auch statistisch nicht gesondert erfasst 
(und nicht aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund). 
 
Frage 11. Wie viele Schulen arbeiten bereits mit Ganztagsangeboten und wie viele Schulen 

sind gebundene Ganztagsschulen gemäß der Richtlinie, die bis zum 31.12.2011 in 
Kraft war (aufgeschlüsselt nach Schulform)? 

 Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Ganztagsschulen (ohne Schulen mit Ganz-
tagsangeboten) an allen Schulen (aufgeschlüsselt nach Schulformen) und mit wel-
cher Entwicklung des Bedarfs an Ganztagsschulen rechnet die Landesregierung? 

 

Im Schuljahr 2012/13 gibt es insgesamt 847 ganztägig arbeitende Schulen. 
Davon sind 703 Schulen mit Ganztagsangeboten Profil 1. Es gibt 64 Schulen 
mit Ganztagsangeboten (Profil 2), und 80 arbeiten als Ganztagsschulen (Pro-
fil 3).  
 
Schulen mit Ganztagsangeboten (Profil 1) 

bieten an mindestens drei Wochentagen bis 14.30 Uhr Hausaufgabenbetreu-
ung, Fördermaßnahmen sowie erweiterte Angebote im Wahl- und Freizeit-
bereich an. Das Angebot kann auf bestimmte Jahrgänge begrenzt werden. 
Die Teilnahme an den zusätzlichen Angeboten ist für die Schülerinnen und 
Schüler freiwillig. Nach erfolgter Anmeldung durch die Eltern besteht aller-
dings die Pflicht zur Teilnahme. 
 
Schulen mit Ganztagsangeboten (Profil 2)  

bieten ein verlässliches Angebot an fünf Nachmittagen pro Woche. Neben 
dem Pflichtunterricht werden Förderkurse, Wahlangebote sowie den Unter-
richt ergänzende und erweiternde Arbeitsgemeinschaften und Projekte, die 
Betreuung von Hausaufgaben und Stillarbeit sowie die Teilnahme an offenen 
Sport- und Spielgruppen gewährleistet. Stundenzeiten und der Wechsel von 
Bildungs- und Freizeitangeboten können schulintern geregelt werden. Be-
treuungsmöglichkeiten bestehen in der Regel von 7.30 Uhr bis 16 oder 17 
Uhr. 
 
Ganztagsschulen (Profil 3) 

bieten nachmittäglichen Pflichtunterricht sowie unterschiedliche Be-
treuungsmöglichkeiten an fünf Nachmittagen pro Woche an. Der Unterricht 
findet in der Regel verlässlich in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 oder 17 Uhr 
statt. Die Teilnahme an den zusätzlichen Angeboten ist für die Schülerinnen 
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und Schüler ganz oder teilweise verpflichtend. Sobald Eltern ihre Kinder zu 
freiwilligen Angeboten angemeldet haben, besteht für diese Kurse und Pro-
jekte Anwesenheitspflicht. Förderkurse, Wahlangebote sowie den Unterricht 
ergänzende und erweiternde Arbeitsgemeinschaften, die Betreuung von 
Hausaufgaben und Stillarbeit sowie die Teilnahme an offenen Sport- und 
Spielgruppen zählen zum Angebot. Stundenzeiten und der rhythmisierte 
Wechsel von Bildungs- und Freizeitangeboten werden durch die Schule im 
Einzelnen geregelt. 
 
Die Aufschlüsselung der Ganztagsschulen nach Schulformen und den pro-
zentualen Anteil an allen Schulen sind der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen. 
 
 Siehe Anlage 5 
 
Frage 12. Welche Beteiligungsformen von Jugendlichen und Eltern sind im Zusammenhang 

mit dem Ausbau und der Gestaltung von Ganztagsschulen erprobt oder gestärkt 
worden und mit welchem Ergebnis? 

 

Die Beteiligung von Jugendlichen und Eltern wird im Zusammenhang mit 
dem Ausbau und der Gestaltung von Ganztagsangeboten in der seit Novem-
ber 2011 geltenden Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen und dem dar-
in enthaltenen Qualitätsrahmen unter dem Stichwort Partizipation aufgegrif-
fen. Alle ganztägig arbeitenden Schulen sind gemäß ihrem jeweiligen Profil 
aufgefordert, Eltern und Schülerinnen und Schüler sowohl in den Gremien 
als auch bei der Gestaltung des Ganztages einzubinden. 
 
Zur Stärkung der Beteiligung von Jugendlichen bietet die Serviceagentur 
"Ganztägig lernen", eine Kooperationseinrichtung zwischen dem Land Hes-
sen und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gemeinsam mit dem 
Schülervertretungs-(SV) Bildungswerk die Ausbildung von SV-Beraterinnen 
und Beratern an. Seit 2008 wurden beständig Jugendliche geschult, so dass 
es im aktuellen Schuljahr in Hessen 24 SV-Beraterinnen und Berater gibt, 
davon 14 aus Gymnasien, acht aus Gesamtschulen und zwei aus Realschu-
len. Ziel der Fortbildungen ist zum einen, das Wissen um die SV-Arbeit und 
die Methodik weiterzugeben, aber auch die Ganztagsschulen durch das Ein-
beziehen der Schülerperspektive von Beginn an demokratisch zu gestalten, 
um den Dialog aller Beteiligten auf Augenhöhe führen zu können. Die The-
men der Schulungen sind dementsprechend z.B. SV-Recht und Mitwir-
kungsmöglichkeiten, gute SV-Arbeit, Projektplanung, Klassenratsschulungen 
etc. Vergleicht man die Anzahl der SV-Seminare bundesweit, so schneidet 
Hessen im Jahr 2011 mit einer Zahl von 19 von bundesweit insgesamt 85 
Schulungen und damit 22,4 v.H. gut ab. Von Januar bis April 2012 gab es 
bisher bundesweit 24 SV-Seminare, davon sieben in Hessen, was wiederum 
auf großes Interesse seitens der Schülerinnen und Schüler schließen lässt. 
 
Auf Seiten der Elternbeteiligung ist natürlich auch die Gremienarbeit der El-
ternvertretungen zu nennen. Zusätzlich dazu arbeitet die Serviceagentur 
"Ganztägig lernen" mit der Elterninitiative "ELAN" (Eltern schulen andere 
Eltern) zusammen und organisiert jedes Jahr eine ein- oder mehrtägige Schu-
lung um Thema Partizipation.  
 
Frage 13. Welche konkreten Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung, um die 

Vereinbarkeit von jugendlicher Elternschaft mit Schule oder Hochschule zu ver-
bessern, um auch diesen jungen Menschen eine Zukunftsperspektive zu gewährlei-
sten? 

 

Spezifische Programme oder Projekte im schulischen Bereich existieren in-
soweit nicht. Jedoch sind die Schulen generell bemüht, auf die individuelle 
Situation der Schülerinnen und Schüler einzugehen und diese zu berücksich-
tigen. 
 
Mit allen Hochschulen sind Zielvereinbarungen für den Zeitraum 2011 bis 
2015 geschlossen worden, die auch Regelungen zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Studium und Familie, z.B. konkret die Erhöhung der Anzahl 
der Kinderbetreuungsplätze, enthalten. Grundsätzlich obliegt es den Hoch-
schulen selbst, Maßnahmen hierzu zu ergreifen. Vom HMWK werden sie 
darin im Rahmen des Studienstrukturprogramms unterstützt, in dem unter 
anderem Konzepte und Maßnahmen der hessischen Hochschulen zur Umset-
zung des Audits "Familienfreundliche Hochschule" sowie Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Kindern und Studium finanziell gefördert werden. Insge-
samt stehen im Rahmen des Studienstrukturprogramms jährlich rund  
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2,6 Mio.  € zur Verfügung. Aktuell werden z.B. Projekte der Justus-Liebig-
Universität Gießen und der Technischen Universität Darmstadt mit einem 
Volumen von rd. 74.000 € bezuschusst, in denen es um konkrete Maßnah-
men zur Optimierung der Vereinbarkeit von Studium und Familie geht. In 
den Jahren 2009/2010 wurde mit Mitteln des Studienstrukturprogramms bei-
spielsweise auch der Start des Projekts "Forschungsorientiertes Kinderhaus 
mit Lernwerkstätten" der Hochschule RheinMain mit rd. 100.000 € unter-
stützt, mit dem die regelmäßige wie auch flexible/spontane Betreuung von 
Kindern ermöglicht werden soll. 
 
Nach einer Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks sind etwa ein 
Viertel aller Studierenden an deutschen Hochschulen Teilzeitstudierende. 
Gründe hierfür sind beispielsweise Erwerbstätigkeit, Betreuung von Angehö-
rigen, eine sich auf das Studium auswirkende Behinderung oder chronische 
Erkrankung. 5 v.H. der Studierenden versorgen mindestens ein Kind. Dane-
ben gibt es viele faktisch Teilzeitstudierende. Sie passen ihr Studium wei-
testgehend den bestehenden Studienstrukturen an. Das Angebot der Module 
und damit die Bindung an den Studienverlauf und -zeitplan der Vollzeitstu-
dierenden stehen dem Studium in Teilzeit jedoch oft entgegen. Hier sind mit 
dem Ziel, diese Studierenden zu einem Abschluss zu führen und auch die 
Familienfreundlichkeit der Hochschule zu verbessern, neue, modellhafte 
Wege zu beschreiten. 
 
Das HMWK hat daher Modellversuche zur Förderung des Teilzeitstudiums 
ausgeschrieben. In einer zweiten Förderperiode (2012-2013) werden sechs 
Projekte an fünf hessischen Hochschulen gefördert. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Projekte der ersten Förderperiode (2009-2011), die fortge-
setzt oder weiterentwickelt werden. Dabei werden verschiedene Ansätze ver-
folgt, die sowohl die Schaffung zentraler Koordinierungsstellen als auch die 
Umsetzung von Maßnahmen in konkreten Fachbereichen verfolgen. 
 
Frage 14. Welche nachhaltigen Maßnahmen hält die Landesregierung für erforderlich, um 

die hohe Zahl der Schulverweigerinnen und Schulverweigerer zu verringern? 
 

Das HSchG hat zum Ziel, allen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 
einen an ihrer persönlichen Entwicklung und individuellen Leistungsfähig-
keit orientierten Schulbesuch zu ermöglichen und die Schülerinnen und 
Schüler dabei möglichst optimal zu fördern. Für den Fall, dass es zu Schul-
verweigerung kommt, gibt es auf Basis des HSchG unterschiedliche Reakti-
onsmöglichkeiten: von pädagogischen Maßnahmen, Ordnungsmaßnahmen 
bis hin zu Bußgeldverfahren und dem zwangsweisen Zuführen in Ausnahme-
fällen. Immer muss es darum gehen, im Einzelfall nach dem "no child left 
behind"-Ansatz (vgl. hierzu auch schon die Antworten zu den Fragen III.6 
und III.9) genau zu überlegen, warum es zur Schulverweigerung kommt und 
welche schulischen und außerschulischen Unterstützungsmaßnahmen ergrif-
fen werden können. Unterschiedliche Projekte und Schulversuche haben sich 
bisher der Schulverweigerer angenommen und regional präventive Ansätze 
und Interventionsmöglichkeiten erprobt. Daneben gab und gibt es landesweit 
im Bildungsgang Hauptschule SchuB-Klassen, die auch Jugendlichen mit 
Tendenzen zur Schulvermeidung eine Perspektive bieten sollten. Der HKM-
Leitfaden zur Intervention in eigenverantwortlichen Schulen aus dem Jahr 
2008 skizziert schließlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Um-
gang mit Schulvermeidern sowie die Möglichkeiten einer zwangsweisen Zu-
führung zum Schulbesuch. Konkretere Aussagen können mangels belastbarer 
Datenbasis nicht abgegeben werden. 
 
Da Schulverweigerung - neben familiären und entwicklungspsychologischen 
Gründen - sehr oft auch Misserfolgserlebnisse und Erlebnisse von Beschä-
mung in schulischen Lernprozessen als Ursache hat, ist es erforderlich, 
durch einen individuelleren Blick auf die vom Leistungsversagen bedrohten 
einzelnen Schülerinnen und Schüler - also durch Intensivierung der indivi-
duellen Förderung - im schulischen Alltag lernförderliche, individualisierte 
und motivierende Unterrichtsmethoden einzusetzen und über den Unterricht 
hinausgehende zusätzliche Unterstützungsangebote (z.B. im Ganztag) vorzu-
halten. Schulmotivation und Schulfreude sind im dialektischen Sinne Vor-
aussetzung für und Ergebnis von Lernerfolg und Identifikation mit der Schu-
le (Schulklima, Schulkultur) und müssen deshalb neben anderen Aspekten 
auch im Fokus der Unterrichts- und Schulentwicklung stehen. Kontinuierli-
che Schullaufbahnberatung sowie enger Kontakt zu den Familien können im 
Vorfeld präventive Wirkung entfalten (vgl. hierzu auch die Antworten zu 
den Fragen III.6 und III.9).  
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Frage 15. Welche Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um Jugendliche, 

die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, noch nachträglich zu einem Schul-
abschluss zu führen? 

 

Die nachfolgenden Ausführungen zu den Maßnahmen der Landesregierung 
beziehen sich im Wesentlichen auf Erwachsene, wobei junge Erwachsene 
jeweils mit eingeschlossen sind.  
 
Maßnahmen zur kompensatorischen Grundbildung und der abschluss- und 
schulabschlussbezogenen Bildung sind Teil der Grundversorgung/des 
Pflichtangebots gemäß § 9 Abs. 2 Hessisches Weiterbildungsgesetz 
(HWBG). Das heißt: Die öffentlichen Träger (Volkshochschulen) sowie die 
anerkannten Organisationen in freier Trägerschaft (Freie Träger) werden 
über das HWBG auch für diesen Zweck aus Landesmitteln gefördert. 
 
Nach dem Weiterbildungsbericht Hessen 2010 werden Maßnahmen zum 
Nachholen schulischer Abschlüsse in erster Linie von Volkshochschulen an-
geboten. Der aktuellen Statistik des Hessischen Volkshochschulverbandes 
zufolge umfasste das Angebot hessischer Volkshochschulen im Programm-
bereich "Grundbildung/Schulabschlüsse" im Jahr 2010 67.779 Unterrichts-
stunden (entsprechend 5,1 v.H. des gesamten Angebots). Teilgenommen ha-
ben ausweislich der Statistik 4.850 Personen, von denen 2.337 (entspre-
chend 48,2 v.H.) unter 18 und weitere 1.057 (entsprechend 21,8 v.H.) 18 
bis 24 Jahre alt waren. Die Statistik für 2011 liegt noch nicht vor. 
 
Im Rahmen von HESSENCAMPUS geht es um "Erwachsene aller Altersstu-
fen", worunter nach der zwischen dem Land Hessen und 24 beteiligten 
Kommunen abgeschlossenen Rahmenvereinbarung ausdrücklich auch Heran-
wachsende und junge Erwachsene verstanden werden. 
 
HESSENCAMPUS (HC) richtet sich insbesondere auch an benachteiligte 
Zielgruppen. In einigen Regionen bieten die HC spezifische Maßnahmen zur 
Unterstützung von Angeboten im Bereich nachholende Schulabschlüsse an 
(z.B. HC Hanau, HC Offenbach und HC Vogelsberg).  
 
Im Rahmen der Förderung landesweiter HC-Leitprojekte wurde in 2012 ein 
Schwerpunkt "Alphabetisierung und Grundbildung" eingerichtet. Hier leistet 
das Land Hessen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung und Ausgestaltung 
der "Nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung", die in 
2011 zwischen dem Bund und der KMK beschlossen wurde. 
 
Im Rahmen dieses Förderschwerpunkts wird u.a. ein Projekt des HC Frank-
furt gefördert, das das Nachholen von Schulabschlüssen unterstützt. Das 
Vorhaben richtet sich an junge Erwachsene und Erwachsene zwischen 18-35 
Jahren, deren schriftsprachliche Voraussetzungen für die Aufnahme in einen 
formalen Bildungsgang zum Nachholen eines Hauptschulabschlusses nicht 
ausreichend sind. Ziel ist die Entwicklung und Erprobung von Bildungsan-
geboten zur Literalitätssicherung und Literalitätsförderung am Übergang 
Schule-Ausbildung-Beschäftigung und im Rahmen nachholender abschluss-
bezogener Grundbildung bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen (Wei-
terentwicklung und Erprobung von Verfahren zu Einstufung und Diagnose, 
Entwicklung und erprobende Durchführung spezifischer Bildungsangebote, 
Fortbildung von Kursleitenden und Lehrkräften).  
 
Bildungsberatung als bildungszuleitende und -begleitende Dienstleistung ist 
Kernelement von HC; niedrigschwellige und transparente Strukturen auf der 
Basis von Leitlinien, die mit allen Beteiligten abgestimmt und erprobt wur-
den, sind nahezu flächendeckend implementiert. Die HC-Bildungsberatung 
verfolgt u.a. die explizite Zielsetzung, Menschen beim Nachholen von 
Schulabschlüssen zu unterstützen. 
 
Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Frage III.9 verwiesen. 
 
Frage 16. Welche Veränderungen sind im Übergangssystem Schule-Beruf geplant und welche 

Überlegungen der Landesregierung liegen der Neustrukturierung zugrunde? 
 

Mit der Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfungen in den 
Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung vom 10. August 2006 wurden die 
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung komplett novelliert. Grundsätzlich 
sind Verordnungen auf fünf Jahre befristet. Vor einer Verlängerung oder 
Novellierung erfolgt eine Evaluierung der Verordnungsgrundlagen, mit der 
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Zielsetzung, die Verordnungen an sich ändernde Rahmenbedingungen anzu-
passen und eine optimale Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler sowie des aufnehmenden Arbeitsmarktes zu garantieren. Eine 
Evaluierung der genannten Verordnungsgrundlage ist 2010/2011 erfolgt. Die 
Evaluierung zeigt, dass die im Jahr 2006 eingeführten neuen Verordnungs-
elemente von den Schulen gut angenommen wurden. In der Mehrzahl der 
Fälle wird für eine Weiterführung bzw. Ausweitung der in der Verordnung 
neu eingeführten Instrumente gestimmt. Insbesondere die dem Übergangs-
management zuzuordnenden Aspekte wie Übergangskonferenzen und För-
derpläne werden von den Schulen bejaht und ein Ausbau dieser Aspekte ge-
fordert. 
 
Das Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt läuft bis 
zum Schuljahr 2013/2014. Bis dahin sind eine sozialpädagogische Begleitung 
und additive Arbeitsmittel für Jugendliche, die sich im Rahmen der Bil-
dungsgänge zur Berufsvorbereitung im "Programm zur Eingliederung in die 
Berufs- und Arbeitswelt ( EIBE)" befinden, abgesichert. Eine Teilnahme an 
der Förderperiode 2014–2020 des ESF durch das HKM ist intendiert. 
 
Ergänzend wird noch auf die Ausführungen zu der Frage V.1 verwiesen. 
 
 
IV. Jugendliche in beruflicher Ausbildung 
 
Frage 1. Wie hat sich die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze in den letzten 10 Jahren 

in Hessen entwickelt? 
 

Das Angebot an Ausbildungsstellen wird insbesondere durch die konjunktu-
relle Lage der Wirtschaft und durch den Bedarf der Betriebe an qualifizier-
ten Bewerberinnen und Bewerbern bestimmt. Darüber hinaus spielen die je-
weilige Jahrgangsstärke (demografische Komponente) und die sich verän-
dernden Bildungsbeteiligungen der Schulabgängerinnen und -abgänger eine 
wichtige Rolle. 
 
Die Gesamtzahl aller abgeschlossenen Ausbildungsverträge nach dem Be-
rufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung wird jährlich vom Hessi-
schen Statistischen Landesamt1 veröffentlicht. Informationen zu Ausbil-
dungsangebot und -nachfrage sind darin nicht enthalten. Daher wird hier auf 
die Entwicklung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge Bezug ge-
nommen. Für den Zeitraum 2000 bis 2011 ist diese auf der nachfolgenden 
Abbildung erkennbar. 
 
 Siehe Anlage 6 
 
In den Jahren 2000 und 2001 stellte sich die Lage auf dem hessischen Aus-
bildungsstellenmarkt relativ entspannt dar. Die Zahl der neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträge stieg an. Das Angebot an betrieblichen Ausbil-
dungsplätzen lag bis zum Jahr 2002 über der Nachfrage. In den Folgejahren 
bis zum Jahr 2007 blieben mehr Bewerberinnen und Bewerber zum Ende des 
Berufsberatungsjahres unversorgt, als unbesetzte Stellen zur Verfügung 
standen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge stieg mit 
Ausnahme der Jahre 2003 und 2005 wieder an. Mit der Wirtschaftskrise des 
Jahres 2008 verzeichnete Hessen zwar einen Rückgang bei den neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträgen. Dieser war jedoch vorübergehend, und 
seit dem Jahr 2010 findet wieder ein jährlicher Zuwachs statt. Seit dem Jahr 
2009 ist die rechnerische Lücke zwischen dem Angebot an Ausbildungsstel-
len und der Nachfrage von Jugendlichen geschlossen.  
 
Frage 2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass der hessische Ausbildungspakt be-

nachteiligten Jugendlichen ausreichend gerecht wird? 
 

Das HKM führt gemeinsam mit dem HMWVL das Modellprojekt "Qualifi-
zierte sozialpädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb 
(QuABB)" durch. Das Projekt hat zum Ziel, neue Instrumente zu entwik-
keln, um die Zahl der vorzeitigen Vertragslösungen nachhaltig zu senken. 
Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die Personen, die Gefahr laufen, 
dauerhaft unversorgt zu bleiben und nur für unqualifizierte Tätigkeiten zur 
Verfügung zu stehen, damit kann auch auf die Zielgruppe der benachteilig-
ten Jugendlichen, die im dualen System der Berufsausbildung im Rahmen 

                                                   
1 Auszubildende und Prüfungen, Hessisches Statistisches Landesamt, jährlich, Stichtag 31.12. 
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des Berufsschulunterrichts in den jeweiligen Fachklassen mit beschult wer-
den, adäquat Rücksicht genommen werden. Im Rahmen des Modellprojekts 
QuABB werden, entsprechend der Problemlagen der Auszubildenden, indi-
viduell abgestimmte Maßnahmen zur Verhinderung eines Ausbildungsab-
bruchs eingesetzt. Hierbei erfolgt eine Konfliktberatung mit einer begleiten-
den Unterstützung bei der Beseitigung von Problemen im Betrieb, der Be-
rufsschule oder zur Lösung von Problemen im persönlichen Umfeld.  
 
Weiterhin ist durch Kultusministerkonferenz-Vereinbarung (KMK) festge-
halten, dass die Berufsschule "einen inklusiven Unterricht mit entsprechen-
der individueller Förderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfah-
rungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen ermög-
licht" (Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kul-
tusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule 
und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte 
Ausbildungsberufe, Berlin 23.09.2011, S. 14). Diesem wird durch die 
KMK-Rahmenlehrpläne, die in Hessen regelmäßig in Landesrecht über-
nommen werden, Rechnung getragen. 
 
Frage 3. Welche Maßnahmen und Initiativen ergreift die Landesregierung, um angesichts 

der abnehmenden Zahl von angebotenen betrieblichen Ausbildungsplätzen einen 
funktionierenden Übergang zwischen Schule und Beruf sicherzustellen? 

 

Die Landesregierung wird die Optimierung des Übergangs von der Schule in 
den Beruf im künftigen Gesamtkonzept "Fachkräftesicherung Hessen" be-
rücksichtigen. Ein Schwerpunkt liegt bei der besseren Vorbereitung Jugend-
licher auf die Arbeitswelt. Damit soll ein passgenauer Übergang in betriebli-
che Ausbildung ermöglicht werden. 
 
Mit der "hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermitt-
lungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen in Hes-
sen)" werden auf der Grundlage erarbeiteter Standards die Themenbereiche 

- Berufsorientierung mit Förderung der Ausbildungsreife, 

- Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen sowie 

- Matching und Vermittlung 

auf lokaler Ebene in allen 21 hessischen Landkreisen, fünf kreisfreien Städ-
ten und zwei Sonderstatus-Städten für die jeweilige Region verbindlich und 
koordiniert bearbeitet. 
 
Zur Unterstützung dieses Prozesses wurde flankierend die "integrierte Aus-
bildungsberichterstattung (iABE)" eingeführt, die in einer Gesamtschau alle 
Qualifizierungswege erfasst, die Jugendliche nach dem Verlassen der Se-
kundarstufe I allgemeinbildender Schulen einschlagen können. Sie liefert 
Erkenntnisse zum Verbleib eines Schulentlassenenjahrgangs und zur Her-
kunft der Anfängerinnen und Anfänger im Ausbildungssystem. Seit dem 
Jahr 2010 werden frühzeitig Informationen zum gesamten Ausbildungsge-
schehen, das sich an die Sekundarstufe I anschließt, für Hessen insgesamt 
und auf regionaler Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte bereitge-
stellt. Damit liegt ein zeitnahes Planungs- und Bewertungsinstrumentarium 
für die Landes- und Kommunalpolitik vor. 
 
Mit "KomPo7 verankern" wird ein weiteres flankierendes Vorhaben zur 
Förderung der Berufsorientierung und Berufswahlreife gemeinsam vom 
HMWVL, dem HKM und der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur 
für Arbeit umgesetzt. Das Vorhaben ist mit der Förderinitiative des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) "Abschluss und An-
schluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" verknüpft. Mit 
"KomPo7 verankern" wird die Einführung und Verstetigung von Potenzial-
analysen in den 7. Klassen der hessischen allgemeinbildenden Schulen mit 
dem Bildungsgang Haupt- und Realschulen gefördert. Darüber hinaus erhal-
ten alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der allgemeinbildenden 
Schulen mit dem Bildungsgang Haupt- und Realschulabschluss kostenlos ei-
nen Ordner "Berufswahlpass" in dem die Berufsorientierungsaktivitäten do-
kumentiert sind. Das BMBF fördert dabei die Durchführung von Potenzial-
analysen im Rahmen der "Richtlinien für die Förderung der Berufsorientie-
rung in überbetrieblichen und vergleichbaren Bildungsstätten" und bei der 
"Berufseinstiegsbegleitung-Bildungsketten (BerEB-Bk)". 
 
Das "Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen" ist ein unterstüt-
zender Baustein in der landesweiten Strategie zur "Optimierung der lokalen 
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Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen 
in Hessen" und wurde mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 eingeführt. 
Das Gütesiegel fördert die Verbesserung der beruflichen Orientierung von 
Schülerinnen und Schülern, die Kommunikation interner und externer Part-
ner und den Wettbewerb von Ideen. Mit dem Gütesiegel werden Schulen, 
die ihren Schülerinnen und Schülern eine herausragende Berufsorientierung 
anbieten, ausgezeichnet.  
 
Die Landesregierung möchte die direkte Einmündung von Jugendlichen in 
eine berufliche Ausbildung nach dem Verlassen der allgemeinbildenden 
Schule unterstützen. Dazu wurden im Auftrag der Landesregierung die Bil-
dungsmaßnahmen des Übergangsbereichs auf ihre Wirksamkeit, ihre Ziele 
und ihre Teilnehmerzahl hin durch das Deutsche Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) untersucht. Unter dem Begriff "Über-
gangsbereich" werden Maßnahmen nach dem Verlassen der allgemeinbil-
denden Schule zur Erleichterung des Übergangs in eine weitere schulische 
oder berufliche Ausbildung verstanden. Auf der Grundlage der veröffent-
lichten Ergebnisse und Empfehlungen der Studie "Optimierung des Über-
gangsbereichs in Hessen" ist ein entsprechendes Konzept in Vorbereitung. 
 
Für das Berufsfeld "Agrar" ist zu sagen, dass nach wie vor eine ausreichen-
de Anzahl anerkannter Ausbildungsbetriebe zur Verfügung steht. In Teilbe-
reichen, in denen die Nachfrage nach Ausbildungsstellen größer als das An-
gebot ist, z.B. im ökologischen Landbau, bemüht sich der Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen im Rahmen der Ausbildungsberatung um die Gewin-
nung weiterer Ausbildungsbetriebe. Hierzu hat er z.B. in 2012 gemeinsam 
mit dem Verband Ökologischer Landbau eine Ausbildertagung speziell für 
den Ökologischen Landbau durchgeführt. 
 
Im Bereich Forsten konnten die durch das Land Hessen kontinuierlich ange-
botenen insgesamt ca. 120 bis 130 Ausbildungsplätze für forstliche Berufe 
(mit 1- bis 3-jähriger Ausbildungszeit) 

- Forstwirt/in: ca. 60-70 (ca. 3 v.H. weiblich), 

- Verwaltungsfachangestellte in den Forstämter: 20 (ca. 85 v.H. weiblich), 

- gehobener Forstwirtschaftlich-technischer Dienst: 20 (ca. 35 v.H. weib-
lich) und 

- höherer Forstwirtschaftlich-technischer Forstdienst: 20 (ca. 25 v.H. 
weiblich) 

in den vergangenen Jahren mit geringen Schwankungen kontinuierlich be-
setzt werden. 
 
Frage 4. Hält die Landesregierung einen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz für er-

forderlich, um mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche zu schaffen und wie be-
gründet sie ihre Position in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht? 

 

Die Landesregierung hält einen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz 
zur Schaffung weiterer Ausbildungsplätze für Jugendliche nicht für erforder-
lich und auch nicht für sinnvoll. Es besteht auch keine rechtliche Verpflich-
tung, einen solchen zu schaffen.  
 
Die Landesregierung sieht zuvorderst die hessischen Betriebe in der Pflicht, 
junge Menschen auszubilden und so die Grundlage für die eigene Fachkräf-
tesicherung zu legen. Die Ausbildung junger Menschen ist nämlich nicht 
Selbstzweck, sondern notwendiges Engagement der Betriebe zur Deckung 
des eigenen Fachkräftebedarfs. 
 
Dabei entscheidet der Markt darüber, in welcher Branche zukünftig 
Fachkräfte benötigt und dementsprechend ausgebildet werden. 
 
Frage 5. Hält die Landesregierung die Erhebung einer regional und branchenspezifisch dif-

ferenzierten Ausbildungsumlage für ein geeignetes und erforderliches Mittel zur 
Schaffung neuer Ausbildungsplätze für Jugendliche? 

 Wie begründet sie ihre Position? 
 

In der generellen Erhebung einer regional und branchenspezifisch differen-
zierten Ausbildungsumlage sieht die Landesregierung kein geeignetes und 
erforderliches Mittel zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze.  
 
Ausbildungsumlagen sind in einzelnen Branchen nicht unbekannt. So ist im 
Schornsteinfegergesetz ein umfassendes Umlageverfahren für die Lehrlings-
ausbildung festgelegt. Hierbei handelt es sich aber, anders als bei einer re-
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gional und branchenspezifisch differenzierten Ausbildungsumlage, um eine 
bundesrechtliche und damit bundeseinheitliche Regelung, die keine finanziel-
le Ungleichbehandlung in den verschiedenen Bundesländern birgt.  
 
Außerdem gibt es in einzelnen Branchen wie beispielsweise den Bauhauptbe-
rufen tarifrechtlich abgesicherte Ausbildungsfonds, die von allen branchen-
angehörigen Betrieben zu finanzieren sind, jedoch ausschließlich der Finan-
zierung der überbetrieblichen Ausbildung dienen und nicht der des betriebli-
chen Teils. 
 
Es handelt sich bei diesen Ausbildungsfonds im Gegensatz zu einer generel-
len regional und branchenspezifisch differenzierten Ausbildungsumlage um 
zwischen den Sozialpartnern ausgehandelte Vereinbarungen. Die Sozialpart-
ner schaffen die tariflich ausgehandelten Ausbildungsfonds damit als Bran-
che selbst. 
Die Verantwortung für die betriebliche Ausbildung liegt nach Auffassung 
der Landesregierung vornehmlich bei den Betrieben. In der Einführung einer 
generellen Ausbildungsplatzumlage sieht die Landesregierung die Gefahr, 
dass Betriebe sich von ihrer Ausbildungsverantwortung loslösen könnten. 
 
Gemessen an den realen Ausbildungskosten eines Auszubildenden könnte die 
Ausbildungsumlage eine preiswertere Alternative zur Ausbildungsleistung 
darstellen.  
 
Die Landesregierung betrachtet daher die Erhebung einer regional und bran-
chenspezifisch differenzierten Ausbildungsumlage in Hessen zur Schaffung 
neuer Ausbildungsplätze als kontraproduktiv. 
 
Vorrangiges Ziel der Landesregierung ist die direkte Einmündung von 
Schulabgängerinnen und Schulabgängern in betriebliche Ausbildung. Sie 
sieht ihre Aufgabe deswegen darin, entsprechende Rahmenbedingungen und 
Strukturen zu schaffen bzw. zu unterstützen, die den Übergang von der 
Schule in die Ausbildung optimieren. Die "hessenweite Strategie OloV zur 
Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Beset-
zung von Ausbildungsplätzen" bietet hierfür die bundesweit als vorbildlich 
geltende Grundlage. 
 
Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Abschnitt IV Frage 3 verwiesen. 
 
Frage 6. Wie viele Jugendliche, die eine vollzeitschulische Ausbildung absolviert haben, 

konnten aufgrund dieser Ausbildung unmittelbar im Anschluss eine ausbildungs-
adäquate Erwerbstätigkeit aufnehmen (aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migra-
tionshintergrund)? 

 

Der Landesregierung liegen diesbezüglich keine Daten vor, da eine Statistik 
über den beruflichen Werdegang nach Verlassen der Schule nicht geführt 
wird. 
 
Frage 7. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Ausbildungsfähigkeit von 

Jugendlichen zu gewährleisten bzw. zu verbessern? 
 

Hinsichtlich der Beantwortung wird auf die hessenweite Strategie OloV mit 
ihren flankierenden Vorhaben verwiesen. Darüber hinaus wird auf die Ant-
worten zu den Fragen III.9 und V.1 verwiesen. 
 
Frage 8. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung schon ergriffen oder ergreift sie, um 

die Benachteiligung Jugendlicher mit Migrationshintergrund bei der Ausbildungs-
platzsuche im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund mit ver-
gleichbaren Qualifikationen zu beseitigen? 

 

Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund handelt es sich um eine 
heterogene Gruppe, deren Bedürfnisse im Hinblick auf die Ausbildungs-
platzsuche ganz unterschiedlich ausfallen. 
 
Deswegen orientiert sich das HMWVL bei seinen Förderaktivitäten nicht 
vorrangig an dem Kriterium "Migrationshintergrund", sondern konzentriert 
sich auf die Jugendlichen mit einem generell geringeren Bildungsniveau - auf 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Aufgrund des überdurchschnittlich 
hohen Anteils junger Menschen mit Migrationshintergrund insbesondere bei 
der Gruppe der Hauptschülerinnen und Hauptschüler und Altbewerberinnen 
und Altbewerber profitiert diese Zielgruppe aber überproportional von den 
Ausbildungsplatzprogrammen "Ausbildungsstellen für Hauptschüler/innen" 
und "Ausbildungsstellen für Altbewerber/innen". 
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Mit den Ausbildungsplatzprogrammen des HMWVL "Ausbildungsstellen für 
Altbewerber/innen" und "Ausbildungsstellen für Hauptschüler/innen" unter-
stützt die Landesregierung die Begründung von Ausbildungsverhältnissen 
mit Hauptschülerinnen und Hauptschülern (auch ohne Schulabschluss) durch 
entsprechende Zuschüsse an die Betriebe. Das Programm "Ausbildungsstel-
len zur Förderung des Abschlusses der Berufsausbildung" steht grundsätz-
lich unabhängig vom erworbenen Schulabschluss für die Begründung von 
Ausbildungsverhältnissen allen Jugendlichen zur Verfügung, die ihren Aus-
bildungsplatz aufgrund der Insolvenz oder Schließung des vorherigen Aus-
bildungsbetriebes oder eines Abbruchs aus anderen Gründen verloren haben. 
Die neu ausbildenden Betriebe können Zuschüsse erhalten, damit diese Ju-
gendlichen ihre begonnene Ausbildung fortsetzen und beenden können.  
 
Im Programm "Verbesserung des Ausbildungsumfelds" des HMWVL wer-
den zahlreiche Maßnahmen zur beruflichen Information, zur Vorbereitung 
und zum Heranführen an Ausbildung, Ausbildungsplatzakquise und passge-
naue Vermittlung sowie zum Erhalt von Ausbildung gefördert, die auch Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund zugutekommen. 
 
Gleiches gilt beispielsweise für das Modellprogramm "Qualifizierte Ausbil-
dungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb" (QuABB), welches in Hessen 
seit 2009 durchgeführt wird. QUABB ist ein Gemeinschaftsprogramm des 
HMWVL und des HKM. Ziel ist es, mittels passgenauer Unterstützung 
durch Krisenprävention und -intervention bei abbruchgefährdeten Jugendli-
chen und bei Bedarf auch bei den entsprechenden Ausbildenden die Zahl der 
Ausbildungsabbrüche in Hessen zu senken - insbesondere in Zielregionen 
und Branchen, in denen besonders hohe Auflösungsquoten festzustellen sind. 
Außerdem wird hier ein "Frühwarnsystem" entwickelt, um Problemfel-
der/Krisen, die leicht zu Abbrüchen führen können, rechtzeitig zu erkennen 
und ihnen mit auf den individuellen Fall zugeschnittenen Beratungs- und Be-
gleitungsmethoden begegnen zu können. Das Programm startete mit zehn 
Ausbildungsbegleitern und zehn Beratungslehrkraftstellen in vier hessischen 
Regionen und wurde inzwischen auf zwölf Regionen und 25 Ausbildungsbe-
gleiterinnen und Ausbildungsbegleiter erweitert. Die Ausbildungsbegleite-
rinnen und Ausbildungsbegleiter arbeiten dabei in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberatern der 
Kammern und den Beratungslehrkräften der Berufsschulen. Daneben gibt es 
auch einzelne Projekte, die sich speziell an Personen mit Migrationshinter-
grund wenden.  
 
Ziel des Projektes "IUBA - Internationale Unternehmen bilden aus", Hand-
werkskammer Rhein-Main in Kooperation mit der IHK Frankfurt, ist die 
Akquise und Sicherung von Ausbildungsplätzen und Plätzen für Einstiegs-
qualifizierung in Unternehmen mit internationaler Unternehmensführung. Je 
eine Sonderberaterin oder ein Sonderberater der IHK Frankfurt und der 
Handwerkskammer Rhein-Main beraten und informieren Unternehmen mit 
internationaler Unternehmensführung zum Thema Ausbildung. Sie akquirie-
ren Ausbildungs- und Plätze im Bereich der Einstiegsqualifizierung (EQJ) 
und besetzen sie mit geeigneten Jugendlichen. IUBA war bis Ende 2010 ein 
überaus erfolgreiches Projekt der hessischen Industrie- und Handelskam-
mern. In neun Projektjahren konnten knapp 5.000 neue Ausbildungsplätze 
von Unternehmerinnen und Unternehmern mit Migrationshintergrund ge-
schaffen werden. Seit dem 1. Januar 2011 wird die bisherige Arbeit der IHK 
Frankfurt fortgeführt und auf den Bereich der Handwerkskammer Rhein-
Main übertragen. 
 
In dem Projekt "Potenziale nutzen - Regionale interkulturelle Kooperationen 
für die betriebliche Berufsausbildung", INBAS Offenbach, wird über inter-
kulturelle regionale Kooperationsverbünde die Ausbildungsbeteiligung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund gefördert. Zur besseren Information 
und dem Abbau von Hemmnissen auf dem Weg in eine duale Ausbildung 
schließen sich für Migrantinnen und Migranten relevante Institutionen und 
Personen zu Netzwerken und Kooperationsverbünden zusammen. Sie ent-
wickeln und erproben vor Ort regional passende Aktivitäten zur Berufsfin-
dung für Jugendliche und ihre Familien. Die regionalen Partnerschaften in-
tegrieren bereits vorhandene Netzwerke und sind so gestaltet, dass sie nach-
haltig wirken. Bislang wird das Projekt in den Landkreisen Odenwaldkreis, 
Werra-Meißner, Gießen und Wetterau umgesetzt. Weitere Regionen interes-
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sieren sich für eine Beteiligung am Projekt. Die Einbindung von Eltern und 
Migrantenorganisationen findet allgemein großen Anklang.  
 
Vor dem Hintergrund, dass Sport Bildungsmotor sein kann und sportliche 
Werte als Brückenschlag in die Arbeitswelt betrachtet werden können, hat 
die Landesregierung berufsbezogene Eingliederungsmaßnahmen für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund durchgeführt. Im Rahmen von beruflichen 
Praktika und sportlichen Qualifikationen konnte die Tür zur Arbeitswelt ge-
öffnet und das Interesse für ehrenamtliche Arbeit in den Sportvereinen ge-
weckt werden.  
Frage 9. Welche Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung, um die spezifi-

schen Potenziale von Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund wie bei-
spielsweise Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kenntnisse im Bereich der beruf-
lichen Bildung besser anzuerkennen und zu fördern? 

 

Hinsichtlich der Beantwortung wird auf die Antworten zu den Fragen III.9, 
III.15 und IV.7 verwiesen. 
 
Frage 10. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um den Zugang zu beruflicher 

Bildung für Jugendliche mit Duldungsstatus, die in Deutschland aufgewachsen sind 
bzw. hier ihren Schulabschluss gemacht haben, zu ermöglichen? 

 

Die Rahmenbedingungen für die Aufnahme einer Berufsausbildung ergeben 
sich zunächst aus aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen. 
 
Geduldeten Ausländerinnen und Ausländern kann nach § 10 der Beschäfti-
gungsverfahrensverordnung mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
die Ausübung einer Beschäftigung (und damit auch die Aufnahme einer 
Ausbildung) erlaubt werden, wenn sie sich seit einem Jahr erlaubt, geduldet 
oder mit Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufgehalten haben. Die Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit wird ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 
des Aufenthaltsgesetzes - also ohne Prüfung, ob bevorrechtigte Bewerber 
vorhanden sind (sog. Vorrangprüfung), für eine Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf erteilt. 
Allerdings darf geduldeten Ausländern die Ausübung einer Beschäftigung 
nicht erlaubt werden, wenn sie sich in das Bundesgebiet begeben haben, um 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen oder wenn 
bei diesen Ausländern aus von ihnen zu vertretenden Gründen (z. B. Nicht-
Mitwirkung bei der Passbeschaffung) aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
nicht vollzogen werden können (§ 11 Beschäftigungsverfahrensverordnung). 
 
Im schulischen Bereich gelten in Hessen die Regelungen der "Verordnung 
zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011" (ABl. 2011, S. 
546), hier insbesondere die §§ 46 und 58. 
 
 "§ 46 
 Schulpflicht 
 
 (1) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache und 

Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach den Bestimmungen des 
Bundesvertriebenengesetzes sind unabhängig von der jeweiligen 
Staatsangehörigkeit und dem Geburtsland nach §§ 56 Abs. 1, 58 bis 
61 des Hessischen Schulgesetzes schulpflichtig, sofern sie im Besitz 
einer gültigen Aufenthaltserlaubnis nach den Bestimmungen des Auf-
enthaltsgesetzes oder von einer solchen befreit sind oder deren Auf-
enthalt ausländerrechtlich geduldet wird; Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber sind dann schulpflichtig, wenn sie einer Gebietskörper-
schaft zugewiesen sind. Die Schulpflicht besteht auch dann, wenn die 
genannten Schülerinnen und Schüler nach dem Recht ihres Herkunfts-
landes nicht oder nicht mehr schulpflichtig sind. 

 
 (2) Die Schulpflicht wird auch durch die Teilnahme an den Förder-

maßnahmen nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 der Verordnung erfüllt. Die 
Zeit der Zurückstellung nach § 53 wird nicht auf die Dauer der 
Schulpflicht angerechnet. 

 
 (3) Die in Abs. 1 genannten Schülerinnen und Schüler, die nicht 

schulpflichtig sind, aber ihren tatsächlichen Aufenthalt im Lande 
Hessen haben, sind zum Schulbesuch berechtigt. Der Zugang zu 
Ausbildungsplätzen erfolgt individuell mit Unterstützung der jeweili-
gen Wohneinrichtung und des Vormunds. 

 (…) 
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 § 58 
 Berufliche Schulen 
 
 (1) Berufsschulberechtigte, die aufgrund unzureichender Vorbildung 

und mangelnder deutscher Sprachkenntnisse ohne Ausbildungs- oder 
Arbeitsverhältnis sind, sollen Vollzeitunterricht oder Teilzeitunter-
richt im Rahmen der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung erhalten. 
Dieser dient vorrangig der Förderung zur Berufsbefähigung, der För-
derung der Bereitschaft zu einer Berufsausbildung sowie dem Nach-
holen deutscher Schulabschlüsse (Hauptschul- oder Realschulab-
schluss). Dabei ist die Erweiterung ihrer Kenntnisse in den allgemein 
bildenden Fächern notwendig. Der Unterricht hat seinen Schwerpunkt 
in der Vermittlung der deutschen Sprache in enger Verbindung mit 
dem handlungsorientierten Fachsprachenerwerb. 

 
 (2) Jugendliche, denen es für einen erfolgreichen Besuch der berufli-

chen Schule lediglich an Deutschkenntnissen mangelt, erhalten im 
Rahmen der personellen, sächlichen und organisatorischen Vorausset-
zungen der Schule zusätzliche Förderung in der deutschen Sprache, 
damit sie dem Unterricht in ausreichendem Maße folgen können. 

 
 (3) Jugendlichen mit unzureichenden Deutschkenntnissen, die eine 

Berufsausbildung absolvieren, soll durch die Schule während der 
Ausbildung eine zusätzliche Förderung in der deutschen Sprache an-
geboten werden, wenn die personellen, sächlichen und organisatori-
schen Voraussetzungen gegeben sind." 

 
 Die Maßnahmen, die im Schulbereich umgesetzt werden, gestalten 

sich wie vorliegend beschrieben. Eine Förderung ist insbesondere in 
den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung bzw. im Programm zur 
Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE) möglich. 

 
Frage 11. Welche konkreten Maßnahmen plant oder unterstützt die Landesregierung, um die 

Vereinbarkeit von jugendlicher Elternschaft mit beruflicher Ausbildung zu verbes-
sern? 

 

Für die Landesregierung ist die Vereinbarkeit von Berufsausbildung und El-
ternschaft ein wichtiger Bestandteil ihrer Politik auf dem Weg, allen Jugend-
lichen - unabhängig von ihrer persönlichen Lebenssituation - einen Berufsab-
schluss zu ermöglichen. Dieser bildet die Basis für eine dauerhafte Teilhabe 
am beruflichen/ gesellschaftlichen Leben. Mit der Novelle des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBiG) durch das Berufsbildungsreformgesetz (BerBiRefG) 
im Jahr 2005 wurden hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, 
die maßgeblich von der Hessischen Landesregierung vorangetrieben wurden. 
 
Durch die Novellierung des BBiG wurde erstmals die Möglichkeit einer 
Teilzeitausbildung gesetzlich geregelt. Mit der Neufassung/ Erweiterung des 
§ 8 Absatz 1 BBiG um Satz 2 wurde klargestellt, dass eine Verkürzung der 
Ausbildungszeit bei berechtigtem Interesse auch eine Verkürzung der tägli-
chen oder wöchentlichen Ausbildungszeit bedeuten kann. Dieses berechtigte 
Interesse wurde im Gesetzgebungsverfahren (BT-Drs. 15/4752) explizit bei 
Auszubildenden gesehen, die ein eigenes Kind oder einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen zu betreuen haben. Insbesondere Alleinerziehenden und 
jungen Eltern wird durch die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit die Möglichkeit gegeben, Berufsausbildung und Familie zu 
vereinbaren. 
 
Die Landesregierung hat mit ihrem Engagement an dieser Stelle ganz maß-
geblich zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufsausbildung und Fami-
lie/ jugendlicher Elternschaft beigetragen. 
 
 
V.  Jugendliche in Arbeit und Arbeitslosigkeit 

 
Frage 1. Welche Maßnahmen, Initiativen und Projekte plant die Landesregierung, um die 

Übergänge von Schule zu Beruf bzw. von Studium zu Beruf zu verbessern bzw. zu 
erleichtern? 

 

Die Berufswahlvorbereitung ist integrativer Bestandteil des Unterrichts in 
der Sekundarstufe I und II an allen allgemeinbildenden Schulen in Hessen. 
In den Bildungsgängen Haupt- und Realschule beginnt die fächerübergrei-
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fende Vermittlung von arbeitsweltbezogenen Inhalten ab der 5. Jahrgangs-
stufe und wird ab der Jahrgangsstufe 7 intensiviert. An Gymnasien werden 
ab der 9. Jahrgangsstufe Bezüge zur Arbeitswelt hergestellt. Die Vermitt-
lung von arbeitsweltbezogenen Inhalten ist somit curricular verankert. Vor 
diesem Hintergrund wurden Qualitätsstandards für die Berufsorientierung an 
allgemeinbildenden Schulen entwickelt. Sie sollen dazu beitragen, den Pro-
zess der Berufsorientierung an den Schulen dezidierter zu gestalten und da-
durch die Ausbildungsreife und Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler zu fördern.  
 
Auch die beruflichen Schulen bieten mit berufsvorbereitenden und -
qualifizierenden Maßnahmen ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
Orientierung für die Zeit nach Abschluss der Maßnahme und unterstützen so 
die Vermittlung in Ausbildung. Schülerinnen und Schüler, die Klarheit über 
ihre Kompetenzen und ihre Berufswünsche haben, übernehmen Eigenve-
rantwortung für ihren Berufswahlprozess und können so zu ihrer erfolgrei-
chen Vermittlung in eine Ausbildung beitragen. 
 
Im Hessischen Pakt für Ausbildung wurde zwischen der Wirtschaft, den 
Kommunalen Spitzenverbänden, der Regionaldirektion Hessen der Bundes-
agentur für Arbeit und dem Land Hessen vereinbart, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Berufsorientierung in der Schule und die Förderung der 
Ausbildungsreife der Jugendlichen noch zu verbessern. Daraus entstand die 
hessenweite Strategie "OloV", die seit Februar 2008 umgesetzt wird. Ziel 
des gemeinsamen Vorhabens aller Paktpartner ist die "Optimierung der loka-
len Vermittlungstätigkeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungs-
plätzen in Hessen" (OloV). Mit der hessenweiten Strategie OloV und den 
darin festgelegten Qualitätsstandards werden die bereits vorhandenen Erfah-
rungen bei der Berufsvorbereitung und -vermittlung, die sich durch unter-
schiedliche Bedingungen regional unterscheiden, in praktikabler Weise 
transparent und in neuer Form nutzbar gemacht und gebündelt. Diese Stan-
dards haben die Aufgaben 

- die Berufsorientierung der Jugendlichen und ihre Ausbildungsfähigkeit zu 
verbessern, 

- die Ausbildungs- und Praktikumsplätze zielgerichtet zu akquirieren und 

- die Kompetenzen der Jugendlichen im Vermittlungsprozess besser zu be-
rücksichtigen.  

Zur Umsetzung dieser strategisch wichtigen Ziele bedarf es gemeinsamer 
Anstrengungen aller am Prozess beteiligten Akteure, damit Schülerinnen und 
Schüler rechtzeitig und differenziert über die in der Region gegebenen beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten informiert werden und entsprechende 
Einblicke und Kontakte erhalten. 
 
Inzwischen werden in allen 28 hessischen Regionen die OloV-
Qualitätsstandards umgesetzt. Die Schulen mit den Bildungsgängen Haupt- 
und Realschule sind seit Beginn an OloV beteiligt. Im Schuljahr 2010/2011 
wurden zusätzlich die Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen in die 
OloV-Strategie aufgenommen. In der hessenweiten Strategie OloV sind fol-
gende einheitliche Maßnahmen festgelegt: 

- Ansprechpersonen Berufsorientierung beim Landesschulamt und Lehr-
kräfteakademie: 

- Sie sorgen dafür, dass regional relevante Informationen allen Schulen in 
ihren Zuständigkeitsbereichen zugänglich gemacht werden. Sie unterstüt-
zen die Schulen bei der Organisation der Betriebspraktika und koordinie-
ren die zeitliche Staffelung der Praktika. Sie organisieren regionale Tref-
fen zwischen Schule und Unternehmen, in deren Rahmen z.B. die An-
forderungen der Wirtschaft an zukünftige Auszubildende thematisiert 
werden. Sie unterstützen ferner die Schulen und andere regionale Akteu-
re bei der Organisation von Berufsorientierungsveranstaltungen und 
nehmen an den Treffen der regionalen Akteure teil. 

 
- Ansprechpersonen für Berufsorientierung an den Schulen: 

- An jeder Schule gibt es eine Schulkoordinatorin bzw. einen -koordinator 
zur Steuerung der Entwicklung und Umsetzung der Curricula zur fächer-
übergreifenden Berufs- und Studienorientierung. Sie halten Kontakt zu 
den regionalen Koordinatoren und sind auch Ansprechpersonen für die 
externen Partner der Schule. 

-  
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- Schulcurricula Berufsorientierung: 

- Die einzelnen Schritte bei der Entwicklung der fächerübergreifenden 
Schulcurricula sind in regelmäßigen Treffen der Schulkoordinatorinnen 
und Schulkoordinatoren mit der Ansprechperson für Berufsorientierung 
im Landesschulamt und Lehrkräfteakademie zu besprechen und abzu-
stimmen. Das Konzept der Berufsorientierung ist im Schulprogramm 
verankert. 

-  

- Durchführung von Kompetenzfeststellungen: 

- Die Kompetenzfeststellung wird an Haupt- und Realschulen in der 7. 
Klasse durchgeführt. Es werden Kompetenzfeststellungsverfahren mit 
handlungsorientierten Aufgaben eingesetzt, welche es den Schülerinnen 
und Schülern ermöglichen, ihre personalen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen aufzuzeigen. Die Erziehungsberechtigten sowie die Schüle-
rinnen und Schüler werden vorab über den Einsatz und Nutzen der Ver-
fahren zur Kompetenzfeststellung informiert, so dass der Prozess trans-
parent und nachvollziehbar für sie ist. Ergibt sich in der Kompetenzfest-
stellung individueller Förderbedarf, so wird dieser bei der Erstellung des 
individuellen Förderplanes berücksichtigt. Die Ergebnisse der Kompe-
tenzfeststellung werden im Berufswahlpass, der die Schülerinnen und 
Schüler während ihres gesamten Berufswahlprozesses begleitet, doku-
mentiert. 

-  

- Individuelle Förderung der Ausbildungsreife: 

- Der individuelle Förderplan beinhaltet eine detaillierte Auflistung des 
Förderbedarfes der Schülerin bzw. des Schülers und eine Zielvereinba-
rung, die von der Schülerin bzw. dem Schüler und der verantwortlichen 
Lehrkraft unterzeichnet wird. Die Zielvereinbarung wird mit den Erzie-
hungsberechtigten ausführlich besprochen. 

-  

- Regionale Berufsorientierungs-Veranstaltungen: 

- Die regionalen Akteure organisieren jährlich mindestens eine regionale 
Berufsorientierungs-Veranstaltung (Ausbildungs-/Berufsmessen), in de-
ren Rahmen sich Schülerinnen und Schüler, schulische Fachkräfte und 
Erziehungsberechtigte über Ausbildungsberufe und Betriebe in der Regi-
on informieren können. Der Besuch der regionalen Berufsorientierungs-
Veranstaltungen wird mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht 
vor- und nachbereitet. 

-  

- Betriebspraktika: 

- In Block-Praktika bzw. im Rahmen von kontinuierlichen Praxistagen sol-
len den Jugendlichen mindestens Grundkenntnisse über die Anforderun-
gen der Arbeitswelt sowie über ein Berufsbild vermittelt werden. Die 
Praktika werden im Unterricht vor- und nachbereitet, die Praktikumsbe-
richte von den Schülerinnen und Schülern anhand klarer Kriterien ers-
tellt. Die Betriebe stellen den Jugendlichen Bescheinigungen über die 
Praktika aus, die auch in die Berufswahlpässe eingeheftet werden kön-
nen. 

-  

- Durchführung von Bewerbungstrainings: 

- Bewerbungstrainings sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, ei-
genständig einwandfreie Bewerbungen mit allen dazu erforderlichen 
Unterlagen zu erstellen. Im Rahmen des Bewerbungstrainings werden die 
Angebote der vermittelnden Stellen bekannt gemacht und darauf hinge-
wiesen, dass sich die Schülerinnen und Schüler spätestens mit Beginn des 
Bewerbungsprozesses an die vermittelnden Stellen wenden sollen. Die 
Bewerbungstrainings sollen möglichst von externen Fachkräften durchge-
führt werden. 

-  

- Beteiligung der Erziehungsberechtigten am Berufsorientierungs-Prozess: 

- Mindestens einmal im Schuljahr finden Informationsveranstaltungen für 
die Erziehungsberechtigten sowie Schülerinnen und Schüler statt, an de-
nen diese über folgende Themen informiert werden: Duales Ausbildungs-
system, Qualifikationsanforderungen bestimmter Berufe, regionale Aus-
bildungs- und Berufsmessen, Zuständigkeiten und Beratungsangebote re-
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gionaler Ausbildungsmarkt-Akteure, Rolle der Erziehungsberechtigten 
im Berufsorientierungsprozess ihrer Kinder sowie Nutzen und Einsatz 
des Berufswahlpasses. 

-  

- Einsatz des Berufswahlpasses oder vergleichbarer Portfolios: 

- Im Sommer 2012 wurden zum vierten Mal an allen hessischen Schulen 
mit den Bildungsgängen Haupt- und Realschule und an den Förderschu-
len Berufswahlpässe für alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen 
ausgegeben. Diese Arbeits- und Dokumentationsmappe ist ein wichtiges 
Instrument für den Prozess der Berufsorientierung und begleitet die Ju-
gendlichen auf ihrem Weg in die Berufswelt. 

-  

- Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung: 

- Zum Schuljahresbeginn 2010/11 wurde als weiterer Baustein der OloV-
Strategie das Gütesiegel für vorbildliche Berufsorientierung in Hessen 
eingeführt. Im September 2011 wurden bereits die ersten 90 Schulen zer-
tifiziert. Im zweiten Durchgang 2011/2012 wurde das Siegel ausgeweitet 
zum Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung, so dass sich jetzt auch 
die gymnasialen Oberstufen bewerben können.  

 
Am Ende der Schulzeit in der allgemeinbildenden Schule soll jede Schülerin 
und jeder Schüler nicht nur einen qualifizierten Abschluss vorweisen, son-
dern auch eine fundierte Entscheidung treffen können, welchen Beruf sie 
oder er ergreifen möchte. Die Schule muss den Jugendlichen deshalb die für 
die Berufe notwendigen Qualifikationen sowie eine realistische Darstellung 
des Arbeitsalltags und der Perspektiven vermitteln. Dies kann die Schule nur 
in Kooperation mit Betrieben, Unternehmen, den Kammern sowie der Bun-
desagentur für Arbeit leisten. Die seit Februar 2008 im Rahmen der hessen-
weiten Strategie OloV gesetzten Standards zur Berufsorientierung geben al-
len an diesem Prozess Beteiligten verbindliche Rahmenvorgaben, die regio-
nalspezifisch angepasst werden können. Damit soll gewährleistet werden, 
dass alle Schülerinnen und Schüler umfassend auf den Übergang Schule-
Beruf vorbereitet werden. 
 
Die seit diesem Schuljahr neu eingeführte Schulform "Mittelstufenschule" 
setzt ihren Schwerpunkt zum einen auf eine frühe Berufsorientierung von 
Jugendlichen, indem sie eine starke Praxisorientierung und Unterricht in 
kooperierenden Berufsschulen anbietet, zum anderen auf die individuelle 
Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Berufsorientierung und Förde-
rung der Ausbildungsreife sind integrale Bestandteile des gesamten Unter-
richts der Mittelstufenschule. 
 
Ziel der Landesregierung ist, dass alle Jugendlichen einen Schulabschluss 
erreichen. Dabei ist die Anschlussorientierung der zentrale Aspekt der schu-
lischen Arbeit in allen allgemeinbildenden Schulformen.  
 
In der neuen Schulform der Mittelstufenschule sind Berufsorientierung und 
Förderung der Ausbildungsreife integrale Bestandteile des gesamten Unter-
richts. In Kooperation mit beruflichen Schulen, mit anerkannten Ausbil-
dungsbetrieben oder beiden sollen darüber hinaus berufsbildende Kompeten-
zen vermittelt werden (§ 23c Abs. 1 HSchG). Die Schülerinnen und Schüler 
erfahren diese Inhalte und Kompetenzen systematisch sowohl im praxis-
orientierten als auch im mittleren Bildungsgang und werden so befähigt, eine 
fundierte Berufswahlentscheidung zu treffen. 
 
Als Lernorte für die Schülerinnen und Schüler sind gemäß § 23c Abs. 3 
HSchG in den Jahrgangsstufen ab 8 bis 9 bzw. 10 die allgemeinbildende 
Schule und eine jeweils kooperierende berufliche Schule vorgesehen. Außer-
schulische Lernorte werden im Rahmen der für alle weiterführenden Schul-
formen verpflichtenden Betriebspraktika eine Rolle spielen. Damit hat auch 
weiterhin der direkte Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit dem Betrieb 
und damit der Arbeitsrealität einen herausgehobenen Stellenwert, der durch 
weitere Angebote wie zusätzliche betriebliche Praxistage oder Kooperationen 
zwischen Schule und Betrieb noch ergänzt werden kann. 
 
Im Übrigen wird auf die Antwort zur Frage 3 in Kap. IV verwiesen. Die 
Verstetigung der "hessenweiten Strategie OloV" und ihre Ausdehnung auf 
die Gymnasien und die Studienorientierung sind beabsichtigt. 
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Bezogen auf den Übergang von Studium zu Beruf sind die Landesregierung 
wie auch die Hochschulen sehr daran interessiert, allen Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen einen guten und reibungslosen Übergang in das Be-
rufsleben zu ermöglichen.  
Um erfolgreich im Beruf zu sein, brauchen Hochschulabsolventinnen und -
absolventen ein ganzes Bündel an berufsrelevanten Qualifikationen und 
Kompetenzen. Dazu gehören fachliche und methodische Kompetenzen eben-
so wie personale und soziale. Im Sinne einer aktiven und präventiven Ar-
beitsmarktpolitik zur Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit in 
Hessen fördert das ESF-Programm "Übergang von der Hochschule in die 
Arbeitswelt und Lebenslanges Lernen (HALL)" des HMWK zukunftsorien-
tierte Maßnahmen im Hochschulbereich zur Stärkung des hoch qualifizierten 
Nachwuchses. Hessische Hochschulen sollen darin unterstützt werden, die 
Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden und Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen zu optimieren. Ein Schwerpunkt der Förderung sind Maßnah-
men zur Anpassung der Hochschulangebote an die Herausforderungen des 
Arbeitsmarkts.   
 
Gefördert werden insbesondere Maßnahmen, die darauf abzielen 

- Anpassungen an neue und sich ändernde Berufsfelder und Berufsbilder 
herbeizuführen, 

- Soft Skills, internationale Erfahrungen und andere Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu vermitteln, die die Beschäftigungsfähigkeit von Studierenden 
und Hochschulabsolventinnen und -absolventen erhöhen,  

- den Wissenstransfer, die Zusammenarbeit und die Durchlässigkeit zwi-
schen Hochschule, Wirtschaft und Forschung zu erhöhen,  

- in anderer Weise den Praxisbezug von Qualifizierungen zu erhöhen bzw. 
Studierende und Hochschulabsolventinnen und -absolventen bei der An-
passung an Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt zu unterstützen.  

 
Projektbeispiele: 
 
1. Jeder vierte Studierende der Ingenieurwissenschaften an deutschen 

Universitäten bricht sein Studium ab (HIS: Forum Hochschule 
2/2010). Hier setzt das Projekt "Verminderung des ingenieurwissen-
schaftlichen Fachkräftemangels durch Senkung der Studienab-
brecherquote" der Universität Kassel an. Ziel ist es einerseits, die 
Zahl der Studienabbrüche in ingenieurwissenschaftlichen Studiengän-
gen durch Coaching, Mentoring und stärkeren Praxisbezug zu ver-
mindern. Andererseits soll, sofern sich ein Abbruch nicht vermeiden 
lässt, eine bessere berufliche Integration der Betroffenen auf dem Ar-
beitsmarkt ermöglicht werden. Entsprechende Maßnahmen werden 
beispielhaft am Fachbereich Maschinenbau der Universität Kassel 
erarbeitet und umgesetzt und die daraus resultierenden Ergebnisse auf 
andere Fachbereiche bzw. andere Hochschulen übertragen. 

 
2. Das Projekt "Bridging the GAP" der Universität Kassel strebt für 

Geistes- und Sozialwissenschaftler eine Verbesserung der Übergangs-
quote der Absolventen in bezahlte Erwerbsarbeit durch ein zielgrup-
penspezifisches Maßnahmenpaket an. Es bietet der Zielgruppe Prak-
tikumsunterstützung, Berufsfelder-Orientierung und arbeitsmarktbe-
zogene Zusatzqualifikationen. 

 
3. Das neu entwickelte Schlüsselqualifizierungsprogramm "Ecoskills" 

der Philipps-Universität Marburg begleitet Studierende/Promo-
vierende im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften über die Dauer 
des gesamten Studiums und ermöglicht diesen ein zielgerichtetes Stu-
dium und einen gut vorbereiteten Übergang in das Arbeitsleben. Es 
handelt sich um ein modularisiertes Angebot im Schlüsselqualifikati-
onsbereich, das an den individuellen Stärken und Schwächen sowie 
den beruflichen Perspektiven der Teilnehmer ansetzt. Dabei reflektie-
ren die Teilnehmer ihren jeweiligen Entwicklungsprozess und formu-
lieren schließlich ihre weiteren Ziele für die nächste Ausbildungspha-
se oder den Berufseinstieg. 

 
Frage 2. In welchen Regionen ist eine besonders hohe, in welchen eine besonders niedrige 

Jugendarbeitslosigkeit festzustellen? 
 

Die nachfolgende Statistik der Bundesagentur für Arbeit enthält die Arbeits-
losenquoten der hessischen Kreise und kreisfreien Städte der Jahre 2008 bis 
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2011. Danach liegen die niedrigsten Werte im Kreis Bergstraße und die 
höchsten in Kassel Stadt. 
 
 Siehe Anlage 7 
 
Frage 3. Welche Initiativen, Maßnahmen und Projekte plant die Landesregierung, um die 

Jugendarbeitslosigkeit zu senken und den Zugang von Jugendlichen zum Arbeits-
markt zu verbessern? 

 

Das Land Hessen fördert die Integration in Ausbildung und Arbeit mit in-
sgesamt rund 30 Mio. € pro Jahr. Die Aktivitäten des HSM konzentrieren 
sich auf Zielgruppen mit besonderen Problemen. Dazu zählen benachteiligte 
sowie arbeitslose Jugendliche, alleinerziehende Eltern oder Berufsrückkeh-
rende, die nach einer Familienzeit wieder berufstätig werden wollen.  
 
Junge Menschen, die durch persönliche und soziale Probleme in Verbindung 
mit Problemen der Schnittstellen von SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB IX 
und SGB XII Gefahr laufen, keinen Einstieg in eine qualifizierte Berufsaus-
bildung zu finden, unterstützt die Landesregierung über das "Ausbildungs-
budget" und die Programme "Qualifizierung und Beschäftigung junger Men-
schen" sowie "Ausbildungskostenzuschüsse für jungen Menschen (AKZ)". 
 
Frage 4. Wie beurteilt die Landesregierung die Bereitschaft zur Mobilität junger Menschen 

bei der Suche nach einem Arbeits- und Ausbildungsplatz? 
 Sind Unterschiede bei der Mobilität junger Menschen aus dem städtischen oder 

ländlichen Raum festzustellen? 
 

Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit hat im Jahr 
2007 eine Studie zur Ausbildungsmobilität junger Menschen in Hessen ver-
öffentlicht.2 Die Studie beschäftigt sich mit der räumlichen Mobilität junger 
Menschen in Hessen hinsichtlich ihrer Ausbildung und konzentriert sich da-
bei auf die duale Ausbildung als Kernpunkt der Berufsausbildung.  
 
Haupterkenntnis der Untersuchung ist, dass die räumliche Ausbildungs-
mobilität vor allem durch das Angebot an Ausbildungsstellen beeinflusst 
wird. Fällt das Ausbildungsangebot einer Region eher gering aus, so ist dort 
mit einer starken Ausbildungsmobilität zu rechnen. Kreise mit einer hohen 
Ausbildungsdichte haben damit eher einen Zustrom zu erwarten, solche mit 
einer niedrigen Ausbildungsdichte einen erhöhten Weggang.  
 
Ende September 2005 hatten insgesamt 115.920 Auszubildende ihren Ar-
beitsort in Hessen. 
 
Die räumliche Verteilung des Ausbildungsplatzangebotes stellte sich dabei 
wie folgt dar. 58,9 v.H. der Auszubildenden hatten ihren Ausbildungsplatz 
im Regierungsbezirk Darmstadt (Südhessen), 23,2 v.H. im Regierungsbe-
zirk Kassel (Nordhessen) und 17,9 v.H. im Regierungsbezirk Gießen (Mit-
telhessen). Diese Verteilung entsprach annähernd auch der Verteilung bei 
den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten insgesamt. In Frankfurt am 
Main arbeiteten mit knapp 18.000 die meisten Auszubildenden, gefolgt von 
den kreisfreien Städten Wiesbaden, Kassel und Darmstadt. 
 
Das legt die grundsätzliche Vermutung nahe, dass die Ausbildungsmobilität 
der im Regierungsbezirk Gießen lebenden Jugendlichen in andere Regionen 
stärker ausgeprägt ist als beispielsweise die der Jugendlichen im Regie-
rungsbezirk Darmstadt. 
 
Nach Erkenntnissen der Studie pendelten von den 110.550 in Hessen woh-
nenden Auszubildenden 6.662 in andere Bundesländer, um ihrer Ausbildung 
nachzugehen. Die Auspendlerquote über die Landesgrenze lag damit bei 
6,0 v.H. Die Landesregierung schätzt danach die Mobilität der Jugendlichen 
hinsichtlich der Ausbildungsplatzsuche über die Landesgrenze hinweg als 
gering ein. 
 
Innerhalb des Landes, d. h. Mobilität über die Kreisgrenzen hinweg, stellt 
sich die Situation anders dar. Hier erwiesen sich die jungen Hessen als 
durchaus mobil. Die Studie ergab, dass von den 110.550 Auszubildenden, 
die in Hessen wohnten, nur 38.109 in ihrer Heimatgemeinde blieben, um ih-
rer Ausbildung nachzugehen. Knapp zwei Drittel (72.441) verließen hinge-
gen ihren Wohnort, um zu ihrer Ausbildungsstätte zu gelangen.  

                                                   
2 Peter Schaade, IAB regional, Hessen, Nr. 02/2007 
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Die größten absoluten Gewinne wiesen hier die Städte Frankfurt im Süden 
und Kassel im Norden auf. Der umfangreichste Verlust hingegen zeigte sich 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg, den die jungen Leute aufgrund des unzu-
reichenden Ausbildungsplatzangebotes verließen. Die mit Abstand niedrigste 
Auspendlerquote fand man im Kreis Fulda, wo die Jugendlichen verstärkt im 
eigenen Landkreis blieben, um ihrer Ausbildung nachzugehen. 
 
Zusätzliche Erkenntnisse zu den Unterschieden bei der Mobilität junger 
Menschen aus dem städtischen oder ländlichen Raum lieferte erstmals die 
aus dem Jahr 2004 stammende und vom HMWVL geförderte Untersuchung 
"Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen"3 des Instituts 
für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung zum Mobilitätsverhalten 
hessischer Jugendlicher in peripheren Regionen Hessens am Beispiel der 
Landkreise Lahn-Dill und Hersfeld-Rotenburg. 
Ausgehend von einem Ausbildungsplatzüberschuss im Süden Hessens und 
einem Nachfrageüberschuss nach Ausbildungsplätzen im Norden des Landes 
(mit Ausnahme der Stadt Kassel) ergab die Studie, dass die Jugendlichen im 
ländlichen Raum Lahn-Dill und Hersfeld-Rotenburg kaum bereit waren, 
durch räumliche Flexibilität zu einem Ausgleich regional unterschiedlicher 
Ausbildungsmärkte beizutragen. Insbesondere die persönlichen Bindungen 
am Wohnort waren hierfür ausschlaggebend. Nur in wenigen Fällen erfolgte 
eine interregionale Suche, weil ein ganz bestimmter Berufswunsch ange-
strebt wurde. Mehrheitlich zeigten die Jugendlichen eine größere Flexibilität 
bei der Berufswahl als bei der Wahl des Ausbildungsortes.  
 
Die Ergebnisse der IAB-Studie aus dem Jahr 2007, die den jungen Hessen 
insgesamt eine hohe Mobilität innerhalb des Bundeslandes bescheinigt (s.o.), 
lassen vermuten, dass die Bereitschaft, sich für einen Ausbildungsplatz 
räumlich zu verändern, bei den Jugendlichen gestiegen ist. Insgesamt ließ 
sich in beiden Untersuchungen feststellen, dass der Radius, in dem Jugendli-
che nach einem Ausbildungsplatz suchten, mit höherem Schulabschluss zu-
nahm. Nach der Studie des IAB war der Abiturientenanteil mit knapp einem 
Viertel unter den mobilen Jugendlichen relativ hoch. Bei den nichtmobilen 
Jugendlichen fiel er mit rund zwölf v.H. wesentlich geringer aus.  
 
Die Landesregierung sieht aufgrund der vorhandenen Datenlage allenfalls 
einen Trend und keine allgemeingültige Aussage bezüglich der Unterschiede 
zwischen Jugendlichen aus dem städtischen und ländlichen Raum. 
 
Frage 5. Welche Maßnahmen trifft die Landesregierung zur gezielten und umfassenden 

Unterrichtung der Jugendlichen über das Jugendarbeitsschutzgesetz? 
 

Im Rahmen des Programms der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstra-
tegie (GDA) "Sensibilisierung zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz 
in Schulen"4 wird bei der Informationsarbeit der Arbeitsschutzverwaltung 
auch auf die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler gesetzt. In den 
Schulungsprogrammen auf allen Ebenen des Bildungssystems und auf allen 
Gebieten soll dabei die Entwicklung einer Kultur der Risikoprävention voran 
getrieben werden. 
 
Die Hessische Arbeitsschutzverwaltung hat zur Umsetzung dieses Program-
mes gemeinsam mit der Unfallkasse Hessen und dem Hessischen Kultusmi-
nisterium einen Schwerpunkt auf das in allen Schulzweigen erforderliche 
Schülerbetriebspraktikum gelegt. 
 
Im Mittelpunkt der gemeinsamen Aktivitäten steht die Konzeption und Ers-
tellung einer Internetseite, die umfassend zum Thema Betriebspraktikum in-
formiert. Teil der Informationen, die dazu an Schülerinnen und Schüler ge-
langen (teils direkt über entsprechende Informationsseiten, teils indirekt als 
Bestandteil der Unterrichtvorlagen für Lehrkräfte), sind auch die Informa-
tionen bzgl. der geltenden Arbeitsschutzgesetze und damit auch zum Jugend-
arbeitsschutzgesetz. Weiterhin werden von der Vollzugsbeamtinnen und -

                                                   
3 Klaus Wolf/ Christian Langhagen-Rohrbach/ Michael Haberstroh/ Annette Stylau/ Alexander 

Theiss, KSR36, 2004, Heft 7 
4 Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) verfolgt das grundsätzliche Ziel, die 

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu erhalten, zu verbessern und zu 

fördern. Träger sind der Bund, die Länder und die Unfallversicherungsträger. 
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beamten der hessischen Arbeitsschutzverwaltung Vorträge in Schulen gehal-
ten. 
 
Zusätzlich können sich junge Menschen über die Internetauftritte des HSM, 
Sozialnetz Hessen und der Regierungspräsidien informieren und verschiede-
ne Informationen (Infoflyer, Vorschriftensammlung) abrufen. 
 
Im Bereich der Schule werden in dem seit 1. August 2012 geltenden Kern-
curriculum für die Sekundarstufe I (Hauptschule und Realschule) in Hessen 
unter dem Inhaltsfeld "Organisation von Arbeit" folgende Schwerpunkte und 
Arbeitsthemen aufgeführt: 

- Arbeitsschutz, 

- Arbeitssicherheit, Unfallschutz, 

- Umweltschutz und Nachhaltigkeit, 

- Arbeitsorganisation und 

- Arbeitsbewertung/Entlohnung. 

 
In den bis zum 31. Juli 2012 geltenden Lehrplänen für die Bildungsgänge 
Haupt- und Realschule wurde die Auseinandersetzung mit dem Thema Ar-
beitsschutz in den Jahrgängen 8 und 9 sowie im Rahmen der Praktikumsvor-
bereitung vorgeschrieben. 
 
Frage 6. In welchem Umfang nehmen Jugendliche an beruflichen Weiterbildungsmaßnah-

men teil? 
 

Aussagen über die Teilnahme Jugendlicher an beruflichen Weiterbildungs-
maßnahmen hängen insbesondere von der Definition des Begriffes "Jugend-
licher" ab. In Anlehnung an die Definition der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) werden im Folgenden alle unter 25jährigen darunter gefasst. 
 
Die anliegende Förderstatistik der BA zeigt, dass im Jahr 2011 insgesamt 
1.173 Jugendliche (= Teilnehmer unter 25 Jahre bei Eintritt in die Maß-
nahme) an Maßnahmen der BA zur Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung in Hessen teilgenommen haben. 117 Jugendliche davon kamen aus dem 
Reha-Bereich. Von den somit insgesamt 1.056 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Maßnahmen regulärer beruflicher Weiterbildung nahmen 81 an 
Maßnahmen teil, die mit einem Abschluss endeten. Der ganz überwiegende 
Teil der Jugendlichen absolvierte eine sonstige berufliche Weiterbildung oh-
ne Abschluss (865 Teilnehmerinnen und Teilnehmer). 
 
 Siehe Anlage 8 
 
Die Daten der BA bilden dabei nur eine Teilmenge ab. Darüber hinaus 
gehende Daten über Teilnahmeaktivitäten an Weiterbildungsmaßnahmen von 
Jugendlichen außerhalb der BA liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
Frage 7. Welche Leistungen wurden - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrations-

hintergrund der Betroffenen - jungen Menschen jeweils in den Jahren zwischen 
2000 und 2010 im Rahmen der Jugendberufshilfe nach § 13 Sozialgesetzbuch VIII 
gewährt und wie hoch waren die Gesamtkosten für diese Leistungen? 

 

Nach der Erhebung der Bundesagentur für Arbeit nahmen, wie nachfolgend 
aufgeführt, unter 25-Jährige an vergleichbaren Maßnahmen teil, wobei die 
Zeitreihen die Jahre 2004 bis 2011 umfassen. Die Tabelle ist nach Deut-
schen und Ausländern und nach Geschlecht differenziert. Eine Differenzie-
rung nach Migrationshintergrund wird nicht vorgenommen. 
 
 Siehe Anlage 9 
 
Frage 8. Welche Leistungen wurden in Hessen in den Jahren 2000 bis 2010 - aufgeschlüs-

selt nach Geschlecht und Migrationshintergrund und Status der Betroffenen (hilfe-
bedürftig, arbeitslos gemeldet, ausbildungssuchend, in Ausbildung) - erwerbsfähi-
gen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vol-
lendet haben, durch die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuche (Sozialge-
setzbuch II) und durch die Bundesagentur für Arbeit im Sozialgesetzbuch III ge-
währt und wie hoch waren die Gesamtkosten für diese Leistungen? 

 

Leistungen nach dem SGB II können von der Bundesagentur für Arbeit als 
Zahlungsansprüche erst ab dem Jahr 2007 ermittelt werden, da vor diesem 
Zeitpunkt keine validen Daten für alle Trägerformen vorliegen.  
 
 Siehe Anlage 10 
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Leistungen nach dem SGB III bekommen vor allem Arbeitslosengeldemp-
fänger. Diese sind von 2003 bis 2011 nachfolgend dargestellt. Daten von 
2000 bis 2002 liegen nicht vor. Angaben zu den Gesamtkosten sind stati-
stisch nicht erfasst. Weitergehende Daten zum Migrationshintergrund liegen 
nicht vor. 
 
 Siehe Anlage 11 
 
Frage 9. Mit wie vielen erwerbsfähigen jungen Menschen, die das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, wurde durch die Träger des Sozialgesetzbuches II im Jahr 
2010 eine Eingliederungsvereinbarung getroffen (aufgeschlüsselt nach Geschlecht 
und Migrationshintergrund der Betroffenen)? 

 

Valide Daten zu Eingliederungsvereinbarungen liegen für 2010 nicht vor. 
Die Berichterstattung über Eingliederungsvereinbarungen beginnt erst mit 
Mai 2011.  
 
Frage 10. Wie sieht der tatsächliche Betreuungsschlüssel bei erwerbsfähigen Hilfebedürfti-

gen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben - aufgeschlüsselt nach Ge-
schlecht und Migrationshintergrund - im Jahr 2010 aus? 

 

Der Landesregierung liegen diesbezüglich keine Daten vor. Um trotzdem ei-
ne Aussage machen zu können, wurde der Hessische Landkreistag um 
Unterstützung gebeten. Dieser hat eine entsprechende Abfrage durchgeführt, 
deren Ergebnisse der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können: 
 
 Siehe Anlage 12 
 
Frage 11. In welchem Umfang wurden Jugendliche - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 

Migrationshintergrund - in 2010 mit Sanktionen durch die Träger der Grundsiche-
rung belegt? Wie hoch war damit die Sanktionsquote und wie lang war die durch-
schnittliche Dauer der Sanktion? 

 

Auf die Angaben in der nachfolgenden Tabelle wird verwiesen. 
 
 Siehe Anlage 13 
 
Die Sanktionsquote betrug im Durchschnitt 3 Monate. Eine Aufschlüsselung 
nach Geschlecht ist statistisch nicht möglich. Weitergehende Daten zum 
Migrationshintergrund liegen nicht vor 
 
Frage 12. Wie viele der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund - le-
ben in Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern und wie viele leben in eigenen Haus-
halten? 

 

Zur Beantwortung wird auf die nachfolgende Auswertung der Bundesagentur 
für Arbeit verwiesen. Sie zeigt für 2010 und 2011, wie viele unter 25-
Jährige erwerbsfähige Leistungsberechtige insgesamt und wie viele davon in 
Bedarfsgemeinschaften ihrer Eltern gemeldet waren. Weitergehende Daten 
zum Migrationshintergrund liegen nicht vor.  
 
 Siehe Anlage 14 
 
Frage 13. Wie viele der erwerbsfähigen Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, wurden - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshinter-
grund - durch die Träger des Sozialgesetzbuches II im Jahr 2010: 

 a) In reguläre Beschäftigungsverhältnisse vermittelt? 
 b) In eine betriebliche Ausbildung vermittelt? 
 

Die Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
 Siehe Anlage 15 
 
Frage 13. c) In eine berufsvorbereitende oder vergleichbare Maßnahme vermittelt? 
 

Die Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
 Siehe Anlage 16 
 
Frage 13. d) In Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Ein-Euro-Zusatz-

jobs) vermittelt? 
 

Die Angaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
 Siehe Anlage 17 
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Hier sind nicht die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, sondern arbeitslo-
se Jugendliche im SGB II abgebildet (also nur eine Teilgruppe); nur für die-
se können plausibel die Abgangsgründe entsprechend der Frage (Beschäfti-
gung, geförderte Beschäftigung, Ausbildung, Maßnahme) dargestellt wer-
den. 
 
Frage 14. Wie hat sich die Anzahl der Jugendlichen - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 

Migrationshintergrund - entwickelt, die in den Jahren 2000 - 2010 durch berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen und Angebote der Benachteiligtenförderung, 
vor allem durch außerbetriebliche Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen 
gefördert wurden? 

 

Zur ersten Frage liegen der Bundesagentur für Arbeit lediglich die bereits 
zur Beantwortung Frage V.7 vorhandenen Daten vor (2004 bis 2011), auf 
die  verwiesen wird. 
 
Frage 14. a) Wie bewertet die Landesregierung diese Entwicklung? 
 

Die zahlenmäßige Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
2004 bis 2011 zeigt bei einer Gesamtbetrachtung der einzelnen Maßnahmen 
und Gruppen zum Ende hin sinkende Werte. Die Landesregierung sieht dar-
in die Spiegelung der Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt und 
bewertet diese positiv. 
 
Frage 14.  b) In welchem Umfang sollen Förderungsangebote nach Ansicht der Landesre-

gierung in Zukunft fortgeführt werden? 
 

Hierzu wird auf die Beantwortung Frage V.3 verwiesen. 
 
 
VI. Jugendliche und Studium 
 
Frage 1. Wie hat sich die Zahl der Studierenden in den letzten zehn Jahren entwickelt (auf-

geschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 
 Wie hat sich der prozentuale Anteil derjenigen in den letzten zehn Jahren entwik-

kelt, die ihr Studium erfolgreich mit einem Abschluss beendet haben (aufgeschlüs-
selt nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 

 Wie hat sich der prozentuale Anteil der Studienabbrecher in den letzten zehn Jah-
ren entwickelt (aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 

 Wie bewertet die Landesregierung sowohl die Entwicklung der Anzahl erfolgrei-
cher Studienabschlüsse als auch die Anzahl der Studienabbrecher? 

 

Die Zahl der Studierenden an staatlichen hessischen Hochschulen ist der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Daten zum Migrationshintergrund 
werden in der Hochschulstatistik nicht erhoben. Hilfsweise werden daher 
ausländische Studierende ausgewiesen. 

 
Studierende und ausländische Studierende nach Geschlecht an staat-
lichen hessischen Hochschulen in den Wintersemestern 
 

Wintersemester Geschlecht Insgesamt 

darunter 

Ausländer 

2002 männlich 83.141 12.577 

 weiblich 71.908 10.208 

 insgesamt 155.049 22.785 

2003 männlich 89.163 13.593 

 weiblich 77.980 11.467 

 insgesamt 167.143 25.060 

2004 männlich 78.415 12.387 

 weiblich 69.733 10.898 

 insgesamt 148.148 23.285 

2005 männlich 79.101 12.201 

 weiblich 71.662 11.075 

 insgesamt 150.763 23.276 

2006 männlich 78.228 11.710 

 weiblich 71.986 11.046 

 insgesamt 150.214 22.756 
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2007 männlich 71.859 10.405 

 weiblich 64.606 9.539 

 insgesamt 136.465 19.944 

2008 männlich 81.004 11.528 

 weiblich 73.762 10.756 

 insgesamt 154.766 22.284 

2009 männlich 87.825 12.426 

 weiblich 79.759 11.472 

 insgesamt 167.584 23.898 

2010 männlich 92.913 13.170 

 weiblich 83.554 12.257 

 insgesamt 176.467 25.427 

2011 männlich 98.710 13.550 

 weiblich 87.240 12.763 

 insgesamt 185.950 26.313 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 

 
Es gibt keine Berechnung von Studienerfolgsquoten oder der komplementä-
ren Studienabbruchquoten für Hessen, die nach Geschlecht oder Migrations-
hintergrund aufgeschlüsselt sind. Ansonsten wird auf die Beantwortung der 
Frage 1 in der Kleinen Anfrage 18/4191 betreffend der Entwicklung der 
Studienabbruchquote und Maßnahmen der Landesregierung verwiesen. Zur 
Information werden Absolventinnen und Absolventen insgesamt sowie aus-
ländische Absolventinnen und Absolventen nachgewiesen. 
 
Absolventen und ausländische Absolventen nach Geschlecht an staatli-
chen hessischen Hochschulen in den Prüfungsjahren 2002 bis 2011 

 

Prüfungsjahr Geschlecht Absolventen 

darunter 

Ausländer 

2002 männlich 7.825 830 

 weiblich 6.851 544 

 insgesamt 14.676 1.374 

2003 männlich 7.801 844 

 weiblich 7.122 701 

 insgesamt 14.923 1.545 

2004 männlich 7.838 898 

 weiblich 7.313 699 

 insgesamt 15.151 1.597 

2005 männlich 8.671 1.083 

 weiblich 8.253 893 

 insgesamt 16.924 1.976 

2006 männlich 9.082 1.128 

 weiblich 8.791 982 

 insgesamt 17.873 2.110 

2007 männlich 9.393 1.131 

 weiblich 10.320 1.113 

 insgesamt 19.713 2.244 

2008 männlich 10.456 1.215 

 weiblich 11.118 1.258 

 insgesamt 21.574 2.473 

2009 männlich 10.849 1.286 

 weiblich 11.550 1.282 

 insgesamt 22.399 2.568 

2010 männlich 12.212 1.416 

 weiblich 13.316 1.381 

 insgesamt 25.528 2.797 

2011 männlich 13.218 1.491 

 weiblich 13.475 1.419 

 insgesamt 26.693 2.910 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 



44 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

 
Frage 2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Zahl derjenigen, die in 

jedem Altersjahrgang die Hochschulreife erwerben, zu erhöhen? 
 

Das berufliche Schulsystem zeichnet sich durch eine hohe Durchlässigkeit 
aus, die den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich die Möglichkeit eröff-
net, eine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Dies geschieht in be-
ruflichen Gymnasien, Fachoberschulen Form A und B und in den Schulen 
für Erwachsene sowie den Hessenkollegs. Auszubildende im dualen System 
der Berufsausbildung haben bei Vorliegen der Voraussetzungen zudem die 
Möglichkeit, die allgemeine Fachhochschulreife während der Berufsausbil-
dung zu erwerben. Ähnliches gilt für die Schülerinnen und Schüler der zwei-
jährigen höheren Berufsfachschulen und die Studierenden der Fachschulen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auf die Notwendigkeit der konsequenten Um-
setzung des Fördergedankens des § 3 Abs. 6 HSchG als pädagogische Auf-
gabe aller Schulen zu verweisen, der durch die §§ 5 und 6 der Verordnung 
zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011 (VOGestSchV) 
näher ausgestaltet worden ist. 
 
Frage 3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die Zugangschancen 

von bildungsfernen Schichten und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu einer 
Hochschulbildung zu erhöhen? 

 a) Wie viele Mittel stehen hierfür zur Verfügung? 
 b) Wie viele Jugendliche - aufgeschlüsselt nach Geschlecht - sind bisher mit die-

sen Maßnahmen erreicht worden? 
 c) Welche Maßnahmen sind für die Zukunft geplant? 
 

Im Rahmen der Benachteiligtenförderung des HMWK mit ESF-Mitteln des 
Programms HALL (siehe Antwort zu Frage III.9.) wird auch die Verbesse-
rung der Zugangschancen zur Hochschulbildung benachteiligter Hochschul-
zugangsberechtigter gefördert. 
 
 
Projektbeispiel: 

Das Projekt "Chancen bilden - Fit fürs Studium: Partnerschaft Schule - 
Hochschule" der Fachhochschule Frankfurt am Main unterstützt Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe bei der Wahl des für sie passenden Studien-
gangs und bei ihrem Einstieg ins Studium mit einem Begleitprogramm. 
Durch eine Verbesserung der Studienorientierung und der Studierfähigkeit, 
insbesondere in der Zielgruppe sozial benachteiligter Schülerinnen und 
Schüler, sollen der Studienerfolg verbessert und die Abbruchquote verrin-
gert werden. Im Focus stehen solche Schülerinnen und Schüler, die potenti-
ell für ein Studium geeignet erscheinen, gleichzeitig aber eher ungünstige 
soziale und familiäre Bedingungen haben, wobei Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Migrationshintergrund überproportional vertreten sind.  
 
Für das Projekt stehen aus ESF-Mitteln des HMWK 146.000 € zur Verfü-
gung. Bisher nahmen 118 Schülerinnen und Schüler innerhalb der letzten 
zwei Jahre an dem Projekt teil. Davon waren 72 weiblich und 46 männlich.  
 
Frage 4. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung von Studienplatzkapazitäten 

insbesondere angesichts des Rechtes auf freie Studien- und Berufswahl und der 
Zugangschancen zu tertiärer Bildung? 

 

Um die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu steigern und die Hochschulen 
für eine erhöhte Zahl von Studienanfängerinnen und -anfängern offen zu hal-
ten, haben Bund und Länder den Hochschulpakt 2020 beschlossen. 
 
Die erste Programmphase (2007 bis 2010) des Hochschulpakts 2020 zwi-
schen Bund und Ländern zur Schaffung von Studienplätzen für bundesweit 
insgesamt 91.370 zusätzliche Studienanfängerinnen und -anfänger ist mit 
dem 31. Dezember 2010 ausgelaufen. Grundlage des Pakts ist, dass rechne-
risch 22.000 € je zusätzlicher Studienanfängerin bzw. zusätzlichem Studien-
anfänger verteilt auf vier Jahre vom Bund und den Ländern gemeinsam be-
reitgestellt werden. Die Mittel werden hälftig vom Bund finanziert, Basisjahr 
für die zusätzlichen Plätze ist das Jahr 2005. Das Land Hessen hat sich 
demnach zur Schaffung von 8.791 zusätzlichen Studienplätzen verpflichtet. 
Darüber hinaus soll mit den Mitteln des Hochschulpakts 2020 der "Anteil 
von Frauen bei der Besetzung von Professuren und sonstigen Stellen" ausge-
baut werden. 
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In Hessen ist das vereinbarte Wachstumsziel weit übertroffen worden, so 
dass die Entwicklung der Studienplatzkapazitäten als positiv zu beurteilen 
ist: von 2007 bis 2010 sind kumuliert insgesamt 13.967 mehr Studierende im 
ersten Hochschulsemester aufgenommen worden. 
 
In der zweiten Programmphase soll ein Studienangebot für 275.420 zusätzli-
che Studienanfängerinnen und -anfänger geschaffen werden. Der Bund betei-
ligt sich hälftig an den vereinbarten 26.000 € pro zusätzlichem Studienplatz. 
Zudem wurde vereinbart, dass die "die Gesamtzahl von 91.370 überschrei-
tenden zusätzlichen Studienanfänger des Jahres 2010 […] in die Abrechnung 
einbezogen" werden und dass hierfür die "für die erste Programmphase ver-
einbarten Regelungen" gelten. Die "Ansprüche aus Mehr- und Minderlei-
stungen der Länder werden jahresgerecht mit den Ansprüchen aus der Ab-
rechnung der zweiten Programmphase in den Jahren 2011 bis 2013 verrech-
net" (Artikel 1 § 3 der Verwaltungsvereinbarung über die zweite Pro-
grammphase). 
 
In Hessen sollen in der zweiten Programmphase rund 26.000 Studierende 
mehr im ersten Hochschulsemester aufgenommen werden. 
 
Frage 5. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass genügend Wohnraum für die Stu-

dierenden zur Verfügung steht? 
 

Im Rahmen der Novellierung des Gesetzes über die Studentenwerke bei den 
Hochschulen des Landes Hessen im Jahr 2006 hat die Landesregierung die 
Studentenwerke in ihrer Autonomie gestärkt. Seither ist es den Studenten-
werken möglich, Kredite zu Kommunalkreditkonditionen von der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen (WiBank) zu erhalten und Wohn-
heimprojekte in eigener Regie aufzulegen. Außerdem können die Studen-
tenwerke zinsgünstige Darlehen aus der sozialen Wohnraumförderung des 
Landes erhalten. Hierfür ist das HMWVL zuständig. Die Abwicklung der 
Darlehen erfolgt über die WiBank. Landeseigene Grundstücke, auf denen 
Studentenwohnraumbauten realisiert werden, können im Rahmen von unent-
geltlichen Erbbaurechten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Auf der Grundlage dieser vorstehend genannten Möglichkeiten ist die Bautä-
tigkeit in Darmstadt und Frankfurt am Main besonders hoch. Es sind zurzeit 
insgesamt 1.289 Wohnheimplätze in Planung bzw. konkreter Ausführung. 
Damit werden die vorhandenen Wohnheimplätze (öffentlich geförderte und 
Wohnheimplätze der Studentenwerke) in dieser Region um 20 v.H. gestei-
gert. Weitere 334 Wohnheimplätze entstehen in Gießen und Kassel. 
 
Der Dialog des HMWK mit den hessischen Studentenwerken und den Hoch-
schulen erfolgt kontinuierlich und intensiv. Für die Rhein-Main-
Region/Darmstadt sind Arbeitsgruppen eingerichtet, denen Vertreterinnen 
bzw. Vertreter des Ministeriums, der Studentenwerke, der Hochschulpräsi-
dien und der Studentenschaft angehören. 
 
Frage 6. Welche Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um Universitäten 

und Fachhochschulen sowie Wirtschaft und Arbeitsmarkt bei der Bewältigung der 
Herausforderung eines doppelten Abiturjahrgangs in diesem Jahr zu unterstützen? 

 

Die Landesregierung hat gemeinsam mit dem Bund und den anderen Lan-
desregierungen bereits 2007 den sog. Hochschulpakt (HSP) 2020 geschlos-
sen, durch den Mittel zur Versorgung der erheblichen Anzahl zusätzlicher 
Studienanfängerinnen und -anfänger in den Jahren ab 2007 zur Verfügung 
gestellt wurden und werden. Dabei war zunächst erwartet worden, dass die 
demographische Komponente (Kinder der Babyboomer-Generation) den Ef-
fekt der vorgezogenen Studienaufnahme durch die Verkürzung des gymna-
sialen Bildungsweges deutlich überwiegen würde. Beide Tatbestände wurden 
jedoch durch die Nachfragesprünge infolge erhöhter Wahrnehmung von 
Hochschulzugangsberechtigungen bei weitem übertroffen. So wurde in Hes-
sen bei den Studierenden im ersten Hochschulsemester bereits 2010 die Zahl 
erreicht, die erst 2013 mit dem ersten großen "Doppeljahrgang" erwartet 
worden war (ca. 36.000) und 2011 waren es bereits deutlich über 40.000 
Studienanfängerinnen und -anfänger. Voraussichtlich wird diese Zahl 2013 
nur noch geringfügig übertroffen werden (KMK-Vorausberechnung der Stu-
dienanfängerzahlen 2012 bis 2020). Für diese unerwartete Entwicklung 
konnte keine planerische Vorsorge getroffen werden. 
 
Bund und Länder haben aber 2009 in der zweiten Verwaltungsvereinbarung 
zum HSP 2020 festgelegt, dass sie ihre Finanzierungsbeiträge nachfrageab-
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hängig fortschreiben werden. Dies ist bereits geschehen, wodurch die für die 
hessischen Hochschulen zur Verfügung stehenden Mittel von 2011 auf 2012 
von rd. 49 Mio. € auf über 142 Mio. € gesteigert wurden. Für 2013 ist eine 
weitere deutliche Steigerung auf über 200 Mio. € vorgesehen. Den bei wei-
tem größten Teil der Mittel erhalten die Hochschulen direkt zur Verbesse-
rung ihrer Personal- und Sachausstattung. Mit insgesamt ca. 69 Mio. € wer-
den im laufenden und im kommenden Jahr Maßnahmen zur kurzfristigen 
Erweiterung der Raumkapazitäten (zusätzlich zum HEUREKA-Programm: 
Schnellbaumaßnahmen und Anmietungen) sowie zum Ausbau der eLearning-
Infrastruktur durchgeführt. 
 
Frage 7. Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass die Hochschulen finanziell und 

organisatorisch in der Lage sind, fachlich angemessene, gerechte und transparente 
Auswahlverfahren für die Studienplätze durchzuführen? 

 

Der Haushaltsgesetzgeber, Zielvereinbarungen, Budgetierung und eine lei-
stungsorientierte Mittelzuweisung gewährleisten in Hessen, dass die Hoch-
schulen ihre gesetzlich definierten Aufgaben hinsichtlich Hochschulzulas-
sung und Studienplatzvergabe wahrnehmen können. 
 
Frage 8. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um der noch überwiegend ge-

schlechterspezifischen Studiengangwahl entgegenzuwirken? 
 

Das HMWK fördert und fordert bereits seit Jahren verschiedenste Maßnah-
men an den hessischen Hochschulen, um einer geschlechterspezifischen Stu-
diengangwahl entgegenzuwirken. Grundsätzlich obliegt es den autonomen 
Hochschulen selbst, Maßnahmen zu ergreifen. Die Landesregierung unter-
stützt wie folgt: 
Verpflichtung der Hochschulen auf Gender-Mainstreaming im Hochschul-
pakt 2011 bis 2015 (orientiert an den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 
den "Forschungsorientierten Gleichstellungstandards der DFG"); insbeson-
dere werden Maßnahmen in Bezug auf die Berufung von Professorinnen und 
auf die Verbesserung des Anteils von Frauen in technisch-naturwissen-
schaftlichen Studiengängen (MINT-Fächer) gefordert.  
 
In den mit den hessischen Hochschulen geschlossenen Zielvereinbarungen 
sind insbesondere bezüglich der MINT-Fächer konkrete Vereinbarungen 
enthalten, die zum Ziel haben, den Studentinnenanteil durch zielgruppen-
orientierte Maßnahmen zu erhöhen. So soll z.B. bei der Entwicklung neuer 
Studiengänge darauf geachtet werden, dass diese gleichermaßen weibliche 
wie männliche Studierende ansprechen und dass das Studium mit Familien-
pflichten (z.B. über weitreichende Nutzung von Methoden des zeit- und 
ortsungebundenen Lernens und Lehrens) vereinbar ist. Hierzu gehört auch, 
dass bei der Entwicklung von Instrumenten in der Studierendenrekrutierung 
Genderaspekte berücksichtigt werden. 
 
Im Rahmen des Studienstrukturprogramms (jährliches Budget rd. 2,6 Mio. €) 
wird z.B. aktuell ein Projekt der Fachhochschule Frankfurt mit dem Titel 
"Diversity- und gender-sensibilisierende Beschreibung von Studiengängen zur 
Optimierung von Self-Assessment-Verfahren" gefördert (Projektlaufzeit 
2011/2012, Förderung rd. 135.000 €).  
 
Im Rahmen der Leistungsorientierten Mittelzuweisung (LOMZ) werden 
Gleichstellungserfolge im Erfolgsbudget berücksichtigt (z.B. erhöhte Budge-
tierung für Absolventinnen in MINT-Fächern).  
 
Das HMWK unterstützt die Hochschulen auch durch eine aktuell ins Leben 
gerufene Workshop-Reihe zum Thema "Gender in der Lehre", mit der ge-
meinsame Standards zur systematischen Einbeziehung von Genderaspekten 
in die Hochschullehre an hessischen Hochschulen erarbeitet werden sollen. 
 
Im Rahmen von zwei hochschulartenspezifischen Forschungsschwerpunkten 
("Frauen- und Geschlechterforschung" an hessischen Fachhochschulen und 
"Dimensionen der Kategorie Geschlecht - Frauen- und Geschlechterfor-
schung in Hessen" an hessischen Universitäten) werden jährlich bis zu rd. 
480.000 € zur Verfügung gestellt. Darin wurden u.a. auch verschiedene 
Forschungsprojekte zur Studiengangwahl gefördert, z.B. ein Projekt der 
Fachhochschule Frankfurt mit dem Titel "Aspekte der Studienfach- und 
Hochschulwahl von jungen Frauen im MINT-Bereich - eine ressourcentheo-
retische Perspektive" (Projektlaufzeit 2010/2011, Förderung 55.500 €).  
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Frage 9. Wie beurteilt die Landesregierung die hohen Verschuldungsrisiken von jungen Ab-
solventen, die sich aus der Aufnahme eines Studienkredites oder eines Studiendar-
lehens ergeben können? 

 

Da die Studienbeitragspflicht nur für die Dauer von zwei Semestern bestand, 
beträgt die Höchstverschuldung aufgrund eines Studiendarlehens für zwei 
Semester 1.000 € zuzüglich Zinsen, ansonsten 500 € zuzüglich Zinsen, wo-
bei BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger von der Zinszahlung befreit 
sind. Insgesamt wurden rund 9.600 solcher Studienbeitragsdarlehen ausge-
geben. Das Verschuldungsrisiko durch ein Studienbeitragsdarlehen aufgrund 
der Höhe der Darlehenssumme und der sozialverträglichen Rückzahlungs-
modalitäten im Studienbeitragsgesetz, wie Stundungsmöglichkeiten oder Er-
lass und der Kappungsgrenze für gleichzeitige Schulden nach BAföG und ei-
nem Studienbeitragsdarlehen, ist daher als gering anzusehen. 
 
Frage 10. Welchen Stellenwert misst die Landesregierung dem Konzept des Dualen Studiums 

zu? 
 

Die Hessische Landesregierung misst dem Konzept des dualen Studiums eine 
große Bedeutung bei. Es bietet durch die enge Verzahnung von Berufsaus-
bildung oder intensiven Praxisphasen mit dem Studium auf hervorragende 
Weise eine Vernetzung von Theorie und Praxis. Außerdem stärkt das duale 
Studium die Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen mit der Wirtschaft, 
was dem Technologietransfer umfassend zu Gute kommt. 
 
Das duale Studium reagiert damit auf die gestiegenen Qualifikationsanforde-
rungen der Wirtschaft und auf den prognostizierten Fachkräftebedarf. Das 
Konzept, Bildungsangebote im tertiären Bereich auch im ländlichen Raum 
anzusiedeln, ist ein möglicher Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Re-
gionen abseits von Ballungsgebieten. Junge Menschen können auf diese 
Weise in ihrer Heimatregion gehalten werden. Die frühe Bindung an ein 
Unternehmen in der Region, in dem die Ausbildung absolviert wird, in 
Kombination mit einem Hochschulstudium sorgen für hohe Übernahmequo-
ten und tragen dadurch dazu bei, die Fachkräfte von morgen in der Region 
zu halten und auf Dauer an sie zu binden. 
 
In Hessen gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren duale Studiengänge. 
Durch private und öffentliche Hochschulen sowie Berufsakademien verfügt 
Hessen über eine sehr große Vielfalt an Anbietern und Angebotsformen im 
dualen Studium. Dies kommt dem Interesse der Unternehmen an passgenau-
en Lösungen entgegen und wird regionalen Besonderheiten gerecht. Das 
HMWVL und das HMWK initiierten 2008 die Kampagne "Duales Studium 
Hessen", um Transparenz in die bestehende Palette an dualen Studienange-
boten in Hessen zu bringen und den Ausbau dieser innovativen Studienform 
zu fördern. Ziel ist darüber hinaus, sie bekannter zu machen, vor allem bei 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie Schülerinnen und Schülern. Das 
HMWVL stellt dafür im Rahmen seiner Hessischen Qualifizierungsoffensive 
Fördergelder bereit. Seit Beginn der Kampagne ist die Anzahl dual Studie-
render von 2.200 in 2008 auf rund 3.700 im Wintersemester 2011/2012 ge-
stiegen. Die Marke "Duales Studium Hessen" verbunden mit einem Katalog 
an Qualitätskriterien wurde etabliert und ein Internetportal geschaffen. 
 
Frage 11. Wie viele Jugendliche haben 2010 ein Duales Studium begonnen (aufgeschlüsselt 

nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 
 

Hierzu wird auf die Beantwortung zu Frage VI.10 verwiesen. Zum Migrati-
onshintergrund von dual Studierenden liegen keine Daten vor. 
 
Frage 12. Welchen Kenntnisstand hat die Landesregierung über die Entwicklung von Ange-

bot und Nachfrage bezüglich des Dualen Studiums der letzten zehn Jahre? 
 

Das Hessische Statistische Landesamt erhebt erst seit dem Wintersemester 
2004/2005 Daten zum dualen Studium an den Hochschulen in Hessen. Für 
die Berufsakademien liegen seit 2002 Daten vor. 
 
An den Hochschulen wurden im Wintersemester 2004/2005 sechs Studien-
gänge mit insgesamt 271 dual Studierenden angeboten. Die Studienform 
Duales Studium wurde an den hessischen Hochschulen im Wintersemester 
2011/12 vor allem in den Fächergruppen der Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Sprach- und Kultur-
wissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Ingenieur-
wissenschaften und Gesundheitswissenschaften in 33 verschiedenen Studien-
gängen angeboten. Es gab im Wintersemester 2011/12 an den hessischen 
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Hochschulen rund 2.410 dual Studierende. An vier hessischen Berufsakade-
mien gab es im Jahr 2002 drei Studiengänge mit insgesamt 280 dual Studie-
renden, wobei im Studiengang Betriebswirtschaft drei Fachrichtungen ange-
boten wurden. Im Jahr 2011 gab es an sechs hessischen Berufsakademien 12 
Studiengänge mit insgesamt 1.284 dual Studierenden, wobei im Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre derzeit 13 Fachrichtungen angeboten werden. 
 
Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Studienangebot in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gesteigert werden konnte.  
 
Frage 13. Wie beurteilt die Landesregierung den hessischen Ausbildungspakt im Hinblick auf 

das Konzept des Dualen Studiums? 
 

Das Thema "Duale Studiengänge" ist bereits als eine gemeinsame Aufgabe 
der Paktpartner des Hessischen Ausbildungspaktes (Landesressorts, Wirt-
schaft, Kommunale Spitzenverbände, Regionaldirektion Hessen der Bundes-
agentur für Arbeit) verankert. Dies trägt dazu bei, dass alle Paktpartner im 
Hinblick auf die Entwicklung und den Ausbau des dualen Studiums in Hes-
sen intensiv zusammenarbeiten, was zugleich den Schlüssel zum Erfolg für 
eine gute Weiterentwicklung darstellt. 
 
Im Ausbildungspakt für die Jahre 2007 bis 2009 wurde vereinbart, dass Stu-
dierende in dualen, berufsintegrierten Studiengängen von der Berufsschul-
pflicht befreit werden, sofern im Studiengang eine Ausbildungspflicht er-
folgt. Dies wurde durch die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes um-
gesetzt. Gemäß § 62 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes sind Studierende 
in dualen Studiengängen von der Pflicht zum Besuch der Berufsschule be-
freit. Die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme am Berufsschulunterricht 
zur Vorbereitung auf Prüfungen bleibt hingegen bestehen. 

 

 
VII. Jugend - "Generation Praktikum" 
 
Frage 1. Wie viele Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen (aufgeschlüsselt 

nach Geschlecht) arbeiten vor der ersten sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung in gering bezahlten oder unbezahlten Praktika und wie hat sich diese Zahl in 
den letzten zehn Jahren entwickelt? 

 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Daten vor. 
 
Frage 2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die Bezahlung von Praktika 

im öffentlichen Dienst in Hessen vor? Decken sich die Erkenntnisse mit dem Er-
gebnis des "Praktikantenreport 2012", dass in diesem Bereich ca. 80 v.H. der 
Praktika unbezahlt sind? Wenn ja, wie bewertet die Landesregierung dies, auch im 
Hinblick auf die damit verbunden Unzufriedenheit der Praktikantinnen und Prakti-
kanten und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus? 

 

Praktikantinnen und Praktikanten in der hessischen Landesverwaltung erhal-
ten grundsätzlich keine Vergütung. In der Regel handelt es sich dabei um 
Praktika, die im Rahmen eines Studiums bzw. einer Ausbildung zu leisten 
sind. Sofern ein Praktikum im besonderen dienstlichen Interesse geleistet 
wird, wird im Ausnahmefall eine Vergütung nach den Richtlinien des Lan-
des Hessen für die Gewährung von Praktikantenvergütungen vom 28. Januar 
2011 (StAnz. S. 246) gewährt.  
 
Betreffend Praktika in den hessischen Ministerien und in der Staatskanzlei 
wird darüber hinaus auf die Antwort des Ministers des Innern und für Sport 
auf die Kleine Anfrage Drs. 18/4230 vom November 2011 verwiesen. 
 
Frage 3. Wie beurteilt die Landesregierung, dass laut Praktikantenreport geringere Karrie-

rechancen und Lernerfolge besonders im öffentlichen Dienst für Unzufriedenheit 
bei den Praktikantinnen und Praktikanten sorgen? Was plant die Landesregierung, 
um dem entgegenzuwirken? 

 

Ein Praktikum im Öffentlichen Dienst ermöglicht interessante und vielfältige 
Einblicke in die Tätigkeit der Verwaltung. Dennoch gehören Praktika grund-
sätzlich nicht zu den Voraussetzungen für die spätere Aufnahme einer Tätig-
keit im Öffentlichen Dienst. 
 
Der Praktikantenreport untersucht die Situation studienintegrierter Praktika. 
Es kann bezweifelt werden, dass aufgrund der darin gemachten Erfahrungen 
die Karrierechancen im Öffentlichen Dienst zutreffend beurteilt werden kön-
nen. 
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Frage 4. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation, dass eine hohe Anzahl der Hoch-
schulabsolventinnen und Hochschulabsolventen nach ihrem Studium lange und zum 
Teil unbezahlte Praktika ableisten, durch die ihr Berufseinstieg verzögert wird und 
sozialversicherungspflichtige Stellen verdrängt oder gar nicht erst geschaffen wer-
den? 

 Wo liegen nach Meinung der Landesregierung die Ursachen für diese Entwick-
lung? 

 

Obwohl der Begriff "Generation Praktikum" schon sprichwörtlich geworden 
ist, trifft er die Realität nur sehr ausschnitthaft (bspw. in der Medienbran-
che). Dies macht schon die Kontrastierung mit dem gleichfalls viel verwend-
eten Begriff "Fachkräftelücke" deutlich. Fachkräfteengpässe sind nicht nur 
bei Ingenieuren und Informatikern regional und phasenweise anzutreffen. So 
erklärt sich auch, dass die Quote der beschäftigungslosen Akademikerinnen 
und Akademiker anhaltend unterdurchschnittlich ist. 
 
Mit der Umsetzung der Bologna-Reform nimmt allerdings in der Tat die 
Zahl von Hochschulabsolventinnen und -absolventen - nämlich Bachelor-
Absolventinnen und -absolventen - zu, die eine Praxisphase absolvieren, be-
vor sie ein Master-Studium aufnehmen. Diese dauert üblicherweise bis zu 
einem Jahr und findet meist in einem Praktikantenstatus statt. Aus Sicht der 
Landesregierung ist dies eine sinnvolle Sache. 
 
Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um auf diese 

Entwicklung zu reagieren und Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen 
im Anschluss an ihr Studium Perspektiven für eine ihrer Qualifikation angemesse-
ne, feste sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bieten? 

 

An der Mehrzahl der hessischen Hochschulen sind inzwischen Career Center 
eingerichtet, die die Studierenden dabei unterstützen, Handlungsfähigkeit in 
Bezug auf ihre individuelle Berufsorientierung zu entwickeln. Konkret wer-
den u.a. Workshops, Einzelberatungen, Bewerbungsberatungen und Netz-
werke zu Arbeitgebern und Verbänden angeboten. Auch sofern noch kein 
hochschuleigenes Career Center besteht, existiert in den Hochschulen eine 
Vielzahl von unterschiedlichsten Einzelinitiativen, meist auf Ebene der 
Fachbereiche, an der Schnittstelle Hochschule und Beschäftigungssystem 
(z.B. Jobbörsen).  
 
Insbesondere für Frauen in Naturwissenschaft und Technik setzen die hessi-
schen Hochschulen bereits seit Jahren (mit finanzieller Unterstützung zur 
Startphase des Projekts durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst) auf Mentoring. So werden z.B. Studentinnen und Doktorandin-
nen in einjährigen Mentoringprogrammen von berufserfahrenen Frauen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft persönlich begleitet und bei ihrer beruflichen 
Entwicklung unterstützt. So kann zu konkreten Fragen rund um Studium, 
Promotion und Berufseinstieg direkt beraten und ein Einblick in den Berufs-
alltag gegeben werden. Zudem können Kontakte vermittelt werden, mit de-
nen den Hochschulabsolventinnen Perspektiven für eine ihrer Qualifikation 
angemessene Beschäftigung geboten werden können. 
 
Frage 6. Sieht die Landesregierung in der Einführung gesetzlicher Absicherungen und Min-

deststandards wie beispielsweise eines gestaffelten Mindestlohns für Praktikantin-
nen und Praktikanten mit Hochschulabschluss einen Teil der Lösung des Pro-
blems? Wenn nein, wie begründet die Landesregierung dies? 

 

Die Landesregierung sieht die Einführung gesetzlicher Absicherungen und 
Mindeststandarts nicht als Lösung an. 
 
Nach deutscher Rechtsprechung sind Praktikanten keine Arbeitnehmer. Die 
Ausgestaltung der Praktikumsverhältnisse und der Rechten und Pflichten der 
Praktikanten und Dienstherren richtet sich nach den Bestimmungen des Be-
rufsbildungsgesetzes (BBiG), auch wenn dessen Regelungsinhalt vorderg-
ründig nicht die Gestaltung von Praktikumsverträgen ist. 
Innerhalb der Personalwirtschaft wird mit einem Praktikum eine Tätigkeit 
bezeichnet, die im Rahmen der beruflichen Ausbildung (auch Studium) prak-
tische Erfahrungen im künftigen Beruf vermitteln soll. Eine Vergütung im 
Praktikum beschreibt demnach nur die Anerkennung des Interesses des Prak-
tikanten für das Unternehmen oder die Institution. Sie kann nicht als Bezah-
lung für geleistete Arbeit angesehen werden, da der Praktikant keine Vor-
kenntnisse mitzubringen braucht und im Sinne eines Dienstvertrages keine 
Leistungsverpflichtung hat. Regelungen wie vom Fragesteller vorgeschlagen 
würden eine komplette Neubewertung der rechtlichen Stellung eines Prakti-
kumsvertrages nach sich ziehen. Die hessische Landesregierung befürchtet, 
dass damit die Vorteile und Möglichkeiten, die betriebliche Praktika bieten, 
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verloren gehen, da die formulierten Anforderungen an den Dienstherren de-
rart hohe Ansprüche stellen, dass er entsprechende Praktikantenplätze dann 
nicht mehr vorhält.  
 
Frage 7. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung zu un-

sicheren Berufsbiografien und der höheren Kinderlosigkeit gerade auch bei jungen 
Akademikerinnen und Akademikern? 

 

Die amtlichen Zahlennachweise, ob in den höchsten Bildungsschichten tat-
sächlich die höchste Anzahl an Kinderlosigkeit vorliegt, wurden noch nicht 
erbracht. Es gibt Tendenzen der höheren Bildungsschichten zur späten Mut-
terschaft; die individuelle Entscheidung für oder gegen Kinder wird nach 
den Forschungsergebnissen der letzten Jahre jedoch durch komplexe Um-
stände beeinflusst.  
 
 
VIII. Partizipation und politisches sowie zivilgesellschaftliches Engage-

ment von Jugendlichen 
 
Frage 1. Wie steht die Landesregierung grundsätzlich zu der Forderung der UN-

Kinderrechtskonvention, dass Jugendliche - in altersgemäßer Weise - bei allen Pla-
nungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, einbezogen werden sollen? 

 

Den Forderungen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
(KRK) vom 20. November 1989 steht die Landesregierung positiv gegenü-
ber. Die Umsetzung der Konvention wird grundsätzlich als ein Kontinuum 
von Bemühungen berücksichtigt, über die Rechte des Kindes, die allgemeine 
Verbesserung der Lebenssituation aller Menschen zu gewährleisten - wobei 
Kinder einen Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung haben. 
Sie haben entsprechend § 12 KRK ein Recht darauf, ihre Sichtweise in allen 
sie betreffenden Entscheidungen einzubringen. Entsprechend greift das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz in § 8 die "Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen" als verpflichtende Aufgabe auf.  
 
Bereits frühzeitig ist in Hessen der Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen im Rahmen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Hessi-
schen Landkreisordnung (HKO) Rechnung getragen worden. So regeln HGO 
wie HKO die "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen". Angesichts des-
sen wurde von der National Coalition für die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention in Deutschland festgestellt, dass die Verankerung 
der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebe-
ne in den Gemeindeordnungen unter anderem in Hessen als "vorbildlich" 
anzusehen ist. Nach Auffassung der Landesregierung bietet diese Regelung 
die Grundlage dafür, auf kommunaler Ebene geeignete Formen der Beteili-
gung junger Menschen zu etablieren, die zu einer nachhaltigen Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen in allen gesellschaftlichen Bereichen führen 
können. 
 
Frage 2. Wie will die Landesregierung die Stärkung von Jugendbeteiligung sowohl auf der 

Ebene des Landes als auch auf der der Kommunen dauerhaft verfestigen? 
 

Die Landesregierung fördert die Jugendbeteiligung auf der Ebene des Lan-
des insbesondere mit Jugendaktionsprogrammen. Seit 1999 wurden Aktions-
programme mit der Leitidee zur Förderung der Partizipation von jungen 
Menschen sowohl auf kommunaler wie verbandlicher Ebene ausgeschrieben 
und mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt. Diese jugendpolitische 
Intention, über die Förderung von Modellprojekten gezielt Impulse sowohl 
für Kinder und Jugendliche als auch zur Qualifizierung von Fachkräften und 
ehrenamtlich Tätigen zu geben, war effektiv auch mit Blick auf nachhaltige 
Wirkungen in kommunalen Strukturen oder anderen Organisationen. Die 
Ergebnissicherung durch wissenschaftliche Publikationen zu den jeweiligen 
Aktionsprogrammen hat darüber hinaus zur Erweiterung der Kenntnisse über 
Kinder- und Jugendbeteiligung beigetragen.  
 
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage VIII.1 hingewiesen. 
 
Frage 3. Welche politischen Beteiligungsmöglichkeiten bietet und plant die Landesregierung 

bereits im Rahmen von Programmen, Projekten etc.? 
 

Mit den Jugendaktionsprogrammen zur Partizipation von jungen Menschen 
bietet die Landesregierung ein erprobtes und wirksames Angebot zur Ent-
wicklung oder Vertiefung von neuen Projekten und Modellen der Kinder- 
und Jugendbeteiligung. Auch der wichtige Aspekt der politischen Beteili-
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gungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen ist dabei inkludiert und 
wird gezielt beachtet.  
 
Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung die Idee der Kinder- und Ju-
gendparlamente, die am besten auf kommunaler Ebene und zum Beispiel 
sehr erfolgreich in Marburg und Offenbach am Main funktionieren. In Mar-
burg hat das Kinder- und Jugendparlament ein Antragsrecht gegenüber dem 
kommunalen Parlament. Seitens des HKM werden Projekte von Schulen be-
grüßt, die die Arbeit von Kommunalparlamenten ganz praktisch kennenler-
nen und mitwirken wollen. So führt beispielsweise die Schillerschule in 
Offenbach am Main in allen 10. Klassen eine Projektwoche im Kommunal-
parlament durch, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler selbst An-
träge verfassen und reales Geschehen in "Probeläufen" behandeln. 
 
Die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilhabe an der 
Gestaltung ihres persönlichen Umfeldes ist Grundlage des hessischen Schul-
wesens, wie es im Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in § 2 
HSchG festgelegt ist. 
 
Die konkreten Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 
werden in den Beteiligungsrechten der Schülervertretung auf Schul-, Stadt- 
bzw. Kreis- und Landesebene nach dem HSchG manifestiert. Zur Wahr-
nehmung dieser Rechte erhalten die Schülervertretungen auf allen Ebenen 
Unterstützung durch die Verbindungslehrer, die seitens des HKM jährlich 
durch einen einstelligen Millionenbetrag in Form von Entlastungsstunden fi-
nanziell gefördert werden. Demokratielernen findet in den Schülervertretun-
gen am ganz konkreten Beispiel statt. Daher wird auch die Landesschüler-
vertretung mit einem hohen fünfstelligen Betrag institutionell gefördert. In 
eigener Verantwortung organisiert sie Seminare und Fortbildungen für die 
Schülervertretungen an Schulen und nimmt die Mitbestimmungsrechte auf 
Landesebene wahr. Schülervertretungen auf Stadt- und Kreisebene werden 
ebenfalls durch Verbindungslehrer sowie finanziell durch die Schulträger 
unterstützt. In vielfältiger Weise arbeiten die Schülervertretungen aktiv im 
Bereich der politischen Bildung. 
 
Bereits in ihrer Antwort vom 24. März 2005 auf eine Große Anfrage betr. 
Lebenssituation junger Menschen zwischen 14 und 24 Jahren in Hessen (LT-
Drs. 16/3963) hat die Landesregierung dargelegt, welche Partizipationspro-
jekte in den hessischen Gemeinden bis dato entwickelt wurden. Aktueller ist 
die Darstellung der Partizipationsmodelle der hessischen Gemeinden aus 
dem Jahr 2009 durch den Hessischen Jugendring e.V. in Kooperation mit 
dem Hessischen Städte- und Gemeindebund (vgl. HSGB-ED Nr. 4/2009 
S. 9). Das Deutsche Kinderhilfswerk ermöglicht auf seiner Homepage eine 
nach Bundesländern geordnete Suche nach kinderpolitischen Einrichtungen, 
Projekten und Initiativen (www.kinderpolitik.de/kinderpolitische Landkarte). 
 
Seit dem Start im April 2008 setzt zudem die Nachhaltigkeitsstrategie Hes-
sen auf das Engagement junger Menschen. Unter anderem haben auf zwei 
Jugendkongressen und einem Jugendforum junge Menschen ihre Ideen und 
Impulse in die hessische Nachhaltigkeitsstrategie eingebracht, die in konkre-
ten Projekten (Hessen aktiv: 100 Schulen für den Klimaschutz; Hessen 
meets Vietnam) umgesetzt wurden. Der Jugendbeirat, 11 junge Menschen 
aus ganz Hessen, berät den Ministerpräsidenten und die Umweltministerin. 
Sie geben Anregungen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie die Jugend erreicht 
und Empfehlungen zur Einbindung der Jugend in den Gesamtprozess. Der 
Jugendbeirat entwickelt inhaltliche Ideen zu Themen aus dem Bereich der 
Nachhaltigkeit, erarbeitet Vorschläge für eine jugendgerechte Öffentlich-
keitsarbeit und engagiert sich in konkreten Projekten.  
 
Die Jugendinitiative besteht aus folgenden Bausteinen: 
 
Zwei Jugendkongresse mit jeweils ca. 100 Jugendlichen in 2008 und 2009. 
In den Wochenendworkshops wurden konkrete Projektideen ausgearbeitet. 
 
- Summerschool: 

mit 9 Jugendlichen aus Hessen - 1 Woche bei der Stiftung "Mut zur 
Nachhaltigkeit" in Otzenhausen unter dem Motto "Rette deine Zukunft": 
Einführung in das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten. 
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- Summercamp: 

(im Anschluss an Summerschool) in der Hessischen Staatskanzlei (1 Wo-
che): Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Summerschool wurden das 
Jugendforum und der Tag der Nachhaltigkeit 2010 organisatorisch und 
inhaltlich vorbereitet. 

 
- Jugendforum: 

Rund 200 Mädchen und Jungen haben beim Jugendforum Vorschläge 
und Ideen für ein nachhaltiges Leben in Hessen erarbeitet. Das Jugendfo-
rum bestand inhaltlich aus Workshops, in denen die Jugendlichen 
Herausforderungen unserer Zeit diskutierten. Im Zentrum standen dabei 
die Themen "nachhaltige Mobilität", "Klimawandel, Energie und Res-
sourcen", "Konsum, Gesundheit und Sport" sowie "Bildung, Arbeit und 
Beschäftigung." Auf dem Markt der Möglichkeiten informierten sich die 
Jugendlichen über die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements und lernten 
die Jugendprojekte der Nachhaltigkeitsstrategie kennen. Am Nachmittag 
planten die Jugendliche Blitzaktionen, die am Tag der Nachhaltigkeit 
durchgeführt wurden. 

 
- Facebook-Fan-Seite: 

Auf der Facebook-Fan-Seite "Jung Hessisch Nachhaltig" gibt es Informa-
tionen und Bilder zum Jugendbeirat und seinen Aktionen. Hier darf auch 
mitdiskutiert und sich ausgetauscht werden. 

 
Frage 4.  Welche Initiativen plant die Landesregierung, um die Beteiligung und demokrati-

sche Teilhabe von Jugendlichen zu verbessern und zielgruppengerechtere Ange-
botsstrukturen anbieten zu können und damit der Forderung des Zwölften Kinder- 
und Jugendberichts nach mehr Partizipation von Jugendlichen in der Entwicklung 
neuer Angebote der Jugendhilfe nachzukommen? 

 

Die Empfehlungen des Zwölften Kinder- und Jugendberichts der Bundesre-
gierung (August 2005) finden weitestgehend die Zustimmung der Landere-
gierung. In der Demokratie stellen Partizipation und politische Bildung für 
jeden Menschen von Anfang an eine lebensbegleitende Anforderung dar. So 
kann die Forderung nach einem verstärkten Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Akteure im Sinne der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
nur unterstützt werden. Für partizipative Erfahrungen von Kindern und Ju-
gendlichen bieten die Angebote der Jugendhilfe, neben Familie und Schule, 
einen ebenso wichtigen wie elementaren und unverzichtbaren Aktionsraum. 
Angebote der Jugendhilfe sollten sich daher möglichst an integrativen und an 
lokalen Bedingungen orientieren. Sie können in der unmittelbaren Lebens-
welt von jungen Menschen nicht ohne ihre angemessene, direkte Beteiligung 
und Berücksichtigung ihrer Interessen realisiert werden.  
 
Insbesondere der Jugendarbeit kommt hinsichtlich der Entwicklung und För-
derung der Beteiligung und demokratischen Teilhabe von jungen Menschen 
eine hohe Bedeutung zu. Der Auftrag der Jugendarbeit als Bildungsauftrag 
ist im Wesentlichen darin zu sehen, junge Menschen zu Eigenverantwort-
lichkeit und gesellschaftlichem und politischen Handeln zu befähigen. Damit 
unterstützt und sichert die Jugendarbeit die Grundlagen partizipativen Han-
delns junger Menschen.  
 
Die Landesregierung wird auch in Zukunft Jugendaktionsprogramme mit der 
Intention einer beispielgebenden Modellförderung durchführen. Mit der im 
Rahmen dieser Programme stattfindenden Qualifizierung von Akteuren der 
Jugendarbeit, verbunden mit der wissenschaftlichen Begleitung, trägt die 
Landesregierung zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Angeboten der 
Jugendhilfe bei und sichert damit die Entwicklung neuer und zeitgemäßer 
Angebote in der Jugendhilfe. Dabei kommt der Frage der nachhaltigen Par-
tizipation von jungen Menschen besondere Aufmerksamkeit zu.  
 
Auch unterstützt die Landesregierung  das Förderprogramm "Demokratisch 
handeln", für das sich Schulen und Jugendgruppen bewerben können. Schü-
lerinnen und Schüler werden hier aufgefordert, politische und auch histori-
sche Projekte durchzuführen. Die Schülervertretung des Goethe-
Gymnasiums in Bensheim wurde zum Beispiel für das Förderprogramm im 
Jahr 2011 ausgewählt, weil es vorbildlich viele Projekttage zum politischen 
und historischen Lernen durchgeführt hat. In diesem Jahr plant die Schule 
eine 24-stündige Aktion zum Thema Toleranz. Die Schulleitung der Schule 
unterstützt diese Initiativen aktiv. 
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Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die realen Teilhabe-
chancen und Beteiligungsmöglichkeiten von Mädchen und jungen Frauen, Migran-
tinnen und Migranten sowie sozial benachteiligten Jugendlichen an gesellschaftli-
chen Entscheidungsprozessen zu fördern? 

 

Die Landesregierung hat zur Stärkung der Teilhabechancen und Beteili-
gungsmöglichkeiten mit dem aktuellen Jugendaktionsprogramm "Stärkung 
der Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund" 
einen konkreten Schritt zur Förderung der realen Möglichkeiten zur Beteili-
gung junger Menschen aus dieser spezifischen Zielgruppe getan - wobei stets 
der Aspekt, die Beteiligungschancen von Mädchen und jungen Frauen zu 
stärken, als integraler Bestandteil des jugendpolitisch wichtigen Anliegens 
der Partizipationsförderung von jungen Menschen gesehen wird.  
 
Das aktuelle Jugendaktionsprogramm wurde vom Hessischen Sozialministe-
rium im Jahr 2011 ausgeschrieben. Aus zahlreichen Anträgen können nach 
einer Auswahl 18 innovative Projekte bis 2014 modellhaft gefördert, reali-
siert und wissenschaftlich begleitet werden. Für die Projekte steht eine För-
dersumme von insgesamt 1.130.000 € zur Verfügung.  
 
Zentrale Zielsetzung des Programms ist es, neue Wege in der außerschuli-
schen Jugendarbeit zu erproben, bei denen die Zielgruppe Migrantinnen und 
Migranten, ihre Jugendorganisationen sowie sozial benachteiligte Jugendli-
che beachtet werden. Dabei steht insbesondere die Unterstützung der Selbst-
organisation und damit die Möglichkeit der Partizipation und Teilhabe im 
Vordergrund. Wichtig ist der Landesregierung, dass junge Menschen dabei 
in ihren sozialen Aktivitäten und in ihrem Engagement in Vereinen und Ver-
bänden unterstützt und gefördert werden, da Vereine wie auch Verbände 
zentrale Orte und Räume darstellen, an denen junge Menschen in eine Ve-
rantwortungsübernahme hineinwachsen und sich unverzichtbare persönliche 
Kompetenzen in non-formalen Lernprozessen aneignen. Wissenschaftlich 
begleitet wird das Programm durch das Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik (ISS) in Frankfurt am Main.  
 
Frage 6. Wie beurteilt die Landesregierung die Beteiligung der hessischen Jugendlichen an 

den Wahlen seit 2000? 
 Welche alters- und geschlechtsspezifischen Unterschiede sieht die Landesregierung 

im Wahlverhalten junger Menschen in Hessen? 
 

Im Rahmen der repräsentativen Wahlstatistik wird auch die Wahlbeteiligung 
der 18- bis unter 25-Jährigen bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 
erhoben; die repräsentativen Ergebnisse sind für diese Wahlen seit dem Jah-
re 2000 in der folgenden Tabelle ausgewiesen; bei Kommunalwahlen wurde 
die Wahlbeteiligung dieser Altersgruppen nicht erhoben. 
 
 Siehe Anlage 18 
 
Die Wahlbeteiligung der 18- bis unter 25-Jährigen lag bei diesen Wahlen 
bisher stets unter der landesweiten Wahlbeteiligung. Anders als bei den 
Wahlanalysen der Forschungsinstitute unmittelbar nach der Wahl basieren 
die Daten nicht auf repräsentativen Meinungsumfragen, sondern auf Stimm-
zettelauszählungen in zufällig ausgewählten Wahlbezirken. Die Ergebnisse 
spiegeln daher nicht das erfragte, sondern das tatsächliche Wahlverhalten auf 
repräsentativer Basis wider. Eine Beurteilung der Gründe für die im Ver-
gleich zur landesweiten Wahlbeteiligung geringere Wahlbeteiligung junger 
Menschen ist nicht möglich. 
 
Aus den vorliegenden amtlichen Statistiken lassen sich folgende Ergebnisse 
ableiten: 
 
Bezogen auf die Landtagswahlen ist bei den Wählerinnen und Wählern zwi-
schen 18 bis 21 Jahren seit den Landtagswahlen 2003 eine Steigerung der 
Beteiligung zu verzeichnen, die bei der Wahl 2009 wieder leicht gesunken 
ist. 2003 lag die Wahlbeteiligung der 18- bis unter 21-Jährigen bei 
45,1 v.H., 2008 bei 54,2 v.H. und sank 2009 auf 51 v.H.. Bei den Erstwäh-
lerinnen und -wählern ist ein deutlicher Rückgang um 5 v.H. zu verzeichnen 
von 54,6 v.H. auf 49,7 v.H., bei den Erstwählern dagegen nur ein Rück-
gang um 1,6 v.H. von 53,8 v.H. 2008 auf 52,2 v.H. 2009.  
 
Das Interesse an Bundestagswahlen ist bei den Erstwählerinnen und -wählern 
höher. Bei den Bundestagswahlen liegt die Beteiligung mit leichten Abwei-
chungen bei ca. 67 bis 69 v.H. 
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Bei Bundestagswahlen ist der gleiche Trend wie bei den Landtagswahlen zu 
erkennen: ein Rückgang der Wahlbeteiligung bei der Altersgruppe 21 bis 30 
Jahren. 
 
Bei Europawahlen ist bei den Erstwählerwählerinnen und -wählern eine 
niedrige Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Hier ist die Beteiligung mit ca. 
30 v.H. am niedrigsten.  
 
Es ist anzumerken, dass über die Hälfte der 18 bis 30-Jährigen ihr Wahl-
recht nicht ausübt. 
 
Menschen zwischen 21 bis 30 Jahren sind bei der Teilnahme an Wahlen be-
sonders zurückhaltend. Dieses Ergebnis ist bei Landtags-, Bundestags- und 
Europawahlen gleichermaßen zu beobachten.  
 
Bei den Europa-, Bundes- und Landtagswahlen sind nur Wählerinnen und 
Wähler zugelassen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben und somit volljäh-
rig sind. Es bleibt Aufgabe der politischen Bildung, Jugendliche zu motivie-
ren, sich an den Wahlen als elementares demokratisches Grundrecht zu be-
teiligen. 
 
Frage 7. Wie steht die Landesregierung zu einer Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre 

für die Landtagswahlen? 
 

Im hessischen Landtags- und Kommunalwahlrecht ist das erforderliche Alter 
für das aktive Wahlrecht einheitlich auf 18 Jahre festgelegt (vgl. Art. 73 
Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen, § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Land-
tagswahlgesetz; § 30 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 der HGO, § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
der HKO); dies gilt entsprechend für Volksabstimmungen und Volksbegeh-
ren. Das hessische Landtags- und Kommunalwahlrecht entspricht damit dem 
Bundestags- und Europawahlrecht, da auch dort die Altersgrenze für die 
Ausübung des aktiven Wahlrechts einheitlich auf 18 Jahre festgelegt ist (vgl. 
Art. 38 Abs. 2 Grundgesetz, § 12 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswahlgesetz; § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Europawahlgesetz). Die Altersgrenze für das passive Wahl-
recht beträgt bei Landtagswahlen 21 Jahre (Art. 75 Abs. 2 der Verfassung 
des Landes Hessen) und bei Kommunalwahlen 18 Jahre (§ 32 Abs. 1 HGO, 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 HKO). 
 
Die durch Gesetz vom 8. Juni 1998 (GVBl. I S. 214) eingeführte Alters-
grenze von 16 Jahren für das aktive Kommunalwahlrecht ist durch Gesetz 
vom 23. Dezember 1999 (GVBl. I 2000 S. 2) wieder auf achtzehn Jahre an-
gehoben worden, bevor sie bei einer landesweiten Wahl zur Anwendung ge-
kommen ist. Maßgebliches Motiv für die Anhebung war ausweislich der Ge-
setzesbegründung, das Kommunalwahlrecht insoweit mit den Bestimmungen 
des Landtags- und Bundeswahlrechts zu harmonisieren und das Wahlalter 
wieder mit dem Volljährigkeitsalter zusammenzuführen (vgl. Abschn. II Nr. 
4 des Allgemeinen Teils der Begründung des Gesetzentwurfs zur Stärkung 
der Bürgerbeteiligung und kommunalen Selbstverwaltung, LT-Drs. 15/425). 
Die damaligen Gründe für die Anhebung des Wahlalters für die Ausübung 
des aktiven Kommunalwahlrechts auf 18 Jahre sind weiterhin zutreffend und 
gelten entsprechend auch für die Landtagswahlen. Zudem würde die Absen-
kung des Wahlalters bei Landtagswahlen eine Verfassungsänderung erfor-
derlich machen, über die das Volk nach Art. 123 Abs. 2 der Verfassung des 
Landes Hessen abstimmen müsste. Im Rahmen einer Volksabstimmung hat 
sich das Volk am 19. Februar 1995 mit großer Mehrheit gegen eine weitere 
Herabsetzung des Wählbarkeitsalters auf 18 Jahre ausgesprochen. 
 
Die Landesregierung ist der Meinung, dass eine Senkung des Wahlalters 
kein Mittel ist, um bei Jugendlichen mehr Interesse an Wahlen zu wecken. 
Sie fühlt sich dabei durch die Ergebnisse der 16. Shell Jugendstudie 2010 
bestätigt. So zeigt sich, dass seit der ersten Befragung zum Wahlalter mit 16 
Jahren der Anteil der befragten jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 
Jahren, die dies ablehnen, kontinuierlich gestiegen ist (2002: 45 v.H.; 2006: 
52 v.H.; 2010: 56 v.H.). Besonders interessant ist, dass politisch interessier-
te junge Menschen die Senkung des Wahlalters zu 65 v.H. "für keine gute 
Idee" halten. 
 
Frage 8. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um der 

wachsenden Politik- und Demokratieskepsis vieler Jugendlicher entgegenzuwirken? 
 

Die Landesregierung teilt die Feststellung einer "wachsenden Politik- und 
Demokratieskepsis vieler Jugendlicher" nicht. Vielmehr nimmt die Landes-
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regierung die Ergebnisse der 16. Shell Jugendstudie zu einem Anstieg des 
politischen Interesses junger Menschen positiv zur Kenntnis. Auch wenn 
dieser Anstieg schwach ausgeprägt ist, kann von einem Trend gesprochen 
werden, insbesondere wenn dabei das deutlich wachsende Interesse in der 
Altersgruppe der 12- bis 14-Jährigen wie auch der 15- bis 17-Jährigen be-
trachtet wird. Dies gilt insgesamt auch für die Demokratiezufriedenheit bei 
jungen Menschen.  
 
Die Landesregierung unterstützt durch ihr jugendpolitisches Engagement 
über anerkannte Träger der Jugendarbeit Initiativen, um Themen und Anlie-
gen von Jugendlichen in der Politik besser zu berücksichtigen. Um junge 
Menschen in gesellschaftliche Entscheidungen einzubeziehen, ist Politik für 
Jugendliche transparenter zu machen. Dabei sind die Voraussetzungen für 
die Einbeziehung von Jugendlichen in gesellschaftliche Entscheidungen 
dahingehend zu stärken, dass alle politischen Entscheidungsträger Jugendli-
che und ihre Anliegen ernst nehmen. Jugendliche erleben es als positiv, 
wenn sie mit Politikern in direkten Dialog treten. Konkret werden Veranstal-
tungen mit Politikern (Podiumsdiskussionen, Zukunftskonferenzen) als ge-
eignete Formen angesehen, insbesondere wenn diese mit lokalen jugendrele-
vanten Interessenlagen verbunden sind.  
 
Desweiteren unterstützt die Landesregierung Programme zum Demokratie-
lernen und andere Aktivitäten in Schulen, die dazu dienen, demokratisches 
Handeln praktisch zu üben. So unterstützt das Projekt "Gewaltprävention 
und Demokratielernen" (GuD) durch Beratung, Fortbildung und finanzielle 
Zuschüsse Schulen, die den "Klassenrat" einführen. Hierbei werden ab der 
Grundschule grundlegende demokratische Verhaltensweisen eingeübt, indem 
alle Anliegen der Klasse diskutiert und abgestimmt werden. Dabei liegt die 
Durchführung des Klassenrats allein in den Händen der Schülerinnen und 
Schüler, die sich ein Regelwerk geben, die moderieren, Abstimmungen 
durchführen und Protokoll führen. Diese Fortbildungen werden derzeit von 
den Schulen verstärkt nachgefragt. Annähernd 100 Schulen haben sich bis-
her beteiligt bzw. wurden im Jahr 2012 fortgebildet.  
 
Seit 2008 wird darüber hinaus jährlich ein Demokratietag durchgeführt, an 
dem unterschiedliche lokale Akteure beteiligt sind, z.B. verschiedene Schu-
len, Jugendämter, die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik oder 
das Haus am Maiberg. An dem letzten Demokratietag in Fulda im Novem-
ber 2011 nahmen über 200 Schülerinnen und Schüler und 80 Lehrkräfte teil. 
In 20 Workshops stellten Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene Mo-
delle und Ansatzpunkte für demokratisches Lernen dar.  
 
Weiterhin unterstützt die Landesregierung die Verbreitung der Kinderrechte 
durch Zusammenarbeit mit dem Modellschulnetzwerk Kinderrechte Rhein-
Main. 
 
Darüber hinaus werden bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bil-
dung (HLZ) seit 2001 regelmäßig im Vorfeld von Wahlentscheidungen 
Publikationen, Infoflyer, Plakate, Werbeträger, Wahl-ABC angeboten, mit 
dem Ziel, zur Stimmabgabe zu motivieren. 
 
Hinzu treten spezifische Internetangebote mit Wahl-Quiz, dem Programm 
GrafStat, CD-ROM. Ferner sind gemeinsame Seminarangebote der HLZ mit 
der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR-
Hessen) zu allen Wahlen für die Zielgruppe Jugendliche entwickelt und 
durchgeführt worden. 
 
Frage 9. Welche inhaltlichen Schwerpunkte will die Landesregierung bei der politischen 

Bildung setzen? 
 

Politische Bildung ist für die Landesregierung eine zentrale Voraussetzung 
zur politischen Teilhabe junger Menschen. Politische Bildung trägt dazu bei, 
Sinn und Wert demokratischer Strukturen und Prozesse zu verdeutlichen, 
und fördert die Entwicklung von Urteils- und Handlungsfähigkeit. Die Lan-
desregierung begrüßt die bestehenden vielfältigen Angebote der politischen 
Bildung in Hessen. Dabei zeigt sich, dass Angebote mit aktuellem Bezug 
und interessant gestaltete politische Bildungsangebote, die über die reine 
Wissensvermittlung hinausgehen, insbesondere bei jungen Menschen nach-
gefragt werden.  
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Frage 10. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um soziales, politi-
sches, ökologisches und kulturelles Engagement junger Menschen zu fördern - in-
sbesondere im Hinblick auf Mädchen und junge Frauen, Migrantinnen und Mig-
ranten sowie sozial benachteiligte Jugendliche? 

 

Für die Landesregierung sind soziales, politisches, ökologisches wie kultu-
relles Engagement und Bildung Zukunftsthemen. Themen, die auf der Höhe 
der Zeit liegen und den gesellschaftlichen Wandel reflektieren. Interkulturel-
le Vielfalt in unserer Gesellschaft wird als eine wichtige Ressource angese-
hen, die integrativ und verbindend wirken kann. Die Landesregierung unter-
stützt daher Initiativen und die Bereitschaft von Verbänden, sich diesen ge-
sellschaftlichen Themenstellungen zuzuwenden und sich diese Anliegen zur 
Aufgabe zu machen. Dabei geht das Bemühen dahin, mit beispielhaften Pro-
jekten Neues zu entwickeln wie auch bestehende Angebote weiterzuentwik-
keln, um den Anforderungen des steten gesellschaftlichen Wandels entspre-
chen zu können.  
 
Neben den genannten Projekten des Demokratielernens in Schulen werden 
von der Landesregierung auch sog. Projekte des Service Lernens beworben, 
die in Kooperation mit dem Haus am Maiberg durchgeführt werden. Dabei 
handelt es sich um Projekte der Verantwortungsübernahme. So gehen bei-
spielsweise Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche in ein Altenheim, 
um mit alten Menschen Spiele durchzuführen, oder sie unterstützen einmal 
in der Woche sportliche Aktivitäten in Sportvereinen oder kooperieren mit 
lokalen Rundfunkeinrichtungen, um selbst Sendungen zu produzieren. 
 
Weiter ist auf das Projekt "Erzähl mir deine Geschichte - Lesescouts in Hes-
sen" hinzuweisen. Als Lesescouts veranstalten Schülerinnen und Schüler, 
viele mit Migrationshintergrund, Vorlese- und Erzählnachmittage für ältere 
Menschen, z.B. in einem Seniorenheim. Das Projekt vermittelt eine Begeg-
nung der Generationen und eine Begegnung verschiedener Kulturen. Es in-
tensiviert die Auseinandersetzung mit Sprache und fördert die Literalität. 
Die Stiftung Lesen hat das Projekt in diesem Schuljahr auf Initiative des und 
in Kooperation mit dem HKM gestartet. Es soll weiter ausgebaut werden. 
Das Projekt wurde im Jahr 2011 mit 8.800 € bezuschusst. 
 
Soziales Engagement wird auch im Rahmen des START-Schülerstipendiums 
besonders gefördert. Insoweit wird auf die Antwort zur Frage III.10 Bezug 
genommen. 
 
Darüber hinaus bietet die Hessische Landeszentrale für politische Bildung 
(HLZ) einmal im Jahr eine Wochenendtagung für Frauen aus sozialen 
Brennpunkten an. Mit diesem Angebot gelingt es, Frauen aus sozialen 
Brennpunkten zu erreichen. Die Hälfte der teilnehmenden Frauen verfügt 
über einen Migrationshintergrund, zum Teil  auch über Fluchterfahrungen. 
Viele der Frauen kommen aus bildungsfernen Schichten.  
 
Auf die Antworten zu den Fragen in Kapitel IX wird in diesem Zusammen-
hang verwiesen. 
 
Frage 11. Welche Bedeutung kommt nach Ansicht der Landesregierung den Jugendverbän-

den bei der Förderung politischen und zivilgesellschaftlichen Engagements und der 
politischen Bildung zu? 

 

Nach Ansicht der Landesregierung nehmen die Jugendverbände mit ihren 
vielfältigen außerschulischen Angeboten zur Förderung des politischen und 
gesellschaftlichen Engagements und der politischen Bildung eine wichtige 
Rolle ein.  
 
Frage 12. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um politisches und zivilgesell-

schaftliches Engagement als eigenständiges Lernfeld für Jugendliche rechtlich und 
politisch zu stärken? 

 

Für die Landesregierung sind politisches und zivilgesellschaftliches Enga-
gement von jungen Menschen Querschnittsthemen und Herausforderungen, 
welche in vielen jugendpolitischen Aktionsfeldern wie beispielsweise der au-
ßerschulischen Jugendarbeit relevant sind und in den bestehenden Angeboten 
für junge Menschen mitbedacht und gefördert werden. So wird dieses 
Lernfeld z.B. über das freiwillige und ehrenamtliche Engagement in der Ju-
gendarbeit auf der Grundlage des Hessischen Kinder- und Jugendhilfege-
setzbuches (HKJGB), Vierter Teil: Ehrenamt in der Jugendarbeit, nicht un 

  



 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196 57 

 

erheblich durch das Land gefördert - eine Regelung, die bundesweit als bei-
spielhaft angesehen wird. Diese rechtlichen Grundlagen haben sich bewährt 
und werden als zentrale Fördermaßnahmen des Landes weiterverfolgt. 
 
 
IX. Jugendliche und Freiwilligendienste 
 
Frage 1. Wie viele Jugendliche leisten - aufgeschlüsselt nach Freiwilligendiensten und Ge-

schlecht - einen Freiwilligendienst? 
 

Zu dem Stichtag 1. Dezember 2011 haben in Hessen 3.007 weibliche Ju-
gendliche und 1.878 männliche Jugendliche ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) absolviert. Zum gleichen Zeitpunkt absolvierten 599 Frauen und 804 
Männer in Hessen einen Bundesfreiwilligendienst. Darüber hinaus engagier-
ten sich im Schuljahr 2011/2012 204 junge Menschen im Programm des 
HKM "Freiwilliges Soziales Jahr an allgemeinbildenden Schulen". Aktuell 
sind hier 52 männliche und 152 weibliche Freiwillige im Einsatz. Im Frei-
willigen Ökologischen Jahr (FÖJ) leisten im laufenden Jahrgang 56 männli-
che und 77 weibliche Teilnehmer, also insgesamt 133 Personen, einen Frei-
willigendienst ab. 
 
Am Beispiel eines Trägers, der Sportjugend Hessen, zeigt sich, dass hier 
zum 1. September 2011 150 Jugendliche einen Freiwilligendienst im Bereich 
des Sports leisteten. Nachfrage und Angebot halten sich derzeit in diesem 
Bereich die Waage. Der Freiwilligendienst im Bereich des Sports zeigt posi-
tive Auswirkungen über den Einsatzzeitraum hinaus: So werden die Jugend-
lichen im Rahmen des Freiwilligendienstes zu Übungsleiterinnen und -leitern 
ausgebildet und stehen den Sportvereinen auch nach Beendigung des Freiwil-
ligendienstes oftmals weiterhin zur Verfügung.  
 
Frage 2. Wie will die Landesregierung die gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen 

durch Jugendfreiwilligendienste stärken? 
 

Die Landesregierung sieht in den Freiwilligendiensten eine wesentliche 
Form des bürgerschaftlichen Engagements. Freiwilligendienste sind auch ein 
Symbol für den konkreten Beitrag eines gesellschaftlichen Zusammenhalts. 
Sie tragen zu einer Kultur des Sozialen bei, in der eine Verantwortungsethik 
für das Gemeinwohl zum Ausdruck einer praktisch gelebten Solidarität wird. 
Die Jugendfreiwilligendienste stellen aus Sicht der Landesregierung wert-
volle Orientierungs- und Bildungsjahre für Jugendliche dar. 
 
Die Landesregierung stärkt die gesellschaftliche Teilhabe von Jugendlichen 
durch Jugendfreiwilligendienste, indem sie die Freiwilligendienste in Hessen 
fördert. Konkret - beispielhaft bezogen auf das FSJ - werden Maßnahmen 
der zugelassenen Träger des FSJ zur pädagogischen Begleitung der Freiwil-
ligen sowie laufende Kosten gefördert. Die Förderung erfolgt in Form eines 
monatlichen Festbetrags in Höhe von maximal 50 € pro tatsächlich freiwillig 
engagierter Person nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel. Ziel der Förderung ist es, die Zahl der Einsatzstellen bei den aner-
kannten Trägern des FSJ in Hessen zu sichern und die bedarfsgerechte Aus-
weitung zu unterstützen. Durch die Förderung soll das klassische FSJ nach 
den Vorgaben des Jugendfreiwilligendienstgesetzes gestärkt werden. 
 
Frage 3. Welche Initiativen will die Landesregierung ergreifen, um insbesondere benachtei-

ligten Jugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gezielt durch Ju-
gendfreiwilligendienste gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen? 

 

Die Freiwilligendienste sind wegen ihrer informellen Bildungspotentiale ge-
eignet, die Engagement- sowie die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit 
der Freiwilligen zu fördern und so ihre soziale und berufliche Integration zu 
stärken. Deshalb sollen die Träger durch die Förderung auch dabei unter-
stützt werden, neue Zielgruppen wie Jugendliche mit Migrationshintergrund 
und auch benachteiligte Jugendliche für das FSJ zu gewinnen. Aktuell sind 
12,5 v.H. der Jugendlichen, die in Hessen ein FSJ ableisten, Jugendliche mit 
Migrationshintergrund. 
 
In den Jugendfreiwilligendiensten in Hessen gibt es keine Zugangsvorausset-
zung bezogen auf das Geschlecht, die Nationalität, den Wohnort oder die 
Schulbildung. Die Freiwilligendienste sind somit offen für Jugendliche aus 
allen Gesellschaftsschichten. Bewerberinnen und Bewerber mit Migrations-
hintergrund werden in gleicher Weise angesprochen wie alle anderen sonsti-
gen jungen Menschen. Trotzdem ist der Anteil von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mit Migrationshintergrund vergleichsweise gering. 
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Um mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen, wird ange-
strebt, Organisationen aus dem Migrationsbereich als Träger des FSJ zu ge-
winnen und ggf. im Tandem mit einem erfahrenen FSJ-Träger in die Trä-
gerverantwortung einzuführen. In diesem Kontext hat das HSM im Juni 
2012 die Türkische Gemeinde Hessen als FSJ-Träger anerkannt. Jugendliche 
mit Migrationshintergrund sind die Hauptzielgruppe dieses Trägers. 
 
Frage 4. Wie viele Jugendliche begannen 2010 ihren Freiwilligendienst (aufgeschlüsselt 

nach Art des Freiwilligendienst, Einsatzbereichen, Geschlecht und Migrations-
hintergrund)? 

 

2010 begannen 2.349 weibliche und 1.011 männliche Jugendliche ein FSJ. 
Mit Migrationshintergrund begannen im gleichen Jahr 402 weibliche und 
177 männliche Jugendliche ein FSJ. Eine Aufschlüsselung nach Einsatzbe-
reichen ist nicht möglich, da diese Daten nicht erhoben wurden. Die Ent-
wicklung des FSJ in den letzten 10 Jahren kann der nachfolgenden Tabelle 
entnommen werden. Für die Jahrgänge 2003/2004 und 2004/2005 wurde die 
Anzahl der Jugendlichen mit Migrationshintergrund noch nicht gesondert 
abgefragt. 
 
Entwicklung des FSJ von 2003 bis 2011/2012 

Jahrgang Weiblich Männlich 
Weiblich mit 

Migrationshintergrund 

Männlich mit 

Migrationshintergrund 

2003/2004 1055 184 –––––––––- –––––––––- 

2004/2005 1825 488 –––––––––- –––––––––- 

2005/2006 1728 654 206 103 

2006/2007 1707 621 95 21 

2007/2008 1839 556 274 104 

2008/2009 2106 681 305 120 

2009/2010 2053 856 271 95 

2010/2011 2349 1011 402 177 

2011/2012 3007 1878 402 205 

Quelle: Hessisches Sozialministerium 

 
Am "Freiwilligen Sozialen Jahr an allgemeinbildenden Schulen" waren im 
Schuljahr 2010/2011 insgesamt 238 Freiwillige, davon 77 männliche und 
161 weibliche, an ganztägig arbeitenden Schulen engagiert.  
 
Für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) stellt sich die Situation wie folgt 
dar: 

Beginn 

des FÖJ 

Zahl der 

TN 

männlich 

Zahl der 

TN 

weiblich 

Migration 

männlich 

Migration 

weiblich 

Summe 

der TN 

2011 56 77 2 6 133 

2010 71 62 4 3 133 

2009 50 64 2  114 

2008 37 60 2 1 97 

2007 32 54 4 3 86 

2006 30 42 2 3 72 

2005 24 38 0 2 62 

2004 13 47 1 0 60 

2003 12 50 keine keine 62 

2002 12 44 Daten Daten 56 

Quelle: Hessisches Sozialministerium 

 
Die Zahlen zum Migrationshintergrund beruhen auf freiwilligen Angaben 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Sachverhalt wurde erst ab dem 
Jahr 2004 abgefragt. Eine Aufschlüsselung nach Einsatzbereichen ist infolge 
fehlender Daten nicht möglich, da die Datenerhebung nach einem bundes-
einheitlichen Schema erfolgt, das dieses Thema nicht abdeckt. 
 
Frage 5. Wie wirkt sich der Wegfall der Wehrpflicht auf die Freiwilligendienste aus? 
 

Bedingt durch die Aussetzung der Wehrpflicht ist auch der Zivildienst aus-
gesetzt worden. Damit ist auch die Möglichkeit entfallen, ein FSJ statt Zi-
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vildienst zu absolvieren. Mit den finanziellen Mitteln und der behördlichen 
Infrastruktur, die den Zivildienst ermöglichten und verwalteten, wurde ein 
neuer Freiwilligendienst, der Bundesfreiwilligendienst, eingeführt, dessen 
gesetzliche Regelungen in Anlehnung an die Jugendfreiwilligendienste nor-
miert wurden. Allerdings ist die Rolle der zivilgesellschaftlichen Träger im 
Bundesfreiwilligendienstegesetz nicht zu vergleichen mit der Rolle, die ih-
nen im Jugendfreiwilligendienstegesetz zugewiesen wird, da beim Bundes-
freiwilligendienst die zuständige Bundesbehörde (Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben - BAFzA) Trägeraufgaben übernimmt und 
die pädagogische Begleitung zum Teil in nachgeordneten Behörden, den 
ehemaligen Zivildienstschulen, erfolgt. 
 
Es lassen sich keine genauen Wirkungsanalysen zur Veränderung der 
Freiwilligendienstelandschaft erstellen, weil darüber keine Untersuchungen 
vorliegen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der gewalti-
ge Anstieg der FSJ-Zahlen im Jahrgang 2011/2012 nicht nur auf die Landes-
förderung, sondern zum Teil auch auf das Aussetzen des Zivildienstes zu-
rückzuführen ist.  
 
Einsatzstellen im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ), die Zivildienstlei-
stende beschäftigten, mussten sich an die verschlechterten finanziellen Be-
dingungen anpassen. Das Interesse junger Menschen am FÖJ ist ungebro-
chen groß. Die Teilnehmerzahlen sind stabil. 
 
Das BMFSFJ hat im Sommer 2012 eine Evaluation der Jugendfreiwilligen-
dienste und des Bundesfreiwilligendienstes in Auftrag gegeben. Ergebnisse 
der Untersuchung liegen hierzu noch nicht vor.  
 
Frage 6. Entspricht das Angebot an Plätzen von Jugendfreiwilligendiensten dem Bedarf? 

Wenn nein, welche konkreten Pläne hat die Landesregierung, um das Platzangebot 
in Jugendfreiwilligendiensten dem Bedarf anzupassen? 

 

In den letzten Jahrgängen ist die Anzahl der Jugendlichen, die ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr absolvieren, stark angestiegen. Dies ist zum einem auf den 
Bedarf zurückzuführen, zum anderen aber auch auf die Förderung durch die 
Landesregierung. Zusätzlich hat mit Sicherheit das Aussetzen des Zivildiens-
tes dazu beigetragen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das nunmehr 
erreichte Platzangebot annähernd dem aktuellen Bedarf entspricht. Es bleibt 
allerdings noch abzuwarten, wie sich die Nachfrage aufgrund der demografi-
schen Veränderungen entwickeln wird, nach der zukünftig geburtenschwä-
chere Jahrgänge zu erwarten sind.  
 
Die Landesregierung hat die Platzzahlen im Freiwilligen Ökologischen Jahr 
in den vergangenen 15 Jahren erheblich ausgeweitet. Sie geht davon aus, 
dass das FÖJ in Hessen dem tatsächlichen Bedarf entsprechend weiter mode-
rat wachsen kann. Das hessische FÖJ ist außerordentlich vielfältig. Es wird 
in seiner Qualität gesichert. Die Landesregierung sieht die hohe Attraktivität 
durch die hohe Zahl an Anfragen und Interessenten bestätigt.  
 
Frage 7. Welche konkreten Pläne hat die Landesregierung, um die verschiedenen Jugend-

freiwilligendienste in gleicher Weise für beide Geschlechter attraktiv und gegebe-
nenfalls bestehende Benachteiligungen zu beseitigen? 

 

Es gab in der Vergangenheit Träger, die bevorzugt junge Männer eingesetzt 
haben, die ein Freiwilliges Soziales Jahr statt Zivildienst absolvieren woll-
ten, da die Bundesförderung für Zivildienstleistende deutlich höher war als 
die FSJ-Förderung. Durch die Abschaffung der Wehrpflicht ist die Möglich-
keit, den Zivildienst in Form eines FSJ zu absolvieren, nicht mehr gegeben. 
Von daher sind sowohl innerhalb des FSJ als auch innerhalb des Bundes-
freiwilligendienstes (BFD) die Voraussetzungen für beide Geschlechter 
gleich. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Jugendfreiwilli-
gendiensten einerseits und dem Bundesfreiwilligendienst, den auch viele Ju-
gendliche absolvieren, vor allem in der Höhe der Bundesförderung.   
 
Das Freiwillige Ökologische Jahr ist für beide Geschlechter gleichermaßen 
attraktiv. Benachteiligungen bestehen nicht. Beide Geschlechter haben glei-
che Zugangschancen, die Mehrzahl der Teilnehmenden sind jedoch junge 
Frauen. Der Anteil junger Männer ist im Vergleich zu den Vorjahren größer 
geworden. Bei der Betreuung der Freiwilligen und hier insbesondere der 
Reflexion der Tätigkeiten bei den Einsatzstellen wird darauf hingewirkt, 
dass junge Frauen geschlechterspezifische Aufgaben erkennen und eine 
eventuelle entsprechende Rollenverteilung bei der Einsatzstelle kritisch 
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hinterfragen. Von Seiten der Träger wird in den Seminaren Wert auf eine 
Gleichbehandlung gelegt (vom inhaltlichen über seminarbezogene Aufgaben 
bis hin zum Spüldienst). Verstärkt wird Gender Mainstreaming bei den 
Seminarteilen beachtet, die sich mit der persönlichen Zukunftsplanung der 
FÖJ-Teilnehmerinnen befassen. Die Einsatzstellen werden im Hinblick auf 
mögliche Benachteiligungs- und Diskriminierungsmuster sensibilisiert. Die 
Trägerkonzeptionen spiegeln die Prinzipien wider. 
 
Frage 8. Welche Initiativen will die Landesregierung ergreifen, um die Vielfalt der Freiwil-

ligendienste (Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Kulturelles Jahr, Freiwilliges 
Ökologischen Jahr, Freiwilliges Jahr im politischen Leben, Freiwilliges Jahr in der 
Denkmalpflege, Freiwilliges Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit, 
Freiwilliges Jahr im Sport etc.) bekannter zu machen? 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zwei Formate im Bereich der 
Jugendfreiwilligendienstegesetz existieren: das Freiwillige Soziale Jahr und 
das Freiwillige Ökologische Jahr. Die Einsatzbereiche des FSJ haben sich in 
der Vergangenheit sehr breit aufgefächert. In der Folge ist durch die spezifi-
schen Benennungen, wie oben aufgeführt, der Eindruck entstanden, es gäbe 
eine Vielzahl von Formaten. Es handelt sich allerdings - außer beim FÖJ - 
immer um das Format FSJ, allerdings in verschiedenen Einsatzbereichen. 
Alle Einsatzbereiche sind in Hessen vertreten.  
 
Das HSM hat im Jahr 2011 die Broschüre "Freiwilligendienste in Hessen" 
veröffentlicht. Diese Publikation informiert über die Vielfalt der Dienste und 
ist über das HSM (auch als Download über www.hsm.hessen.de) zu bezie-
hen.   
 
Frage 9. Beabsichtigt die Landesregierung Initiativen zur Einführung von Qualitätsstandards 

für Träger und Einsatzstellen sowie ihre unabhängige Zertifizierung zu ergreifen? 
Falls ja, wie sehen diese aus? Falls nein, warum nicht? 

 

Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem HSM und der Landes-
arbeitsgemeinschaft "Freiwilliges Soziales Jahr" (LAG "FSJ"). Die LAG 
"FSJ" hat in Kooperation mit dem HSM Mindeststandards erarbeitet, die für 
hessische FSJ-Träger bindend sind. Die Anerkennung der FSJ-Trägerschaft 
setzt die Einhaltung dieser Mindeststandards sowie die aktive Mitarbeit in 
der LAG "FSJ" voraus. Die Mindeststandards der LAG "FSJ" finden sich in 
dem Internetauftritt www.fsj-hessen.de. 
 
Die Anerkennung als Träger oder Einsatzstelle im Freiwilligen Ökologi-
schen Jahr ist zwingend an die Erfüllung der gesetzlichen Kriterien gebun-
den. Diese sind hinreichend bestimmt, um die Qualität des Dienstes zu ge-
währleisten. Sollten die Kriterien nicht mehr erfüllt werden, ist die Aner-
kennung zurückzunehmen. Träger und Einsatzstellen unterliegen einer kon-
tinuierlichen Aufsicht und Qualitätsprüfung. Deshalb ist eine unabhängige 
Zertifizierung entbehrlich. 
 
Frage 10. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Auswirkungen einer Tätig-

keit in Freiwilligendiensten auf die betroffenen Jugendlichen (wie beispielsweise 
Änderungen von Berufswahl oder Einstellungen)? 

 

Der Landesregierung liegen derzeit noch keine Erkenntnisse über die Aus-
wirkungen einer Tätigkeit in Freiwilligendiensten auf die betroffenen Ju-
gendlichen vor. Ab September 2012 hat die "Gemeinsame Evaluation des 
Gesetzes über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) und des Gesetzes zur 
Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG)" begonnen, die die o.g. 
Fragestellung beinhaltet. 
 
Im Rahmen der Evaluierung von Seminaren im Bereich des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres in Hessen geben Freiwillige durchgängig an, dass sie 
praktische Erfahrungen gewinnen, ihre Persönlichkeit entwickeln, sich fach-
liche und methodische Fähigkeiten aneignen sowie mehr Sicherheit bei der 
Berufswahl erlangen konnten. Das Freiwillige Ökologische Jahr wird insge-
samt als sehr positiv beurteilt. 
 
Frage 11. Wie beurteilt die Landesregierung den Bundesfreiwilligendienst im Hinblick auf 

die nun vorhandene Doppelstruktur der Freiwilligendienste? 
 

Wegen der offensichtlichen Doppelstrukturen bei der Einführung des Bun-
desfreiwilligendienstes ist auf ausdrücklichen Wunsch der Länder eine Eva-
luation der Jugendfreiwilligendienste und des Bundesfreiwilligendienstes 
eingeplant und inzwischen beauftragt worden, in deren Verlauf auch die 
Überprüfung der Strukturen vorgenommen wird, innerhalb derer die Dienste 
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organisiert werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden Bund und Län-
der über die weitere Entwicklung der Freiwilligendienste - hier insbesondere 
der Jugendfreiwilligendienste und des Bundesfreiwilligendienstes - diskutie-
ren.  
 
 
X. Zukunft der Jugendhilfe 
 
Frage 1. Welchen Stellenwert misst die Landesregierung der Jugendhilfe zu? 
 
Frage 2. Welche Bedeutung misst die Landesregierung den Jugendämtern zu? 
 
Frage 3. Welche Bedeutung misst die Landesregierung den Jugendhilfeausschüssen zu? 
 

Die Fragen 1, 2 und 3 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
Grundsätzlich, aber insbesondere angesichts der in den vergangenen Jahr-
zehnten erfolgten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse misst die Landesre-
gierung der Jugendhilfe einen hohen Stellenwert zu. Sie versteht die Lei-
stungen der Jugendhilfe als unverzichtbares Angebot und als Dienstleistung 
zugunsten junger Menschen und ihrer Familien sowie für die Gesellschaft 
insgesamt. Aus Sicht der Landesregierung trägt die Jugendhilfe insbesondere 
dazu bei, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und Eltern in ih-
rer zentralen Verantwortung für die Sozialisation ihrer Kinder durch stär-
kende Rahmenbedingungen zu unterstützen.  
 
Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen obliegt die Gesamtverantwortung 
für die Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe (Gewährleistungspflicht) 
den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Zur Erfüllung ihrer Ve-
rantwortung wie auch hinsichtlich der ihnen obliegenden Planungsverant-
wortung sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Errichtung eines 
Jugendamtes verpflichtet. Die Landesregierung anerkennt ausdrücklich die 
Leistungen der hessischen Jugendämter und misst ihnen eine zentrale Bedeu-
tung bei der Sicherung der Angebote der Jugendhilfe wie auch ihrer Weiter-
entwicklung zu.  
 
Dabei besitzen die Jugendhilfeausschüsse in einem zweigeteilten Jugendamt 
einen besonderen und unverzichtbaren Stellenwert. Als "lenkendem" und mit 
zahlreichen Aufgaben und Rechten ausgestattetem Teil kommt ihnen eine 
Steuerungsfunktion im Verhältnis zum "verwaltenden" Teil zu, der in der 
gesetzlich fixierten Absicht einer weitestgehenden Mitbestimmung fachkun-
diger Bürgerinnen und Bürger begründet liegt. Diesem Engagement und der 
damit einhergehenden fachlichen Einbindung von Kompetenz misst die Lan-
desregierung eine hohe Relevanz bei und schätzt dieses wichtige gesell-
schaftliche Engagement. 
 
Frage 4. Ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Einrichtungen der Jugendarbeit gewährleistet? 

Wo bestehen Defizite? 
 

Mit ihrer im Juli 2010 veröffentlichen Auswertung und Analyse der Kinder- 
und Jugendarbeit auf der Basis der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestati-
stik hat die Hessische Landesregierung bundesweit erstmalig einen Landes-
bericht zu diesem Angebot der Jugendhilfe in Auftrag gegeben, das aufgrund 
einer umfassenden Auswertung aller vorliegenden amtlichen Statistiken im 
Feld der Kinder- und Jugendarbeit in Hessen und in der Erstellung von Pro-
filen für die Kinder- und Jugendarbeit in den Kreisen und kreisfreien Städten 
einen detaillierten Überblick über die Situation der Kinder- und Jugendarbeit 
in Hessen bietet.  
 
Die Ergebnisse machen deutlich, dass die in Hessen landesweit getätigten 
Ausgaben im Bereich der Gruppe der 6- bis unter 21-Jährigen deutlich über 
den Ergebnissen für die westlichen Bundesländer sowie für die Bundesre-
publik insgesamt liegen. Auch wenn dabei die Gesamtzahl der Einrichtungen 
der Jugendarbeit in Hessen im bundesweiten Vergleich der Länder gering 
ausfällt, geht die Hessische Landesregierung davon aus, dass dieses in der 
Verantwortung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verantwor-
tete Angebot der Jugendarbeit dem vor Ort existierenden Bedarf entspre-
chend dessen Gesamt- und Planungsverantwortung gerecht wird.  
 
Allein eine Fokussierung auf Einrichtungen der Jugendarbeit greift mit Blick 
auf die Angebote der Jugendarbeit aber zu kurz. Jugendarbeit ist geprägt 
durch ein vielfältiges und vielschichtiges Angebot. Einrichtungen der Ju-
gendarbeit stellen dabei nur eine Angebotsform dar. So liegt Hessen bei-
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spielsweise bei der Zahl der öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugend-
arbeit bevölkerungsrelativiert an zweiter Stelle im bundesweiten Länderver-
gleich.  
 
Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um  
 a) eine stärkere bildungsbezogene Kooperation von Elternhaus, Jugendhilfe und 

Schule, 
 b) eine stärkere Anerkennung der Bildungsleistungen der Kinder- und Jugendhil-

fe, 
 c) eine Konzeptionierung von Bildungsmaßnahmen und Lernwelten der Jugend-

hilfe im Hinblick auf unterschiedliche Kulturen und echte Integration, 
 d) Rahmenbedingungen zum Ausgleich regionaler Disparitäten und einer qualita-

tiv hochwertigen Grundversorgung an außerschulischen Bildungsangeboten für 
alle  

 zu fördern und zu gewährleisten? 
 

Aus inhaltlichen Gründen werden die Fragen gemeinsam beantwortet. 
 
Vor dem gesetzlich fixiertem Hintergrund der Gesamtverantwortung für die 
Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe der örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe und der Kommunalisierung der Jugendhilfe hat das Land 
entsprechend dem Jugendhilferecht keine gesetzliche Pflicht und auch kein 
Recht zur Überprüfung der Wahrnehmung der Verantwortung der örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, ausgenommen die Aufgaben nach den 
§§ 45 bis 48a SGB VIII. Unabhängig hiervon beteiligt sich das Land an den 
Kosten der Jugendhilfe und gewährt den örtlichen Trägern Finanzzuweisun-
gen aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs. Darüber hinaus fördert 
das Land Angebote der Jugendhilfe entsprechend den Festlegungen im Hes-
sischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). 
 
Da das HKJGB ausdrücklich auf erweiterte Einflussmöglichkeiten des Lan-
des auf die Ausfüllung der Gewährleistungsverpflichtung der örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe verzichtet, sind die Einflussmöglichkeiten 
des Landes auf die Gestaltung der örtlich verantworteten Jugendhilfe relativ 
gering und beschränken sich weitestgehend auf eine anregende und fördern-
de Funktion.  
 
Im Rahmen dieser Aufgabe setzt sich die Landesregierung beispielsweise  

- im Kontext des Bildungs- und Erziehungsplans des Landes Hessen für 
eine stärkere bildungsbezogene Kooperation von Elternhaus, Jugendhilfe 
und Schule 

- im Kontext der Jugendarbeit durch das Angebot eines Kompetenznach-
weises Ehrenamt für eine stärkere Anerkennung der Bildungsleistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 

- im Kontext des aktuellen Aktionsprogramms "Partizipation und Teilhabe 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (PTJM)" für die Konzeptio-
nierung von Bildungsmaßnahmen und Lernwelten der Jugendhilfe im 
Hinblick auf unterschiedliche Kulturen und echte Integration 

ein. 

 
Frage 6. Werden im Rahmen der Jugendarbeit ausgewogene Angebote für Jungen und Mäd-

chen gemacht? 
 

Überwiegend richten sich die Angebote der Jugendarbeit in einer breiten Pa-
lette sowohl an Mädchen wie Jungen. Die Intensität und Qualität von Ange-
boten, die sich spezifisch an Jungen oder Mädchen richten, resultieren oft-
mals aus den spezifischen Kompetenzen der Fachkräfte vor Ort, die sehr un-
terschiedlich ausgeprägt sein können. 
 
Im Übrigen ist anzumerken, dass im Bereich der Jugendarbeit die Gender-
frage schon seit vielen Jahren auf der Fachebene und bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern thematisiert wird. Somit geht die Landesregierung da-
von aus, dass die jeweiligen Gremien und Behörden auf der kommunalen 
Ebene ihre Verantwortung für die Bereitstellung ausgewogener Angebote 
ernst nehmen und sich um ausgewogene Angebote bemühen. Aus der Fach-
öffentlichkeit ist allerdings bekannt, dass Angebote, die sich ausschließlich 
nur an die Zielgruppe Jungen richten, insgesamt nur in einem geringeren 
Umfang und Spektrum angeboten werden. 
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Frage 7. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass die Bildungsangebote der Jugend-

hilfe insbesondere die sogenannten Risikogruppen des formalen Bildungssystems 
besser als bisher erreicht und unterstützt? 

 Welche Maßnahmen plant sie, um den sogenannten Risikogruppen damit auch eine 
bessere Teilhabechance in der Gesellschaft zu ermöglichen? 

 

Tragendes Leitbild der Jugendpolitik der Landesregierung ist eine aktivie-
rende Jugendpolitik, die die Stärken junger Menschen fördert, aber die jun-
gen Menschen auch zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung unserer Ge-
sellschaft auffordert. Adäquat diesem Leitbild fördert die Hessische Landes-
regierung die außerschulische Jugendbildung auf der Grundlage des Hessi-
schen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches durch die landesweite Unterstüt-
zung öffentlicher wie freier Träger der außerschulischen Jugendbildung. Die 
Träger der außerschulischen Jugendbildung sind dabei u.a. der Ausrichtung 
ihrer Angebote im Hinblick auf Förderung des Erwerbs von Lebenskompe-
tenz und die Entfaltung von Identität ebenso verpflichtet, wie, junge Men-
schen in die Lage zu versetzen, ihre persönlichen und gesellschaftlichen Le-
bensbedingungen wahrzunehmen und an der Gestaltung des gesellschaftli-
chen Lebens mitzuwirken. Dabei stellt der Abbau gesellschaftlicher Benach-
teiligungen und die Befähigung zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und 
gemeinsamem Engagement einen zentralen Inhalt wie auch eine zentrale 
Aufgabe dar.  
 
Mit der Förderung von landesweit 70 Trägern der außerschulischen Jugend-
bildung stellt die Landesregierung sicher, dass die Angebote die gesamte 
Breite junger Menschen ansprechen und somit auch so genannte Risikogrup-
pen des formalen Bildungssystems erreicht und unterstützt werden. 
 
Mit den kontinuierlich durchgeführten Aktionsprogrammen wie z.B. dem 
aktuellen Programm "Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund (PTJM)" stellt die Landesregierung kontinuierlich die 
Ausweitung der Teilhabechance von spezifischen Gruppen junger Menschen 
sicher. 
 
Frage 8. Wie haben sich in den letzten zehn Jahren die Kosten in den kommunalen Haushal-

ten für Hilfen zur Erziehung in Hessen entwickelt (aufgeschlüsselt nach ambulant, 
teilstationär, stationär und Pflegefamilien)? 

 

Das Hessische Statistische Landesamt legt jährlich einen Bericht zu den Ein-
zahlungen (Einnahmen) und Auszahlungen (Ausgaben) in der Kinder- und 
Jugendhilfe vor. Die nachfolgende auf diesem Bericht beruhende Aufstellung 
enthält die Gesamtsummen an Auszahlungen (Ausgaben) für die einzelnen 
Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung in den Jugendämtern sowie den kreis-
angehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt, aufgeschlüsselt nach der 
Systematik des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Darüber hinaus 
werden die Gesamtsummen der Auszahlungen (Ausgaben) für Einrichtungen 
öffentlicher und freier Träger für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge 
Volljährige sowie für die Inobhutnahme aufgeführt (Personalausgaben, son-
stige laufenden Auszahlungen (Ausgaben), investive Auszahlungen (Ausga-
ben)). 
 
Auszahlungen (Ausgaben) für Hilfen zur Erziehung (in 1.000 €; Auszahlun-
gen (Ausgaben) für Einzel- und Gruppenhilfen und für Einrichtungen) 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hilfen zur Erziehung insge-

samt 
301173 331995 352385 360875 360368 359301 

Andere Hilfen zur Erziehung 4510 10042 12095 10979 10383 11693 

Erziehungsberatung, institu-

tionelle Beratung 
6348 2777 2142 2173 2111 2239 

Soziale Gruppenarbeit 3983 5265 4919 4765 4281 4318 

Erziehungsbeistand, Be-

treuungshelfer 
9469 10169 10574 10989 10612 10580 

Sozialpädagogische Fami-

lienhilfe 
25251 29394 32032 33583 37413 37629 

Erziehung in einer Tages-

gruppe 
26885 30312 32634 35496 37008 36250 

Vollzeitpflege 37177 38483 38399 39411 41782 43853 
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Heimerziehung, Erziehung in 

einer sonstigen betreuten 

Wohnform 

178384 196313 210063 213974 207174 204131 

Intensive sozialpädagogische 

Einzelbetreuung 
9167 9239 9526 9505 9605 8609 

Einrichtungen für Hilfe zur 

Erziehung und Hilfe für jun-

ge Volljährige sowie für die 

Inobhutnahme (Personalaus-

gaben, sonstige laufenden 

Ausgaben, investive Ausga-

ben) 

7248 9713 7220 7090 5614 5848 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Hilfen zur Erziehung insgesamt 378364 409600 455498 475907 498712 

Andere Hilfen zur Erziehung 15627 23204 20628 20108 21837 

Erziehungsberatung, institutio-

nelle Beratung 
1895 2298 2790 3026 3326 

Soziale Gruppenarbeit 4650 5092 6926 6496 4919 

Erziehungsbeistand, Be-

treuungshelfer 
13108 15023 17460 20106 20644 

Sozialpädagogische Familien-

hilfe 
42404 51325 62956 69459 74791 

Erziehung in einer Tagesgruppe 37962 39493 45273 46270 46046 

Vollzeitpflege 46149 49875 56504 56892 61386 

Heimerziehung, Erziehung in 

einer sonstigen betreuten 

Wohnform 

207916 215261 235231 247507 259459 

Intensive sozialpädagogische 

Einzelbetreuung 
8652 8029 7731 6042 6303 

Einrichtungen für Hilfe zur 

Erziehung und Hilfe für junge 

Volljährige sowie für die 

Inobhutnahme (Personalausga-

ben, sonstige laufenden Ausga-

ben, investive Ausgaben) 

5443 5070 5924 6919 6313 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 

 
 
XI. Gender Mainstreaming 
 
Frage 1. Welche Bilanz zieht die Landesregierung hinsichtlich der Umsetzung von Gender 

Mainstreaming in der Jugendhilfe? 
 

Nach Einschätzung der Landesregierung ist die generelle Umsetzung von 
Gender Mainstreaming gerade im sozialen Bereich, insbesondere in der Ju-
gendhilfe, am weitesten fortgeschritten, weil sich dort auf der Fachebene 
schon seit vielen Jahren die beteiligten Fachkräfte und Gremien mit der Fra-
ge einer geschlechtergerechten Ausrichtung der Maßnahmen und Angebote 
befassen. Die Ausgestaltung der Angebote liegt hier wesentlich auf der 
kommunalen Ebene. Beispielhaft kann auf die geschlechtsspezifisch konzi-
pierten Tagungen des "Hessischen Netzwerks gegen Gewalt" hingewiesen 
werden.  
 
Frage 2. Welche Maßnahmen und Projekte plant die Landesregierung, um im Bereich der 

außerschulischen Jugendbildung darauf hinzuwirken, kulturelle und geschlechtsbe-
zogene Benachteiligungen von jungen Frauen und Männern abzubauen? 

 

Aufgrund der Kommunalisierung der Mittel liegt die Verantwortung für ent-
sprechende Maßnahmen und Projekte auf der kommunalen Ebene. Die Lan-
desregierung plant keine eigenen operativen Maßnahmen und Projekte, wird 
jedoch - wie bisher im Rahmen von Fachtagungen und Fortbildungen - auch 
weiterhin auf ggf. bestehende Ungleichheiten hinweisen und damit zur Be-
wusstseinsbildung und für evtl. notwendige Veränderungen ihren Beitrag lei-
sten. 
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Frage 3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um das jeweilige genutzte Be-
rufswahlspektrum von Mädchen und Jungen zu verbreitern? 

 
Frage 4. Welchen konkreten Schritte zur Erweiterung des Rollenspektrums gerade bei jün-

geren Mädchen und Jungen plant oder unternimmt die Landesregierung? 
 

Die Fragen 3 und 4 werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 
 
Nach wie vor muss festgestellt werden, dass in wissenschaftlich-technischen 
und handwerklichen Berufsfeldern die Nachfrage von jungen Frauen noch 
immer gering ausfällt; dies gilt gleichermaßen für junge Männer im pädago-
gischen und pflegerischen Berufsfeld. Da das Prinzip des Gender Main-
streaming in Deutschland durchgängig für alle politischen und thematischen 
Handlungsfelder etabliert ist und auf dieser Grundlage die Akteure - auf 
Bundes- und Landesebene, im kommunalen Bereich oder in Institutionen und 
Unternehmen - eigenverantwortlich gendersensibel agieren sowie die freie 
Entwicklung und Entfaltung der Individuen befördern können und müssen, 
ist nach Auffassung der Landesregierung die Verbreiterung des Berufswahl-
spektrums von jungen Frauen ebenso wie von jungen Männern eine Aufgabe 
in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. So wird immer wieder in der 
Diskussion gefragt, ob nicht Änderungen in der Vergütung mehr zu einer 
geschlechtsbezogenen Veränderung der Beschäftigungen führen als Initiati-
ven zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von Frauen und Männern. 
 
Hinsichtlich der Berufswahl von Frauen und Männern kommt der Datenre-
port zum Berufsbildungsbericht 2011 des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BiBB) zu dem Ergebnis, dass die Wahl der Ausbildung nach wie vor in er-
heblichem Maße unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten verläuft - 
obwohl Initiativen, Kampagnen und Projekte seit mehr als 30 Jahren zur 
Veränderung des stark geschlechtsspezifisch geprägten Berufswahlspektrums 
beitragen sollen. Auch wenn es in einzelnen Bereichen wahrnehmbare Ände-
rungen gibt - so lag z.B. der Frauenanteil unter den Auszubildenden im 
Konditorbereich 1977 bei 19,4 v.H., 2008 hingegen bei 63,6 v.H., und im 
vormals klassisch männlich orientierten Bereich der Polizei ist der Anteil der 
Frauen je nach Bundesland auf 14 bis 20 v.H. gestiegen -, stellt sich unab-
hängig davon die Frage nach dem Erfolg bisheriger Initiativen bezogen auf 
das angestrebte Ziel einer Erweiterung des Rollenspektrums. So wird in der 
Fachdiskussion festgestellt, dass der "Eroberung" mancher vormaliger Män-
nerberufe durch Frauen eine "Feminisierung" einiger Frauenberufe - als 
Beispiel hierfür steht das Grundschullehramt - gegenübersteht.  
 
Aktuell hat das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung mit den 
Daten der deutschen PISA-Ergänzungsstudie (PISA-E) 2006 die ge-
schlechts(un-)typischen Berufsaspirationen von Jungen und Mädchen im Al-
ter von 15 Jahren untersucht. Dabei wurden drei unterschiedliche Erklä-
rungsfaktoren herangezogen: das Elternhaus, individuelle Leistungen sowie 
schulische Fördermaßnahmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass Eltern eine 
wichtige, jedoch geschlechtsspezifische Sozialisationsfunktion zukommt. In-
sbesondere Mädchen aus höheren Schichten interessieren sich für männliche 
Berufe, da sie von ihren Eltern moderne Geschlechtsrolleneinstellungen oder 
entsprechende Informationen über Karriereperspektiven vermittelt bekom-
men. Jungen dagegen richten sich schichtunabhängig in ihren Berufsaspira-
tionen primär nach dem Rollenvorbild des Vaters. Außerdem streben Mäd-
chen besonders dann weibliche Berufe an, wenn sie geringe Kompetenzen 
aufweisen oder schlechte Noten haben, während Jungen mit guten Mathema-
tiknoten häufiger männliche und mit guten Deutschnoten häufiger weibliche 
Berufe wählen. Die Autorinnen und Autoren der Untersuchung weisen dar-
auf hin, dass das Anforderungsniveau weiblicher Berufe besonders durch 
Mädchen abgewertet wird, jedoch nicht durch Jungen. Schulische Förder-
maßnahmen spielten dagegen für die Berufsaspirationen von Mädchen und 
Jungen keine Rolle. Diese Ergebnisse verweisen darauf, dass - neben der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung - mit Blick auf die Verbreiterung 
des Berufswahlspektrums von jungen Frauen wie von jungen Männern nicht 
zuletzt auch den Eltern eine besondere Verantwortung zukommt.  
 
Als ein Beispiel für das Engagement der Landesregierung kann auf die Wer-
be- und Imagekampagne des Hessischen Sozialministeriums "GROSSE Zu-
kunft mit kleinen HELDEN - Werde Erzieherin/ Erzieher!" verwiesen wer-
den, in welcher insbesondere junge Männer angesprochen werden. Die Lan-
desregierung setzt mit dem jährlichen Girls’Day und mittlerweile auch 
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Boys'Day, bei dem auch Jungen in für sie untypische Berufsfelder Einblicke 
nehmen können, kontinuierliche Akzente und freut sich über die Mitwirkung 
vieler Unternehmen in Hessen.  
 
Frage 5. Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass die Jugendberufshilfe beiden 

Geschlechtern in einem gerechten Verhältnis zugutekommt? 
 

Angebote der Jugendberufshilfe werden vor Ort von öffentlichen und freien 
Trägern angeboten. Die Landesregierung hat keinen Anlass daran zu zwei-
feln, dass diese Angebote den jeweiligen Bedarfslagen Rechnung tragen. 
 
Frage 6. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass Mädchen und junge Frauen 

trotz häufig besserer Bildungsabschlüsse überwiegend Ausbildungen wählen, die 
nur eingeschränkte Karriere- und Verdienstmöglichkeiten bieten? 

 Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass Mädchen und junge Frauen 
trotz häufig besserer Bildungsabschlüsse größere Schwierigkeiten als Jungen und 
junge Männer haben, traditionell männlich geprägte (z.B. gewerblich-technische) 
Ausbildungsplätze zu erhalten? 

 Welche Maßnahmen will die Landesregierung in diesem Zusammenhang ergrei-
fen? 

 

Laut Genderbericht der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für 
Arbeit (RDH) 2011 suchten im Jahr 20105 43.020 Bewerberinnen und Be-
werber eine Ausbildungsstelle über die Ausbildungsvermittlung der Agentu-
ren für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung (Arbeitsgemeinschaften 
und zugelassene kommunale Träger). Der Frauenanteil unter allen Bewer-
bern betrug dabei 45,5 v.H. (s. Tabelle 1). 
 
 Siehe Anlage 19 
 
Die Tabelle zeigt, dass der Frauenanteil bei den höheren Bildungsgraden 
stärker ausfällt als bei den niedrigen Bildungsabschlüssen. 
 
Während beispielsweise der Anteil der Frauen bei den Ausbildungsuchenden 
mit einem Hauptschulabschluss lediglich bei 39,3 v.H. lag, waren Frauen 
bei den Ausbildungsuchenden mit einem höheren Schulabschluss, wie der 
Fachhochschulreife und der Allgemeinen Hochschulreife mit 52,7 v.H. bzw. 
55,4 v.H. überrepräsentiert. 
 
Tabelle 2 zeigt, dass sich Frauen trotz ihrer guten Bildungsabschlüsse im 
Vergleich zu Männern auf wenige Wunschberufe beschränken. 
 
Siehe Anlage 20 
 
So konzentrieren sich 45,8 v.H. der Frauen auf die weiblichen TOP 5 der 
Ausbildungsberufe, wohingegen nur 26,9 v.H. der Männer einen der männ-
lichen TOP 5 Ausbildungsberufe anstreben. 
 
Die Landesregierung bedauert diese Entwicklung, denn Rollenbilder beeinf-
lussen immer noch die Berufswahl. Ein Grund dafür ist zum einen, dass die 
Wahl eines "geschlechtstypischen" Berufs für Mädchen und Jungen keine 
gesellschaftlichen Widerstände auslöst. Zum anderen setzt die Entscheidung 
für einen "geschlechtsuntypischen" Beruf einen gewissen Mut und Selbstbe-
wusstsein voraus, sich gegen verbreitete gesellschaftliche Vorstellungen zu 
entscheiden. Gerade in der Jugendphase, in der Jugendliche stark von äuße-
rer Bestätigung abhängig sind, fällt dies oft schwer. Darüber hinaus ent-
scheiden Frauen bei ihrer Berufswahl und auch im späteren Berufsleben 
nach anderen Werten als Männer. Für junge Männer sind bei der Berufsent-
scheidung ein hohes Einkommen und gute Aufstiegsmöglichkeiten deutlich 
wichtiger als für Mädchen. Hinzu kommt, dass "männliche" Fachrichtungen 
mit "männlichen" Umgangsformen und Karrieremuster dazu führen, dass 
Frauen sich diese Berufe weniger zutrauen. Häufig führt auch schon die Be-
fürchtung einer Diskriminierung dazu, dass Frauen solche Fachrichtungen 
nicht einschlagen. 
 
Mittlerweile zeigt sich aber auch, dass der Wandel der traditionellen Rollen-
bilder durch positive Rollenvorbilder unterstützt werden muss. Gerade den 
Jungen und jungen Männern mangelt es in den entscheidenden Jahren der 
Entwicklung ihrer Geschlechteridentität an männlichen Rollenvorbildern, an 
denen sie sich orientieren können (Beispiel: männliche Erzieher ...). Diskre-

                                                   
5 Die Daten beziehen sich auf das Berichtsjahr 2009/ 2010 (1. Oktober 2009 bis 30. September 
2010). 
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panzen zwischen partnerschaftlich orientierten Rollenzuschreibungen in der 
Familie und den in Medien vertretenen Leitbildern der Männlichkeit können 
zur Verunsicherung der Selbstdefinition und zu Orientierungslosigkeit füh-
ren. Eine vermeintliche Lösung bietet der Rückzug auf Rollenklischees. 
 
Die Geschlechterstereotypen und Rollenbilder sind in der Gesellschaft im-
mer noch dominant. 
 
Ein dementsprechendes Bewusstsein muss gerade bei jungen Menschen ge-
weckt werden. Hessen hat dazu mit dem Bildungs- und Erziehungsplan einen 
Plan entwickelt, der die gesamte Altersspanne von Geburt an bis zum 10. 
Lebensjahr in den Blick nimmt. Ebenso ist die Schule ein wichtiger Bereich, 
um überkommene Rollenbilder von Frauen und Männern aufzubrechen und 
junge Menschen für gleichstellungsrelevante Themen zu sensibilisieren: z.B. 
geschlechtersensibler Unterricht, Lehrmaterial, Aktionen zur gendergerech-
ten Berufsorientierung, die das jeweilige traditionelle, geschlechtsspezifisch 
geprägte Spektrum der Berufe erweitern (Girls'Day, Boys'Day). 
 
Die Landesregierung sieht in der starken Konzentration der Frauen auf we-
nige Ausbildungsberufe ein grundlegendes Problem, durch das die Chancen 
von Frauen bei der Ausbildungsplatzsuche und die Berufsaussichten nach der 
Ausbildung beeinträchtigt werden können. Die deutlich heterogeneren Be-
rufswünsche der Männer dürften es für sie in der Regel einfacher machen, 
ihren Berufswunsch zu realisieren. Gleichzeitig handelt es sich bei den von 
Frauen bevorzugten Wunschberufen zumeist um Berufe mit relativ geringen 
Verdienst- und Aufstiegschancen. 
 
Eine eindeutige Erklärung für dieses Wahlverhalten gibt es bis heute nicht. 
Der Genderbericht 2011 der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur 
für Arbeit (RDH) äußert jedoch die Vermutung, dass die anhaltende Spal-
tung in Frauen- und Männerberufe nicht nur auf der Angebotsseite zu finden 
ist, sondern auch auf der Nachfrageseite, also beim Arbeitgeber. 
 
Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftebedarfes der 
kommenden Jahre erscheint es für die Landesregierung erforderlich, auf die 
oben beschriebene Situation zu reagieren und die schulisch gut gebildeten 
Mädchen und Frauen für ein wesentlich breiteres Spektrum an Berufen zu 
gewinnen und gleichzeitig die Bereitschaft von Unternehmen zu erhöhen, 
Frauen in sog. Männerberufen auszubilden. 
 
Entscheidend ist für die Landesregierung dabei eine frühzeitige gendersen-
sible Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung mit Beratung und Ver-
anstaltungen, die für Mädchen und Jungen ein breites Berufswahlspektrum 
eröffnen, das nicht durch Rollenstereotype eingeengt wird. Besonders die 
Anhebung des Frauenanteils in den MINT-Berufen nimmt vor dem Hinter-
grund der Fachkräftesicherung für die Landesregierung eine große Bedeu-
tung ein. 
 
Folgende beispielhafte Projekte werden in diesem Zusammenhang seitens 
des HMWVL im Programm "Verbesserung des Ausbildungsumfeldes" ge-
fördert: 
 
Bei "VAUL - Berufliche Zukunft durch Umwelttechnik und Chancengleich-
heit", Werkhof Darmstadt, geht es um die Verbesserung der Ausbildungs-
chancen von Mädchen in technischen und zukunftsfähigen Berufsfeldern. 
Ein spezieller Fokus liegt auf der Interessensweckung und Sensibilisierung 
von Mädchen für technische Berufe. In Kooperation mit Schulen lernen 
Mädchen durch Schnupperpraktika und Werkstatteinsatz in der Phase der 
beruflichen Orientierung (7./8. Klasse) technische Berufsfelder kennen. 
Durch Information und praktischen Einsatz soll ihr Interesse für technische 
Berufe geweckt werden. In Kooperation mit dem Frauenbüro der Stadt 
Darmstadt und mit Schulen werden für Mädchen im Klassenverband und 
interessierte Mädchengruppen praktische technische Projektarbeiten zu ver-
schiedenen Modulen der Berufsbereiche Holz, Metall und Elektro durchge-
führt. An verschiedenen aktuellen Themen wie Solarthermik und erneuerba-
re Energien können Mädchen technische Berufe ausprobieren. 
 
Die "MINT-Girls-Camps" richten sich an Schülerinnen zwischen 14 und 16 
Jahren. Sie erhalten dabei die Gelegenheit, sich in den Schulferien für je-
weils eine Woche mit den Themen rund um die MINT-Berufe (Mathematik, 
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Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vertraut zu machen. Gleich-
zeitig erhalten die Mädchen Informationen und Bewerbertrainings. Für die 
Jahre 2012 bis 2013 sind jeweils acht Camps in den Sommer -und Herbstfe-
rien in verschiedenen Standorten Hessens vorgesehen. 
 
Das Projekt "IUBA Handwerk" (IUBA - Internationale Unternehmen bilden 
aus) konzentriert sich auf Handwerksbetriebe mit Inhaberinnen und Inhabern 
ausländischer Herkunft. Ziel ist dabei die Akquise und Sicherung von Aus-
bildungsplätzen sowie von Plätzen zur Einstiegsqualifizierung. Ein Schwer-
punkt liegt bei der Gewinnung leistungsstarker junger Frauen für eine Aus-
bildung im Handwerk. Gleichzeitig sollen die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer gendersensibel beraten werden. 
 
"Koordinator/in Handwerk-Schule 2.0" ist ein Anschlussvorhaben nach der 
Förderung von Koordinatoren bzw. Koordinatorinnen im Handwerk seit dem 
Jahr 2010. Die Akteure bauen regionale Netzwerke zwischen Schulen und 
Betrieben auf und entwickeln diese kontinuierlich weiter. Damit wird der 
Berufsorientierungsprozess von Jugendlichen unterstützt und die Nach-
wuchsgewinnung der Handwerksbetriebe befördert. Der Schwerpunkt liegt 
in der Hilfestellung bei der Akquise von Ausbildungs- und Praktikumsplät-
zen sowie bei der passgenauen Vermittlung in Ausbildung und Praktika. 
Hier sollen Mädchen und junge Frauen vor allem für technische und Hand-
werksberufe gewonnen werden. Auch Jugendliche mit schlechten Startchan-
cen und/oder Migrationshintergrund sollen die Chance für eine betriebliche 
Ausbildung im Handwerk erhalten. 
 
Frage 7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, darauf hinzuwirken, dass die 

Beraterinnen und Berater der Agentur für Arbeit ausreichend qualifiziert sind, um 
eine Berufsberatung anzubieten, die Geschlechterrollen überwindet, anstatt sie wei-
ter zu verfestigen? 

 

Die Landesregierung greift dies in ihren vielfältigen Kontakten mit der RDH 
der Bundesagentur für Arbeit regelmäßig auf, um darauf hinzuwirken, dass 
Geschlechterrollen überwunden werden können.  
 
 
XII. Jugendliche und Migration 
 
Frage 1. Wie viele Jugendlichen, Heranwachsende und junge Erwachsene mit Migrations-

hintergrund bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres leben derzeit in Hessen? 
 

Seit dem Berichtsjahr 2005 stellt der Mikrozensus Informationen zur Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund zur Verfügung. Der Migrationshinter-
grund einer Person kann im Mikrozensus lediglich synthetisch, d.h. als ab-
geleitete Variable bestimmt werden, da es aus naheliegenden Gründen nicht 
möglich ist, den Betroffenen die Frage zu stellen "Haben Sie einen Migrati-
onshintergrund und wenn ja, welche Ausprägungsform liegt vor?" Zur Be-
stimmung der abgeleiteten Variablen wurden die vorhandenen Angaben zur 
Zuwanderung, zur Staatsangehörigkeit und zur Einbürgerung verwendet. 
 
Daraus ergibt sich folgende Definition von Menschen mit Migrationshinter-
grund:  

Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen "alle nach 1949 auf das 
heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Ge-
borenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutsch-
land geborenen Elternteil". 
 
Die folgenden statistischen Ausführungen des Hessischen Statistischen Lan-
desamtes basieren auf den Ergebnissen des Mikrozensus 2010. So lebten 
2010 in Hessen rund 521.000 Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und 
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund im Alter von 0 bis unter 24 
Jahren. Das entsprach einem Anteil von knapp 37 v.H. an allen Personen 
dieser Altersgruppe.  
 
Von den Kindern im Alter von 0 bis unter 12 Jahren hatten gut 42 v.H. 
(267.000) einen Migrationshintergrund, bei den Jugendlichen, Heranwach-
senden und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis unter 24 Jahren lag der 
Anteil bei gut 32 v.H. (254.000). 
 
 
 



 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196 69 

 

Frage 1. a)  Wie viele von ihnen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit? 
 

Rund 373.000 der 521.000 Kinder, Jugendlichen, Heranwachsenden und 
jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund im Alter von 0 bis unter 24 
Jahren besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit. Das entsprach einem Anteil 
von knapp 72 v.H. 
 
Von den 267.000 Kindern mit Migrationshintergrund im Alter von 0 bis un-
ter 12 Jahren hatten etwa 220.000 einen deutschen Pass (82 v.H.). In der 
Altersgruppe der 12- bis unter 24-Jährigen waren etwa 154.000 der knapp 
254.000 Migrantinnen und Migranten Deutsche (61 v.H.). 
 
Frage 1. b)  Wie viele von ihnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit auf Grundlage des 

so genannten ius soli-Prinzip (§ 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz) erhalten? 
 

Der Erhalt der deutschen Staatsangehörigkeit nach dem Ius-Soli-Prinzip wird 
im Mikrozensus nicht als eigenständiges Merkmal bzw. als Merkmalsaus-
prägung erfragt. Die Kategorie der Ius-Soli-Kinder wird im Rahmen der 
Migrationstypisierung auf der Grundlage anderer Merkmale hergeleitet. Da-
bei handelt es sich um als Deutsche in Deutschland geborene Kinder von 
Ausländern, die die Mindestaufenthaltszeiten für das Optionsmodell erfüllen, 
so dass das Neugeborene neben der elterlichen Staatsbürgerschaft die 
deutsche erhält. 
 
Nach dieser Abgrenzung gab es in Hessen 2010 rund 43.000 Kinder, Ju-
gendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 
24 Jahren. Die überwiegende Mehrheit (39.000) gehörte der Altersgruppe 
der 0 bis unter 12-jährigen Kinder an. 
 
 Siehe Anlage 21 
 
Frage 1. c)  Wie viele von ihnen besitzen die Staatsangehörigkeit welchen EU-

Mitgliedstaats (bitte aufschlüsseln)? 
 

Von den rund 148.000 ausländischen Kindern, Jugendlichen, Heranwach-
senden und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis unter 24 Jahren besaßen 
rund 44.000 die Staatsangehörigkeit eines EU-27-Mitgliedstaates (30 v.H.). 
Unter ihnen hatten gut 13.000 die italienische Staatsbürgerschaft. 
 
 Siehe Anlage 22 
 
Eine weitere Aufschlüsselung nach einzelnen Nationalitäten ist aufgrund zu 
geringer Fallzahlen und der daraus resultierenden zu geringen Belastbarkeit 
der Ergebnisse nicht sinnvoll. Gleiches gilt für die Altersgruppen der 0- bis 
unter 12-Jährigen und der 12- bis unter 24-Jährigen. 
 
Frage 1. d)  Wie viele von ihnen besitzen die Staatsangehörigkeit welchen Drittstaats (bitte 

aufschlüsseln)? 
 

Von den rund 148.000 ausländischen Kindern, Jugendlichen, Heranwach-
senden und jungen Erwachsenen im Alter von 0 bis unter 24 Jahren besaßen 
rund 104.000 die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates außerhalb der EU-27 
(70 v.H.). Gut 72.000 hatten die Staatsbürgerschaft einer sonstigen europä-
ischen Nation. Darunter befanden sich rund 48.000 Türkinnen und Türken. 
Weitere rund 32.000 Personen im Alter von 0 bis unter 24 Jahren besaßen 
eine Staatsbürgerschaft aus sonstigen Staaten. 
  
Bei den 12- bis unter 24-Jährigen besaßen rund 74.000 die Staatsangehörig-
keit eines Drittstaates außerhalb der EU-27. Mit einer absoluten Anzahl von 
rund 38.000 waren mehr als die Hälfte dieser Personen türkische Staatsbür-
ger.  
 
Mit Blick auf das Ausländerzentralregister (Stichtag 31. Mai 2012) und die 
Eingrenzung auf ausländische Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und 
junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 23 Jahren ergibt sich folgendes 
Bild: 
 
 Siehe Anlage 23 (1 bis 4) 
 
Frage 1. e) Wie viele von ihnen besitzen neben der deutschen auch die Staatsangehörigkeit 

welchen EU-Mitgliedstaats bzw. die eines Drittstaats (bitte aufschlüsseln)? 
 

Rund 50.000 der 521.000 Kinder, Jugendlichen, Heranwachsenden und jun-
gen Erwachsenen im Alter von 0 bis unter 24 Jahren gaben an, neben der 
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deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit zu besitzen. Das entsprach 
etwa jeder zehnten Migrantin bzw. jedem zehnten Migranten in dieser Al-
tersgruppe. Unter ihnen hatten knapp 20.000 einen Pass eines EU-27-
Mitgliedstaates, etwa 18.000 den eines sonstigen europäischen Staates und 
rund 13.000 den eines Staates außerhalb Europas. Allein gut 12.000 besaßen 
neben der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit. 
 
 Siehe Anlage 24 
 
Die meisten Doppelstaatlerinnen und Doppelstaatler gibt es in der Alters-
gruppe der 0- bis unter 12-Jährigen. Unter den gut 267.000 Migrantinnen 
und Migranten in dieser Altersgruppe gab es davon knapp 35.000. Allein 
knapp 11.000 hatten neben der deutschen noch die türkische Staatsangehö-
rigkeit.   
 
Eine weitere Aufschlüsselung der Doppelstaatlerinnen und Doppelstaatler 
nach einzelnen Nationalitäten und für die Altersgruppe der 12- bis unter 24-
Jährigen ist aufgrund zu geringer Fallzahlen und der daraus resultierenden 
zu geringen Belastbarkeit der Ergebnisse nicht sinnvoll.  
 
Frage 1. e) Wie viele von ihnen besitzen neben der deutschen auch die Staatsangehörigkeit 

welchen EU-Mitgliedstaats bzw. die eines Drittstaats (bitte aufschlüsseln)? 
  Wie viele von Ihnen mussten sich 2008 gemäß der sogenannten Options-

klausel des Staatsangehörigkeitsgesetzes (§ 29) für eine der beiden Staats-
angehörigkeiten entscheiden? 

 

Seit dem 1. Januar 2000 erwerben Kinder ausländischer Eltern durch Geburt 
im Inland die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil die in § 4 
Abs. 3 Nr. 1 und 2 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) näher bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt (verfestigter achtjähriger rechtmäßiger Inlandsauf-
enthalt). Für die Kinder, die am 1. Januar 2000 das zehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten und ein Elternteil bei ihrer Geburt fiktiv die Voraus-
setzungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 StAG erfüllte und diese weiter vorlagen, 
bestand bis zum 31. Dezember 2000 ein Einbürgerungsanspruch nach § 40b 
StAG (maßgebend war der Tag der Antragstellung). 
 
Sofern die Betroffenen neben der deutschen durch Abstammung ihrer Eltern 
eine oder mehrere ausländische Staatsangehörigkeiten erworben haben, müs-
sen sie sich nach Erreichen der Volljährigkeit entscheiden, ob sie die 
deutsche oder ausländische Staatsangehörigkeit(en) behalten wollen (§ 29 
Abs. 1 StAG). Nach § 29 Abs. 5 StAG hat die zuständige Behörde (in Hes-
sen die Regierungspräsidien) die Erklärungspflichtigen auf ihre Verpflich-
tungen hinzuweisen. Erklärt der Erklärungspflichtige, dass er die ausländi-
sche Staatsangehörigkeit behalten will, so geht die deutsche Staatsangehörig-
keit mit dem Zugang der Erklärung bei der zuständigen Behörde verloren. 
Erklärt er sich nicht, geht die deutsche Staatsangehörigkeit mit Vollendung 
des 23. Lebensjahres verloren (§ 29 Abs. 2 StAG). 
 
Erklärt der Optionspflichtige, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit behal-
ten will, so ist er verpflichtet, die Aufgabe oder den Verlust der ausländi-
schen Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht bis zur 
Vollendung des 23. Lebensjahres erbracht, geht die deutsche Staatsangehö-
rigkeit verloren. Es besteht allerdings die Möglichkeit, zuvor einen Antrag 
auf Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen (§ 29 Abs. 3 
StAG). Die Beibehaltungsgenehmigung ist zu erteilen, wenn die Aufgabe 
oder der Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit nicht möglich oder 
zumutbar ist oder nach Maßgabe des § 12 StAG Mehrstaatigkeit hinzuneh-
men wäre. Dies betrifft insbesondere Optionspflichtige mit einer EU-
Staatsangehörigkeit oder der Schweiz (§ 12 Abs. 2 StAG). Der Antrag ist 
allerdings zwingend vor Vollendung des 21. Lebensjahres zu stellen. Selbst 
wenn ein Rechtsanspruch auf Genehmigung der Beibehaltung bestehen wür-
de, lässt sich der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nicht mehr ver-
meiden, wenn diese Frist versäumt wird. Die hessischen Staatsangehörig-
keitsbehörden weisen die Betroffenen rechtzeitig vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres nochmals auf die Ausschlussfrist hin. 
 
Zwischen 2000 und 2010 wurden in Hessen 44.632 Kinder geboren, die 
nach § 4 Abs. 3 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Zu- 
und Wegzüge nach und von Hessen sind statistisch nicht erfasst.  
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Die Kinder, die auf der Grundlage des § 40b StAG eingebürgert wurden, 
sind statistisch nicht exakt erfasst, da sie z.T. auch pauschal unter "An-
spruchseinbürgerungen" verbucht wurden.  
 
Frage 1. f)  Wie viele von ihnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sind im Besitz einer 

Niederlassungserlaubnis bzw. haben gemäß § 35 Aufenthaltsgesetz einen An-
spruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis (aufschlüsseln nach Her-
kunftsland)? 

 

Die einschlägigen Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
 
 Siehe Anlage 25 (1 bis 3) 
 
Wie viele Jugendliche darüber hinaus einen Anspruch auf Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis nach § 35 des Aufenthaltsgesetzes haben, ist nicht 
zu ermitteln. Die Erhebung wäre mit einem unvertretbar hohen Verwal-
tungsaufwand verbunden.  
 
Frage 1. g)  Wie viele von ihnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit haben seit dem Jahr 

2000 von der in § 10 Abs. 1 Satz 3 Staatsangehörigkeitsgesetz vorgesehenen 
Möglichkeit zur erleichterten Einbürgerung für Jugendliche unter 23 Jahren 
Gebrauch gemacht? 

 
Frage 1. h) Wie viele von ihnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit leben seit wie vielen 

Jahren in Hessen mit einer Duldung (aufschlüsseln nach Herkunftsland)? 
 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht zu den gegenwärtig in Hes-
sen lebenden Jugendlichen unter 23 Jahren mit Duldung nach der Dauer ih-
res Aufenthalts in Deutschland. Der Zeitraum, in dem eine Person im Besitz 
einer Duldung ist, kann nicht ermittelt werden. Die Erhebung wäre mit ei-
nem unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand verbunden.  
 
 Siehe Anlage 26 
 
Frage 2. Wie viele der derzeit in Hessen lebenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

sind 
 a) vor ihrem 6. Lebensjahr 
 b) vor ihrem 10. Lebensjahr 
 c) vor ihrem 16. Lebensjahr 
 d) nach ihrem 16. Lebensjahr 
 zu ihren in Deutschland lebenden Eltern nachgezogen? 
 

Die nachfolgende Tabelle umfasst die Jugendlichen unter 23 Jahren, die sich 
gegenwärtig mit einem Aufenthaltstitel in Hessen aufhalten, der einen Rück-
schluss auf einen Familiennachzug nach dem Aufenthaltsgesetz zulässt. 
Nicht berücksichtigt sind Personen mit einem derartigen Aufenthaltstitel, die 
in Deutschland geboren wurden. 
 
 Siehe Anlage 27 
 
 
Frage 3. Welche Wissenschaftlichen Forschungsergebnisse über die Bildungs- und Integra-

tionserfolge von nachgezogenen Kindern kennt die Landesregierung? 
 Wie bewertet sie diese? 
 

Weder bei der Erfassung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger noch 
bei der Schulanmeldung, falls es sich um schulpflichtig werdende Kinder 
handelt, wird gesondert erfasst, ob die Kinder im Rahmen des Familien-
nachzuges in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Die Landesre-
gierung kann vor diesem Hintergrund keine statistischen Angaben machen. 
Auch sind keine Studien zu diesem besonderen Personenkreis - in Abgren-
zung zu anderen Zuwanderergruppen - bekannt, die dessen Bildungs- und 
Integrationserfolge beschreiben. 
 
Frage 4. Wie hat sich die Zahl der in Hessen befindlichen unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge von 2000 bis 2010 entwickelt und wie erklärt sich die Entwicklung? 
 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einreisezahlen, welche von den bei-
den hessischen Clearingstellen nach dem sogenannten "Hessischen Clearing-
erlass" von 2008 6 erfasst werden, dargestellt: 
 

                                                   
6 Erlass zur Unterbringung, Versorgung und Verteilung von unbegleiteten minderjährigen asyl-
suchenden Flüchtlingen unter 18 Jahren in Hessen, Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 
4. August 2008, S. 2065 
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Jahr Frankfurt a. M. Gießen (ab 2004) Gesamt 

2000 363  363 

2001 451  451 

2002 328  328 

2003 306  306 

2004 206 85 291 

2005 116 60 176 

2006 118 77 195 

2007 120 77 197 

2008 191 125 316 

2009 231 184 415 

2010 402 279 681 

Quelle: Hessisches Sozialministerium 

 
Die Fluchtgründe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) ähneln de-
nen der Erwachsenen. Drohende politische Verfolgung oder Gefahren auf-
grund ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit sind ebenso wichtige Flucht-
ursachen wie die Zwangsrekrutierung als Kindersoldaten, Angst vor Geni-
talverstümmelung oder auch Zwangsheirat. Daneben haben viele unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge ihre Eltern verloren - entweder durch Ver-
schleppung, Tod in Kriegshandlungen oder durch Krankheiten (HIV/AIDS).  
 
Mitunter kommt es auch vor, dass Eltern ihren Kindern eine bessere Zukunft 
ermöglichen möchten und diese deshalb gezielt nach Europa schicken. Sie 
haben die Erwartung, dass vor allem ihre Söhne (der Anteil der männlichen 
umF ist wesentlich höher als die Anzahl der weiblichen umF) in Sicherheit 
leben, eine gute schulische und berufliche Bildung erhalten und damit durch 
Zahlungen zum Lebensunterhalt der zurückgebliebenen Familienmitglieder 
beitragen können. 
 
Die folgende Tabelle enthält die Bestandszahlen, welche um die Haupther-
kunftsländer ergänzt wurden. Hierbei handelt es sich um alle Kinder und Ju-
gendlichen, die sich in hessischen Einrichtungen der Erziehungshilfe (SGB 
VIII) befinden. Das HSM führt im 2-Jahres-Turnus eine "Erhebung zur Be-
treuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 
Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen der Jugendhilfe" durch, um 
nicht nur Zahlen hinsichtlich der Einreise, sondern auch Bestandszahlen zur 
Verfügung zu haben. Das vorliegende Zahlenmaterial entstammt der Erhe-
bung 2011. 
 

Herkunftsländer 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Äthiopien 209 172 163 103 91 106 

Eritrea 85 78 77 83 47 59 

Afghanistan 64 86 53 9 14 107 

Türkei 19 9 1 3 1 0 

Somalia 33 14 16 18 14 39 

Indien 10 18 13 5 7 10 

Kongo k.A. k.A. k.A. k.A. 10 6 

China k.A. k.A. k.A. k.A. 8 3 

sonstige 94 166 182 110 77 426 

gesamt 514 543 505 331 269 756 

Quelle: Hessisches Sozialministerium 

 
 
Frage 5. Wie viele Jugendliche befanden sich in den Jahren 2000 bis 2010 für welche Zeit-

räume in Abschiebehaft? 
 

Hinsichtlich der Abschiebungshaft, die in den Justizvollzugsanstalten des 
Landes Hessen in Amtshilfe für das Innenressort vollzogen wird, werden 
hier keine speziellen regelmäßigen statistischen Erhebungen durchgeführt. 
Für den Zeitraum 2000 bis 2009 liegen hier daher keine Daten vor.  
 
Hinsichtlich des Jahres 2010 kann auf kürzlich im Rahmen der Beantwor-
tung zweier Großer Anfragen im Bundestag erhobene Zahlen zurückgegrif-
fen werden (siehe BT-Drs. 17/7442 vom 18. Oktober 2011 und BT-Drs. 
17/7446 vom 19. Oktober 2011). Danach befanden sich im Jahr 2010 in 
Hessen 29 männliche Gefangene im Alter zwischen 14 und 21 Jahren in Ab-
schiebungshaft. Eine Aufschlüsslung nach der jeweiligen Dauer der Ab-
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schiebungshaft ist nicht möglich. Die Anzahl der weiblichen jungen Ab-
schiebungsgefangenen wird statistisch nicht gesondert erfasst. Es handelt 
sich um wenige Ausnahmefälle. Im Jahr 2010 befanden sich insgesamt 67 
weibliche Gefangene in Abschiebungshaft. 
 
Frage 5. Wie viele Jugendliche befanden sich in den Jahren 2000 bis 2010 für welche Zeit-

räume in Abschiebehaft? 
 Inwiefern wird in Abschiebehaftanstalten den besonderen Bedürfnissen von Ju-

gendlichen Rechnung getragen? 
 

Männliche jugendliche und heranwachsende Abschiebungsgefangene werden 
aufgrund ihrer spezifischen Bedürfnisse in den Jugendvollzugsanstalten 
Rockenberg und Wiesbaden, weibliche in der Jugendabteilung der Justiz-
vollzugsanstalt Frankfurt am Main III untergebracht.  
 
In den genannten Anstalten wird den jugendlichen und heranwachsenden 
Abschiebungsgefangenen im dort praktizierten Wohngruppenvollzug eine al-
tersgerechte intensive Betreuung zuteil. Darüber hinaus wird ihnen der Zu-
gang zu Bildungsmaßnahmen und adäquater jugendgerechter Freizeitbeschäf-
tigung ermöglicht.  
 
Im Bedarfsfall werden durch den zuständigen Sozialdienst der Wohngruppe 
weiterführende Maßnahmen für die Abschiebungsgefangenen in die Wege 
geleitet. 
 
Frage 6. Wie viele Jugendliche bis 18 Jahre wurden in den Jahren 2000 bis 2010 gemein-

sam mit ihren Eltern abgeschoben? 
 Wie viele wurden ohne ihre Eltern in diesem Zeitraum abgeschoben? 
 

Von den Ausländerbehörden in Hessen werden entsprechende Statistiken 
nicht durchgehend geführt. Für den Betrachtungszeitraum wurden Daten 
über die Ausländerbehörden und Zentralen Ausländerbehörden bei den Re-
gierungspräsidien ermittelt, soweit dies noch möglich war. Für die ehemali-
gen Zentralen Ausländerbehörden bei den Landräten des Main-Taunus-
Kreises und des Main-Kinzig-Kreises, deren Aufgaben am 01.04.2005 auf 
die Zentrale Ausländerbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt über-
gegangen sind, sind die Daten nicht mehr zu erheben. Der damit verbundene 
Arbeitsaufwand wäre unverhältnismäßig bzw. mit einem vertretbaren perso-
nellen Einsatz nicht zu leisten. 
 
Die anlassbezogene Umfrage bei den Ausländerbehörden und den Zentralen 
Ausländerbehörden bei den Regierungspräsidien ergab, dass in dem fragli-
chen Zeitraum 1.355 Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern oder einem 
Elternteil abgeschoben und drei Jugendliche im Rahmen der Dublin-II-
Verordnung rücküberstellt wurden.  
 
Ohne ihre Eltern oder ein Elternteil wurden 39 Jugendliche abgeschoben und 
27 im Rahmen der Dublin-II-Verordnung rücküberstellt. Hinsichtlich der 
Jugendlichen ohne Eltern konnte nicht mehr geklärt werden, wie viele von 
ihnen als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge abgeschoben oder im Rah-
men der Dublin-II-Verordnung rücküberstellt wurden.  
 
Frage 7. Wie viele der derzeit in Hessen lebenden Personen sind in den letzten zehn Jahren 

vor ihrem 18. Lebensjahr bzw. vor ihrem 21. Lebensjahr zu ihren in Hessen le-
benden Ehegattinnen/Ehegatten aus dem Ausland nachgezogen (jeweils aufge-
schlüsselt nach Geschlecht, Herkunftsland der nachziehenden Person und Staatsan-
gehörigkeit der/des in Deutschland lebenden Ehegattin/Ehegatten)? 

 

Die nachfolgend Tabelle zeigt die gegenwärtig in Hessen aufhältigen Jugend-
lichen, die bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 28 Abs. 1 S.1 Nr. 1 AufenthG und § 30 AufenthG erhalten ha-
ben. Auf den Zeitpunkt der Einreise wurde nicht abgestellt, da ansonsten das 
Ergebnis verfälscht werden könnte, wenn Personen in jungem Alter einge-
reist sind und erst später eine Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug 
erhalten haben. In Deutschland geborene Jugendliche wurden nicht berück-
sichtigt. 
 
Zum näheren Verständnis werden die Daten zu dieser Frage einmalig in der 
Spalte zu "Afghanistan" erläutert.  
 
Eine Auswertung der gewünschten Zeitreihe wäre nur mit einem unverhält-
nismäßigen Aufwand möglich, der vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) nicht zu leisten ist. 
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 Anlage 28 (1 bis 3) 
 
Frage 7. a) In wie vielen dieser Fälle hat die nachziehende Person die Ehe schon im Alter 

unter 16 Jahren bzw. unter 18 Jahren geschlossen (aufgeschlüsselt nach Ge-
schlecht und Herkunftsland der nachziehenden Person)? 

 b) In wie vielen Fällen dieses Nachzugs von bis zu 21-jährigen Ehegattinnen und 
Ehegatten geht die Landesregierung aufgrund welcher Tatsachengrundlage von 
einer sogenannten "Zwangsehe" aus (aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 
Herkunftsland der nachziehenden Person)? 

 c) Wie viele dieser nachgezogenen jungen Ehegattinnen und Ehegatten haben 
sich nach ihrem Nachzug unter Hinweis auf den Zwangscharakter ihrer Ehe 
bzw. Eheschließung getrennt bzw. scheiden lassen (aufgeschlüsselt nach Ge-
schlecht und Herkunftsland der nachziehenden Person)? 

 

Zu den Fragen 7 a. bis c. werden keine Daten vorgehalten. Die nachträgli-
che Erhebung wäre mit einem unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand ver-
bunden.  
 
 
XIII. Jugendliche mit Behinderung 
 
Frage 1. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der UN-Konvention für 

Menschen mit Behinderung bezogen auf Jugendliche mit Behinderung in Hessen? 
 
Frage 2. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Teilhabe von 

Jugendlichen mit Behinderungen zu verbessern? 
 
Frage 3. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um die 

gesellschaftliche und politische Partizipation von Jugendlichen mit Behinderung zu 
fördern? 

 
Frage 4. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Diskriminierung gegenüber 

Jugendlichen mit Behinderungen abbauen, sowie die Selbstbestimmung und ein 
Klima der Wertschätzung und Anerkennung fördern? 

 

Aufgrund der weitgehenden inhaltlichen Übereinstimmung der Frageintenti-
on der Fragen 1, 2, 3 und 4 werden diese gemeinsam beantwortet. Die Ver-
besserung der Teilhabe von Jugendlichen mit Behinderungen, die Förderung 
deren gesellschaftlicher Partizipation sowie die Förderung ihrer Selbstbe-
stimmung stellen im Grunde auf die gleichen Frageinhalte ab.  
 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen ist am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getreten 
und völkerrechtlich verbindlich geworden. Die Landesregierung hat sich be-
reits vor diesem Datum im Jahr 2008 durch einen Kabinettbeschluss zur UN-
Konvention als solcher und zu deren Umsetzung ausdrücklich bekannt. Auf 
der Grundlage des Landtagsbeschlusses 18/1673 zur Umsetzung der UN-
Konvention hat die Landesregierung, federführend durch das HSM und das 
HKM, einen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
erstellt. Dieser wurde am 2. Juli 2012 durch Kabinettbeschluss in Kraft ge-
setzt und am 17. August 2012 im Hessischen Landtag der Öffentlichkeit 
übergeben. In den 20 Kapiteln des Aktionsplans zu allen gesellschaftlich re-
levanten Themen wurden insgesamt 70 Grundsatzziele formuliert. Darüber 
hinaus wurden über 200 Einzelziele mit über 350 dazugehörigen Maßnah-
men zusammengetragen. All diese Maßnahmen und Ziele wurden soweit 
möglich präzise, messbar und zeitlich terminiert festgehalten.  
 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen stellt keine Sammlung von 
Spezialrechten für Menschen mit Behinderungen dar, sondern präzisiert die 
allgemeinen Menschenrechte im Kontext der Umweltbedingungen von Men-
schen mit Behinderungen. Insofern gilt die UN-Konvention für Menschen 
mit Behinderungen jeden Alters. Wo besondere Personengruppen in der UN-
Konvention Erwähnung finden (Art. 6 Frauen mit Behinderungen, Art. 7 
Kinder mit Behinderungen), erfolgt dies deshalb, um die Rechte von Perso-
nengruppen besonders zu schützen, die mutmaßlichen Mehrfachdiskriminie-
rungen ausgesetzt sein können. Die Rechte von Jugendlichen mit Behinde-
rungen werden im Rahmen der UN-Konvention nicht ausdrücklich erwähnt.  
 
Der Hessische Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
umfasst alle Lebensbereiche auch von Jugendlichen mit Behinderungen. Der 
Aktionsplan legt dabei die bereits durchgeführten oder durch die Landesre-
gierung geplanten Maßnahmen sowohl im Rahmen von Querschnittthemen 
wie beispielweise in den  Kapiteln "Recht/Verwaltungshandeln", 
"Barrierefreiheit" oder "Bewusstseinsbildung"  dar als auch im Zusammen-
hang mit an Lebensphasen orientierten Maßnahmen und Initiativen. In Bezug 
auf das Lebensphasenmodell sind Maßnahmen und Initiativen für Jugendli-
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che mit Behinderungen in den Kapiteln 5 "Kinder und Familie", Kapitel 6 
"Schule und Bildung" und Kapitel 7 "Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung, 
Studium" ausführlich dargelegt. 
 
Frage 5. Wie bewertet die Landesregierung die derzeitige Vernetzung und Zusammenarbeit 

der Angebote der Behindertenhilfe, der Gesundheitshilfe und der Jugendhilfe? 
 Welche Verbesserungen sind notwendig? 
 

Das HSM fördert in vielen Bereichen die Zusammenarbeit zwischen Behin-
dertenhilfe, Gesundheitshilfe und Jugendhilfe seit vielen Jahren. Exempla-
risch wird auf den Bereich der Frühförderung behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder in Hessen verwiesen. Unter der Federführung des 
HSM konnten im vorschulischen wie auch für den schulischen Bereich in 
den letzten Jahren Vereinbarungen zwischen den Trägern der Sozial- und 
Jugendhilfe und den Verbänden der Krankenkassen geschlossen werden, die 
das Versorgungssystem von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
maßgeblich gestärkt haben.   
 
Zu erwähnen ist auch die durch das HSM herausgegebene Handlungsorien-
tierung für die barrierefreie medizinische Behandlung für Ärztinnen und 
Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten und Praxispersonal, die die Grund-
lage einer verbesserten ärztlichen Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen in Hessen geschaffen hat.   
 
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert einen ganz-
heitlichen und umfassenden Blick auf bestehende Problemlagen und die ste-
tige Verbesserung der Zusammenarbeit der Träger der Rehabilitation insge-
samt. Die Landesregierung wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit und 
Vernetzung der Träger der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe und der 
Gesundheitshilfe weiter fördern.  
 
Frage 6. Wie beurteilt die Landesregierung den Zugang junger Menschen mit Behinderung 

zum Ausbildungsmarkt? 
 Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um diesen Zugang zu unterstüt-

zen? 
 
Frage 7. Wie beurteilt die Landesregierung den Zugang junger Menschen mit Behinderung 

zum Arbeitsmarkt? 
 Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um diesen Zugang zu unterstüt-

zen? 
 
Frage 8. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung für die 

Inklusion Jugendlicher mit Behinderung in den Arbeitsmarkt? 
 

Wegen des Sachzusammenhangs werden die Fragen 6, 7 und 8 gemeinsam 
beantwortet. 
 
Die berufliche Ausbildung ist in der Regel der erste Zugang zum Arbeits-
markt. Für Menschen mit Behinderung kann daher die Bedeutung nicht hoch 
genug geschätzt werden. Die berufliche Ausbildung dient ihnen als Schlüssel 
für ein selbstbestimmtes und inklusives Leben. Daher ist es erfreulich, dass 
die Ausbildungssituation für Jugendliche mit Behinderungen in den vergan-
genen Jahren sich verbessert hat.  
 
Entscheidend ist aber nicht nur, bildungsmäßig Voraussetzungen zu schaf-
fen, sondern passgenaue Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderungen 
zu finden. Das Land Hessen versucht, dies mit seinen Arbeitsmarktaktivitä-
ten zu verknüpfen und so gezielt die Teilnahme am Arbeitsleben zu verbes-
sern. Das Hessische Schwerbehinderten-Programm, das bereits seit dem 
Jahr 1991 dazu beiträgt, dass Menschen mit Behinderungen in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse eingegliedert werden können, trägt dafür Sorge, dass 
jahresdurchschnittlich um die 150 besonders betroffene Schwerbehinderte in 
unbefristeten Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-
tigt werden. Ein besonderes Fördermerkmal ist dabei die Beschäftigung ju-
gendlicher arbeitsloser Menschen. 
 
Mit der Beteiligung an dem Bund-/Länder-Programm "Initiative Inklusion" 
soll gerade durch ein stärkeres Berufsorientierungsverfahren und Förderung 
von betrieblichen Ausbildungsplätzen die Schere zwischen fehlendem oder 
niedrig qualifiziertem Abschluss und adäquater Beschäftigungsmöglichkeit 
geschlossen werden. Es handelt sich um ein Modellvorhaben im Rahmen 
behindertenpolitischer Maßnahmen mit dem Ziel der Erprobung, ob nach 
Abschluss der Modellphase eine Verankerung im Regelinstrumentarium des 
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SGB III sinnvoll/notwendig erscheint. Das Programm setzt u.a. auf folgende 
Schwerpunkte: 
 
Berufsorientierung schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler: schwerbe-
hinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
sollen beruflich intensiv orientiert werden. Sie erhalten neben einer Potenzi-
alanalyse insbesondere berufliche Praktika, die vorrangig in den Betrieben 
durchgeführt, begleitet und für den anschließenden Orientierungsprozess 
ausgewertet werden.  
 
Betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher: 

Gefördert wird die Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplätze für be-
hinderte Jugendliche auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt; sie umfasst sowohl 
Vollausbildung als auch Sonderregelungen des § 66 BBiG und § 42 HwO. 
Die Förderung in Hessen besteht aus zwei Komponenten: 

a) Ausbildungsbegleitung und 

b) Inklusionsprämien, die zusätzlich zu den Förderleistungen der Ar-
beitsagenturen zur Integration schwerbehinderter junger Menschen 
gewährt werden. 

 
Mit der Ausbildungsbegleitung sollen ausbildungsbereite Arbeitgeber eine 
umfassende Unterstützung erhalten, angefangen von einer passgenauen Aus-
bildungsvermittlung zur umfassenden Ausbildungsbegleitung und -beratung. 
Die individuelle Begleitung und Unterstützung der einzelnen Auszubildenden 
wird im Rahmen des Modellzeitraums durch die Berufsbildungswerke ge-
währleistet. Mit den Inklusionsprämien sollen Arbeitgebern zusätzliche An-
reize gegeben werden, um ausbildungsbereiten Jugendliche mit Behinderung 
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben. 
 
Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit setzt am Über-
gang Schule - Beruf berufsorientierte Maßnahmen ein, um die Chancen für 
eine berufliche Ausbildung zu verbessern: 

- Mit der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III können Schülerin-
nen und Schüler aus Förderschulen ab der Abgangsklasse gefördert wer-
den. 

- Bei der vertieften Berufsorientierung nach § 33 SGB III werden berufs-
spezifische Kompetenzen bei Förderschulen erhoben und verbessert. 

 
Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit fördert den Zu-
gang junger Menschen mit Behinderung auf dem Ausbildungsmarkt auch 
durch berufsvorbereitende Maßnahmen und betriebliche und überbetriebliche 
Ausbildung. Betrieblichen Maßnahmen wird dabei der Vorrang eingeräumt. 
Im Jahr 2011 gab es 1.504 Eintritte in berufsvorbereitende Maßnahmen und 
1.423 Eintritte in verschiedene Ausbildungsmaßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des § 19 SGB III. Das Ziel ist, vor dem Hinter-
grund des künftigen Fachkräftebedarfs bisher ungenutzte Potenziale von 
Menschen mit Behinderungen intensiver für den Arbeitsmarkt zu nutzen und 
dafür die notwendigen Leistungen aktiver Arbeitsmarktförderung einzuset-
zen. Der Zugang zum Arbeitsmarkt erfolgt für Jugendliche mit Behinderun-
gen dabei in der Regel nach geförderten Ausbildungsmaßnahmen. Im Jahr 
2011 haben 748 Menschen des betroffenen Personenkreises ein Arbeitsver-
hältnis aufgenommen. Im Mai 2012 waren 187 Jugendliche mit Behinderun-
gen zwischen 15 und 24 Jahren des Rechtskreises SGB III arbeitslos gemel-
det. Im gleichen Monat haben 67 eine Beschäftigung aufgenommen. 
 
Alle Projekte und Maßnahmen können nur Erfolge aufweisen, wenn auch 
die Bereitschaft der Wirtschaft zur Beschäftigung von jungen Menschen mit 
Behinderungen gegeben ist. Daher hat das Land Hessen seit 2006 jährlich 
den Landespreis für die beispielhafte Beschäftigung und Integration insbe-
sondere auch junger schwerbehinderter Menschen ausgelobt, mit dem drei 
Unternehmen der Privatwirtschaft in Hessen für ihr vorbildliches Engage-
ment mit einem Preis in der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Ziel soll es 
sein, neben der Anerkennung für die Preisträger insbesondere eine Vorbild-
funktion für andere Unternehmen zu statuieren, um somit nachhaltig für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben sensibilisieren zu 
können. 
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Die Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mit betriebsnahen In-
halten soll dafür Sorge tragen, dass die Inklusion Jugendlicher mit Behinde-
rungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt gelingt und insbesondere der Über-
gang von (Förder-) Schülern in Ausbildung und Beruf jenseits der Beschäfti-
gung in Werkstätten deutlich zunimmt. 
 
Frage 9. In welchem Ausmaß sind Mädchen mit Behinderung und Mädchen ohne Behinde-

rung von sexuellen Übergriffen betroffen? 
 Falls Mädchen mit Behinderung in einem höheren Ausmaß betroffen sein sollten, 

welche Maßnahmen hält die Landesregierung für möglich und umsetzbar? 
 

In einer Untersuchung "Misshandlungen in Kindheit und Jugend" aus dem 
Jahr 2010 berichteten 12,6 v.H. der befragten Personen, die mindestens 14 
Jahre alt waren, über sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend (Ergeb-
nisse einer Umfrage in einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Be-
völkerung, Häuser, Winfried/Schmutzer, Gabriele/Brähler, Elmar/ 
Glaesmer, Heide (2011), in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 108, Heft 17, S. 287–
294). Bei internationalen Studien schwanken die Zahlen zum Ausmaß se-
xueller Gewalt - je nachdem, welche Definitionen sexueller Gewalt zugrunde 
gelegt wurden - zwischen 7 und 36 v.H. bei betroffenen Frauen und zwi-
schen 3 und 29 v.H. bei betroffenen Männern. Die Rate der weiblichen Op-
fer liegt laut diesen Studien im Durchschnitt 1,5- bis 3-mal höher als bei 
männlichen Opfern (Aktionsplan 2011 der Bunderegierung zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen).  
 
Eine neue Studie des BMFSFJ hat ergeben, dass Frauen mit Behinderungen 
2- bis 3-mal häufiger von sexueller Gewalt in der Kindheit oder Jugend be-
troffen sind als Frauen ohne Behinderungen ("Lebenssituation und Belastun-
gen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland". 
Eine repräsentative Untersuchung des BMFSFJ (2011)). In Einrichtungen 
der Behindertenhilfe haben 30 v.H. bis 50 v.H. der Frauen sexuelle Gewalt 
erlebt. 
 
Mit Blick u.a. auf diese erschreckenden Zahlen hat die Landesregierung am 
16. April 2012 einen Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt in Institutionen beschlossen. Am 8. Oktober 2010 ver-
anstaltete das Hessische Sozialministerium eine landesweite Tagung mit dem 
Thema "Verhinderung sexueller Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung". Darüber hinaus hat sich das Hessische Sozialministerium am 
18. September 2012 an einer landesweiten Tagung "Nein! Zu Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen mit Behinderung!" beteiligt. 
 
 
XIV. Schwule und lesbische Jugendliche 
 
Frage 1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Ausmaß und Erscheinungsfor-

men gesellschaftlicher Diskriminierung, mit denen lesbische, schwule, transsexuel-
le und intersexuelle Jugendliche konfrontiert sind, sowie über die Auswirkungen 
von Diskriminierung auf die Lebenssituation der Jugendlichen? 

 

Die Hessische Landesregierung wendet sich gegen jede Form von Diskrimi-
nierung und verfolgt das Ziel, einen nachhaltigen Beitrag gegen Diskriminie-
rung und für konkrete Verbesserungen der Lebenssituation homosexueller 
Jugendlicher zu leisten sowie dauerhafte Grundlagen für ein vorurteils- und 
diskriminierungsfreies Miteinander zu legen. Dabei geht es vor allem dar-
um, Sensibilität für die Unterschiedlichkeit der Lebensweisen zu entwickeln 
und zu befördern. 
 
Homosexualität ist trotz zunehmender Akzeptanz nach wie vor ein stark ta-
buisiertes Thema bzw. eine tabuisierte Lebenswelt. Dies gilt insbesondere 
für Jugendliche und in besonderem Maße für den ländlichen Raum. Homo-
sexualität ist nach Ansicht der Landesregierung nicht eine Spielart der Se-
xualität, sondern eine grundlegende Frage der Identität - einer Identität, die 
gemeinhin nicht offen und selbstverständlich gelebt werden kann, sondern 
immer wieder mit tief verwurzelten Vorurteilen, Aversionen und Aggressio-
nen konfrontiert wird. Besonders in der Phase des sog. Coming-Out be-
fürchten - und z.T. erleben - Homosexuelle vielfach Ablehnung, Ausgren-
zung und Diskriminierung durch das soziale Umfeld. 
 
Aus den Erfahrungen und Berichten der in diesem Themenfeld Tätigen und 
Engagierten ergibt sich ein nach wie vor ambivalentes Bild hinsichtlich der 
Lebenssituation von homosexuellen Jugendlichen. Obwohl Toleranz und Ak-
zeptanz gegenüber homosexuellen Jugendlichen zunehmen, werden diese 
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nach wie vor mit antihomosexuellen Vorurteilen, Diskriminierung und Ge-
walt konfrontiert.  
Soweit der Landesregierung bekannt ist, erleben lesbische und schwule Ju-
gendliche gesellschaftliche Diskriminierung nicht selten in Form von verba-
ler und psychischer Gewalt. Zum Teil sehen sie sich aber auch körperlicher 
und sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine Studie des Jugendnetzwerks Lambda 
zur Situation von lesbischen Mädchen (Klein/Schütz 1996) etwa kommt zu 
dem Ergebnis, dass ein Großteil der erlebten Diskriminierung sich auf ver-
bale Beleidigungen, Übergriffe und Herabsetzungen bezieht, die meist in der 
Öffentlichkeit stattfinden.  
 
Den Ergebnissen einer 1998/99 im Auftrag des Niedersächsischen Ministe-
riums für Frauen, Arbeit und Soziales durchgeführten Studie zur Lebenssi-
tuation und zur sozialen und sexuellen Identität schwuler Jugendlicher zufol-
ge erlebten mehr als die Hälfte der Befragten, dass Gleichaltrige sich lustig 
machen bzw. schlecht reden; knapp 40 v.H. erlebten, dass Freunde sich zu-
rückziehen. Ebenfalls knapp 40 v.H. haben Beschimpfungen in der Öffent-
lichkeit, knapp 30 v.H. Beschimpfungen in der Schule erlebt, 16 v.H. der 
Befragten berichteten von Beschimpfungen in der Familie. 6 v.H. gaben an, 
einen Ausbildungsplatz nicht erhalten zu haben. Fast 6 v.H. erlebten körper-
liche Gewalt in der Öffentlichkeit, 7 v.H. in der Schule. In der Mehrzahl 
der Fälle erlebten die Befragten die beschriebene Gewalt nicht einmalig, 
sondern mehrfach. Jeder Neunte gab an, sexuelle Gewalt erlitten zu haben. 
In dieser Studie gaben mehr als zwei Drittel der befragten schwulen jungen 
Männer im Alter von 15 bis 25 an, dass sie wegen ihres Schwulseins mit 
größeren Belastungen fertig werden müssten als gleichaltrige heterosexuelle 
männliche Jugendliche. Ein Viertel der Befragten hat bereits psychologische 
Hilfe in Anspruch genommen, wobei Depression, Ängste und familiäre Pro-
bleme am häufigsten als Gründe dafür genannt werden. Ein großer Teil der 
schwulen jungen Männer leidet unter Einsamkeit. 
 
Eine Studie der Berliner Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport von 
1999 befasste sich mit Suizidalität schwuler und lesbischer Jugendlicher und 
kam u.a. zu dem Befund, dass die Suizid- und die Suizidversuchsrate vier 
Mal höher ist als bei heterosexuellen Jugendlichen. Sowohl die Methodik als 
auch die Interpretation der Ergebnisse dieser Studie wurden allerdings viel-
fach kritisch hinterfragt.  
 
Konkrete Zahlen zu Benachteiligungen und Diskriminierungen für Hessen 
sind der Landesregierung nicht bekannt.  
 
Frage 2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über Akzeptanz oder Nichtakzeptanz 

von gleichgeschlechtlicher Orientierung und Lebensweisen Jugendlicher in deren 
Familien - mit und ohne Migrationshintergrund? 

 Welche Auswirkungen hat die Nichtakzeptanz auf die Lebenssituation der Jugend-
lichen (aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Migrationshintergründen)? 

 

Lesben und Schwule erfahren ihr Coming-Out vor der Familie häufig noch 
immer als tiefgreifenden Konflikt. Vorurteile belasten nicht nur die Betrof-
fenen selbst, sondern verunsichern auch Eltern und Angehörige und beeint-
rächtigen auf diese Weise in vielen Familien nachhaltig das familiäre Zu-
sammenleben.  
 
Staatlicher Einflussnahme sind in diesem Bereich Grenzen gesetzt. In famili-
ären Konfliktfällen können Beratungsstellen, aber auch Eltern- und lesbi-
sche/schwule Jugendgruppen erste Ansprechpartnerinnen sein. Um Familien 
mit lesbischen und schwulen Kindern eine erste Unterstützung zu geben, hat 
das HSM in recht hoher Auflage die Broschüre "Da fiel ich aus allen Wol-
ken" veröffentlicht, die sich konkret an Eltern homosexueller Kinder richtet.  
 
In Bezug auf die Situation von lesbischen und schwulen Jugendlichen in ih-
ren Familien hat die Bundesregierung im Jahr 2009 eine Studie zur "Lebens-
situationen von Lesben und Schwulen mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land" (Steffens, Bergert und Heinecke 2009) gefördert, aus der deutlich 
wird, dass sich viele Lesben und Schwule mit Migrationshintergrund in 
Deutschland gut integriert fühlen und das gesellschaftliche Klima gegenüber 
Homosexuellen hierzulande als positiver als in ihren Herkunftsländern erle-
ben. Von ihren "Migrationscommunities" fühlen sie sich aber meist abge-
lehnt. Dem entspricht, dass sich die Diskriminierungserfahrungen von Les-
ben und Schwule aufgrund ihrer sexuellen Orientierung außerhalb der Fami-
lie zwischen den Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund nicht wesent-
lich unterscheiden, wohingegen innerhalb der Familie Homosexuelle mit 
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Migrationshintergrund deutlich mehr Diskriminierung erfahren. Infolgedes-
sen gaben weit mehr Homosexuelle mit Migrationshintergrund an, zugunsten 
der Familie auf ein offenes Leben als Lesbe oder Schwuler zu verzichten. 
Den größten Erklärungswert für eine vermutete negative Reaktion der Eltern 
auf das Coming-Out der Kinder hat nicht deren spezifischer Migrations-
hintergrund, sondern die mangelnde Integration der Eltern in Deutschland. 
Damit erweist sich die Integration der Familien als Schlüsselfaktor für ihren 
Umgang mit dem Thema Sexualität. Die Studie zeigt, dass Homosexuelle 
ohne Migrationshintergrund ein positiveres Selbstbild und eine höhere Le-
benszufriedenheit haben und mehr soziale Unterstützung erleben als Lesben 
und Schwule mit Migrationshintergrund. Schwule und Lesben aus Ländern 
mit starken Repressionen gegenüber Homosexuellen weisen ein schlechteres 
Gesundheitsniveau auf als solche aus weniger unterdrückenden Ländern. Da 
der Anteil der Schüler an den Befragten mit Migrationshintergrund nur 
4 v.H. (sechs Schüler) und an den Befragten ohne Migrationshintergrund 
nur 5 v.H. (fünf Schüler) ausmachte, haben die Studienergebnisse für die 
spezielle Situation von homosexuellen Jugendlichen allerdings nur be-
schränkte Aussagekraft.  
 
Die Landesregierung hat über die Ergebnisse der vorgenannten Studien hin-
aus keine Erkenntnisse über die spezifische Situation jugendlicher Migran-
tinnen und Migranten in ihren Herkunftsfamilien in Hessen.  
 
Frage 3. Welche Initiativen plant die Landesregierung, um die Lebenssituation schwuler 

und lesbischer Jugendlicher zu verbessern, Diskriminierung abzubauen, Selbstbe-
stimmung und ein Klima der Wertschätzung und Akzeptanz zu fördern? 

 

Für lesbische und schwule Jugendliche ist das Coming-Out vor Eltern, Fa-
milie und Freundeskreis häufig mit tiefgreifenden Konflikten verbunden. 
Das Fehlen von positiven Identifikationsangeboten in ihrem heterosexuell 
geprägten unmittelbaren Lebensumfeld führt in vielen Fällen zu einer Selbst-
isolation der jungen Lesben und Schwulen. Folge ist neben der persönlichen 
Verunsicherung oft eine Entfremdung von den nächsten Bezugspersonen in 
der Familie und im Freundeskreis. Lesbische und schwule Jugendgruppen 
und Jugend- sowie Familienberatungsstellen sind in dieser Situation wichtige 
Anlaufpunkte, da hier eine Aufhebung der Isolation erfahren werden kann. 
Ebenso wichtig ist es allerdings, dass im schulischen Umfeld, das neben 
Freundeskreis/Peergroup und Familie die wichtigste Instanz in der Persön-
lichkeitsentwicklung der Jugendlichen ist, Gegenakzente zur Diskriminie-
rung von Lesben und Schwulen gesetzt werden. Dies beginnt im Bereich der 
Sexualerziehung und setzt sich über die schulpsychologische Betreuung und 
die schulische Sozialarbeit fort. Auch der freien Jugendarbeit kommt in die-
sem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu. 
 
Durch Veranstaltungen und Fachgespräche versucht das HSM 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem pädagogischen Bereich für 
die spezifische Situation von Lesben und Schwulen zu sensibilisieren und auf 
eine Weiterqualifikation der Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Berate-
rinnen und Berater und anderen im Jugendbereich tätigen Berufsgruppen zu 
hinzuwirken. So wurden in den vergangenen Jahren etwa folgende Veran-
staltungen durchgeführt:  

- Fachtag "Jugend, Coming Out, Kirche und Homosexualität" (17. Juni 
2011) 

- Fachtag "Online/offline gut beraten? Beratungsangebote für LSBT-
Jugendliche" (9. Juli 2010) 

- Fachtag "Der Ball ist eckig - Junge Lesben und Schwule im Sport"  
(11. Juni 2008) 

- Fachtag "‘Allein unter Heteros‘ - Lesbische und schwule Jugendliche im 
ländlichen Raum" (6. Oktober 2005) 

- Fachtag "Auf dem Weg zum anderen Ufer‘ - Zur Situation lesbischer 
und schwuler Jugendlicher" (4. November 2004) 

- Fortbildung "Ein Blick in eine andere Welt. Homosexuelle Jugendliche - 
(k)ein Thema in der Jugendhilfe" (7. Oktober 2003) 

- 10. Runder Tisch "Jugendliche erleben sexuelle Orientierung"  

 
Um auf kommunaler Ebene die Unterstützung für lesbische und schwule Ju-
gendliche zu stärken, hat die Landesregierung im Jahr 2010 bei der 
Anschubfinanzierung des lesbisch-schwulen Jugendzentrums KUSS41 in 
Frankfurt am Main Mittel zur Verfügung gestellt.  
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Frage 4.  Welche Konzepte verfolgt die Landesregierung, um lesbische und schwule Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund oder mit einer Behinderung darin zu unter-
stützen, ein selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminierung führen zu können? 

 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass Jugendliche dabei unterstützt 
werden sollen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu gehört insbeson-
dere die Möglichkeit, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden und 
eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen.  
 
Besonders schwerwiegende Probleme entstehen häufig dann, wenn Lesben 
und Schwule mit Behinderungen der Betreuung durch Assistenzpersonen 
oder Pflegepersonal bedürfen. In einer Situation, in der die Sexualität von 
Behinderten generell noch weitgehend gesellschaftlich tabuisiert wird, ist es 
für Lesben und Schwule umso schwieriger, sich in einem Abhängigkeitsver-
hältnis zu ihrer Identität zu bekennen. Die Landesregierung hält es deshalb 
für besonders wichtig, auf diese Problematik aufmerksam zu machen und die 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Ausbildung von Pflege- und 
Assistenzpersonal für die besonderen Bedürfnisse von Lesben und Schwulen 
zu sensibilisieren. 
 
Lesbische Migrantinnen und schwule Migranten treffen in Deutschland im-
mer noch nicht selten auf Vorurteile und Ressentiments. Nicht nur in ihren 
Herkunftsgemeinschaften, sondern auch in der deutschen Gesellschaft wird 
ihnen mit Ablehnung und mitunter Feindlichkeit begegnet. Das Projekt Mig-
rationsfamilien, das der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland 
(LSVD) von 2005 an in Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ durchgeführt 
hat, machte deutlich, dass die Enttabuisierung ein wesentlicher Beitrag zur 
Aufklärung über Homosexualität und zur Akzeptanz von Homosexualität ist. 
Gerade im Kontext mit Migration ist Homosexualität demnach ein Thema 
für heterosexuelle Menschen, für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
Peergroups und Öffentlichkeit. Hierzu wurde ein Handbuch entwickelt, das 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren darin unterstützt, das Thema Homo-
sexualität in den Arbeitsalltag zu integrieren und Aufklärungs- sowie Sensi-
bilisierungsmethoden weiterzuentwickeln.  
 
Lesben und Schwule mit Migrationshintergrund sind nach der 2010 erschie-
nenen Studie "Doppelt diskriminiert oder gut integriert? Zur Lebenssituation 
von Lesben und Schwulen mit Migrationshintergrund" von Prof. Melanie 
Steffens (Universität Jena) zum Teil besonderen Stressfaktoren wie Erlebnis-
sen von Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt, wenn auch die Mehrheit 
von ihnen bisher keine solchen Erfahrungen gemacht hat. Lesben und 
Schwule mit Migrationshintergrund erlebten häufiger antihomosexuell moti-
vierte Diskriminierung als Diskriminierung aufgrund der Herkunft. Erleb-
nisse antihomosexuell motivierter Diskriminierung werden von ihnen als be-
lastender eingeschätzt als Diskriminierung wegen der Herkunft. Die Studie 
kommt zu folgendem Fazit:  
 
 "Migrationshintergrund ist ein Risikofaktor: für geringe Lebens-

zufriedenheit, schlechtere Gesundheit, ein wenig positives Selbstbild 
und die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung von Lesben und 
Schwulen, wenn sie aus Ländern mit starken Repressalien gegenüber 
Homosexuellen stammen und ihre Eltern in Deutschland wenig integ-
riert sind. Diese Personengruppe kann der Familie gegenüber nicht 
offen homosexuell leben und/oder macht in diesem Zusammenhang 
sehr negative Erfahrungen bis hin zu Gewalt."  

 
Das HSM hat in den Jahren 2007 und 2009 Fachtage zum Themenbereich 
"Homosexualität und Migration" durchgeführt. Die Landesregierung wird 
weiterhin durch Veranstaltungen, Publikationen u.ä. auf diese Problematik 
aufmerksam machen und dadurch versuchen, die Situation von lesbischen 
und schwulen Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern.  
 
Frage 5. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um transsexuelle und intersexuelle 

Jugendliche insbesondere im Hinblick auf eine passende gesundheitliche Versor-
gung zu unterstützen? 

 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass es in diesem Bereich Versor-
gungslücken gäbe. 
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Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Trans- oder Intersexuali-
tät erfolgt durch Kliniken oder niedergelassene Ärzte. In Hessen gibt es Be-
handlungsmöglichkeiten auch für Kinder und Jugendliche.  
 
Die Landesregierung ist bestrebt, darauf hinzuwirken, dass transsexuelle und 
intersexuelle Jugendliche eine gesundheitliche und psychosoziale Versorgung 
erhalten, die ihren individuellen Bedarfen und Bedürfnissen gerecht wird 
und sie bestmöglich fördert und unterstützt. Ob und mit welchen Methoden 
bzw. ab welchem Alter "Kinder" oder Jugendliche etwa einer geschlechts-
festlegenden Operation oder Therapie unterzogen werden können oder sol-
len, ist umstritten. Nach heutigem Verständnis sollte bei Eingriffen nicht das 
Einverständnis der Eltern, sondern das Einverständnis des Jugendlichen vor-
liegen. 
 
Frage 6.  Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Gewaltbereitschaft 

gegenüber lesbischen und schwulen Jugendlichen zu reduzieren, antihomosexueller 
Gewalt präventiv entgegenzuwirken sowie Opfern von Gewalt Beratung und Hilfe 
zukommen zu lassen? 

 

Die hessische Polizei verfügt seit dem Jahr 2009 in den Polizeipräsidien über 
"Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweise". Neben einer Be-
ratungsfunktion innerhalb der Polizei fungieren die "Ansprechpartner für 
gleichgeschlechtliche Lebensweise" als Bindeglied zwischen homosexuellen 
Bürgerinnen und Bürgern und der hessischen Polizei. In dieser Rolle arbei-
ten sie aktiv darauf hin, innerhalb der schwulen/lesbischen Bevölkerung so-
wie bei entsprechenden Initiativen und Organisationen ("Gay-Community") 
für Vertrauen gegenüber der Polizei zu werben und Vorbehalte auszuräu-
men. 
 
Insbesondere stehen sie Opfern antilesbischer/-schwuler Gewalt als An-
sprechpartner zur Verfügung und bieten zugleich allen Organisationseinhei-
ten der Polizei Unterstützung bei der Bearbeitung von Vorgängen im Sach-
zusammenhang an.  
 
"Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweise" leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Offenheit und Toleranz gegenüber homosexuellen Lebens-
weisen sowie zu einem diskriminierungsfreien Umgang mit Homosexuellen. 
Sie arbeiten bei der Entwicklung gewaltpräventiver Strategien eng mit lesbi-
schen/schwulen Anti-Gewalt-Projekten, Verbänden, Institutionen und Orga-
nisationen, die sich der Aufklärung und Prävention widmen, zusammen.  
 
Frage 7. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung im Bereich der schulischen so-

wie außerschulischen Bildung die Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter 
Jugendlicher abbauen sowie deren Potenziale und ein Klima gegenseitiger Aner-
kennung und Wertschätzung fördern? 

 

Dem schulischen Umfeld kommt neben der Peergroup und der Familie der 
weitreichendste Einfluss auf die Identitätsentwicklung von Jugendlichen zu. 
Hier positive Gegenakzente zur Ausgrenzung und Tabuisierung gleichge-
schlechtlicher Lebensweisen zu setzen, ist deshalb von großer Bedeutung. 
 
Die Landesregierung wird ihre bisherige Arbeit in diesem Bereich fortset-
zen, die mit der Bildung einer interministeriellen Arbeitsgruppe des Hessi-
schen Sozialministeriums und des Kultusministeriums begann, der auch der 
Landeselternbeirat, der Landesschülerrat, ProFamilia, die Gewerkschaft Bil-
dung und Erziehung (GEW) und der Hessische Philologenverband angehör-
ten. In Zusammenarbeit mit der Hessischen Fachstelle für öffentliche Biblio-
theken Außenstelle Kassel und der Büchereistelle Koblenz des Landesbiblio-
thekszentrums Rheinland-Pfalz wurden verschiedene Literatur- und Medien-
listen zum Thema Homosexualität zusammengestellt. Die Hessischen Lehr-
pläne bieten einige Anknüpfungspunkte zur Behandlung der Thematik im 
Unterricht. In Arbeit ist eine Postkartenserie zum Thema Homophobie an 
Schulen. 
 
Frage 8. Beabsichtigt die Landesregierung, sich für die Aufnahme des Themas "sexuelle 

Identität und Orientierung" in die Rahmenrichtlinien für die Ausbildung aller pä-
dagogischen und sozialpädagogischen Berufe einzusetzen? 

 Wenn ja, wie? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 

Dies wird derzeit geprüft. 
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XV. Jugendverbraucherschutz 
 
Frage 1. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um Ju-

gendlichen den Zugang zu Verbraucherinformationen zu erleichtern, ihren Start in 
die Geschäftsfähigkeit zu begleiten und ihre Verbraucherkompetenz zu stärken? 

 

Die Landesregierung finanziert und organisiert das Internetportal "Oekoleo" 
für Kinder im Grundschulalter, das auch Informationen und Angebote unter 
der Rubrik "clever konsumieren" enthält. 
 
Die Landesregierung betreibt das Internetportal www.Verbraucher 
Fenster.de. Dort finden sich Informationen von A wie "Altersvorsorge" bis 
Z wie "Zusatzversicherungen". Für Jugendliche werden dort gezielt unter 
der Rubrik "Finanzen & Recht" Finanztipps für junge Leute angeboten, wel-
che von der Verbraucherzentrale Hessen verfasst wurden. 
 
Damit Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Vielfalt an Produkten und 
Dienstleistungen nicht den Überblick verlieren, sorgt das Land in Koopera-
tion mit Verbraucherorganisationen in Form von Veranstaltungen und In-
formationsmaterial für mehr Durchblick. 
 
Außerdem werden verschiedene Maßnahmen zur Förderung von Alltags-
kompetenzen im außerschulischen wie auch im schulischen Bereich durchge-
führt. Hierzu zählen unter anderem die Informationen für Berufsstarterinnen 
und -starter (Finanzen, Versicherungen, Telekommunikation) und die soge-
nannte Lehrerinfothek (Linksammlung mit Unterrichtsmaterialien im öko-
nomischen Bereich für Lehrer) der Verbraucherzentrale Hessen, deren Ak-
tualisierung im Herbst 2010 durch das HKM finanziert wurde. 
 
Vor allem die finanzielle Lebensgestaltung stellt Verbraucherinnen und Ver-
braucher heute in hohem Maße vor Herausforderungen. Als Präventions-
maßnahme wird in Hessen die finanzielle Allgemeinbildung der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher verstärkt gefördert. Dies fängt bereits im Schul-
unterricht an und setzt sich mit dem Projekt "Durchblick gehört dazu" fort. 
Das Bildungsangebot zur Stärkung der Alltagskompetenzen junger Menschen 
beinhaltet Themen wie Altersvorsorge, Umgang mit Geld und Schuldenver-
meidung. Das Projekt wird seit 2007 vom DHB-Netzwerk Haushalt Landes-
verband Hessen e.V. und der Verbraucherzentrale Hessen e.V. durchgeführt 
und richtet sich an junge Menschen und junge Familien. 
 
Frage 2. Welche Bedeutung misst die Landesregierung der Verschuldungsprävention für 

Jugendliche zu und durch welche Maßnahmen fördert sie das Finanzwissen und die 
ökonomische Bildung für junge Menschen? 

 

Die Landesregierung bemüht sich, durch Intensivierung der Verbraucherbil-
dung im ökonomischen Bereich die Alltags- und Gestaltungskompetenzen 
der jungen Menschen zu fördern.  
 
Auf die Antwort zu Frage XV. 1 wird verwiesen. 
 
Frage 3. Welche Angebote hält die Landesregierung für diejenigen Jugendlichen, die kauf-

süchtig oder überschuldet sind, für sinnvoll und förderlich? 
 

Überschuldete Jugendliche können sich an die Schuldnerberatungsstellen in 
Hessen wenden.  
 
Auf die Antwort zu Frage XV. 1 wird verwiesen. 
 
Frage 4. Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, in welchem Umfang die vom Bundes-

jugendministerium geförderte Arbeitshilfe für die schulische Bildung "Unterrichts-
hilfe Finanzkompetenz" von Lehrerinnen und Lehrern in Anspruch genommen 
wird? 

 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 
 
Frage 5. Welche eigenen Programme fördert das Land zur Verschuldungsprävention? 
Welchen Umfang haben diese und wie werden sie angenommen? 
 

Es wird auf die Antwort auf Frage XV.1 verwiesen. 
 
Frage 6.  Befürwortet die Landesregierung besondere Jugendschutzvorschriften zum Zweck 

der Verschuldungsprävention durch Änderung am Telekommunikationsgesetz? 
 Falls nein, warum nicht? 
 

Das HMUELV hält eine erneute spezielle Novellierung des Telekommunika-
tionsgesetzes derzeit nicht für erforderlich. Das Bürgerliche Gesetzbuch bie-
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tet mit seinen Regelungen zur Geschäftsfähigkeit (§§ 106 ff. BGB), wonach 
Rechtsgeschäfte von Minderjährigen in der Regel der Zustimmung der El-
tern oder des gesetzlichen Vertreters bedürfen, ausreichend Schutz vor fi-
nanziellen Belastungen. 
 
Dies gilt auch für die Wirksamkeit von Vertragsabschlüssen im Telekommu-
nikationsbereich. In den letzten Jahren ist die Rechtslage in diesem Bereich 
aus Verbraucherschutzgründen mehrfach den Marktentwicklungen angepasst 
und die Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher verbessert wor-
den.  
 
Dabei hat sich die Landesregierung auf europäischer wie auf Bundesebene 
erfolgreich dafür eingesetzt, dass Verbraucher bei Bestellungen im Internet, 
auch wenn sie mobile Endgeräte verwenden, vor Vertragsabschluss über die 
Kostenpflichtigkeit des Angebots informiert werden müssen.  
 
Frage 7. Wie beabsichtigt die Landesregierung die kritische Auseinandersetzung mit geziel-

tem Jugendmarketing zu unterstützen - beispielsweise bei Alkopops, Finanzdienst-
leistungsangeboten, Kreditkarten auf Prepaid-Basis, Schulsponsoring oder Inter-
netangeboten? 

 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung für eine verantwortungsvolle 
Aufklärungs- und Beratungsarbeit? 

 Wie soll der rechtliche Minderjährigenschutz weiterentwickelt werden? 
 

Die Landesregierung kommt einer verantwortungsvollen Aufklärungsarbeit 
z.B. im Rahmen gezielter Informationen der Öffentlichkeit nach. Hinsicht-
lich möglicher gesundheitlicher Gefährdungen wurde und wird die Öffent-
lichkeit unmittelbar über entsprechende Pressemitteilungen bzw. die Inter-
netplattform "lebensmittelwarnung.de", wie etwa zu den in der Frage er-
wähnten "Alkopops", informiert. Darüber hinaus unterstützt die Landesre-
gierung die Aufklärungs- und Beratungsarbeit.  
 
Auf die Antwort zu XV. Frage 1 wird ergänzend verwiesen. 
 
Frage 8. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass ein Beitrag von der Wirtschaft, vor 

allem von Telekommunikationsanbietern und Finanzdienstleistern eingefordert 
werden muss, um den erst reifenden Kenntnissen und Erfahrungen von Jugendli-
chen im Wirtschafts- und Geschäftsleben gerecht zu werden? 

 

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich Initiativen von Seiten der Wirt-
schaft, die die Kenntnisse und Erfahrungen von Jugendlichen im Wirt-
schafts- und Geschäftsleben verbessern. 
 
 
XVI. Jugendliche und Armut 
 
Frage 1. Welche Daten liegen der Landesregierung zur Verbreitung und Struktur von Ar-

mut und Unterversorgung bei Jugendlichen - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und 
Migrationshintergrund - vor? 

 

"Armut" ist kein Tatbestand, der sich objektiv feststellen ließe. Je nachdem, 
welche Wertüberzeugungen, Messverfahren und Daten zugrundelegt wer-
den, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. In entwickelten Gesell-
schaften wird für gewöhnlich das Konzept der "relativen Armut" verwendet, 
das den individuellen Lebensstandard mit dem durchschnittlichen Lebens-
standard einer Gesellschaft vergleicht.  
 
Beim Ressourcenansatz dieses Konzeptes wird "Lebensstandard" als "Netto-
einkommen" operationalisiert. Zum Bezugspunkt wird der Median (mittlerer 
Wert einer nach der Größe geordneten Reihe) genommen, um die Wirkung 
von Extremwerten abzumildern. Um die Einkommen von Haushalten unter-
schiedlicher Größe vergleichen zu können, gewichtet man nach einer 
Äquivalenzskala.  
 
Demnach gilt jemand als "armutsgefährdet", wenn sein individuelles, 
gewichtetes Einkommen weniger als 60 v.H. vom Median des Nettoäqui-
valenzeinkommens in einer Raumeinheit beträgt. 2010 lag in Hessen die 
Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte bei 872 €, für einen 
Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren lag sie 
bei 1.831 Euro. Die nachfolgenden Antworten legen diesen Begriff von Ar-
mut zugrunde. 
 
Was die Fragesteller mit dem Begriff "Unterversorgung" gemeint haben 
könnten, bleibt unklar. Die Legaldefinition gemäß § 100 SGB V kann offen-
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sichtlich nicht gemeint sein. Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass das Exi-
stenzminimum bundesgesetzlich geregelt ist im Zweiten (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) und im Zwölften (Sozialhilfe) Sozialgesetzbuch. Die Sozi-
alhilfe und die Grundsicherung für Arbeitsuchende bieten eine Mindestsiche-
rung und schützen vor Armut und sozialer Ausgrenzung. 
 
Unter "Jugendliche" werden gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII 14- bis 18-
Jährige verstanden. Den verwendeten Statistiken liegen aber häufig andere 
Altersbegrenzungen zugrunde. 
 
Der Landesregierung liegen folgende Daten vor: 

- Daten der Amtlichen Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder auf Landesebene über die Armutsgefährdungs-
quote, gemessen am Landesmedian, für unter 18-Jährige bzw. nach 
Haushaltstyp (ein/e Erwachsene/r mit Kind/ern, zwei Erwachsene und 
ein Kind, zwei Erwachsene und zwei Kinder, zwei Erwachsene und drei 
und mehr Kinder, sonstige Haushalte mit Kind/ern) bzw. für Nichter-
werbspersonen im Alter von unter 18 Jahren (Anlage XVI 1-1). 

- Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes auf Landesebene über 
Privathaushalte mit Kind(ern), untergliedert nach "mit 1 Kind" bzw. "mit 
2 oder mehr Kindern" bzw. nach dem Alter der Kinder (unter 3, unter 6, 
unter 15, unter 18 Jahren) bzw. dem monatlichen Haushaltsnettoein-
kommen (Anlage XVI 1-2). 

- Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes auf Landesebene über 
Familien mit Kind(ern), untergliedert nach "mit 1 Kind", "mit 2 Kin-
dern", mit 3 und mehr Kindern", "darunter mit Kind(ern) unter 18 Jah-
ren" bzw. nach Lebensformen (Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Allei-
nerziehende) bzw. dem monatlichen Nettoeinkommen (Anlage XVI 
1-3). 

- Daten der Amtlichen Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder auf Landesebene über die SGB II-Quote der 
nicht-erwerbsfähigen Hilfebezieher unter 15 Jahren (Anlage XVI 1-4). 

- Daten der Amtlichen Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder auf Landesebene über den Anteil der Unter-18-
Jährigen, die in Haushalten ohne Erwerbstätige leben (Anlage XVI 1-5). 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über Bedarfsgemein-
schaften mit Kindern unter 15 Jahren (Anlage XVI 1-6).7 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über Bedarfsgemein-
schaften mit Kind(ern) unter 18 Jahren nach Familientypen (Anlage XVI 
1-7). 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über nicht erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte unter 15 Jahren (Anlage XVI 1-8).  

 
Frage 2. Welche Daten liegen der Landesregierung zur Lebenslage und Einkommenssituati-

on junger Volljähriger - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshinter-
grund - vor? 

 

Mit dem Begriff "Lebenslage" wird über den rein monetären Ansatz der re-
lativen Einkommensarmut hinausgegangen. Die Lebenslage einer Person 
oder eines Haushalts ist nicht nur das Resultat der verfügbaren Ressourcen, 
sondern auch der getroffenen Verwendungsentscheidungen. Entsprechend 
wird etwa in Amartya Sens Capability-Ansatz auf die individuellen Hand-
lungsmöglichkeiten und damit auf gesellschaftliche Teilhabechancen fokus-
siert, welche Sen als "Verwirklichungschancen" bezeichnet - etwa im Hin-
blick auf den Zugang zu öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssystemen 
und zum Arbeitsmarkt, die Möglichkeiten der politischen Teilhabe sowie so-
ziale Schutzregelungen, die ein Mindestmaß an sozialer Absicherung in der 
Gesellschaft gewährleisten. 
 
Der Landesregierung liegen folgende Daten zur Einkommenssituation junger 
Volljähriger vor: 

- Daten der Amtlichen Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder auf Landesebene über die Armutsgefährdungs-
quote von Menschen zwischen 18 und 25 Jahren nach Geschlecht (Anla-
ge 1). 

                                                   
7 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Statistik nach Themen / Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II) / Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder. 
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- Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes auf Landesebene über 
Privataushalte von Unter 25jährigen nach Haushaltsgröße (Einpersonen-
haushalte untergliedert nach Geschlecht) und monatlichem Haushaltsnet-
toeinkommen (Anlage 9). 

- Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes auf Landesebene über 
Nichterwerbspersonen bzw. Erwerbslose nach Altersgruppen und monat-
lichem Nettoeinkommen (Anlage 10). 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über Bedarfsgemein-
schaften mit Personen 15 Jahre und älter bzw. Personen unter 25 Jahren 
(Anlage 11). 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte unter 25 Jahren nach Geschlecht (Anlage 12). 

- Daten der Bundesagentur für Arbeit auf Kreisebene über alleinerziehen-
de, erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahren nach Geschlecht 
(Anlage 13). 

 
Darüber hinaus wird auf das Angebot "Analysereport für Hessen" der Bun-
desagentur für Arbeit verwiesen, worunter sich die "Analyse des Arbeits- 
und Ausbildungsstellenmarktes für Jüngere in Hessen" befindet, der Daten 
u.a. nach Geschlecht bzw. Staatsangehörigkeit zu entnehmen sind. 
 
Darüber hinaus wird hinsichtlich der Daten zu den Lebenslagen von Jugend-
lichen auf den Landessozialbericht verwiesen. Neben dem Kapitel "Kinder 
und Jugendliche" wird in dem Bericht insbesondere in den Kapiteln "Bil-
dung", "Familie" bzw. "Sicherheit" auf die Lebenslage von Jugendlichen 
eingegangen. Aber auch in allen anderen Kapiteln werden Sachverhalte nach 
Altersgruppen der Betroffenen überall dort thematisiert, wo die beauftragten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das für sozialberichtsrelevant hiel-
ten.  
 
Frage 3. Wie beurteilt die Landesregierung die Folgen von Armut und Unterversorgung für 

die familiäre, schulische und berufliche Sozialisation und soziale Integration von 
Jugendlichen - aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund? 

 

Im Mittelpunkt der modernen Sozialpolitik in Hessen steht der Mensch. Je-
der Mensch hat Fähigkeiten und Potenziale, die er in die Gesellschaft ein-
bringen kann und die es ihm erlauben, sein Leben so weit wie möglich selbst 
in die Hand zu nehmen. Es ist problematisch, wenn der Mensch seine Fä-
higkeiten und Potentiale nicht so entwickeln und einbringen kann, wie er es 
will bzw. wie es seinen Möglichkeiten entspricht.  
 
Die Sozialpolitik der Landesregierung will die Menschen dabei unterstützen, 
ihnen Chancen eröffnen, Kompetenzsteigerung ermöglichen und zu mehr 
Eigenverantwortung anregen. Eine so verstandene Sozialpolitik wird eine 
aktivierende Wirkung auf die Menschen haben. Eine aktivierende Sozialpoli-
tik ist der richtige Schritt in eine sichere Zukunft mit gleichzeitiger Teilhabe 
und Verantwortung. Der moderne Sozialstaat soll nicht überwiegend alimen-
tierende Fürsorge betreiben, sondern vor allem aktivierend und motivierend 
auf die Menschen wirken. 
 
Frage 4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Armutsrisiken von Jugendlichen 

zu verringern und der Armut von Familien entgegenzuwirken? 
 

Die Sozialhilfe und die Grundsicherung für Arbeitsuchende bieten eine Min-
destsicherung und schützen vor Armut und sozialer Ausgrenzung. Vom rela-
tiven Armutsrisiko unterscheidet sich das Existenzminimum dadurch, dass es 
tatsächliche Verbrauchsausgaben in absoluten Größen berücksichtigt. Die 
Inanspruchnahme dieser Mindestleistungen zeigt das Ausmaß, in dem Perso-
nen einen zugesicherten Mindeststandard nur mit Unterstützung des Systems 
der sozialen Sicherung erreichen. Dieses wird in der öffentlichen Diskussion 
verkürzt oft als Armut bezeichnet. Eine derartige Interpretation wäre aber 
unzutreffend: Die Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen gibt al-
lein Auskunft darüber, inwieweit über Transferleistungen das Armutsrisiko 
bekämpft wird, wohingegen keine Aussage über die Höhe der Transfers ge-
troffen wird. Die Reduzierung der Armutsgefährdung durch Umverteilungen 
mittels Steuern und Sozialtransfers ist in Hessen höher als in Gesamt- und 
Westdeutschland. 
 
Das Existenzminimum ist bundesgesetzlich geregelt im Zweiten (Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) und im Zwölften (Sozialhilfe) Buch Sozialge-



86 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

setzbuch. Bei der Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes setzt Hessen 
durchaus eigene Schwerpunkte. Ein Beispiel dafür war die Reform der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente des SGB II und SGB III. Aus der Er-
kenntnis heraus, dass die Integration langzeiterwerbsloser Leistungsbezieher 
in den ersten (ungeförderten) Arbeitsmarkt bisher noch zu selten gelingt, hat 
Hessen eine Initiative für ein eigenständiges Eingliederungsrecht in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) entwickelt. Die Instrumente 
des SGB II sollten nicht mehr - wie bisher - weitgehend aus dem Dritten So-
zialgesetzbuch übernommen werden, sondern individuell passgenaue, flexib-
le und ganzheitliche Hilfen ermöglichen. Diese Initiative wurde auf Bundes-
ebene noch nicht aufgegriffen. 
 
Frage 5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Folgen von Armut und Unter-

versorgung von Jugendlichen in der Familie, im Bildungssystem und im Beruf zu 
verringern? 

 Welche Rolle spielt dabei nach Ansicht der Landesregierung das Zusammenspiel 
verschiedener Akteure wie Schulen, Unternehmen, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden 
und der kommunalen Jugendhilfe? 

 

Da Geringqualifizierte ein erhöhtes Armutsrisiko aufweisen, nimmt Bildung 
eine zentrale Funktion bei der Armutsprävention ein. Hessen investiert mehr 
Geld als jedes andere Flächenland in die Aus- und Weiterbildung seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Der chronologische Verlauf des Bildungsetats von 
2000 bis heute zeigt, dass die Bildungsausgaben im Bereich des Kultusminis-
teriums um mehr als eine Milliarde Euro gesteigert wurden und somit einen 
Höchststand von rund 3,4 Milliarden € erreicht haben. Bei der Chancenge-
rechtigkeit gehören die hessischen Schulen zur Spitzengruppe in Deutsch-
land. Der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge haben Kinder 
aus unteren Sozialschichten in Hessen überdurchschnittlich gute Chancen, 
ein Gymnasium zu besuchen. 
 
Des Weiteren reichen die bildungspolitischen Maßnahmen der Landesregie-
rung von dem Ausbau der schulischen Ganztagsangebote sowie dem Bil-
dungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis zu zehn Jahren über das 
Angebot kostenfreier Vorlaufkurse bis zu verpflichtenden schulischen 
Sprachkursen bei einer Zurückstellung vom Schulbesuch bzw. verpflichten-
den Intensivklassen/-kursen für Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger. Diese 
Ansätze verfolgen, wie auch das Konzept der Mittelstufenschule, die Klas-
sen mit erhöhtem Praxisanteil sowie das Konzept zur Verbesserung der Aus-
bildungsreife (OloV), das eine Ziel: Kein Jugendlicher soll in Hessen die 
Schule ohne Abschluss verlassen; der Einstieg in eine "Armutskarriere" soll 
verhindert werden. 
 
Ein zentrales Anliegen der Landesregierung ist die Förderung der Teilhabe-
chancen junger Menschen am Arbeitsmarkt. Im Jahr 2012 trug die stabile 
konjunkturelle Lage in Deutschland erheblich dazu bei, dass die Zahl der ar-
beitslos gemeldeten jungen Menschen deutlich sank. Außerdem gab es fast 
so viele Ausbildungsstellen, wie von jungen Menschen nachgefragt wurden. 
Im Dezember 2012 und Januar 2013 trübte sich die Entwicklung ein und die 
Jugendarbeitslosigkeit stieg stärker als saisonüblich. Da die Konjunktur-
erwartungen inzwischen wieder in den positiven Bereich steigen, ist im Ver-
lauf des Jahres 2013 mit einer Verbesserung zu rechnen. Längerfristig sinkt 
mit der demografischen Entwicklung der Bedarf an staatlichen Hilfen für 
diejenigen jungen Menschen, die allein aufgrund konjunktureller Gründe 
keinen Zugang zum Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt finden. Voraussichtlich 
bleibt jedoch der Bedarf an Unterstützung zum Ausgleich herkunftsbedingter 
Benachteiligungen von jungen Menschen aus belastenden familiären Ver-
hältnissen, aus unteren sozialen Schichten sowie mit Migrationshintergrund 
am Übergang Schule - Beruf weitgehend stabil und wird eher (auch ange-
sichts des Fachkräftebedarfs) noch dringlicher, wenn er in vorgelagerten 
biografischen Phasen nicht gelang. 
 
Um auch jungen Menschen im Rechtskreis SGB II (Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) ein ganzheitliches Unterstützungsangebot aus einer Hand zu 
bieten, hat sich die Landesregierung erfolgreich dafür eingesetzt, die Mög-
lichkeit zur Option für eine alleinige kommunale Trägerschaft bei der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu schaffen. Die Option bietet die Mög-
lichkeit, unter Rückgriff auf die verschiedenen Bereiche der kommunalen 
Daseinsfürsorge und in Vernetzung mit anderen geeigneten lokalen und re-
gionalen Akteuren, die Aufgaben zum Wohle der leistungsberechtigten Men-
schen individuell und passgenau wahrzunehmen. Mit dem durch die Landes-
regierung geförderten Optionsmodell und der im Ergebnis auf 16 (von insge-
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samt 26 Kreisen und kreisfreien Städten) gewachsenen Zahl von Options-
kommunen ist Hessen unter den Bundesländern weiterhin Optionsland 
Nummer eins. Dies bietet eine hervorragende Grundlage, um auch junge 
Menschen individuell, passgenau und ganzheitlich nach dem SGB II zu 
unterstützen. 
 
Ein grundlegendes Ziel der Armutsprävention ist die Integration in das Er-
werbsleben durch Hilfen zum Ausgleich von Benachteiligungen. Die Lan-
desregierung hat hierzu eine Reihe von Maßnahmen ergriffen: Mit Hilfe des 
"Perspektivbudgets" werden junge Menschen mit großem Förderbedarf mit 
individuell passgenauen sozialpädagogischen Hilfen so weit gebracht, dass 
sie ihren Hauptschulabschluss nachholen können und ausbildungsreif wer-
den. Für junge Menschen, die durch persönliche und soziale Probleme Ge-
fahr laufen, keinen Einstieg in eine qualifizierte Berufsausbildung zu finden, 
gibt es das "Ausbildungsbudget” sowie das Programm "Qualifizierung und 
Beschäftigung junger Menschen”.  
 
Da auch Alleinerziehende ein erhöhtes Armutsrisiko aufweisen, ist die ver-
besserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch unter der Perspektive der 
Armutsprävention zu nennen. Beim Ausbau der Plätze für Kinder unter drei 
Jahren ist Hessen auf einem guten Weg, um das Ziel zu erreichen, im Jahr 
2013 für 35 v.H. der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze vorzuhalten. 
Aktuell (Stand Februar 2013) liegt der Versorgungsgrad in Hessen bei 
32,2 v.H.. Bislang hat die Hessische Landesregierung den Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung bereits in großem Umfang unterstützt. In den vergange-
nen Jahren wurden die über das BAMBINI-KNIRPS-Programm zur Verfü-
gung gestellten Mittel für die U3-Betriebskostenförderung stetig von 
45 Mio. € im Jahr 2007 auf 95 Mio. € in 2011, 111,4 Millionen Euro im 
Jahr 2012 und nunmehr auf rund 133 Mio. € im Jahr 2013 gesteigert. Der 
U3-Neuplatzbonus, den Träger von Kindertageseinrichtungen in den Jahren 
2011 und 2012 erhalten haben, wird auch im Jahr 2013 für neue Plätze in 
Kindertageseinrichtungen gewährt und zudem auf neue Plätze in Kinderta-
gespflege ausgeweitet. Weitere entscheidende Impulse beim Ausbau der 
Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege gehen von der Umsetzung des Bundesinvestitionspro-
gramms in einer Höhe von ca. 165 Mio. € "Kinderbetreuungsfinanzierung" 
aus.  
 
Hessen verstärkt seine finanziellen Anstrengungen im U3-Ausbau nochmals 
erheblich mit einem Landesinvestitionsprogramm und der Verlängerung des 
U3-Neuplatzbonus für Kindertageseinrichtungen bis 2013 sowie der Auswei-
tung auf die Kindertagespflege in den Jahren 2012 und 2013. Insgesamt 
werden rund 100 Mio. € für den Ausbau der U3-Plätze zur Verfügung ge-
stellt, davon 55 Mio. € aus Landesmitteln und 45 Mio. € Bundesmittel. 
 
Dem Zusammenspiel verschiedener Akteure kommt nach Ansicht der Lan-
desregierung eine entscheidende Bedeutung zu. Dank des gemeindlichen und 
verbandlichen Engagements der Kirchen bzw. der Wohlfahrtsverbände wer-
den in Einrichtungen und Diensten Kinder und Jugendliche betreut bzw. be-
schult, sie werden unterstützt, beraten und ihnen wird geholfen. 
 
Um die bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler in Hessen 
langfristig zu sichern, ist seit dem 1. August 2011 ein neues Schulgesetz in 
Kraft getreten. Hessens Schulen erhalten damit ein hohes Maß an Freiräu-
men z.B. bei der Unterrichtsgestaltung, der Klassenbildung und, sofern sie 
das wollen, auch beim Budget. Den Selbstständigen Schulen werden darüber 
hinaus für ihre Qualitätsentwicklung weitere Handlungsspielräume eröffnet, 
wofür sie eine Lehrerzuweisung von 101,5 v.H. sowie das große Budget er-
halten. Sie können z.B. über freie Personalmittel eigenverantwortlich verfü-
gen und Personal für erweiterte pädagogische Aufgaben einstellen oder auch 
Verträge für schulische Assistenzkräfte abschließen. 
 
Das Land gibt (vor allem kleinen und mittleren) Unternehmen mit Ausbil-
dungskostenzuschüssen (AKZ) für Benachteiligte einen Anreiz, Ausbil-
dungsverträge abzuschließen mit jungen Menschen, die zum Ausgleich so-
zialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchti-
gungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Beschäf-
tigungsfähigkeit von Arbeitslosen, die durch persönliche und soziale Pro-
bleme arbeitsmarktfern sind, soll durch das "Arbeitsmarktbudget” verbessert 
werden. 
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Bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen kommt Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Bedeutung zu. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie an den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen an-
setzen, sozialraumorientiert ausgerichtet sind und einen nachhaltig unterstüt-
zenden Effekt erzielen. Sie unterstützen ein gelingendes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft.  
 
Viele Kinder und Jugendliche und deren Eltern sind auf die begleitenden 
Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe angewiesen. Um ei-
ne Unterstützung sicherzustellen, verfügt Hessen über ein landesweit gut 
ausgebautes Angebot an Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. So existie-
ren hessenweit ca. 6.200 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Obwohl die Inanspruchnahme der Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
in den vergangenen Jahren bundesweit gestiegen ist, zeigt sich gleichzeitig, 
dass die durchschnittliche Dauer der Unterstützungsleistungen gesunken ist. 
Parallel ist feststellbar, dass die seit Mitte der 2000er-Jahre geführte Kinder-
schutzdebatte sowie veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und die ge-
stiegene gesellschaftliche, aber auch professionelle Wachsamkeit bei den 
Akteuren im Bildungs-, Erziehungs- und Sozialbereich zu einem Anstieg im 
Bereich der Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe geführt hat. 
 
Frage 6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die soziale und gesellschaft-

liche Teilhabe von Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen zu sichern 
und zu fördern? 

 

Kinder und Jugendliche in Hessen sind ein aktiver Teil der hessischen Be-
völkerung. Sie leben nicht nur gerne in ihren Familien und fühlen sich dort 
wohl, sondern sind auch in ihrer Freizeit aktiv und engagiert. Dabei setzen 
sie sich mit allen Themen und Angelegenheiten, die sie betreffen, auseinan-
der. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das gesellschaftliche Verständ-
nis von Demokratie und Teilhabe verändert. Herkömmliche Formen der po-
litischen Partizipation, wie etwa die Teilnahme an Wahlen, sind inzwischen 
durch weitere Formen der politischen Beteiligung, wie etwa die Teilnahme 
an Protestaktionen, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Petitionen 
etc. erweitert worden. Diese Entwicklung ging mit dem Anspruch zur ver-
stärkten politischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen einher. 
 
Die Landesregierung würdigt und fördert die gesellschaftliche Teilhabe von 
Kindern und Jugendlichen. So wurden mit den Regelungen in der Hessi-
schen Gemeindeordnung und der Hessischen Landkreisordnung vom Juni 
1998 für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen richtungsweisende 
Grundlagen geschaffen. Mit der Verpflichtung, dass Kinder und Jugendliche 
bei allen Planungen und Vorhaben, die sie berühren, zu beteiligen und hier-
für geeignete Verfahren zu entwickeln und durchzuführen sind, hat Hessen 
frühzeitig deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche rechtlich nicht 
mehr als Objekte, sondern als Subjekte, d.h. als Träger eigener Rechte 
anerkannt werden. 
 
Die Landesregierung hat seit 1999 kontinuierlich Aktionsprogramme durch-
geführt, die die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in kommunalen, 
verbandlichen und selbstorganisierten Initiativen stärken sollen. Für die bis-
her vier Aktionsprogramme standen insgesamt 3,4 Mio. €zur Verfügung. 
Mit dem Aktionsprogramm "Stärkung der Partizipation und Teilhabe von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund" (2012-2014/Fördervolumen 
1,1 Mio. €) zielt die Landesregierung insbesondere darauf ab, die Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu stärken. Dass 
die Landesregierung der Teilhabe von jungen Menschen eine grundlegende 
Bedeutung beimisst, zeigt sich aber auch daran, dass in den stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage einer Förderung 
durch das Land eine Kultur der Mitbestimmungsarbeit über die Form der 
"Heimräte" gebildet werden konnte. Auch damit werden die Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte junger Menschen nachhaltig gestärkt. 
 
Durch eine attraktive Preisgestaltung im Bereich der Staatstheater und der 
staatlichen Museen verfolgt das Land den Anspruch, einen möglichst breiten 
Teil der Bevölkerung - insbesondere auch junge Menschen - und alle gesell-
schaftlichen Schichten an den kulturellen Angeboten teilhaben zu lassen.  
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Ergänzend werden mit dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes finan-
zielle Hürden beseitigt, die ansonsten der Teilnahme an Bildungsangeboten, 
aber auch der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft - beispielsweise in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeiten - ent-
gegen stünden. 
 
Frage 7. Welche konkreten Maßnahmen unternimmt die Landesregierung, um die Jugend-

armut in Hessen zu verringern? 
 Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über regionale Unterschiede? Wie er-

klärt sie sich diese und wie hat sie vor diesen Unterschied in der Bekämpfung der 
Jugendarmut gerecht zu werden? 

 

Wie in Beantwortung der Frage XVI. 3 ausgeführt, setzt eine moderne Sozi-
alpolitik frühzeitig ein, um Menschen bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten 
und Potentiale zu unterstützen, ihnen Chancen zu eröffnen, ihnen Kompe-
tenzsteigerung zu ermöglichen und zu mehr Eigenverantwortung anzuregen. 
Bei der Beantwortung der Fragen XVI. 4 und 5 wurden entsprechende Maß-
nahmen aufgeführt und erläutert, so dass an dieser Stelle auf die entspre-
chenden Antworten verwiesen wird. 
 
Die Amtliche Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder weist Daten über Armutsgefährdungsquoten - allerdings ohne 
Untergliederung nach Altersgruppen - "nur" auf Ebene der Raumordnungs-
regionen bzw. der Regierungsbezirke aus. Wie in Beantwortung der Frage 
XVI. 5 ausgeführt, besteht ein erhöhtes Armutsrisiko bei bestimmten sozio-
demografischen Merkmalen. Während die Armutsgefährdungsquote in Hes-
sen 2010 insgesamt bei 14,6 v.H. lag, betrug sie nach Angaben der Amtli-
chen Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder für Erwerbslose 48,4 v.H., für Geringqualifizierte 38,1 v.H. bzw. 
für Alleinerziehende 35,9 v.H. Regionale Unterschiede bei der Armutsge-
fährdungsquote wären demnach auf eine entsprechende Verteilung der ge-
nannten soziodemografischen Merkmale zurückzuführen. Diese Annahme 
stimmt - zumindest tendenziell - auch mit den empirischen Befunden über-
ein: 
 
Die "Armutsgefährdungsquote" reichte 2010 in den Raumordnungsregionen 
Hessens - gemessen am Landesmedian - nach Angaben der Amtlichen Sozi-
alberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder von 
12,7 v.H. für Rhein-Main bis 18,1 v.H. für Nordhessen. Die Arbeitslosen-
quote (A3-1) war im Dezember 2010 nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit - rein rechnerisch - in der Raumordnungsregion Rhein-Main mit 5,4 
v.H. am niedrigsten bzw. in Nordhessen mit 6,5 v.H. am höchsten. Der An-
teil der Niedrigqualifizierten - gemäß der Einteilung der International Stan-
dard Classification of Education (ISCED) 1 und 2, gemessen an den Absol-
venten in 2010 - war nach Angaben der Regionaldatenbank des Statischen 
Bundesamtes - rein rechnerisch - in der Raumordnungsregion Rhein-Main 
mit 64,6 v.H. am niedrigsten bzw. in Nordhessen mit 73,8 v.H. nach Ost-
hessen mit 75,0 v.H. am zweithöchsten.  
 
 
XVII. Jugendliche und Gesundheit 
 
Frage 1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zum Zusammenhang zwischen der 

gesundheitlichen Situation von Jugendlichen und ihrer jeweiligen sozialen Lage 
(aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

 

Die gesundheitliche Lage der Jugendlichen wird alters- und geschlechtsspe-
zifisch im Gesundheitsbericht Hessen 2011 (www.gesundheitsbericht. 
hessen.de) anhand der Fallzahlen der hessischen Krankenversicherungen des 
Jahres 2009 dargestellt. Die häufigsten Erkrankungen mit Fallzahlen sind für 
die Lebensjahre 1 bis 17 Jahre dargestellt (siehe nachfolgende Darstellung).  
 
 Siehe Anlage 29 
 
Eine Differenzierung nach sozialer Lage ist in diesem Datensatz jedoch nicht 
möglich. 
 
Generell werden 10 v.H. der Jugendlichen bundesweit als wahrscheinlich 
psychisch auffällig eingestuft (Ergebnis einer bundesweiten Befragung von 
7- bis 17 Jährigen: KiGGS Studie 2006; siehe auch Gesundheitsbericht Hes-
sen 2011, Seite 41). 
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Für die internationale Studie "Health Behaviour in School-aged children" 
(HBSC) wurden zuletzt im Jahr 2010 durch die FH Frankfurt repräsentativ 
mehr als 3.000 hessische Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 7 und 9 
nach Lebensstil, Lebensumwelt und gesundheitlichen Parametern befragt. 
 
In der HBSC Studie 2010 schätzte ein hoher Anteil der Kinder und Jugendli-
chen ihre Gesundheit als positiv ein (siehe nachfolgende Darstellung). 
 
 Siehe Anlage 30 
 
Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die ihren Gesundheitszustand ent-
weder "gut" oder "ausgezeichnet" einschätzen, wurde auch getrennt nach 
Geschlecht und familiärem Wohlstand ausgewertet. Die folgende Abbildung 
zeigt eine positive Korrelation zwischen familiärem Wohlstand und positiver 
Gesundheitseinschätzung, die bei Mädchen ausgeprägter ist als bei Jungen. 
Die Ergebnisse sind im Länder- und Bundesvergleich recht homogen. 
 
 Siehe Anlage 31 
 
Die Beschwerdelast (folgende Abbildung) steht in gewisser Weise entgegen-
gesetzt zur Gesundheitseinschätzung, wird aber auf Basis einer Reihe von 
Befunden erfragt. Die Ergebnisse sind mit den Ergebnissen der Gesundheits-
einschätzung konsistent, die Anteilsunterschiede nach Geschlecht, Wohl-
standskategorie und Region sind bei der Beschwerdelast aber größer. Auffäl-
lig ist hier der hohe Anteil von Mädchen mit Gesundheitsbeschwerden bei 
niedrigem familiären Wohlstand in Hessen. 
 
 Siehe Anlage 32 
 
Die hessischen Werte zur Zahngesundheit für 12- und 15-Jährige zeigen eine 
Differenzierung nach Schultyp an (siehe nachfolgende Darstellung; siehe 
auch Gesundheitsbericht Hessen 2011 - Seite 41. Abb. 21) Die Zahngesund-
heit ist oft ein externer Indikator für den allgemeinen Gesundheitsstand.  
 
 Siehe Anlage 33 
 
Frage 1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zum Zusammenhang zwischen der 

gesundheitlichen Situation von Jugendlichen und ihrer jeweiligen sozialen Lage 
(aufgeschlüsselt nach Geschlecht)? 

 Wie bewertet die Landesregierung diese Erkenntnis und welche Maßnahmen plant 
die Landesregierung daher zur gesundheitlichen Aufklärung Jugendlicher? 

 

Das HKM berücksichtigt bei seinen Maßnahmen zur schulischen Gesund-
heitsförderung neben dem Gesundheitsbericht Hessen die Ergebnisse der 
KiGGS-Studie (2003 bis 2006; www.kiggs.de) und die Ergebnisse der 
HBSC-Studie (2009/2010; hbsc-germany.de/downloads). Beide Studien be-
legen, dass Kinder und Jugendliche in Abhängigkeit von der jeweiligen so-
zialen Lage des Elternhauses unterschiedlich gesundheitlich belastet sind. 
Kinder und Jugendliche aus Geringverdiener-Familien bewegen sich weni-
ger, essen seltener Obst und geben häufiger einen schlechteren Gesundheits-
zustand an. Sie nutzen zudem stärker elektronische Medien und rauchen 
häufiger. So geben 29,6 v.H. der Mädchen und 25,5 v.H. der Jungen aus 
weniger wohlhabenden Familien an, mit ihrem Leben unzufrieden zu sein, 
während diese Aussage lediglich für 14,8 v.H. Mädchen und 10,1 v.H. Jun-
gen aus wohlhabenden Familien zutrifft. 
 
In der genannten Health Behaviour in School-aged Children Studie (HBSC-
Studie) konnten hessenspezifische Fragestellungen integriert werden, um so 
auch gezieltere Schritte für die Weiterentwicklung der hessischen schulspezi-
fischen Präventionsmaßnahmen (www.schuleundgesundheit.hessen.de) zu 
entwickeln. In der Prävention und Gesundheitsförderung sind künftig ver-
stärkt zu beachten: ADHS/ADS, Übergewicht, Adipositas, Essstörungen, 
chronisch-somatische Erkrankungen, chronisch–psychische Erkrankungen, 
Selbstverletzungen und Missbrauch von Suchtmitteln sowie neue Medien. 
Diese Studienergebnisse dienten als Grundlage für die Festlegung des Ar-
beitsschwerpunktes "Kinder- und Jugendgesundheit" im Grundlagenpapier 
Schule & Gesundheit 2012 bis 2016. Hierbei geht es auch um die  

- Stärkung regionaler Netzwerke, 

- Intensivierung von Qualifizierungsangeboten für Lehrkräfte, Lehramts-
studierende, Eltern und Vertreter/innen der Bildungsverwaltung und 
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- Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Unterstützungsangebo-
ten für und mit Kindern/Jugendlichen in schwierigen Situationen. 

 

Nach dieser Festlegung sind alle hessischen Schulen aufgerufen, Maßnah-
men der Prävention und Gesundheitsförderung im schulischen Kontext zu 
planen und wirkungsvoll zu verankern. Unterstützung erhalten die Schulen 
dabei unter anderem von externen Kooperationspartnern wie z.B. Zentren 
für Essstörungen, jugendärztlichen Diensten. 
 
Frage 2. Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die im Sozialgesetzbuch V vorgese-

hene Jugendvorsorgeuntersuchung (J 1) wahrnehmen (aufgeschlüsselt nach Ge-
schlecht, Migrationshintergrund und besuchtem Schultyp)? 

 

Im Jahr 2010 wurde die GOP 01720 EBM (Jugendgesundheitsuntersuchung) 
insgesamt 24.496-mal und im Jahr 2011 24.355-mal von niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten in Hessen abgerechnet. Nicht erfasst sind Untersu-
chungen, wenn ein Jugendlicher einen außerhessischen Arzt aufsucht.  
 

Quartal 
Anzahl 

Männlich 

Anzahl 

Weiblich 

Anzahl 

Unbekannt 
Summe 

1/2010 2871 2641 21 5.533 

2/2010 3231 2917 14 6.162 

3/2010 3348 2993 13 6.354 

4/2010 3395 3039 13 6.447 

1/2011 3061 2834 16 5.911 

2/2011 3021 2842 14 5.877 

3/2011 3114 2980 11 6.105 

4/2011 3226 3203 33 6.462 

1/2012 3113 3038 24 6.175 

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Hessen 

 
In jedem Quartal existiert eine geringe Anzahl an Abrechnungsscheinen, auf 
denen das Geschlecht nicht erfasst ist. Diese sind in der Spalte "Anzahl 
Unbekannt" gesondert ausgewiesen. Eine Auswertung der Inanspruchnahme 
der J1-Untersuchung nach Migrationshintergrund und besuchtem Schultyp 
ist nicht möglich, da die Abrechnungsdaten keine entsprechenden Informa-
tionen enthalten. 
 
Frage 2. a) Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, welche Gesundheitsbeeinträchti-

gungen die Jugendlichen in diesen Untersuchungen aufweisen? 
 b) Gibt es Hinweise darauf, dass sich im Zeitverlauf die Häufigkeit verschiedener 

Krankheitsarten verändert hat? 
 

Beide Fragen können nicht beantwortet werden, da der Kassenärztlichen 
Vereinigung im Rahmen der Abrechnung keine Diagnosen als Ergebnis der 
J1-Untersuchungen mitgeteilt werden.  
 
Frage 3. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Familien und Jugendliche 

bei der Gesundheitsprävention besser zu erreichen und um das Lebensumfeld der 
Familien stärker bei der Gesundheitsförderung mit einzubeziehen? 

 

Im Rahmen des Gesundheitsberichts Hessen 2011 wurden die vorhandenen 
Informationen zum Gesundheitsstand der Jugendlichen in Hessen 
zusammengeführt und publiziert. Die so geschaffene Transparenz soll dazu 
dienen, eine Priorisierung der Handlungsfelder in der Gesundheitsprävention 
zu ermöglichen. 
 
Hessen hat im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojektes GesundLeben- Gesund-
Bleiben im Sommer 2011 eine erste Landeskonferenz zum Thema "Kinder 
und Jugendliche stark machen - Kompetenzförderung als Strategie der 
Gesundheitsförderung" durchgeführt: Diese Landeskonferenz diente dazu, 
den Austausch unter den verschiedenen Trägern zu ermöglichen und eine 
bestmögliche Vernetzung der Projekte der Gesundheitsprävention umzuset-
zen (Dokumentation: www.sozialnetz.de). 
 
Die 2. Landeskonferenz Kinder&Jugendliche mit dem Titel "Gesundheit in 
den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen stärken!" hat am 5. Sep-
tember 2012 in Frankfurt stattgefunden. Hier hat sich ein Forum mit dem 
Thema Jugendgesundheit und Vorsorge beschäftigt. Ein weiteres Forum leg-
te den Fokus auf kommunale Umsetzungsstrategien. 
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Zusammen mit der BKK wurde 2012 ein Projekt "Jungsgesundheit", 
Gesundheitliche Prävention für AZUBIS entwickelt und als Pilot beim Aus-
bildungsverband Metall (AVM) erfolgreich durchgeführt. Es soll 2013 in 
weiteren Betrieben fortgeführt werden. Im Lebensumfeld Betrieb soll somit 
Jugendlichen und jungen Männern ein gesundheitsförderndes Verhalten nahe 
gebracht werden.  
 
Die kostenlose J1 knüpft in einem Alter, in dem Jugendliche bedeutende 
Entwicklungssprünge machen, an das medizinische Vorsorgeangebot der 
frühen Kindheit (U1 bis U9) an. Die nächste umfassende "Gesundheitsunter-
suchung" wird erst wieder mit 35 Jahren von den Krankenkassen bezahlt. 
Mögliche gesundheitliche Probleme und/oder Fehlentwicklungen können er-
kannt und behandelt werden, bevor sie sich - manchmal erst im Erwachse-
nenalter - schmerzhaft bemerkbar machen. Zum Beispiel Erkrankungen des 
Bewegungsapparates durch falsche Körperhaltung und/oder Bewegungsman-
gel. Die Pubertät ist für Teenager eine Zeit der aufregenden körperlichen 
und seelischen Veränderungen. Ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin 
beseitigt unangebrachte Zweifel über den "normalen Verlauf" der Entwick-
lung. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Aufklärung über gesundheitliche Ri-
siken wie einseitige Ernährung, fehlende Bewegung, Konsum von Alkohol, 
Zigaretten und illegalen Drogen stößt verstärkt auf Akzeptanz, wenn sie von 
Experten in Gesundheitsfragen kommt. Das HKM unterstützt deshalb eine 
Aufklärungskampagne zur Jugenduntersuchung J1 als Kooperationspartner 
mit Veranstaltungen, Informationen und Fortbildungen. 
 
Frage 4. Wie bewertet die Landesregierung die Verbesserung der gesundheitlichen Versor-

gung von Kindern in jungen Familien (Jugendliche als Eltern) insbesondere unter 
Einbeziehung früher Hilfen? 

 Welchen Handlungsbedarf leitet sie daraus ab? 
 

Familien mit jugendlichen Eltern sind eine Zielgruppe der Frühen Hilfen in 
Hessen. Das Alter der Mutter ist z.B. eines der Kriterien, die zum Angebot 
des Einsatzes einer Familienhebamme führen können. Das Bundeskinder-
schutzgesetz fordert die Kommunen seit Beginn des Jahres 2012 auf, die El-
tern sowie werdende Mütter und Väter über Leistungsangebote im örtlichen 
Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Ge-
burt und der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren zu infor-
mieren. Viele hessische Kommunen bieten solche Informationsangebote be-
reits seit einiger Zeit an. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Kassel, wo über 
die Frauenärztinnen und -ärzte bereits in der Schwangerschaft die wichtig-
sten auf die Lebenssituation und die Lebenswelt bezogenen Informationen 
durch das Gesundheitsamt an die werdenden Mütter und Familien gegeben 
werden. Nach der Geburt überreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes im Rahmen eines Begrüßungsbesuchs die Informationser-
gänzung mit einem ansprechend gestalteten Begrüßungspaket. 
 
Frage 5. Wie hoch ist der Anteil Jugendlicher unter den Versicherten, die Präventionslei-

stungen der Krankenkasse nach Art. 20 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V in Anspruch 
nehmen? 

 

Bei den Leistungen nach § 20 Abs. 1 SGB V handelt es sich nicht um Lei-
stungen, die über die Kassenärztliche Vereinigung Hessen abgerechnet wer-
den. Daher konnten die gewünschten Informationen dort nicht abgefragt 
werden. Eine entsprechende Statistik aller gesetzlichen Krankenkassen exi-
stiert nicht.  
 
Frage 6. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den Zugang zu Präventions- und 

Unterstützungsangeboten insbesondere für Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien und Familien mit Migrationshintergrund zu verbessern? 

 

Schule stellt für alle Kinder und Jugendlichen einen Teil des Lebensumfeldes 
dar, in dem sie einen hohen täglichen Zeitanteil verbringen. Aus diesem 
Grund birgt Schule die Option, Mädchen und Jungen - mit und ohne Migra-
tionshintergrund - durch vielfältige Möglichkeiten im Sinne der Gesundheits-
förderung anzusprechen. Beispiel hierfür sind Programme zur Stärkung der 
gesundheitlichen Entwicklung und zum Wissenserwerb hinsichtlich gesund-
heitlicher Fragestellungen. Exemplarisch können hier "Bodytalk", "Erwach-
sen werden", "Mobbingfreie Schule", "Snake", "Rückgrat zeigen", 
"Faustlos", "Esswerkstatt" angeführt werden. Diese Programme sind einge-
bettet in ein ganzheitliches Schulentwicklungskonzept hin zu einer "gesund-
heitsfördernden Schule", in der Gesundheit nicht nur gelehrt, sondern auch 
gelebt werden kann. In diesem Zusammenhang kooperieren Schulen mit El-
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tern und kommunalen Einrichtungen, Sportvereinen, Suchtberatungseinrich-
tungen und anderen. 
 
Themenspezifische Präventionsarbeit im Rahmen der schulischen Maßnah-
men zur Gesundheitsförderung erreichen alle Jugendlichen gleichermaßen 
ohne auszugrenzen oder zu stigmatisieren. Eines der Programme dafür ist 
"Schule & Gesundheit" (www.Schuleundgesundheit.hessen/zertifizie-
rung.html) des HKM. Das in der Beantwortung der Frage 3 beschriebene 
Programm "Jungsgesundheit" soll darüber hinaus jugendliche Auszubildende 
erreichen, die das Setting Schule verlassen haben.  
 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) gehören zwar nicht zur Grup-
pe "sozial benachteiligter Familien" im üblichen Sinne. Sie werden jedoch in 
Hessen als besonders schutzbedürftige Personen bzw. Flüchtlinge betrachtet 
und daher gemäß den Vorgaben des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 
untergebracht und versorgt, erhalten die entsprechende gesundheitliche Für-
sorge und werden wie jeder andere Jugendliche gefördert. UmF können aber 
auch spezifische Erkrankungsmerkmale aufweisen. Beispielsweise haben die 
Fälle mit posttraumatischen Belastungsstörungen in den letzten Jahren zuge-
nommen (siehe hierzu Frage XVII.11 und die dazugehörende Antwort). 
 
Frage 7. Welche Maßnahmen hält die Landesregierung für notwendig, um für Jugendliche 

ein gesundes Wohn- und Lebensumfeld zu ermöglichen? 
 Welchen Stellenwert nimmt dabei eine jugendgerechte Stadt- und Wohnquartierge-

staltung ein? 
 

Im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung nimmt die 
Gestaltung und Entwicklung von Wohn- und Stadtquartieren für Jugendliche 
einen wichtigen Stellenwert ein. Mit diesen Programmen fördert das 
HMWVL u.a. auch die Modernisierung und den Neubau von Gebäuden zum 
Zwecke der Gemeinbedarfsnutzung, die auch die Nutzungsmöglichkeiten 
durch Jugendliche berücksichtigt. Auch die Neugestaltung und Aufwertung 
von Freiräumen und Grünflächen mit speziellen Angeboten für Jugendliche 
werden aus den Städtebauförderungsprogrammen unterstützt. Vor allem im 
Programm "Soziale Stadt" bilden die Jugendlichen eine wichtige Zielgruppe. 
Ergänzend dazu hat die Landesinitiative Baukultur in Hessen im vergange-
nen Jahr den Wettbewerb "ZUSAMMENGEBAUT für Kinder-und Jugend-
liche" durchgeführt. Der Wettbewerb hat gezeigt, dass es eine Vielzahl bei-
spielhafter Projekte in Hessen gibt, die Stadtquartiere für diese Zielgruppe 
aufwerten (weitere Informationen finden sich hierzu unter www.baukultur-
hessen.de). 
 
Frage 8. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Wirksamkeit des Jugendschutzes 

im Hinblick auf: 
 a) Den Verkauf von Tabakwaren an Automaten? 
 

Der Kauf von Tabakwaren an Automaten funktioniert nur mit Altersnach-
weis (Geldkarte, die mit Alterskennzeichnung über 18 versehen ist) und ist 
insofern für Jugendliche nicht möglich. Der Altersnachweis ist auch durch 
eine Prüfung über den EU-Führerschein oder den Personalausweis möglich. 
Hierbei wird eine im Chip der Karte gespeicherte Altersinformation genutzt. 
Dabei erfolgt eine Echtheitsprüfung anhand optischer Merkmale des Aus-
weisdokumentes sowie der Auswertung des Geburtsdatums. Für in Gaststät-
ten aufgestellte Automaten gibt es eine ZIGGI-Karte. Ähnlich wie die ec-
Karte enthält auch diese einen Chip. Darauf ist jedoch kein Jugendschutz-
merkmal, sondern lediglich ein Code gespeichert, der ausschließlich die 
Automaten in diesem Restaurant oder in dieser Kneipe freischaltet. Verant-
wortlich dafür, dass dies nicht in die Hände von Jugendlichen gerät, sind der 
Betreiber bzw. die Betreiberin und/oder seine dort arbeitenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Bisher liegen der Landesregierung keine Angaben 
über missbräuchliche Nutzung von Automaten vor.  
 
Frage 8. b) Den Verkauf von Tabakwaren und alkoholischen Getränken in Gaststätten und 

sonstigen Verkaufsstellen? 
 

Beim Verkauf von Tabakwaren und alkoholischen Getränken in Gaststätten 
und sonstigen Verkaufsstellen finden regelmäßige Kontrollen durch die zu-
ständigen Behörden statt. Der überwiegende Teil der Verkaufsstellen hält 
sich an die jugendschutzrechtlichen Regelungen. 
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Frage 8. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zur Wirksamkeit des Jugendschutzes 
im Hinblick auf: 

 a) Den Verkauf von Tabakwaren an Automaten? 
 b) Den Verkauf von Tabakwaren und alkoholischen Getränken in Gaststätten und 

sonstigen Verkaufsstellen? 
 Welchen Handlungsbedarf leitet die Landesregierung aus diesen Erkenntnis-

sen ab? 
 

Insgesamt wird kein zusätzlicher Handlungsbedarf gesehen. 
 
 
Frage 9. Welche konkreten Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um: 
 a) Das Suchtrisiko bei Jugendlichen in Bezug auf alkoholische Getränke und Ta-

bak-Drogen zu verringern? 
 

Für die Landesregierung hat Suchtprävention einen sehr hohen Stellenwert. 
Deswegen stellt das HSM den 21 Landkreisen und fünf kreisfreien Städten 
im Rahmen der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen Haus-
haltsmittel für den Bereich Suchtprävention zur Verfügung. Durch Komple-
mentärmittel der jeweiligen Gebietskörperschaften ergänzt wird damit ein 
flächendeckendes Netzwerk suchtpräventiver Unterstützung und Information 
in allen Landkreisen und kreisfreien Städten finanziert. Die suchtpräventive 
Arbeit wird sichergestellt durch die Fachkräfte der hessischen Fachstellen 
für Suchtprävention, die in der Regel bei den Sucht- und Drogenberatungs-
stellen der freien Träger eingerichtet und mit hauptamtlichen Fachkräften 
besetzt sind.  
 
Im Vordergrund der Maßnahmen der hessischen Fachstellen für Suchtprä-
vention steht die Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Es wird 
das Ziel verfolgt, durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilität für suchtprä-
ventive Thematiken zu wecken und die regionalen Ressourcen zu vernetzen.  
 
Die Angebote der Fachkräfte für Suchtprävention bestehen aus differenzier-
ten und auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abgestimmten Modulen. Infor-
mationsveranstaltungen zu den Themen Sucht, Suchtursachen und Möglich-
keiten der Vorbeugung werden mit Eltern, Jugendeinrichtungen, Beschäfti-
gungsträgern, Hochschulen und anderen Einrichtungen der Sozialarbeit 
durchgeführt. Im Auftrag von öffentlichen Institutionen, Privatwirtschaft, 
Bildungswesen und Freizeitorganisationen erarbeiten die Fachstellen Kon-
zepte zur Suchtprävention. Gemeinsam mit den Auftraggebern führen sie 
konkrete Projekte durch. 
 
Im Jahr 2011 beschäftigten sich über 1.000 Maßnahmen der Fachstellen für 
Suchtprävention mit dem Thema Alkoholgefahren, über 400 Maßnahmen 
mit Cannabis und rund 350 Maßnahmen mit dem Thema Rauchen.  
 
Frage 9. b) Den hohen Anteil vor allem männlicher Jugendlicher mit riskanten Konsum-

mustern bei alkoholischen Drogen ("Rauschtrinken") und den in diesem Be-
reich steigenden Anteil weiblicher Jugendlicher zu senken? 

 

Auf die Beantwortung der Frage XVII 9 a und c wird verwiesen. 
 
Frage 9. c)  Dem Rauschtrinken Jugendlicher entgegenzuwirken? 
 

Das HSM bietet seit 2011 den 26 hessischen Landkreisen und kreisfreien 
Städten die Möglichkeit an, sich an dem hessenweiten Projekt "HaLT in 
Hessen" zu beteiligen. Pro Landkreis bzw. pro kreisfreier Stadt wird für 
drei Jahre eine jährliche Anschubfinanzierung in Höhe von 7.500 € zur Ver-
fügung gestellt. 
 
Bisher beteiligen sich die kreisfreien Städte Frankfurt, Darmstadt, Kassel, 
Offenbach und Wiesbaden sowie die Landkreise Offenbach, Hochtaunus, 
Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Rheingau-Taunus, Vogelsberg, 
Fulda, Werra-Meißner, Schwalm-Eder, Kassel, Lahn-Dill, Waldeck-
Frankenberg und Main-Taunus an dem Projekt. 
 
Die Leistungen der am Projekt teilnehmenden Suchtberatungsstellen werden 
von den hessischen gesetzlichen Krankenkassen sowie einigen privaten 
Krankenversicherungen nach einem festen Kostenschlüssel anteilig per Ein-
zelfallabrechnung erstattet. Zusätzlich sichern Mittel der teilnehmenden 
Landkreise und Kommunen die Durchführung des Projektes in Hessen.  
 
Die Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS) wurde mit der 
Durchführung und Koordinierung von "HaLT in Hessen" beauftragt. Eine 
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Projektkoordinierungsstelle in der HLS unterstützt die Aktivitäten vor Ort 
und sichert die Qualität des landesweiten Projektes. Fachliche Kooperations-
partner vor Ort sind die Einrichtungen der hessischen Suchthilfe sowie die 
kommunalen Gebietskörperschaften. 
 
"Halt" ist ein kommunaler Alkoholpräventionsansatz zur Frühintervention. 
Wissenschaftliche Expertisen belegen seit vielen Jahren, dass Suchtpräventi-
on nur dann effektiv und nachhaltig ist, wenn strukturelle Maßnahmen mit 
individuellen Ansätzen gemeinsam durchgeführt werden. Das Konzept von 
"HaLT" berücksichtigt diese wissenschaftliche Erkenntnis und basiert des-
halb auf zwei Säulen: 

- Der reaktive Baustein ist ein freiwilliges und zeitlich begrenztes Ge-
sprächsangebot für Jugendliche bzw. deren Eltern, das von den Beratern 
und Beraterinnen aus den lokalen Suchtberatungsstellen durchgeführt 
wird. 

- Der proaktive Baustein zielt auf den Aufbau von kommunal verankerten 
Präventionsnetzwerken ab, die im Vorfeld dem Phänomen des komatösen 
Rauschtrinkens entgegenwirken sollen (z.B. Einhaltung von Jugend-
schutzgesetzen, Hilfen bei Ausrichtung von Festen etc.). Zielgruppe ist 
die erwachsene Bevölkerung. 

 
Frage 9. d) Die Entwicklung zu einem niedrigeren Einstiegsalter beim Konsum welcher 

Drogen zu stoppen? 
 

Die verschiedenen Präventionsbemühungen zeigen Wirkung: Die aktuelle 
Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) mit Daten aus dem Jahr 2011 beschreibt, dass vor dem Hintergrund 
früherer Studien die aktuellen Zahlen der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen 
durchweg positiv zu bewerten sind:  
"Der Cannabiskonsum ist in dieser Altersgruppe im Jahr 2011 geringer ver-
breitet als noch 2001 bzw. 2004. Dies gilt für die Konsumerfahrung im Le-
ben, die 12-Monats- und die 30-Tage-Prävalenz als auch die Verbreitung des 
regelmäßigen Cannabiskonsums" (S. 61).  
 
Frage 9. e) Die Entwicklung zu riskanteren Mustern beim Konsum harter und weicher 

Drogen zu stoppen? 
 

In der hessischen Suchthilfe werden sowohl in niedrigschwelligen Hilfean-
geboten als auch in Suchtberatungsstellen Betroffene im Sinne einer "harm 
reduction" (Schadensminimierung) darüber aufgeklärt, wie riskante Konsum-
formen zu vermeiden sind. 
 
Im Rahmen der schulischen Suchtprävention werden einerseits sog. Lebens-
kompetenzprogramme eingesetzt ("Klasse 2000", "Erwachsen werden"), an-
dererseits werden suchtmittelspezifische Inhalte durch externe Kooperations-
partner (z.B. Jugendkoordinatoren/innen der Polizeipräsidien, Suchthilfeein-
richtungen, Landesärztekammer Hessen) an Schülerinnen und Schüler 
herangetragen. Hier sind vor allem die Aktionen "HaLT" (Hart am Limit) 
und "Hackedicht - Besser geht’s dir ohne!" zu nennen. Darüber hinaus betei-
ligen sich Schulen an dem bundesweiten Wettbewerb zur Förderung des 
Nichtrauchens im Zuge des Programms "Be smart - don’t start".  
 
Darüber hinaus unterstützt die hessische Polizei eine Vielzahl von präventi-
ven Maßnahmen und Projekten und nimmt Aufgaben im Rahmen des Ju-
gendschutzes wahr. Sie beteiligt sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit an der 
Umsetzung des Bündnisses, welches die Landesregierung mit den Kommu-
nen und dem Hotel- und Gaststättenverband zur Bekämpfung des Phänomens 
der sog. "Flatrate-Partys" und des "Koma-Saufens" geschlossen hat. Dabei 
geht es im Wesentlichen darum, diesen Partys sowie dem komatösen 
Rauschtrinken durch gemeinsame Maßnahmen bereits im Ansatz zu begeg-
nen und insbesondere kommerzielle Veranstaltungen, die auf unkontrollier-
ten Alkoholkonsum von Jugendlichen ausgerichtet sind, einzudämmen. Da-
bei sollen vor allem gemeinsame Kontroll- und Aufklärungsaktionen von Po-
lizei, kommunalen Ordnungsämtern, Schulen, Jugendämtern sowie der 
Gaststätten- und Gewerbeaufsicht im Bereich von Gaststätten und Diskothe-
ken erfolgen. Ergänzend dazu unterstützt die Polizei das Suchtpräventions-
projekt "Hart am Limit" (HaLT) als weiteren Baustein zur Bekämpfung von 
Alkoholmissbrauch durch Jugendliche und Kinder. Weiterhin führt die hessi-
sche Polizei im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den Jugendschutz regelmä-
ßig zusammen mit den Kommunen Jugendschutzkontrollen, z.B. in Gaststät-
ten und bei Festen durch.  



96 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

 
In allen hessischen Polizeipräsidien werden zudem präventive und repressive 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Alkohol im Straßenverkehr durchge-
führt. So klärt die Polizei regelmäßig umfassend über das Thema Alkohol im 
Straßenverkehr auf und führt begleitend repressive Maßnahmen durch. Bei-
spielhaft sei hier "Verkehrssicher in Mittelhessen" mit der Kampagne BOB 
genannt. BOB ist eine gemeinschaftliche Aktion zur Bekämpfung von Alko-
hol im Straßenverkehr und Teil des Projekts "Verkehrssicher in Mittelhes-
sen". Mit BOB wird diejenige Person bezeichnet, die sich verpflichtet, Ve-
rantwortung für andere zu übernehmen und sich unter Verzicht jeglichen 
Konsums von Alkohol bereit erklärt, Freunde und Bekannte sicher nach 
Hause zu fahren. BOB ist dabei keine Abkürzung, sondern ein prägnanter 
Name für die Aktion (siehe auch www.verkehrssicher-in-mittelhessen.de). 
An der Aktion beteiligen sich viele Gaststätten in der Form, dass die Person 
BOB ein kostenloses alkoholfreies Getränk erhält. BOB gibt sich dabei mit 
einem markanten gelben BOB-Schlüsselanhänger zu erkennen. 
 
Ein weiterer präventiver Baustein in diesem Zusammenhang ist das Projekt 
"Gelbe Karte", welches als Pilot mit den Fahrerlaubnisbehörden in Wiesba-
den und Fulda sowie der Stadt und dem Landkreis Gießen initiiert wurde. Es 
stellt eine eigenständige Maßnahme dar, die insbesondere auf junge Men-
schen abzielt und die bisherigen Präventionsaktivitäten Hessens in den Be-
reichen Alkohol/Drogen und Gewalt unterstützt. Personen, die in diesen 
Deliktsbereichen negativ auffallen, werden von der Polizei an die Fahrer-
laubnisbehörden gemeldet. Nach dortiger Prüfung des Sachverhalts versen-
den die Fahrerlaubnisbehörden Schreiben auf gelbem Papier (sog. "Gelbe 
Karte"), die die betreffenden Personen darüber informieren sollen, welche 
Folgen ihr Verhalten im Wiederholungsfall haben könnte (z.B. Verpflich-
tung zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU); Entzug der 
Fahrerlaubnis etc.). Bislang sind viele Betroffene, an die eine "Gelbe Karte" 
verschickt wurde, im Anschluss nicht mehr auffällig geworden.  
 
Zum Thema Drogen kann die Polizei gegenüber Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen sachlich über die gesetzlich geregelten Folgen des Umgangs 
mit legalen und illegalen Suchtstoffen informieren. Stoffkunde und Informa-
tionen zu Art und Weise von Drogenkonsum werden dagegen nur gegenüber 
Erwachsenen weitergegeben. Diese Informationsweitergabe erfolgt grund-
sätzlich an geeignete Multiplikatoren der zu beratenden Zielgruppe durch 
hierfür qualifizierte Polizeibeamtinnen und -beamte. Zudem halten die Poli-
zeidienststellen Informationsmaterial wie Flyer zum Thema Drogen bereit, 
und es finden sich auch Informationen auf der Homepage der hessischen Po-
lizei. 
 
Frage 10. Was plant oder unternimmt die Landesregierung, um das Suchtrisiko bei Jugendli-

chen bezüglich Computerspielen sowie Spielen mit Spielkonsolen zu verringern? 
 

Wie in dem 4. Suchtbericht für das Land Hessen (Dez. 2011) dargestellt, 
unterstützt die Landesregierung verschiedene Präventionsaktivitäten bezogen 
auf ein mögliches Suchtrisiko bei Computerspielen und der Nutzung von 
Spielkonsolen. So wird von der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen 
(HLS) mit finanzieller Unterstützung der Techniker Krankenkasse Hessen 
seit 2008 das Projekt Netz mit Web-Fehlern?® durchgeführt. Das Projekt be-
schäftigt sich mit dem Phänomen der Computer- und Internetsucht. 
 
Bei der praktischen Umsetzung kooperiert die HLS mit den Fachstellen für 
Suchtprävention und den Suchtberatungsstellen der Träger der Freien Wohl-
fahrtspflege.  
 
Die Ziele des Projektes sind: 

- Betroffene und Angehörige in Hessen für das Thema zu sensibilisieren, 

- Beraterinnen und Berater aus der Suchthilfe zu qualifizieren, um adäqua-
te professionelle Hilfen für Betroffene und deren Angehörige bereitstel-
len zu können, 

- Informationen zur Selbsthilfearbeit im Bereich "Internetsucht" zu erar-
beiten sowie 

- Wege zur Gründung von Selbsthilfeinitiativen aufzuzeigen und in den 
Anfängen zu betreuen. 
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Durch das Projekt "Netz mit Webfehlern?®" wurde in Hessen das Thema 
Computer- und Internetsucht in das Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung 
getragen. Die Schwelle für Betroffene, sich an Beratungsstellen zu wenden, 
konnte abgesenkt werden. Dazu beigetragen hat auch, dass inzwischen von 
den von der HLS erstellten Informationsmaterialien für Eltern und Jugendli-
che mehrere 10.000 Exemplare abgerufen wurden. 
 
Pro Jahr werden im Bereich der Prävention hessenweit bis zu 30 regionale 
Informationsveranstaltungen, Medienkompetenzseminare, Fortbildungen und 
Medienfachtage für Eltern/Angehörige, Kinder/Jugendliche und für Lehrer 
und Lehrerinnen zur Sensibilisierung für das Thema realisiert. Bei einem 
großen Teil der Veranstaltungen kooperierte die HLS mit den regionalen 
Fachstellen für Suchtprävention. 
 
Im Rahmen der Projektarbeit wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
hessischen Suchtberatungsstellen in Fortbildungen mit den Besonderheiten 
des problematischen Internet- und PC-Gebrauchs geschult. Inzwischen gibt 
es in Hessen etwa 30 Suchtberatungsstellen, die auch zu den Problemfeldern 
des problematischen Internet- und PC-Gebrauchs Unterstützung anbieten. 
 
Darüber hinaus gibt es drei spezialisierte Beratungsangebote in Hessen: 
 
ReSeT: 

"ReSet" wurde als ein Projekt der Fachberatungen für Verhaltenssüchte in 
der Jugendberatung und Suchthilfe Am Merianplatz in Frankfurt am Main 
und im Suchthilfezentrum Wiesbaden Ende 2009 eingeführt. In erster Linie 
wird dieses Angebot von exzessiven Internet- und Mediennutzenden in An-
spruch genommen. 
 
go onLiFE: 

Mit "go onLiFE" ist ein 2010 von der Sucht- und Drogenberatung des Dia-
konischen Werks Oberhessen initiiertes Projekt in Mittelhessen (Marburg), 
das Hilfen bei problematischem Medienkonsum anbietet. Bei "go onLiFE” 
werden Präventionsmaßnahmen (z.B. Elternabende, Medienworkshops), 
Frühintervention sowie Beratung und Behandlung für problematische Me-
diennutzerinnen und -nutzer angeboten. Das Projekt wendet sich primär an 
Kinder, Jugendliche und Eltern sowie an Institutionen, die mit Erziehung 
und Bildung beauftragt sind. Eine Vernetzung auf lokaler und regionaler 
Ebene wurde begonnen. 
 
Real life: 

Projekt zur Vermittlung von Medienkompetenz und Medienschutz des Dia-
konischen Werkes Kassel, Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie. 
 
Darüber hinaus existieren für Schulen unterschiedliche Materialien in Form 
von Broschüren, Internetseiten und Link-Sammlungen sowie Fortbildungs-
angebote für Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Eltern.  
 
Eltern spielen bei der häuslichen Freizeitgestaltung und beim jugendlichen 
Medienkonsum eine bedeutende Rolle. Derzeit wird deshalb an einer Inten-
sivierung der Fortbildungen für Eltern und der Etablierung von peer-to-peer-
Angeboten für Jugendliche gearbeitet. In schweren Einzelfällen bedarf es in-
tensiver Beratung und der Kooperation mit suchtspezifischen Einrichtungen. 
 
Frage 11. Welche Daten liegen der Landesregierung über die Entwicklung psychischer, 

psychosomatischer und neurologischer Auffälligkeiten unter Jugendlichen vor 
(aufgeschlüsselt nach Art der Auffälligkeit, Geschlecht, Alter und Migrations-
hintergrund)? 

 Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, ob die Probleme rechtzeitig er-
kannt und angemessen behandelt werden? 

 Wenn ja, welche und welchen Handlungsbedarf leitet die Landesregierung daraus 
ab? 

 

Der Landesregierung liegen keine Daten hinsichtlich psychischer, psycho-
somatischer und neurologischer Auffälligkeiten unter Jugendlichen (aufge-
schlüsselt nach Art der Auffälligkeit, Geschlecht, Alter und Migrations-
hintergrund) vor.  
 
Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter lassen sich statistisch 
kaum exakt ermitteln. Aus diesem Grund divergieren einschlägige epidemio-
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logische Studien in ihren Aussagen zur Jahresprävalenz in einer Bandbreite 
zwischen 7 und 20 v.H.. Unbeschadet dessen gehen Praktikerinnen und 
Praktiker der Kinder- und Jugendpsychiatrie tendenziell von einer Zunahme 
klinisch relevanter Störungsbilder aus. Das vom Bundesministerium für 
Gesundheit mit der Erstellung eines Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 
(KiGGS) beauftragte Robert-Koch-Institut hat im Rahmen einer 2003 bis 
2006 durchgeführten Erhebung ermittelt, dass bei rund 22 v.H. der Kinder 
und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten vorliegen. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass in diesem Ausmaß auch eine medizinisch-psychiatrische 
Behandlungsbedürftigkeit besteht.  
 
Laut Ergebnissen der KiGGS-Studie (s.o.) wird das Auftreten psychischer 
Auffälligkeiten bei Familien mit niedrigem sozioökonomischem Statut signi-
fikant häufiger (Oberschicht: 16,4 v.H.; Mittelschicht: 20,9 v.H.; Unter-
schicht: 31,3 v.H.). Die 6-Monats-Prävalenzraten psychischer Störungen im 
Kindes- und Jugendalter liegen bei 17,2 v.H.. Davon entfallen 9,8 v.H. auf 
Angststörungen, 7,5 v.H. auf externalisierende Störungen und 5,9 v.H. auf 
depressive Störungen. 
 
Angststörungen sind danach die häufigsten psychischen Erkrankungen. Im 
Kindesalter dominieren Trennungsangst und Überängstlichkeit. Mit der Pu-
bertät treten soziale Phobie und Agoraphobie sowie Panikstörungen beson-
ders häufig auf. 
 
Externalisierende Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkran-
kungen im Kindesalter. Dabei dominieren Störungen des Sozialverhaltens 
(zwei Drittel der externalisierenden Störungen) und hyperkinetische Störun-
gen wie z.B. ADHS. Diese werden besonders oft chronisch und haben gra-
vierende Konsequenzen für die schulische und berufliche Laufbahn. 
 
Depressive Störungen sind im Kindesalter eher selten und nehmen erst im 
Jugendalter deutlich zu. Depressive Jugendliche sind stärker suizidgefährdet 
und bleiben regelmäßig in ihrer psychosozialen sowie der schulischen Ent-
wicklung zurück. 
 
Empirisch gesicherte Kriterien zur Einschätzung des psychosozialen Risikos 
sind: 

1. Niedriges Bildungsniveau der Eltern (keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung), 

2. Beengte Wohnverhältnisse (> 0,1 Personen/Raum bzw. ≤50 m² Ge-
samtwohnfläche), 

3. Psychische Störungen der Eltern (gemäß gesicherter Diagnose), 

4. Kriminalität/Herkunft aus zerrütteten familiären Verhältnissen (aus 
Anamnese der Eltern), 

5. Eheliche Disharmonie (häufiger und lang anhaltender Streit, Tren-
nung, emotionale Kühle), 

6. Frühe Elternschaft (Alter ≤18 Jahre bei Geburt bzw. Dauer der 
Partnerschaft < 6 Monate bei Konzeption), 

7. Ein-Eltern-Familie (bei Geburt des Kindes), 

8. Unerwünschte Schwangerschaft (von Seiten der Mutter und/oder des 
Vaters), 

9. Mangelnde soziale Integration und Unterstützung (wenig soziale Kon-
takte und wenig Hilfe bei der Betreuung des Kindes), 

10. Ausgeprägte chronische Schwierigkeiten (mit einer Dauer von mehr 
als einem Jahr, wie z.B. Arbeitslosigkeit, chronische Krankheit) und 

11. Mangelnde Bewältigungsfähigkeiten (im Umgang mit den Lebens-
ereignissen des letzten Jahres wie z.B. Verleugnung, Rückzug, Re-
signation, Dramatisierung). 

 
Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey hat vor allem gezeigt, dass im 
Rahmen des allgemeinen Wandels des Krankheitsspektrums (auch) bei der 
Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ein Phänomen in Erscheinung 
tritt, das als "neue Morbidität" bezeichnet wird. Gemeint ist damit (auch) ei-
ne Verschiebung von den somatischen zu den psychischen Störungen. Dabei 
geht es insbesondere um Angststörungen, Depressionen, Entwicklungs- und 
Verhaltensstörungen wie z.B. Lernstörungen, Aufmerksamkeits- und Aktivi-
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tätsstörungen, emotionale Auffälligkeiten, Störungen des Sozialverhaltens, 
Gewaltbereitschaft sowie Alkohol- und Drogenkonsum. Die "neue Morbidi-
tät" wird zu einem großen Teil von Störungen der Entwicklung, der Emo-
tionalität und des Sozialverhaltens bestimmt.  
 
Nach dem KiGGS treten Auffälligkeiten des Erlebens und Verhaltens bei 10 
bis 20 v.H. der Kinder- und Jugendlichen auf, wobei bei einem bedeutenden 
Anteil der psychisch auffälligen Kinder und Jugendlicher eine chronische 
Störung angenommen werden muss. Oft sind auch die gesamte Familie und 
das engere Umfeld betroffen.  
 
Nach Angaben aus der Praxis der Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickeln 
rund 18 v.H. der Kinder und Jugendlichen belastende psychische oder 
psychosomatische Symptome. Ca. 5 v.H. leiden an behandlungsbedürftigen 
psychischen Erkrankungen, einige davon in dem Maße, dass eine ambulante 
Behandlung nicht ausreicht. Diese Einschätzung wird auch durch entspre-
chende Fallzahlsteigerungen unterlegt. Die im KiGGS erfassten Eckdaten 
wurden im Rahmen einer zusätzlichen Studie zur psychischen Gesundheit - 
der BELLA-Studie - ergänzt und vertieft. Als spezifische psychische Auffäl-
ligkeiten traten Ängste bei 10 v.H., Störungen des Sozialverhaltens bei 
7,6 v.H. sowie Depressionen bei 5,4 v.H. der Kinder und Jugendlichen auf. 
 
Die Landesregierung geht davon aus, dass durch erhöhte Aufmerksamkeit 
sowie gestiegene Professionalität die Probleme in der Regel rechtzeitig er-
kannt und behandelt werden. Es bestehen jedoch Probleme in der ambulan-
ten kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung, da es zu wenige nieder-
gelassene Kinder- und Jugendpsychiater gibt. Dies unterliegt aber nicht der 
Steuerungskompetenz des Landes, sondern ist Angelegenheit der Selbstver-
waltung. Durch die Erhöhung der stationären und teilstationären Kapazitäten 
hat die Landesregierung dem gestiegenen Bedarf Rechnung getragen. 
 
Mit Blick auf den Personenkreis der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
ge (umF) ist bekannt, dass ein großer Teil unter traumatischen Erlebnissen 
leidet, die sie im Heimatland und/oder auf der Flucht erlitten haben. Belast-
bares Zahlenmaterial liegt allerdings nicht vor und kann derzeit auch nicht 
ohne erheblichen Verwaltungsaufwand zur Verfügung gestellt werden. Je-
doch wurden Einschätzungen seitens der beiden Clearingstellen Frankfurt 
am Main und Gießen getroffen. Dort geht man davon aus, dass durchschnitt-
lich bei 65 bis 70 v.H. der im letzten Jahr eingereisten umF mindestens Be-
ratungsbedarf und / oder Therapiebedarf besteht. Damit ist der Bedarf er-
heblich gestiegen und kann mit den derzeit vorhandenen Möglichkeiten nicht 
abgedeckt werden.  
 
Bezüglich der Auffälligkeiten bei den Kindern und Jugendlichen wurden fol-
gende Problematiken bzw. Krankheiten festgestellt: Essstörungen, Schlafstö-
rungen, Schmerzen jeglicher Art ohne genaue Ursache, diverse Angstzu-
stände, Aggressivität, Gewaltbereitschaft, Depressionen, Alkoholsucht, 
Drogensucht usw. Teilweise entstehen Krankheiten durch nicht behandelte 
Traumata. 
 
Hinsichtlich der Behandlung muss differenziert werden zwischen Beratungs-
bedarf, Therapiebedarf und Möglichkeiten der Krisenintervention. In Hessen 
durchlaufen umF regelhaft ein Clearingverfahren und sind zu diesem Zweck 
in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht. Das Clearingverfahren dient u.a. 
dazu, entsprechenden Bedarf zu erkennen und entsprechende Schritte einzu-
leiten. Dies geschieht durch die Clearer in Zusammenarbeit mit den Jugend-
hilfeeinrichtungen und den Ärzten, welche die Erstuntersuchung nach der 
Einreise vornehmen.  
 
Während der Clearingphase ist es oftmals ausreichend, ein erstes Beratungs-
gespräch anbieten zu können, zumal die Traumatisierung sich zu ganz unter-
schiedlichen Zeitpunkten äußert. Therapien werden dann zumeist im weite-
ren Verlauf des Aufenthalts - nämlich der Anschlussunterbringung in den 
hessischen Gebietskörperschaften nach Beendigung der Clearingphase - 
durchgeführt, da der tatsächliche Bedarf häufig auch erst dann diagnostiziert 
werden kann. Eine Therapie vor Ort durch ausgewiesene Fachkräfte ist am 
sinnvollsten. 
 
In Hessen gewährleisten primär zwei Zentren bzw. Organisationen die Bera-
tung bzw. therapeutische Betreuung von umF und zwar der Frankfurter Ar-
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beitskreis Trauma und Exil e.V. (FATRA) und das evangelische Zentrum 
für Beratung und Therapie in Frankfurt am Main. Desweiteren sind ver-
schiedene niedergelassene Kinder- und Jugendpsychologinnen und -
psychologen bzw. Ärztinnen und Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
diesem Bereich tätig. Falls erforderlich, erfolgt eine Unterbringung in ent-
sprechenden Fachkliniken.  
 
Das HSM hat insbesondere den Bedarf im Beratungsbereich erkannt. Daher 
wird seit 1. Januar 2012 ein Projekt bei FATRA e.V. in Frankfurt/Main zur 
Beratung von umF mit posttraumatischen Belastungsstörungen gefördert.  
 
Frage 12. In wie weit sieht die Landesregierung Möglichkeiten, den Ursachen der psychi-

schen Erkrankungen entgegenzuwirken? 
 

Die Ursachen für psychische Erkrankungen sind vielfältig. Stabile Lebens-
verhältnisse, verlässliche Beziehungen sowie die Erfahrung von Selbstwirk-
samkeit dienen dazu, das Risiko einer psychischen Erkrankung zu minimie-
ren. 
 
Frage 13. In wie weit muss die Zusammenarbeit von Akteuren und Institutionen der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie mit denen der Jugendhilfe, den Schulen und der Familien-
hilfe verbessert und die Lebenssituation der betroffenen Familien in die psychoso-
ziale Versorgung stärker einbezogen und berücksichtigt werden? 

 

Der Anteil der Jugendlichen mit komplexem Hilfebedarf ist steigend. Dies 
bedeutet, dass Jugendliche in mehreren Hilfesystemen gleichzeitig betreut 
werden. Das HSM hat auf regionaler Ebene eine Vielzahl von Kooperati-
onsprojekten zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie unterstützt sowie 
entsprechende Fachtagungen durchgeführt. 
 
Die steigenden Zahlen an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit 
Traumata erfordern zusätzliche Unterbringungsplätze. Im letzten Jahr sind 
rund 100 neue Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen in Hessen für umF ent-
standen - teilweise in neuen Einrichtungen. Das entsprechende Fachpersonal 
ist jedoch nicht vorbereitet auf die Erfordernisse der Traumapädagogik und 
benötigt daher entsprechende Schulungen. FATRA e.V. hat in diesem 
Zusammenhang gefördert durch die "Aktion Mensch" mit einem 3-Jahres-
projekt begonnen. Auf Grundlage psychotraumatologischer Kenntnisse und 
pädagogischer Methoden sollen - gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften 
aus den Jugendhilfeeinrichtungen - in einer Projektgruppe traumapädago-
gische Ansätze und Methoden erarbeitet werden. Das Ziel hierbei ist, den 
fachlichen Handlungsspielraum zu erweitern und die Problemlagen von umF 
besser einordnen und der Versorgung anpassen zu können. Begleitet wird 
dieses Vorhaben durch Angebote wie Einzelgespräche für umF und deren 
pädagogische Betreuerinnen und Betreuer in einer sozialpädagogischen Kin-
der- und Jugendsprechstunde. 
 
Zu gegebener Zeit werden die Ergebnisse des Projektes veröffentlicht wer-
den. Dies wäre dann der Zeitpunkt, gemeinsam mit den Jugendämtern und 
den Trägern der entsprechenden Einrichtungen zu beraten, inwieweit die Er-
kenntnisse Eingang in bestehende bzw. künftige Qualitäts- und Leistungs-
entwicklungsvereinbarungen finden könnten. Darüber hinaus wäre es wün-
schenswert, Angebote, wie sie z.B. FATRA e.V. im Rhein-Main-Gebiet 
vorhält, auch in Nordhessen zu etablieren. Somit sollte das langfristige Ziel 
gemeinsamer Bemühungen sein, ein Netzwerk zu errichten, um den trauma-
tisierten Kindern und Jugendlichen gezielte Hilfen anbieten zu können und 
die Bedarfe abzudecken. 
 
Frage 14. Wie kann dem zunehmenden Gebrauch und den damit verbundenen negativen Fol-

gen von Psychopharmaka entgegengewirkt werden? 
 

Die Frage der Verordnung von Psychopharmaka obliegt den Ärzten.  
 
Frage 15. Wie viele Jugendliche in Hessen leiden an 
 a) Magersucht, 
 b) Binge-Eating-Störung, 
 c) Sonstige Essstörunge? 
 Aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und sozialem Hintergrund. 

 
Im Gesundheitsbericht Hessen 2011 wird das Thema Essstörungen behan-
delt. Detailliertere Angaben auch zu Präventions- und Unterstützungsange-
boten befinden sich im Vierten Suchtbericht für das Land Hessen 
(www.hsm.hessen.de).  
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Gemäß der KiGSS Studie des RKI werden die folgenden Kernaussagen ge-
macht: 

- Mehr als ein Fünftel (22 v.H.) der Kinder und Jugendlichen im Alter von 
11 bis 17 Jahren leiden an Essstörungen (5,2 v.H. Jungen, 28,9 v.H. 
Mädchen).  

- Essstörungen sind deutlich häufiger in sozial benachteiligten Schichten: 
sozioökonomischer Status Hoch: 13,2 v.H., mittel 19,1 v.H., niedrig: 
28.3 v.H. 

- Jugendliche mit Migrationshintergrund sind häufiger betroffen (30,1 v.H. 
versus 18,5 v.H.). 

 
 Siehe Anlage 34 
 
Durch diese sich von den objektiven Werten unterscheidende Selbsteinschät-
zung sind die KiGSS- und die HBSC-Studie nur bedingt vergleichbar: Unter 
normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen fanden sich zum Beispiel 29 
v.H. zu dick und 15 v.H. zu dünn.  
 
 Siehe Anlage 35 
 
Eine Aufgliederung der Essstörungen wie in der Anfrage (A-D) vorgesehen 
wird weder im Hessischen Gesundheitsbericht noch im Suchtbericht vorge-
nommen. 
 
Im Vierten Hessischen Suchtbericht wird in Kapitel 5.1 - Hilfen für Sucht-
kranke - auf Essstörungen eingegangen. Essstörungen sind als eine psycho-
somatische Erkrankung mit Suchtcharakter einzuordnen.  
 
Darüber hinaus liegen die folgenden Daten aus zwei Beratungsstellungen zu 
Essstörungen (Kabera Kassel und Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen) 
sowie gesammelte Zahlen aus Suchtberatungsstellen vor:  
 
 Siehe Anlage 36 (1 bis 2) 
 
Frage 16. Wie viele Jugendliche in Hessen leiden an Übergewicht? 
 Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Präventionsar-

beit zum Thema Übergesicht weiterzubringen? 
 Hat die Landesregierung dabei vor, auf die Wechselwirkung zwischen Ernährungs-, 

Bewegungs- und Stressverhalten einzugehen? 
 

In den Schulklassen 5, 7 und 9 sind in der hessischen HBSC-Studie 9 v.H. 
Mädchen und 13,9 v.H. Jungen nach den Referenzperzentilen von 
Kromeyer-Hauschild et al. übergewichtig oder adipös.  
 
Ein Unsicherheitsfaktor ist, dass die Körperdaten in der HBSC-Studie nicht 
gemessen, sondern erfragt werden.  
 
 Siehe Anlage 37 
 
Nach diesen Daten weisen insbesondere die hessischen Jungen eine hohe 
Prävalenz auf.  
 
Im Rahmen der Landeskonferenz Kinder&Jugendliche mit dem Titel 
"Gesundheit in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen stärken!" 
wurden in den Foren integrale Präventionsangebote vorgestellt und diskutiert 
werden, die auf das Zusammenspiel von Bewegungsmangel, Ernährungsver-
halten und psychischer Gesundheit eingehen. Dadurch wurde den hessischen 
Trägern ermöglicht, Erfahrungen auszutauschen und die jeweiligen Pro-
gramme zu verbessern. Vielfältige Träger wie der Landesportbund Hessen, 
die Verbraucherzentralen, Krankenkassen, Lions Quest aber auch die Lan-
desregierung mit dem Programm Schule & Gesundheit sind in diesem The-
menbereich aktiv. Eine Auswahl solcher Projekte wird im Gesundheitsbe-
richt Hessen 2011 beschrieben. 
 
Frage 17. Wie viele Schulen in Hessen bieten eine gesunde Mittagsverpflegung bzw. ein ge-

sundes Pausenfrühstück an? 
 Wie viele Schulen in Hessen davon sind als "Gut-Drauf"-Schulen zertifiziert? 
 

Alle zum Schuljahr 2012/13 im Ganztagsprogramm des Landes arbeitenden 
Schulen der Grundstufe, Sekundarstufe I und der Förderschulen sind laut der 
Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen verpflichtet, an den Tagen mit 
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Nachmittagsangeboten ein warmes Mittagessen anzubieten. Hierzu ver-
pflichten sich die Schulträger bei der Aufnahme der Schulen in das Landes-
programm. Das Mittagessensangebot kann sehr unterschiedlich organisiert 
sein. Es kann durch einen externen Caterer angeboten, an der Schule frisch 
zubereitet oder im Cook-and-Chill-Verfahren vorbereitet und vor Ort fertig 
gegart werden. Dabei achten die Schulträger im Benehmen mit den Schulen 
und ihren Erziehungszielen darauf, dass das angebotene Essen den Vorgaben 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) entspricht. Die Frage ei-
nes gesunden Pausenfrühstücks obliegt jeder Schule in Absprache zwischen 
Lehrkräften und Eltern und ist unter dem Stichwort "Schule & Gesundheit" 
bei vielen Schulen im Schulcurriculum verankert. 
 
Das Angebot und die Ausgestaltung der schulischen Mittagsverpflegung so-
wie des Frühstücksangebots liegen in den Zuständigkeiten der Schulträger 
und der Schulen. Deshalb können hierüber keine zahlenmäßigen Angaben 
vorgelegt werden.  
 
In Hessen gibt es keine als "Gut drauf" zertifizierte Schule. Vielmehr lassen 
sich Schulen nach den Gesundheitsqualitäten und -kriterien von "Schule & 
Gesundheit" zertifizieren (siehe auch oben). Diese Kriterien sind mit den 
Qualitätskriterien zur Schulentwicklung abgestimmt und somit auch Teil der 
Schulinspektion. 
 
Frage 18. Ist die Landesregierung der Meinung, dass Gesundheits- und Ernährungsaufklä-

rung fest in die Lehr- und Ausbildungspläne aufgenommen werden soll? 
 Wenn nicht, warum nicht? 
 

Die Landesregierung vertritt die Ansicht, dass Gesundheitsbildung/Gesund-
heitserziehung/Gesundheitsaufklärung fächerübergreifend zu konzipieren 
und zu realisieren ist. Hierzu können zahlreiche Unterrichtsfächer einen 
"aufklärenden, informierenden" Anteil beitragen. Das wesentliche Element 
der Gesundheitsförderung besteht jedoch darin, auch das jeweilige Lebens-
umfeld (Setting) so zu gestalten, dass Erfahrungen mit Gesundheit gesam-
melt und in das jeweilige Verhalten integriert werden können. Dies kann 
nicht von einem Fach allein geleistet werden. 
 
Frage 19. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Einführung von Nährstoffprofilen 

auf Lebensmittelverpackungen einen Beitrag zur Steuerung eines gesunden Ernäh-
rungsverhaltens fördert und somit vor allem auch Jugendlichen eine schnelle 
Orientierung sowie den Zugang zu einer gesunden Lebensmittelauswahl erleich-
tert? 

 Wie begründet sie ihre Entscheidung? 
 

Unter dem Begriff "Nährstoff- oder Nährwertprofil" versteht man die cha-
rakteristische Nährstoffzusammensetzung eines Lebensmittels. Die Einhal-
tung bestimmter Nährwertprofile ist gemäß der rechtlichen Vorgaben der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Anga-
ben über Lebensmittel die Voraussetzung für nährwert- und gesundheitsbe-
zogene Werbeaussagen auf Lebensmitteln. Diese Nährwertprofile sollen 
sicherstellen, dass Lebensmittel, die mit positiven nährwert- und gesund-
heitsbezogenen Aussagen beworben werden, nicht gleichzeitig reich an 
Nährstoffen sind, deren übermäßiger Verzehr mit negativen Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit in Verbindung gebracht wird. Sie sind nicht 
als Information für den Verbraucher gedacht und ersetzen nicht die gesetzli-
che Nährwertkennzeichnung.  
 
Die Landesregierung begrüßt die Verknüpfung der Zulässigkeit von nähr-
wert- bzw. gesundheitsbezogenen Werbeaussagen mit dem Nährwertprofil 
eines Lebensmittels, um so die Verbraucher vor möglicherweise irreführen-
den Angaben zu schützen.  
 
Frage 20. In welchem Rahmen und mit welchen Maßnahmen plant die Landesregierung Ju-

gendliche zu einer gesunden, selbstbestimmten, eigenverantwortlichen sexuellen 
Entwicklung zu fördern und zu begleiten? 

 

Sexualerziehung findet auf der Basis des gültigen Lehrplans statt [Lehrplan 
Sexualerziehung vom 1. Oktober 2007 (267. Verordnung über Lehrpläne 
vom 20. September 2007)]. Darüber hinaus stehen Lehrkräften die Veröf-
fentlichungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
sowie die hessische Handreichung zur Sexualerziehung zur Verfügung. 
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Frage 21. Welche Unterstützung bietet die Landesregierung Mädchen und Jungen, die se-
xuelle und/oder häusliche Gewalt erfahren? 

 

In vielen hessischen Kreisen und Kommunen gibt es Beratungsstellen gegen 
sexuelle Gewalt (z.B. Wildwasser e.V. oder Kinderschutzbund e.V.). Das 
Hessische Sozialministerium wendet für die finanzielle Unterstützung dieser 
Beratungsstellen jährlich rund 380.000 € auf. Diese Haushaltsmittel sind seit 
2005 Bestandteil des Kommunalisierungsbudgets und werden den hessischen 
Kommunen und Kreisen für die Förderung zur Verfügung gestellt. 
2012 hat die Landesregierung den Aktionsplan zur Prävention von sexualisier-
ter Gewalt in Institutionen beschlossen, der auf den Empfehlungen der AG IX 
des Landespräventionsrats beruht. Der Aktionsplan bündelt eine Fülle von 
Maßnahmen aus den Arbeitsbereichen des Hessischen Sozialministeriums, des 
Justiz-, Kultus- und Innenministeriums (siehe www.familienatlas.de). In der 
Umsetzung des Aktionsplans wurden z.B. vom HSM die Fortbildungsangebo-
te für soziale Fachkräfte erheblich ausgeweitet (100.000 €) jährlich. Diese 
Fortbildungen werden stark nachgefragt; sie sollen auch 2013 / 2014 fortge-
setzt werden. 
Das HMdJIE unterstützt mit 660.200 € jährlich sieben hessische Opferhilfe-
vereine in den Landgerichtsbezirken Frankfurt, Gießen, Hanau, Kassel, 
Limburg, Darmstadt, Wiesbaden, die Opfer von Straftaten beraten und 
ggfls. an spezialisierte Beratungsstellen weitervermitteln. 
 
Frage 21. Welche Unterstützung bietet die Landesregierung Mädchen und Jungen, die se-

xuelle und/oder häusliche Gewalt erfahren? 
 Welchen Beitrag leistet die Landesregierung zur Präventions-, Interventionsarbeit 

und Täterarbeit? 
 

Interventionsarbeit:  

Das HMdJIE leistet Interventionsarbeit durch die Schaffung von Sonderde-
zernaten in den Staatsanwaltschaften und Sonderzuständigkeiten bei den Ge-
richten für Jugendschutzsachen und häusliche Gewalt. Die hierdurch ge-
währleisteten spezialisierten Kenntnisse fördern eine effektive Strafverfol-
gung, einen professionellen Umgang mit den Betroffenen und den vernet-
zenden Kontakt mit den beteiligten Stellen. 
Der Opferschutz im Strafverfahren wird darüber hinaus gewährleistet durch 
mit professionellen Fachkräften besetzte Zeugenzimmer in sechs von neun 
Landgerichtsbezirken, durch die eine psychosoziale Betreuung der Opfer-
zeuginnen und -zeugen gewährleistet ist. In den personell nicht besetzten 
Zeugenzimmern ist eine Betreuung über externe Beratungsstellen möglich. 
Dies bewirkt, dass - insbesondere auch minderjährige - Zeuginnen und Zeu-
gen vor und nach ihrer Vernehmung einen ruhigen Schutzraum haben und 
ein Zusammentreffen mit den Angeklagten auf dem Gerichtsflur vermieden 
wird. 
 
Darüber hinaus wurden kindgerechte Videovernehmungszimmer eingerich-
tet, um Mehrfachvernehmungen bei Opferzeuginnen und -zeugen so weit 
wie möglich zu vermeiden. Zuletzt wurde ein durch die "Hänsel & Gretel-
Stiftung" finanziertes Videovernehmungszimmer am 26. April 2011 im Ju-
stizzentrum Darmstadt eröffnet.  
 
Darüber hinaus bestehen für die Bereiche der sexuellen und häuslichen Ge-
walt Fortbildungsangebote für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte durch die Justizakademie. 
 
Präventionsarbeit und Täterarbeit als Präventionsarbeit: 

Das HMdJIE geht präventiv sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene 
gegen sexuelle und häusliche Gewalt gegen Minderjährige vor. 
 
Landesebene: 

Die Sachverständigenkommission für Kriminalprävention der Hessischen 
Landesregierung (Landespräventionsrat) ist bei dem HMdJIE angesiedelt, 
welches die Geschäftsführung wahrnimmt. Dessen Arbeitsgruppe "Vernach-
lässigung von Kindern" hat in 2010 einen Empfehlungskatalog präventiver 
Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
vorgelegt, auf dessen Grundlage sie einen ausführlichen Entwurf für einen 
"Aktionsplan des Landes Hessen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt in Institutionen" erarbeitet hat. Auf Basis der Empfehl-
ungen wurde durch die Landesregierung am 16. April 2012 ein entsprechen-
der Aktionsplan beschlossen. 
 



104 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

Daneben berät die Arbeitsgruppe "Häusliche Gewalt" die Landesregierung 
im Hinblick auf die Prävention von häuslicher Gewalt. Auf ihre Empfehlun-
gen geht der "Aktionsplan des Landes Hessen zur Bekämpfung der Gewalt 
im häuslichen Bereich" zurück, dessen 2. Fassung am 12. September 2011 
durch die Landesregierung verabschiedet wurde. Die Belange der von häus-
licher Gewalt mitbetroffenen Kinder sind berücksichtigt. Die Arbeitsgruppe 
ist daneben Sachverständigenbeirat der im HMdJIE angesiedelten Landes-
koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt. Diese klärt durch Öffentlich-
keitsarbeit auf und vernetzt die mit der Problematik professionell befassten 
Stellen, denn nationale und internationale Erfahrungen belegen, dass Erfolge 
bei der Bekämpfung von häuslicher Gewalt nur in einer engen interdiszipli-
nären Zusammenarbeit zu erringen sind. 
 
Die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt gibt bereits in der 2. 
Auflage 2010 den "Wegweiser für die Beratung von Männern mit Gewalt-
problemen" heraus, dem entsprechende Täterberatungsstellen zu entnehmen 
sind. Sie hat auch verschiedene Fachtagungen zu dem Thema Täterberatung 
und Kooperation von Frauen- und Täterberatungsstellen mit Blick auf die 
mitbetroffenen Kinder veranstaltet (2008/2011).  
 
Das HMdJIE hat von 2007 bis 2011 Täterberatungsstellen aus Lottomitteln 
in nachstehender Höhe gefördert: 
 

Träger/Projekt 
Lottomittel (Angaben in Euro) 

 2007     2008        2009         2010         2011 

Die Brücke, Verein für 

Psychosoziale Hilfen im 

Kreis Hersfeld-Rotenburg 

e.V. (Fachstelle 

DIALOG) 

   4.000  4.000  

AWO Kreisverband 

Eschwege e.V. 
   4.000  4.000  

pro familia, Beratungs-

stelle Fulda 
    3.000  

pro familia, Ortsverband 

Gießen 
    3.000 

Diakonisches Werk 

Kassel 
   4.000   

JUKO Jugendkonflikthilfe 

Marburg e.V. 
3.000  6.812,50  11.625 11.625 11.625 

AWO Kreisverband 

Schwalm-Eder 
    3.000  

Quelle: Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa  

 
Das HSM hat Täterberatungsstellen im Jahre 2010 aus kommunalisierten 
Landesmitteln in nachstehender Höhe gefördert: 
 

Träger/Projekt Fördersumme 2010 

AWO Kreisverband Eschwege e.V. 

(in Kooperation mit der Frauenberatungsstelle 

Eschwege) 

12.200 € 

Diakonisches Werk Groß-Gerau / Rüsselsheim 22.322,60 € 

Diakonisches Werk Main-Taunus-Kreis 10.612 € 

Diakonisches Werk Kassel 4.000 € 

Caritasverband Offenbach/M. e.V. 

Projekt "Streit-Krise-Gewalt" 
16.650,85 € 

Beratungs- u. Informationszentrum für Männer und 

Jungen e.V. - BIZeps - 
36.510 € 

Diakonisches Werk Landkreis Offenbach  25.000 € 

Wildwasser Gießen e.V. (LIEBIGneun) 17.725 € 

Quelle: Hessisches Sozialministerium 

 
Darüber hinaus hat die Landesregierung auf Bundesebene beim "Runden 
Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich" mit-
gearbeitet. Die Empfehlungen des Runden Tisches haben bereits in dem 
Entwurf zum Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Miss-
brauchs (StORMG) und im Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) Berück-
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sichtigung gefunden. Zudem haben die Landesjustizverwaltungen aufgrund 
der Empfehlungen die Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) 
geändert, um den Opferschutz im Strafverfahren weiter zu befördern. 
 
Frage 21. Welche Unterstützung bietet die Landesregierung Mädchen und Jungen, die se-

xuelle und/oder häusliche Gewalt erfahren? 
 Welchen Beitrag leistet die Landesregierung zur Präventions-, Interventionsarbeit 

und Täterarbeit? 
 Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über das Verhältnis von Ange-

bot und Nachfrage nach Beratungsangeboten von/für Mädchen und Jungen, 
die Opfer von sexueller/häuslicher Gewalt geworden sind? 

 

Sexuelle Gewalt und häusliche Gewalt sind bei der Beantwortung der Fragen 
getrennt voneinander zu betrachten: 
 
Sexuelle Gewalt: 

Das HKM hat eine "Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen 
an Schulen" erarbeitet, in der es um die angemessene Reaktion auf Fälle se-
xueller Übergriffe im schulischen Bereich und darüber hinaus um eine Ver-
besserung und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit geht. Die in Ver-
dachtsfällen möglichen und erforderlichen personellen und organisatorischen 
Maßnahmen an der Schule werden ebenso aufgezeigt wie die erforderliche 
Benachrichtigung der Schulaufsichtsbehörden und die etwaige Einschaltung 
der Strafverfolgungsbehörden. Auch Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit der Presse und den Medien sowie falschen Verdächtigungen sind be-
rücksichtigt.  
 
Beim Verdacht auf sexuelle Übergriffe außerhalb des schulischen Bereichs 
sind die Handlungsmöglichkeiten der Schule allerdings darauf beschränkt, 
soweit erforderlich das Jugendamt einzuschalten, dem es dann obliegt, wei-
tere Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen außerhalb der 
Schule einzuleiten. 
 
Die Handreichung des HKM basiert auf den Handlungsempfehlungen der 
Kultusministerkonferenz zur Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen 
Missbrauchsfällen und Gewalthandlungen in Schulen und schulnahen Ein-
richtungen. Ein Schwerpunkt der Handlungsempfehlungen für die Schulen 
liegt auf der vernetzten Zusammenarbeit mit den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden und Jugendämtern sowie externen Beratungseinrichtungen, 
da es über die Zuständigkeiten der einzelnen Einrichtungen und Ressorts 
hinaus eine gemeinsame Aufgabe ist, Kinder und Jugendliche vor jeglicher 
Art von sexuellen Übergriffen zu schützen. Als besondere präventive Maß-
nahme neben der Entwicklung einer angstfreien, kooperativen und 
partizipativen Schulkultur soll es an jeder Schule eine Vertrauensperson als 
Ansprechpartner/-in für sexuelle Gewalt in der Schule geben (Lehrkraft oder 
auch Schulsozialarbeiterin/-sozialarbeiter). Zu den zentralen Aufgaben der 
Vertrauensperson gehören die Vernetzung mit öffentlichen Hilfseinrichtun-
gen und die Gesprächsführung mit betroffenen Kindern und deren Angehöri-
gen und die dazu erforderliche eigene Qualifizierung und Einbindung des 
gesamten Kollegiums. 
 
Darüber hinaus unterstützt das HKM die Initiativen des Bundesbeauftragten 
für sexuelle Gewalt in Berlin und plant spezifische Fortbildungsveranstaltun-
gen für die Bildungsverwaltung, Schulleitungen und schulische Ansprech-
partner für sexuelle Gewalt. 
 
In den Deliktsfeldern sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird 
seitens der hessischen Polizei auf eine vernetzte und intensive Zusammenar-
beit mit anderen Behörden und Institutionen gesetzt, insbesondere mit  

- Jugendämtern, Jugendhilfeeinrichtungen, 

- kommunalen Präventionsräten, 

- Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen, 

- Opferhilfeeinrichtungen (Frauennotruf, Wildwasser, Weißer Ring etc.), 

- Frauen- / Kinderkliniken, 

- Frauenhäusern, 

- Erziehungsberatungsstellen, 

- Kinderschutzbund etc. 
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Dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz führt dazu, dass Meldewege verkürzt 
und Informationen zum Wohle der Opfer schneller ausgetauscht werden 
können. Opfer von Straftaten können so möglichst rasch an geeignete Hilfe-
einrichtungen herangeführt werden. Entsprechendes Informationsmaterial 
und Kontaktadressen halten die Polizeidienststellen vor.  
Außerdem arbeitet die Polizei in verschiedenen und fest etablierten regiona-
len Arbeitsgruppen zu dem Thema mit und ist auch in die Arbeit der kom-
munalen Präventionsräte eingebunden, in denen sexueller Missbrauch eben-
falls thematisiert wird. Sie berät dabei Opferhilfeeinrichtungen in anonymen 
Fallbesprechungen.  
 
Die hessische Polizei führt zudem anlassunabhängig Informationsveranstal-
tungen durch. Diese haben das Ziel, eine erhöhte Aufmerksamkeit für das 
Thema zu erzielen, zu sensibilisieren und Aufklärung zu betreiben. Hierzu 
hält die Polizei u. a. Vorträge bei Elternabenden, Lehrer- und Erzieherfort-
bildungen, in Kinderkrankenpflegeschulen etc. Im Vordergrund steht dabei 
die Vermittlung sachgerechter Informationen, die durch die pädagogischen 
Fachkräfte an Kinder und Jugendliche weiter vermittelt werden. Dieser Per-
sonenkreis soll hinsichtlich Anzeichen und Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern, die auf sexuellen Missbrauch deuten könnten, sensibilisiert wer-
den. 
 
Weiterhin unterstützt die Polizei in vielen hessischen Grundschulen spezielle 
Programme wie "Kinder stark machen", "Eigenständig werden" oder "Si-
cher ohne Gewalt". Hierbei handelt es sich um Trainings mit Schülern der 
zweiten, dritten und vierten Klassen, die eine Persönlichkeitsstärkung der 
Kinder und den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen fördern sollen. 
Die Programminhalte fließen im Anschluss an die Trainings weiter in den 
Unterricht ein. Bei Bedarf werden in Abstimmung mit den Fachkommissa-
riaten im Vorfeld anlassbezogene Elternabende angeboten. Im Rahmen der 
grundsätzlichen Empfehlungen "Wie schütze ich mein Kind?" fließen ent-
sprechende Informationen und Hinweise ein, z.B., dass die Täterinnen und 
Täter vorrangig im sozialen Nahbereich der Opfer zu finden sind. Zudem 
sollen Eltern für Hinweise, Anzeichen und Verhaltensauffälligkeiten ihrer 
Kinder sensibilisiert werden, die auf sexuellen Missbrauch deuten können.  
 
Zumeist werden solche Anfragen jedoch an die Polizei herangetragen, wenn 
sich aktuelle Vorfälle (z.B. verdächtiges Ansprechen von Kindern auf dem 
Schulweg oder an Kindertagesstätten) ereignet haben. So erfolgen seitens der 
Polizei neben den notwendigen operativen Maßnahmen am "Tatort" und den 
intensiven Ermittlungen auch Beratungen und Hinweise zur Sensibilisierung 
des Umfelds. In Einzelfällen werden Präventionsmöglichkeiten (z.B. Verhal-
tenstipps) auch durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt.  
 
Im Rahmen der anlassbezogenen Präventionsarbeit an Grundschulen wird 
seitens der Polizei zudem auf die verschiedenen Formen der Gewalt einge-
gangen bzw. wie sich Kinder gegen Gewalt schützen können. Dabei wird bei 
dem Thema "Nein"-Sagen indirekt auf die Thematik eingegangen (Stich-
wort: Dein Körper gehört Dir!). Gleiches gilt für den Bereich "gute und 
schlechte Geheimnisse". 
 
Eine weitere präventive Maßnahme stellt in diesem Deliktsbereich die "an-
lassunabhängige Recherche" im Internet dar, die vorwiegend durch das Hes-
sische Landeskriminalamt (HLKA) bzw. das Bundeskriminalamt (BKA) 
durchgeführt wird. Sie umfasst die ständige, systematische und 
deliktsübergreifende Suche im Internet und in Online-Diensten nach strafba-
ren Inhalten wie Kinderpornografie, Cyber-Grooming, etc. 
 
Die Jugendkoordination der Polizei, die im HLKA und in allen Polizeipräsi-
dien eingerichtet ist, steht zudem als Ansprechpartnerin mit informativer Li-
teratur, regionalen Beratungsstellen oder Verfahrensweisen beim Anzeige-
verhalten für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter zur Verfügung. Eine in 
Hessen durch die Polizei weit verbreitete Broschüre ist die Handreichung 
der "Polizeilichen Kriminalprävention" (ProPK) "Kinderschutz geht alle an! 
(Gegen Misshandlung und Vernachlässigung)". 
 
In vielen Kommunen Hessens sind zudem an öffentlichen Stellen und Ge-
schäften sogenannte "LEON-Hilfe-Inseln" eingerichtet. LEON ist die pro-
grammunterlegte Sympathiefigur der hessischen Polizei in Form eines Co-
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mic-Löwen in Polizei-Uniform. Kinder können in Gefahrensituationen, wie 
bei dem verdächtigen Ansprechen durch Fremde, diese Hilfe-Inseln aufsu-
chen, um dort Schutz und Hilfe zu bekommen. Hilfe-Inseln können Geschäf-
te, Banken und sonstige Einrichtungen sein, die mit einem von außen gut 
sichtbaren Schild mit LEON und der Aufschrift "Hilfe-Insel" gekennzeichnet 
sind. Die Teilnehmer haben einen Vertrag mit der Kommune abgeschlossen 
und erhalten einen entsprechenden Notfallplan und Verhaltenshinweise zum 
Umgang mit hilfesuchenden Kindern.  
 
Das Netzwerk gegen Gewalt, die Gewaltpräventionsinitiative der Hessischen 
Landesregierung, hat die Thematik sexuelle Gewalt im letzten Jahr aufge-
griffen und zwei landesweite Fachtagungen zum Thema sexuelle Gewalt ge-
gen Mädchen durchgeführt. Zudem finden auf regionaler Ebene mehrere 
weitere Veranstaltungen statt. Hier wurden neben den typischen Erschei-
nungsformen wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch oder sexuelle Nöti-
gung u.a. auch Formen sexueller Gewalt außerhalb des strafrechtlichen 
Rahmens thematisiert, die im Alltag als solche in vielen Fällen nicht wahr-
genommen werden. Das können z.B. sexistische Darstellungen in der Wer-
bung oder auch pornografische Beiträge im Internet sein, die von weiten 
Teilen der Gesellschaft als normal betrachtet werden. 
 
Neben repressiven Tätigkeiten ist die hessische Polizei auch auf präventiver 
Ebene aktiv, um Straftaten im Vorfeld zu verhindern. So richtet die Polizei 
z.B. an verdächtige Personen und potenzielle Täterinnen und Täter konkrete 
Ansprachen, die auf Grundlage des HSOG erfolgen und ein wirkungsvolles 
und präventives Mittel darstellen. Ziel ist es, potenzielle "Gefährderinnen 
und Gefährder" von möglichen Opfern fernzuhalten. Dieses erreicht die Po-
lizei u.a. durch den Aufbau eines Beobachtungs- und Kontrolldruckes sowie 
durch die Einbeziehung von Familie, Freundeskreis und des sonstigen nähe-
ren Umfeldes der potenziellen Täterin bzw. des potentiellen Täters. Diese 
Ansprachen sollen jedoch nicht ausschließlich abschreckend wirken, sondern 
können auch dazu dienen, Personen, denen der eigene Antrieb zum Aufsu-
chen von Hilfseinrichtungen fehlt, zu vermitteln. 
 
Für die Ermittlungen von Internetkriminalität, u.a. auch Kinderpornografie, 
Pädophile im Chatroom, Cyber-Grooming, etc., sind spezielle Internetkom-
missariate eingerichtet. Im Zuge der bereits erwähnten "anlassunabhängigen 
Recherchen" im Internet verfolgt die Polizei festgestellte, strafrechtlich rele-
vante Sachverhalte, führt die Beweissicherung bis zur Feststellung der Ve-
rantwortlichen und initiiert Ermittlungsverfahren bei den örtlich zuständigen 
Polizei- und Justizbehörden. Durch diesen präventiven Ansatz können Delik-
te in diesem Bereich frühzeitiger erkannt werden. 
 
Strafverfahren im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen werden durch Fachkommissariate mit speziell geschulten 
Beamten/-innen bearbeitet. Im Curriculum der Hochschule für Polizei und 
Verwaltung werden Grundzüge über das Phänomen "sexueller Missbrauch" 
vermittelt. In Fortbildungslehrgängen "Sexualdelikte" und "Sexueller Miss-
brauch und Kindesmisshandlung" an der Polizeiakademie Hessen können 
diese Grundkenntnisse für die spezialisierte und qualifizierte Sachbearbei-
tung in Fachkommissariaten vertieft werden.  
 
Seit dem Jahr 2008 besteht eine ressortübergreifende, gemeinsame Konzep-
tion zum Schutz der Bevölkerung vor Sexualstraftaten durch besonders rück-
fallgefährdete Sexualstraftäter, die z.T. auch für Straftaten zum Nachteil von 
Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind. Das Konzept beinhaltet eine 
Betreuung und Überwachung haftentlassener Sexualstraftäter mittels zielge-
richteter, konsequenter präventiver Maßnahmen. Die Betreuung der Haftent-
lassenen obliegt dabei spezialisierten Bewährungshelfern. In Zusammenar-
beit mit anderen zuständigen Stellen und Behörden sollen Kontakte des Haft-
entlassenen zu möglichen Opfern unterbunden und Fehlentwicklungen so 
früh wie möglich bekannt werden. Die behördlichen Aktivitäten werden ge-
bündelt und koordiniert, um mit allen beteiligten Stellen möglichst effektiv 
agieren zu können. Die polizeilichen Maßnahmen der Prävention und Gefah-
renabwehr werden auf Grundlage des Hessischen Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz (HSOG) durch die örtlich zuständigen Polizeibehörden getroffen 
und müssen den Anspruch der Haftentlassenen auf Resozialisierung berück-
sichtigen.  
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Das gemeinsame Konzept von Justiz und Polizei hat sich bewährt und trägt 
erheblich zum Schutz der Bevölkerung bei. Allerdings führen die polizeili-
chen Maßnahmen zu einer erheblichen zusätzlichen Personalbelastung in den 
hessischen Polizeibehörden. 
 
Häusliche Gewalt: 

Mit dem Gesetz zum effektiveren Schutz der Bevölkerung vor häuslicher 
Gewalt vom 06. September 2002 wurde das HSOG um § 31 Abs. 2 HSOG 
(polizeiliche Wegweisung) ergänzt.  
 
Die Interventionsmaßnahmen der hessischen Polizei werden in den "Polizei-
lichen Handlungsleitlinien zur Bekämpfung häuslicher Gewalt" geregelt. Sie 
beinhalten neben der Definition von Häuslicher Gewalt, den einzelnen recht-
lichen Regelungen in diesem Zusammenhang sowie dem standardisierten po-
lizeilichen Vorgehen (bspw. Meldung an das Jugendamt bei Antreffen von 
Kindern und Jugendlichen) auch den Bereich des Opferschutzes sowie eine 
Definition des Rollenverständnisses der Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamten beim Einschreiten in diesen Einsatzlagen.  
 
Die polizeilichen Handlungsleitlinien sehen das Prinzip des "Proaktiven An-
satzes” vor. Ziel ist es, den von Gewalt im häuslichen Umfeld Betroffenen, 
in der Regel Frauen und Kinder, eine frühzeitige Möglichkeit zu geben, sich 
über ein Beratungsangebot im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Situa-
tion zu informieren und eine individuelle Hilfeleistung anzubieten. Die Um-
setzung dieses Ansatzes erfolgt mit einem Angebot für eine Beratung schon 
beim Erstkontakt des Opfers bei einer staatlichen Stelle. Beispielsweise wer-
den bei der Anzeigenaufnahme der Polizei die betroffenen Personen auf die 
zuständigen Beratungsstellen hingewiesen bzw. nach schriftlicher Einwilli-
gung des Opfers die persönlichen Daten an eine Beratungsstelle weitergege-
ben, um so eine zeitnahe Kontaktaufnahme durch die Beratungsstelle zu er-
möglichen. Die unmittelbare Abstimmung dieser Verfahrensabläufe erfolgt 
regional in den "Runden Tischen" zum Thema Häusliche Gewalt.  
 
Die hessische Polizei ist zudem in der Arbeitsgruppe II des Landespräventi-
onsrates zum Thema Häusliche Gewalt fachlich vertreten. 
 
Frage 22. Welche Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen gibt es im Bereich interkul-

tureller Sexualpädagogik? 
 Wie groß ist das Angebot und wie schätzt die Landesregierung den tatsächlichen 

Bedarf ein? 
 

Bei den von pro familia angebotenen sexualpädagogischen Fortbildungsver-
anstaltungen für pädagogische Fachkräfte (Lehrer/innen, Erzieher/innen 
u.a.) sind in der Regel Teilnehmer/innen mit Migrationshintergrund vertre-
ten. Die jeweilige kulturspezifische Haltung zur Sexualerziehung ist in den 
Fortbildungsveranstaltungen deshalb immer ein Thema. 
 
Auch bei den sexualpädagogischen Angeboten für Schulklassen/Jugend-
gruppen ist die Zusammensetzung der Gruppen fast immer multikulturell, 
der Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund jedoch unterschiedlich 
hoch (je nach Stadt/Region); teilweise sind 10-15 verschiedene Kulturen 
innerhalb einer Gruppe vertreten, so z.B. in Offenbach, Frankfurt oder Ha-
nau, allerdings häufig bereits in der zweiten oder dritten Generation. 
 
Darüber hinaus gibt es von einigen hessischen pro familia-Beratungsstellen 
spezielle Angebote zum Thema "Interkulturelle Sexualpädagogik" für päda-
gogische Fachkräfte, Eltern, junge Erwachsene und Frauengruppen: 

- "Interkulturelle Sexualerziehung", Baustein im Seminar "Sexualerzie-
hung in der LehrerInnenausbildung", Philipps-Universität Marburg, FB 
Biologie, 

- "Wie kläre ich mein Kind auf?", interkulturelles Elterncafé Wetzlar, 

- "Erziehung in der Migration", u.a. Thema Pubertät, für türkisch-
islamische Frauen in Schlüchtern, 

- "Sexualaufklärung" Fortbildung für Mitarbeiterinnen eines russischen 
Kindergartens, Frankfurt, 

- Vorträge zum Thema "Frauengesundheit" (Pubertät, Fruchtbarkeit, 
Wechseljahre, Verhütung, Geburt ...) für Migrantinnen, wird in mehre-
ren Städten angeboten; z.T. mit Übersetzungen (Türkisch, Urdu, Italie-
nisch) und 
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- Sexualpädagogische Workshops für unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Dreieich und Frankfurt. 

 
In einigen pro familia-Beratungsstellen sind Mitarbeiterinnen mit Migrati-
onshintergrund angestellt (z.B. türkische, persische und indische Mitarbeite-
rinnen). 
 
Die Vermutung liegt nahe, dass sich sowohl die Angebote als auch die 
Nachfrage durch verstärkte Einbindung von Mitarbeiterinnen mit Migrati-
onshintergrund erhöhen. 
 
Frage 23. Wie bewertet die Landesregierung den Kenntnisstand und die Verhaltenskonse-

quenzen bei Jugendlichen über die Verhütung ungewollter Schwangerschaften? 
 Welche Konsequenz zieht die Landesregierung daraus? 
 

Das Wissen über Sexualität und Verhütung ist bei Jugendlichen seit den 80er 
Jahren stark gestiegen. Dies zeigen u. a. umfassende, wiederholte Untersu-
chungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).  
 
Die Verwendung von Verhütungsmitteln und verantwortungsvolles Verhal-
ten Minderjähriger im Bezug auf Sexualität haben sich laut BZgA gerade in 
den letzten Jahren stark verbessert. 
  
Im internationalen Vergleich liegt die Rate an Schwangerschaften und 
Schwangerschaftsabbrüchen bei Minderjährigen in Deutschland auf sehr 
niedrigem Niveau.  
 
Die Quote an Schwangerschaftsabbrüchen bei Minderjährigen ist in Hessen 
im letzten Jahrzehnt deutlich, nämlich um fast ein Drittel, zurückgegangen. 
Dies kann als Ausdruck eines gewachsenen Wissensstands bzw. Verantwor-
tungsbewusstseins und mehr Verhaltenskonsequenz im Bezug auf ungewollte 
Schwangerschaften angesehen werden. 
 
Zu den Faktoren, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, zählen eine 
zunehmende Offenheit im Elternhaus und Bereitschaft zur Sexualaufklärung, 
die verbesserte schulische Sexualaufklärung, die Beratung durch Frauenärz-
tinnen und Frauenärzte und die Tätigkeit der staatlich anerkannten und ge-
förderten Beratungsstellen für Sexualaufklärung und Schwangerschaft.  
 
Aufklärung und Vermittlung von Verhütungskompetenz sind als gesetzlicher 
wie auch als gesellschaftlicher Auftrag wahrzunehmen. Dies geschieht im 
Land Hessen sowohl im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung als 
auch durch Aufsicht und finanzielle Förderung der Beratungsstellen und der 
sie tragenden Institutionen.  
 
Frage 24. Wie beurteilt die Landesregierung den sinkenden Aufklärungsgrad Jugendlicher 

bezüglich der Gefahren sexuell übertragbarer Krankheiten, insbesondere 
HIV/AIDS und welchen konkreten Handlungsbedarf sieht sie, um Jugendlicher 
verstärkt vor HIV/AIDS-Infektionen zu schützen? 

 

Im Hinblick auf den Aufklärungsgrad Jugendlicher bezüglich HIV und ande-
ren sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) sind der Landesregierung keine 
Studien bekannt, die über Veränderungen im Zeitablauf Auskunft geben. 
Ableitungen sind aus der Studie "AIDS im öffentlichen Bewusstsein" (Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2011), zuletzt erhoben 
2010; in die Stichprobe wurden Personen im Alter von 16 bis 44 Jahren ein-
bezogen) und aus der sogenannten "Bravo Dr. Sommer-Studie: Liebe! Kör-
per! Sexualität" (iconkids & youth international research, München 2009, 
repräsentative Untersuchung von 1.228 11- bis 17-Jährigen in Deutschland) 
möglich. 
 
Die Studie der BZgA belegt, dass nahezu 100 v.H. der 16- bis 65-jährigen 
Allgemeinbevölkerung das "zum Schutz vor AIDS notwendige Basiswissen 
über die wichtigsten Infektionsrisiken" (BZgA 2011:30) besitzt. Auch die 
wachsende Bereitschaft, Kondome zu benutzen, spricht dafür, dass das Pro-
blembewusstsein nicht abnimmt (BZgA 2011:12 ff.). 
 
Die "Dr. Sommer-Studie" belegt, dass im Vergleich zur vorhergehenden Be-
fragung in 2006 "die Zahl der Jugendlichen, die sich keine Gedanken über 
Aids und die Risiken einer Ansteckung mit dem HI-Virus machen (…), deut-
lich gesunken" ist (Dr. Sommer-Studie 2009: 20). Zwei Drittel der Jugend-
lichen seien sich der Problematik bewusst. Auch die Kenntnis über Infekti-
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onsrisiken sei gegenüber 2006 gestiegen, wobei die Antworten gleicherma-
ßen aufzeigten, dass der Informationsbedarf zum Thema "Safer Sex" nach 
wie vor groß sei (Dr. Sommer-Studie 2009: 20). 
 
Darüber hinaus sind die HIV-Neuinfektionen rückläufig. Wie das Robert-
Koch-Institut in Berlin meldet, liegen die HIV-Erstdiagnosen im Jahr 2011 
bei den 0- bis 19-Jährigen in Hessen bei vier Meldungen, während im Jahr 
2010 noch sechs Neudiagnosen in dieser Altersgruppe verzeichnet wurden 
(RKI: SurvStat). 
 
Auch vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sieht die Landesregierung 
weiterhin Handlungsbedarf im Bereich der Aufklärung von Jugendlichen zu 
den Themen HIV/Aids und STI. Die Vermittlung des Grundwissens ist Be-
standteil der hessischen Lehrpläne für alle Schulformen ab der Sekundarstufe 
eins. Darüber hinaus leisten externe Träger wie z.B. die ProFamilia und die 
hessischen Aidshilfen einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung dieses Wissens 
und greifen dabei unter anderem auf altersspezifische Materialien der BZgA 
zurück. Die BZgA erweitert seit 2012 in der Weiterentwicklung ihrer 
"mach’s mit"-Kampagne gezielt den Bereich der sexuell übertragbaren 
Krankheiten. 
 
Frage 25. Wie viele Jugendliche haben seit 2000 in Hessen einen Suizidversuch unternom-

men? 
 Wie viele Jugendliche haben seit 2000 Suizid begangen? 
 Gibt es in Hessen Beratungsangebote und Anlaufstellen für suizidgefährdete Ju-

gendliche? 
 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zahl der Suizide junger Menschen im 
Zeitraum der Jahre 2000 bis 2010.  
 
 Siehe Anlage 38 
 
Über Suizid-Versuche von Jugendlichen liegen der Landesregierung keine 
Informationen vor. 

 
 
VIII. Jugendliche und Sport 
 
Frage 1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die sportlichen Aktivitäten, 

körperlich-sportliche Leistungsfähigkeit und den Gesundheitszustand Jugendlicher 
heute (aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 

 

Hinsichtlich der Daten über den Gesundheitszustand der Kinder und Jugend-
lichen in Hessen wird auf den in Antwort XVII, Frage 1 erwähnten Gesund-
heitsbericht verwiesen (http://www.sozialnetz.de/ca/b/bwn/).  
 
Gemäß der Statistik des Landessportbundes Hessen e.V. sind 637.750 Kin-
der und Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren Mitglied in einem hessi-
schen Sportverein. Betrachtet man den Zeitraum von 2003 bis 2011, so 
wuchs die Zahl der Mitgliedschaften von Kindern und Jugendlichen in 
Sportvereinen um 10.091, während sich im gleichen Zeitraum die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen in Hessen um rd. 97.000 verringerte. Bei den Kin-
dern zwischen 7 und 15 Jahren erreicht der Sport mit annähernd 79 v.H. 
seinen höchsten Organisationsgrad (Zahl der Mitgliedschaften im Verhältnis 
zur Bevölkerungszahl der jeweiligen Altersklasse).  
 
Daten aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrationshintergrund und Er-
kenntnisse über die körperlich-sportliche Leistungsfähigkeit für Hessen lie-
gen der Landesregierung nicht vor.  
 
Frage 2. Hält die Landesregierung die institutionellen Sportangebote von Schulen, Vereinen 

und kommerziellen Anbietern in Bezug auf die qualitative und quantitative Nach-
frage für angemessen? 

 

Die Landesregierung hält die Sportangebote der hessischen Sportvereine in 
Bezug auf die qualitative und quantitative Nachfrage für angemessen. Der 
weitaus größten Zahl der rd. 7.800 hessischen Sportvereine ist es gelungen, 
das Sportangebot den veränderten Bedürfnissen anzupassen; sog. Trend-
sport- und Freizeitangebote werden vorgehalten. Dies gilt insbesondere auch 
für die Zielgruppe der Jugendlichen. Diese Weiterentwicklung des organi-
sierten Sports wird von der Landesregierung begrüßt und unterstützt.  
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Obligatorischer Sportunterricht, ergänzt durch Wahl(pflicht)unterricht und 
Sportförderunterricht, sind Kernbestandteil des Schulsports. Nachholbedarf 
gibt es hier hinsichtlich der vollständigen Umsetzung des dreistündigen 
Unterrichts, bei der Abdeckung des Sportunterrichts in der Grundschule 
durch ausgebildete Sportlehrerinnen und -lehrer sowie beim Berufsschul-
sportunterricht. In allen diesen Bereichen ist das HKM derzeit tätig. 
 
Unter qualitativen Gesichtspunkten liegen für Grundschule und weiterfüh-
rende Schule (einschl. gymnasialer Oberstufe) moderne Lehrpläne vor, an 
die seit dem Schuljahr 2011/2012 die neu entwickelten Bildungsstandards 
anknüpfen. Darüber hinaus ist über die Zentrale Fortbildungseinrichtung für 
Sportlehrkräfte des Landes (ZFS) eine Qualifikationsreihe für fachfremd 
unterrichtende Lehrkräfte in der Grundschule entwickelt worden. Nach ei-
nem Pilotdurchgang wird diese - aus einzeln anwählbaren Modulen besteh-
ende - Qualifikationsreihe seit dem Schuljahr 2011/2012 als landesweiter 
Lehrgang angeboten. Die zweite Säule des Schulsports stellt der außerunter-
richtliche Sportunterricht dar. Zum außerunterrichtlichen Schulsport gehören 
insbesondere die folgenden Arbeitsgemeinschaften:  

- Schulische Sportgruppen auf der Grundlage der Landesprogramme "Ta-
lentsuche-Talentförderung" sowie "Schule und Verein"; 

- Schulsportliche Wettbewerbe, insbesondere im Rahmen von JUGEND 
TRAINIERT FÜR OLYMPIA (JTFO) und JUGEND TRAINIERT FÜR 
PARALYMPICS; 

- Aktivitäten im Rahmen von Veranstaltungen mit sportlichem Schwer-
punkt (z.B. Projekttage, Wandertage, Studienfahrten) und  

- Bewegung und Sport in der Ganztagsschule. 

 
Sowohl im Sportunterricht als auch im außerunterrichtlichen Schulsport gibt 
es Sportarten mit besonderem Qualifizierungs- oder erhöhtem Regelungsbe-
darf. Die ZFS konzipiert gemeinsam mit den kooperierenden Sportfachver-
bänden die Qualifikationslehrgänge, erteilt die erforderlichen Qualifikations-
bescheinigungen nach erfolgreicher Absolvierung und sichert so die notwen-
digen Standards. 
 
Die Angebote der Schulen werden ständig weiterentwickelt und an die Be-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst. 
 
Zu den Angeboten der kommerziellen Anbieter liegen der Landesregierung 
keine belastbaren Daten vor. Allerdings bestehen Kooperationen, beispiels-
weise im Rahmen von Fortbildungen, um die Träger in die schulische Quali-
tätsentwicklung einzubinden. 
 
Frage 3. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Schulsport, auch im Hinblick 

auf die Motivation der Jugendlichen zu weiteren sportlichen Aktivitäten nach der 
Schulzeit zu? 

 Wie unterstützt die Landesregierung die Schulen damit diese einen ansprechenden 
qualitativ hochwertigen Sportunterricht gestalten können? 

 

Der Schulsport leistet einen eigenständigen und nicht ersetzbaren Beitrag zur 
Einlösung des ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages. Dies gilt 
besonders vor dem Hintergrund einer Umwelt, die Kindern und Jugendli-
chen immer weniger natürliche Bewegungsanlässe bietet. Bei allen Kindern 
soll die Freude an der Bewegung und am gemeinschaftlichen Sporttreiben 
geweckt, erhalten und kultiviert werden. Sport in der Schule fördert das 
Verständnis über den Zusammenhang von kontinuierlichem Sporttreiben, ei-
ner gesunden Lebensführung und ihrer positiven Auswirkungen auf die kör-
perliche, soziale und geistige Entwicklung. Parallel dazu entwickeln sich 
Fähigkeiten wie Fairness, Toleranz, Teamgeist, Einschätzen der eigenen 
Leistung und Leistungsbereitschaft.  
 
Sport ist das einzige Bewegungsfach in der Schule. Es trägt zu einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung bei und eröffnet den Lernenden Mög-
lichkeiten, sich die Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur individuell zu er-
schließen. Durch seinen fachspezifischen Beitrag zur Werteerziehung 
(Erziehung zum und durch Sport) erwerben die Lernenden persönlichkeits-
bildende Schlüsselkompetenzen. Dies geschieht zum einen durch Betonung 
der erzieherischen Komponente im Sinne einer bewussten Sporterziehung, 
zum anderen durch fachspezifische Akzentuierung allgemeiner Erziehungs-
ziele (gesunde, umweltbewusste Lebensführung, sinnvolle Freizeitgestal-
tung). Im Rahmen sozialen Lernens entwickeln sich Konfliktlösungsstrate-
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gien, faires Verhalten, Toleranz gegenüber fremden Körper- und Bewe-
gungskulturen und eine ästhetisch-gestalterische Auseinandersetzung mit der 
Wirklichkeit. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, Lernende für ei-
nen kritischen Umgang mit Medien zu sensibilisieren. Der Sportunterricht 
wird seinem Doppelauftrag - Erschließung der Bewegungskultur und Beitrag 
zur Werteerziehung - aber nur dann gerecht, wenn die Vermittlung integra-
tiv erfolgt.  
 
Sport in der Schule ist jedoch nicht nur auf den Sportunterricht beschränkt. 
Über den Fachunterricht hinaus bezieht er sich in vielfältiger Weise auf an-
dere Bereiche des schulischen Lernens. Er stellt so ein wesentliches Element 
der Ausgestaltung eines der Gesundheit förderlichen und attraktiven Schulle-
bens dar. Besonders der außerunterrichtliche Schulsport mit seinen Angebo-
ten (Pausensport, Arbeitsgemeinschaften, Wettkämpfe, Sportfeste, Schulfe-
ste und mehrtägige Veranstaltungen mit sportlichem Schwerpunkt) ist ein 
weiterer wesentlicher Bestandteil der Bewegungs-, Spiel-, Sport- und 
Gesundheitserziehung. 
 
Die Schule baut Brücken zum außerschulischen Sport und trägt damit auch 
zur Einbindung in das soziale Umfeld bei. Der Schulsport öffnet - durch die 
Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen Sportanbietern - die Schule 
zum Wohnort und ermöglicht den Lernenden Erfahrungen an außerschuli-
schen Lernorten. 
 
Unterstützung erfährt der Schulsport unter anderem durch flächendeckende 
Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote, die oft in Kooperation mit den 
Landessportfachverbänden, der Unfallkasse Hessen oder privaten Anbietern 
durchgeführt werden. Die Fortbildungsmöglichkeiten konnten im Verlauf 
der vergangenen Jahre erheblich erweitert werden. Hinzu kommt ein flä-
chendeckendes Fachberaternetz für den Schulsport. 
 
Frage 4. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Beteiligung von 

Sportvereinen an der Gestaltung von Sport an der Schule - in Anbetracht der er-
höhten Stundenzahl durch G8 - und Ganztagsschulen zu erhöhen? 

 

Grundsätzlich sind die hessischen Sportvereine bereits jetzt der größte Koo-
perationspartner von ganztägig arbeitenden Schulen. Die meisten Schulen im 
Ganztagsprogramm beschäftigen Personen aus Sportvereinen, um attraktive 
Sportangebote im Ganztagsprogramm anzubieten. Von den 1.501 Stellen, 
die das Land für Ganztagsangebote zur Verfügung stellt, werden 465,65 
Stellen als Mittel bereitgestellt. Die Schulen haben somit ca. 21.420.000 € 
für die Anstellung von Personen, unter anderem von Sportvereinen, zur 
Durchführung von Nachmittagsangeboten zur Verfügung. Damit die Schulen 
von dieser Möglichkeit regen Gebrauch machen, werden die Kooperations-
partner, u.a. auch die Hessische Sportjugend, bei der jährlichen Auftaktver-
anstaltung für neue Ganztagsschulen als Teilnehmer und Aussteller eingela-
den. Auch bei anderen Veranstaltungen rund um den Ganztag ist der Ver-
band zur Teilnahme eingeladen, um die Kooperation mit ganztägigen Schu-
len zu fördern. Zudem sind die Sportvereine mit eigenen Programmen hier 
sehr aktiv. 
 
Die Verlängerung des Schultages durch Ganztags- und G8-Schulen verlangt 
eine Veränderung und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Sport-
vereinen und Schulen. Die Sportjugend Hessen und der Landessportbund 
Hessen e.V. haben in Zusammenarbeit mit der Landesregierung zur Ent-
wicklung des Arbeitsfeldes beigetragen. Im Mittelpunkt stand dabei die Ar-
beit der Initiative "Sportverein plus Schule" in den Jahren 2007 bis 2011, die 
im Rahmen des Hessischen Aktionsprogramms "Partizipation und Koopera-
tion zwischen Jugendarbeit und Schule (PKJS)" von der Landesregierung ge-
fördert wurde. Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Betei-
ligten ist von herausragender Bedeutung. Im Auftrag der Sportministerkon-
ferenz der Länder beschäftigt sich die Landesregierung darüber hinaus mit 
dem Thema.  
 
Das "Programm zur Förderung der Zusammenarbeit von Schule und Sport-
verein" ist zum Schuljahr 2012/2013 neu aufgelegt worden. Das neue För-
derprogramm wurde gemeinsam von Vertreterinnen und Vertretern des 
HKM, des Landessportbundes Hessen e.V. und der Sportjugend Hessen ers-
tellt. Im Rahmen dieses Landesprogramms werden jährlich mehrere hundert 
Kooperationsmaßnahmen gefördert. Das Konzept, dass Schule und außer-
schulische Institutionen, Initiativen und Vereine aufeinander zugehen, ist in 
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dieser Neuauflage fortgeschrieben worden. Vor dem Hintergrund veränder-
ter Schulstrukturen haben sich die Anforderungen, die an ein solches Pro-
gramm gestellt werden, verändert. Es geht vorrangig darum, Sport- und 
Bewegungsangebote zu schaffen, die eine Brücke zwischen Schule und 
Sportverein bauen und die bereits vielfach eingerichteten Schule-
Vereinsangebote im Ganztag ergänzen. So entsteht eine dritte Säule des 
Sports neben dem Sportunterricht und dem Vereinstraining.  
 
Die Landesregierung und der Landessportbund Hessen e.V. setzen mit den 
vielen verlässlichen Betreuungs- und Bildungsangeboten am Nachmittag, die 
diese Kooperationen ins Leben gerufen haben, die Ausgestaltung eines wei-
teren pädagogischen Aufgabenfeldes erfolgreich fort. Viele Kinder und Ju-
gendliche finden so den Weg zu mehr Sport und Bewegung und in den 
Sportverein. Außer dem gemeinsamen Sporttreiben und den daraus resultie-
renden gesundheitsfördernden Impulsen können sie wichtige soziale Kontak-
te aufbauen und erhalten.  
 
Aus einer Studie der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main aus dem Jahr 2011 ist im Übrigen zu entnehmen, dass Ganztagsange-
bote keine Reduzierung der Vereinsmitgliedschaft zur Folge haben.  
 
Frage 5. Wie fördert die Landesregierung Sport für die Jugend? 
 a) Wie bewertet die Landesregierung die Bundeswettbewerbe "Jugend trainiert 

für Olympia" und "Bundesjugendspiele" insbesondere im Hinblick auf ihre 
zeitgemäße Form der sportlichen Förderung von Jugendlichen? 

 b) Gibt es Überlegungen für innovative Veränderungen dieser Bundeswettbewer-
be bzw. gibt es neue Ansätze seitens des Landes in diesem Bereich? 

 

Die Fragen a und b werden wie folgt gemeinsam beantwortet: 

Im Schuljahr 2010/2011 nahmen in Hessen rund 30.500 Schülerinnen und 
Schüler (2.350 Mannschaften) an JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA 
(JTFO) teil. Die Zahlen verdeutlichen den hohen Stellenwert des Wettbe-
werbs in den Schulen des Landes. Ein vom HKM eingesetzter Arbeitskreis 
JTFO hat unter der Federführung des Leiters der Landesservicestelle für den 
Schulsport im Schuljahr 2011/2012 Ziele, Strukturen und Inhalte des schul-
sportlichen Wettbewerbs JTFO kritisch beleuchtet. Die folgenden Ziel- und 
Handlungsbereiche werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Arbeitskreises, den Mitgliedern der Schulkontaktkommission und den Schul-
sportkoordinatoren in Hessen uneingeschränkt unterstützt und sollen für 
künftige Vorschläge und Entscheidungen als "Messlatte" dienen: 

- JTFO ist ein Mannschaftswettbewerb der Schulen (Wertevermittlung und 
Förderung personaler Kompetenzen), 

- JTFO hat positive Auswirkungen auf das Schulleben, 

- der Wettbewerb ist profilbildend für das Bewegungs-, Spiel- und Sport-
angebot der Schulen (Außen- und Innenwirkung), 

- JTFO bietet Identifikationsmöglichkeiten mit der Schule, 

- es handelt sich um ein reizvolles Begegnungsfeld unter den Aspekten In-
tegration, Inklusion, Migration, 

- es erfolgt eine Sichtung und Förderung sportlicher Talente (Kooperation 
Schule–Verein, Einbindung/Mitarbeit der Vereine und Verbände), 

- es handelt sich um ein gestuftes Wettkampfsystem, Engagement interes-
sierter Lehrkräfte (notwendig: Anerkennung und Qualifizierung, Schaf-
fung von Anreizfaktoren), 

- JTFO ist ein geeignetes Feld zur Förderung sozialer Talente (Schüler-
mentoren, Jungschiedsrichter) und 

- JTFO ist eine Plattform zur Präsentation des Verbundsystems Schule-
Leistungssport. 

 

Diese große Einigkeit der Landesregierung mit dem organisierten Sport ist 
insofern wenig verwunderlich, weil ein regelmäßiger Austausch auf allen 
Ebenen stattfindet, in dessen Folge sich der Wettbewerb ständig fortentwik-
kelt. Hierzu gehört u.a. auch, dass seit dem Jahr 2010 Wettbewerbe für be-
hinderte Schülerinnen und Schüler in Form von JUGEND TRAINIERT 
FÜR PARALYMPICS durchgeführt werden. Hessen hat hierbei, gemeinsam 
mit Nordrhein-Westfalen, eine Vorreiterrolle eingenommen. 
 
Im Schuljahr 2012/2013 wurden unter Anderem folgende Weiterentwicklun-
gen umgesetzt: 
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- Änderungen bei dem Umgang mit leistungsstarken Schulen (Partnerschu-
len des Leistungssports, Schulen mit Lehrer-Trainern in der jeweiligen 
Sportart); 

- Stärkung des "Eventcharakters" schulsportlicher Wettbewerbsveranstal-
tungen. Zukünftig sollen u.a. möglichst große Wettbewerbe (Kombinati-
on unterschiedlicher Sportarten bzw. unterschiedlicher Leistungsebenen, 
auch kreisübergreifend) organisiert und durchgeführt werden, Zusatz-
elemente, z.B. Öffentlichkeitsarbeit durch Schüler, sollen integriert wer-
den; 

- neue Entwicklungen (z.B. DLV "Neues Wettkampfsystem Kinderleicht-
athletik") sollen einfließen.  

 
Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung besteht ebenso 
für die Bundesjugendspiele. Auch diese wurden für behinderte Schülerinnen 
und Schüler geöffnet. Im Schuljahr 2010/2011 nahmen in Hessen 326.162 
Schülerinnen und Schüler an den Bundesjugendspielen teil. Aktuell ist auf 
Bundesebene die Frage zu klären, ob sich die Bundesjugendspiele im Hin-
blick auf die geänderten Bedingungen des Sportabzeichens verändern müs-
sen.  
 
Die Wettbewerbe JTFO und JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS 
sowie die Bundesjugendspiele sind damit wichtige Bausteine im schulischen 
Sportangebot. Sie sind jedoch nicht dazu geeignet, sämtliche Kinder und Ju-
gendliche für Sport und Bewegung zu animieren. Deshalb sind ergänzende 
Angebote erforderlich, wie sie beispielsweise im Rahmen schulischer Sport- 
und Spielfeste oder im Rahmen des "bewegten Unterrichts" bestehen. 
 
Frage 6. Wie wird die Landesregierung die Sportjugend Hessen und andere Jugendsport-

verbände künftig fördern? 
 

Die Hessische Sportjugend ist für die Landesregierung der zentrale An-
sprechpartner für die sportliche, pädagogische und organisatorische Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen im Sportverein, Fachverband oder Sportkreis.  
 
Für Zwecke der allgemeinen Jugendverbandsarbeit erhält die Sportjugend 
Hessen jährlich etwa 268.300 € und für Zwecke der außerschulischen Jugend-
bildung 405.380 €. Im Übrigen fördert das Hessische Ministerium des Innern 
und für Sport (HMdIuS) die Sportjugend Hessen mit jährlich 310.000 €. Bei 
gleichbleibenden Voraussetzungen sind Förderungen in dieser Größenordnung 
auch zukünftig beabsichtigt.  
 
Frage 7. Wie will die Landesregierung Sportvereine unterstützen, die besonders im Bereich 

des Jugendsports ein breiteres Angebot bereitstellen wollen? 
 

Die unter Frage XVIII.6 genannte Förderung der Sportjugend Hessen stellt 
insgesamt eine Unterstützung der Sportvereine dar, die besonders im Be-
reich des Jugendsports ein breites Angebot bereitstellen. Im Rahmen dieser 
Förderung werden gezielt Veranstaltungen im Jugendbereich der Sportfach-
verbände und Sportvereine unterstützt. Darüber hinaus wird eine Vielzahl 
von Vereinsmaßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit bezuschusst.  
 
Frage 8. Ist eine geschlechtsspezifische Angebotsentwicklung gerade auch für die bisher 

unterrepräsentierten Mädchen mit Migrationshintergrund ein Förderkriterium für 
die Landesregierung? 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Programms "Integration 
durch Sport" gezielt Aktivitäten für Mädchen mit Migrationshintergrund 
unterstützt werden. Darüber hinaus wurden von der Landesregierung Projek-
te mit dieser Zielsetzung insbesondere im Rahmen der Frauen-Fußball WM 
in Deutschland 2011 gefördert.  
 
Frage 9. In welchen Bereichen betreibt und plant die Landesregierung eine umfassende Prä-

ventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt, Rassismus, Drogen und Doping im Sport? 
 In welchen Sportarten wird Präventionsarbeit geleistet? 
 

Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt, Rassismus, 
Drogen und Doping im Sport fördert die Landesregierung eine Vielzahl von 
Projekten. Sie initiiert Projekte, häufig als Pilotprojekte, unterstützt begon-
nene Aktivitäten im Sinne von Best-Practice-Beispielen oder regt die Auflage 
neuer Programme an.  
 
Im Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen e.V., der Sportjugend 
Hessen und verschiedenen Sportfachverbänden wurden Präventionsprojekte 
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zu den genannten Themen durchgeführt. Insbesondere wird auf die nachfol-
genden Initiativen hingewiesen: 

- "Aktionsplan des Landes Hessen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexueller Gewalt in Institutionen". Der Aktionsplan wurde von 
vier Ressorts und dem Landespräventionsrat, Arbeitsgruppe "Vernach-
lässigung von Kindern" erarbeitet. 

- Mit ihrer gezielten Förderung hat die Landesregierung die Sportjugend 
Hessen in die Lage versetzt, Qualifikationsangebote und Beratungsmög-
lichkeiten zum Thema "Kindeswohl im Sport" anzubieten. 

- Förderung von Fußballfanprojekten in Frankfurt am Main, Offenbach 
und Darmstadt, 

- Förderung unterschiedlicher Gewalt- und Rassismus-Projekte, insbeson-
dere in enger Zusammenarbeit mit dem Hessischen Fußball-Verband und 
Schule machen ohne Gewalt e.V. (SMOG), 

- Förderung des Anti-Doping-Beraters des Landessportbundes Hessen, 

- Förderung von Dopingkontrollen und Anti-Doping-Präventionsver-
anstaltungen. 

 
Darüber hinaus verantwortet das HMdIuS seit 2007 das "beratungsNetzwerk 
hessen - Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus" (gefördert durch 
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), das der 
Verfestigung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus im Gemeinwesen durch unmittelbare Beratung vor Ort entgegenwirkt 
und ein flächendeckendes Beratungsangebot in Hessen vorhält.  
 
Als Mitglied des Beratungsnetzwerks stellt die Sportjugend Hessen soge-
nannte Mobile Interventionsteams gegen Rechtsextremismus im Sport u. a. 
mit den Zielen der "Stärkung der Werte des Sports", der "Unterstützung bei 
der interkulturellen Öffnung", der "lokalen Verfolgung von rechtsextremisti-
schen Vorfällen im und um den Sport(verein)", der "Deeskalation und 
Nachbereitung von Konflikten mit rassistischem und/oder rechtsextremisti-
schem Hintergrund im Kontext kritischer Fußballspiele" sowie der "Bera-
tung von Vereinen, Sportkreisen und Verbänden zu den Themen Diskrimi-
nierung, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus." Die Umsetzung 
erfolgt durch Beratung von hessischen Vereinen nach entsprechenden Vor-
fällen (z.B. Satzungsergänzung, gemeinsame Erklärung gegen Rechtsextre-
mismus), Durchführung von Schulungen (Trainer/innen und Vereinsbe-
treuer/innen), Durchführung von Sportveranstaltungen gegen Rechtsextre-
mismus, Vorträgen, etc. 
 
 
XIX. Jugendliche im ländlichen Raum 
 
Frage 1. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um der Abwanderung junger 

Menschen aus ländlichen Regionen in Ballungsgebiete zum Zwecke der Ausbil-
dung oder aus beruflichen Gründen entgegenzuwirken? 

 Inwieweit werden dabei Arbeitsmarkt-, Familien- und Jugendpolitik miteinander 
verknüpft? 

 

Die "hessenweite Strategie OloV" mit ihren flankierenden Vorhaben hat das 
Ziel, auf lokaler Ebene an der Verbesserung des Übergangs von der Schule 
in die berufliche Ausbildung zu arbeiten. Damit wird einer Abwanderung 
junger Menschen in die Ballungsgebiete entgegengewirkt. 
 
Mit dem gemeinsam durch das HMWVL und den Kreisausschuss des Land-
kreises Hersfeld-Rotenburg getragenen Projekt "INPUT" wird das Ziel ver-
folgt, die Fachkräftesicherung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und die 
Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule - Ausbildung durch 
enge Zusammenarbeit von Schule und Betrieb zu befördern. Ansatzpunkte 
sind die Unterstützung von Schule als Lernort zur Entwicklung von Berufs-
wahlkompetenz und von Betrieben zum Erleben der betrieblichen Anforde-
rungen der Wirtschaft. In einem (virtuellen) Berufsorientierungszentrum 
(BOZ) sollen junge Menschen mit dem richtigen Ausbildungsberuf und dem 
richtigen Betrieb zusammenkommen. Im Rahmen eines dem Blockpraktikum 
vorgeschalteten freiwilligen betrieblichen Praktikums lernen Schülerinnen 
und Schüler der Abgangs- und Vorabgangsklassen betriebliche Praxis und 
ihre Anforderungen kennen. Jugendliche in der Berufsorientierung sowie 
Betriebe auf der Suche nach Fachkräftenachwuchs werden in Kontakt ge-
bracht. Begleitet und unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von 
Studierenden der Arbeitslehre der Universität Kassel. Sowohl Schülerinnen 
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und Schüler als auch Studierende sollen auf diese Weise an die Region ge-
bunden und ihnen eine Perspektive in der Region vermittelt werden. 
 
Ergänzend wird auf die Ausführungen zu der Frage IV.3 verwiesen. 
 
Frage 2. In welchem Maß plant die Landesregierung, die Verkehrspolitik den besonderen 

Bedürfnissen junger Menschen anzupassen? 
 

Im ländlichen Raum ist eine Abnahme der Schülerzahlen und damit ein 
Rückgang von festen Kundinnen und Kunden des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) bei gleichzeitig zunehmend längeren Schulwegen und hö-
heren Beförderungskosten zu verzeichnen. Da der klassische Buslinienver-
kehr mit seinen Takt-Fahrplänen den Bedürfnissen junger Menschen nicht 
immer gerecht wird, hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, durch 
die Unterstützung innovativer Konzepte ihre Mobilitätspolitik für den ländli-
chen Raum an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Ziel 
ist es, das ÖPNV-Angebot - insbesondere im ländlichen Raum - zu flexibili-
sieren. Dazu wird der Einsatz von differenzierten Bedienungsweisen ange-
strebt. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde unter Federführung des Nordhessischen 
Verkehrsverbundes (NVV) das Pilotprojekt "Mobilität im ländlichen Raum / 
Mobilfalt" entwickelt. Dieses Projekt wird finanziell vom Land Hessen im 
Rahmen der "Nachhaltigkeitsstrategie Hessen" mit Sondermitteln unterstützt. 
Kern des Projektes ist die Verknüpfung vorhandener öffentlicher Verkehrs-
angebote mit dem Individualverkehr. Durch die Integration von Pkw-
Fahrten, bei denen Privatpersonen oder gewerbliche Anbieterinnen und An-
bieter ÖPNV-Kundinnen und -Kunden mitnehmen, soll die zeitliche und 
räumliche Verfügbarkeit des ÖPNV deutlich verbessert werden. Dieser An-
satz soll ab April 2013 in mehreren Pilotgebieten im Werra-Meißner-Kreis 
erprobt werden. Das neue Angebot soll darüber hinaus in die vorhandenen 
Tarif- und Fahrplanauskunftssysteme des NVV integriert werden. 
 
Zusätzlich existiert beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ein weiteres 
Modellvorhaben: "Integration von Mitnahmefahrten und Gelegenheitsver-
kehren in öffentliche Verkehrsangebote im Odenwaldkreis" - Teil des Lan-
desprojekts "Mobilität im ländlichen Raum". 
 
Frage 3. Welche Bedeutung misst die Landesregierung den dauerhaften, soziokulturellen 

Jugendangeboten im ländlichen Raum zu? 
 Durch welche eigenen Aktivitäten will sie diese fördern und durch welche Maß-

nahmen die Kommunen in diesem Bereich unterstützen? 
 

Soziokulturellen Angeboten für Jugendliche im ländlichen Raum kommt eine 
wichtige Bedeutung zu. In Hessen sind derartige Angebote Bestandteil 
kommunaler Angebote der Jugendarbeit. Dabei liegt die Verantwortung 
bzw. Zuständigkeit für die Bereitstellung dieser Angebote entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII in der Gesamtverantwortung der örtli-
chen Träger der Jugendhilfe. Die durch das HSM im Jahr 2010 veröffent-
lichte Auswertung und Analyse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestati-
stik "Kinder- und Jugendarbeit in Hessen im Zahlenspiegel" macht deutlich, 
dass die finanziellen Aufwendungen durch die Gebietskörperschaften im 
Bundesländervergleich hoch ausfallen. So weist die amtliche Statistik für das 
Jahr 2008 - eine amtliche Erhebung findet in diesem Bereich nur alle vier 
Jahre statt - ein Ausgabenvolumen von 139 Mio. € aus. Die für Hessen aus-
gewiesenen 138 € pro 6- bis 21-Jährigen sind im Vergleich zu allen Bundes-
ländern der dritthöchste Wert. Lediglich in den Stadtstaaten Hamburg mit 
146 € und Berlin mit 176 € fallen die über die amtliche Statistik erfassten 
Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit höher aus. 
 
Frage 4. Inwieweit hat die Landesregierung die Fördermaßnahmen für den ländlichen 

Raum, wie sie insbesondere im Rahmenplan zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" festgehalten sind, genutzt, um für 
junge Menschen das Leben auf dem Land wieder attraktiver zu machen? 

 

Viele der über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) im Rahmen des Entwicklungsplans für den 
ländlichen Raum des Landes Hessen 2007 bis 2013 sowie darüber hinaus 
über die Förderung nach dem Programm "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" (GAK) angebotenen Fördermaßnahmen stehen 
prinzipiell auch allen jungen Menschen zur Verfügung und dienen der Erhö-
hung der Attraktivität des ländlichen Raums. Beispielhaft seien genannt der 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur, die Junglandwirteförderung, die Dorfer-
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neuerung und -entwicklung sowie die Förderung von LEADER mit der Um-
setzung von gebietsbezogenen lokalen Entwicklungsstrategien.  
 
Gerade bei den beiden zuletzt genannten Förderinstrumenten besteht die 
Möglichkeit, dass sich Jugendliche aktiv an Entscheidungsprozessen beteili-
gen, die ihre unmittelbare Lebensumwelt in Bezug auf ihre Zukunftsfähig-
keit betreffen.  
 
Darüber hinaus werden über den Europäischen Sozialfonds (ESF) gezielt 
Maßnahmen für Jugendliche in den Bereichen Aus- und Weiterbildung ange-
boten. 
 
Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen plant die Landesregierung kurz-, mittel- und lang-

fristig, um Jugendlichen (insbesondere Mädchen) den Berufseinstieg in so genannte 
"grüne" Berufe (Land- und Forstwirtschaft, etc.) bzw. die Übernahme landwirt-
schaftlicher Betriebe zu erleichtern? 

 

Die Landesregierung unterstützt die Auszubildenden und die Ausbildungsbe-
triebe in Landwirtschaft und Gartenbau, z.B. durch die Übernahme der 
Lehrgangskosten in der überbetrieblichen Ausbildung. Für Menschen, die 
die Übernahme eines Betriebes anstreben, gibt es das von der Hessischen 
Landgesellschaft und dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen gemeinsam 
getragene Angebot der "Hofbörse" (www.hessische-hofboerse.de).  
 
Darüber hinaus besteht im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungspro-
gramms (AFP) nach den Richtlinien Einzelbetriebliches Förderungspro-
gramm Landwirtschaft (EFP) die Möglichkeit einer Existenzgründungsför-
derung oder einer so genannten Junglandwirteförderung. In beiden Fällen 
bestehen bestimmte Anforderungen an eine Förderung (u.a. ein Nachweis 
vorhandener beruflicher Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Führung ei-
nes Betriebes). Im Fall der Junglandwirteförderung müssen die Antrag-
stellerinnen und Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 
40 Jahre alt sein und nachweisen, dass sie die geförderte Investition während 
eines Zeitraums von fünf Jahren nach der erstmaligen Niederlassung als Al-
lein- oder Mitunternehmerinnen und -unternehmer in einem landwirtschaftli-
chen Betrieb getätigt wird. 
 
Das als ausreichend zu bezeichnende Ausbildungsangebot für forstliche Be-
rufe wird auch zukünftig in etwa der derzeitigen Größenordnung erhalten 
bleiben. Eine Reduzierung der schweren körperlichen Arbeit im Bereich der 
Waldarbeit z.B. durch verstärkte Nutzung von Möglichkeiten der Mechani-
sierung und des Maschineneinsatzes kann für Mädchen einen höheren Anreiz 
hinsichtlich der Berufswahl bedeuten. 
 
 
XX. Jugendliche und Umwelt 
 
Frage 1. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass der Jugend eine sichere und gesunde 

Zukunft einschließlich einer lebenswerten Umwelt geboten wird? 
 

Die Landesregierung setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen, für eine stabile, bezahlbare und umweltscho-
nende Energieversorgung sowie für den verantwortungsbewussten Umgang 
mit Energie ein. All diese Faktoren sind entscheidend für die Gestaltung ei-
ner lebenswerten Zukunft für unsere Folgegenerationen. 
Mit der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen will die Landesregierung die ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen der Gegenwart in 
Chancen für eine lebenswerte Zukunft verwandeln - für unsere und für künf-
tige Generationen. 
Die aktive Einbindung junger Menschen ist daher ein zentraler Bestandteil 
seit Beginn der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen:  
Auf zwei Jugendkongressen haben Jugendliche ihre Ideen und Impulse in die 
Nachhaltigkeitsstrategie eingebracht und aus diesen Ideen sind konkrete Ju-
gendprojekte entstanden. 
Es wurde ein Jugendbeirat berufen. Dieser berät zum einen den Ministerprä-
sidenten, die Umweltministerin sowie die Gremien der Strategie in Sachen 
Nachhaltigkeit. Zum anderen tragen die jungen Nachhaltigkeitsexperten die 
Impulse der jungen Generation auch zu den Akteuren aus Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Mitglieder des Jugendbeirates geben mit ihrer Arbeit An-
regungen, wie die Nachhaltigkeitsdebatte junge Menschen erreicht kann und 
entwickeln inhaltliche Vorschläge. Außerdem unterstützen seine Mitglieder 
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die Projekte und Aktivitäten der Nachhaltigkeitsstrategie und initiieren eige-
ne Aktionen für junge Menschen.  
 
Frage 2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Problemwahrnehmung der 

Jugendlichen im Bereich Umwelt- und Naturschutz? 
 

Die Landesregierung bezieht sich auf die Studien des Umweltbundesamtes 
"Umweltbewusstsein in Deutschland 2010, Vertiefungsbericht 3: Umwelt-
bewusstsein und Umweltverhalten junger Erwachsener, Dezember 2011" 
sowie "Einblick in die Jugendkultur - Das Thema Nachhaltigkeit bei der 
jungen Generation anschlussfähig machen, März 2011" und geht davon aus, 
dass die dortigen Erkenntnisse und Empfehlungen auch auf das Land Hessen 
anwendbar sind. Danach messen die 18- bis 29-Jährigen dem Umweltschutz 
als politisches Aufgabenfeld etwas mehr Bedeutung zu als die Gesamtbevöl-
kerung. Kernthema beim Umweltschutz ist für die unter 30-Jährigen klar der 
Klimawandel; folgerichtig tendieren sie auch eher dazu, Maßnahmen zum 
Klimaschutz bzw. Effizienzmaßnahmen zu befürworten. Auch steht diese 
Altersgruppe der Nutzung der Atomkraft besonders skeptisch gegenüber.  
 
Im Gegensatz dazu zeigen sich die jungen Erwachsenen auf der Verhaltens-
ebene etwas weniger umweltfreundlich als die Gesamtbevölkerung. Das 
Kaufen und Konsumieren ökologischer Produkte spielt für sie eine geringere 
Rolle. Wie auch in der Gesamtbevölkerung zeigen junge Erwachsene mit 
formal höherem Bildungsniveau häufiger umweltfreundliche Verhaltenswei-
sen.  
 
Das Engagement im Umwelt- und Naturschutz hat sich seit 2008 bei den 
jungen Erwachsenen vervierfacht und somit einen wesentlich stärkeren Zu-
wachs als in der Gesamtbevölkerung erfahren. Auch ist ein großes Potenzial 
für ehrenamtliches Engagement festzustellen. 
 
In heutigen Jugendkulturen bestehen viele Anknüpfungspunkte für Nachhal-
tigkeits-Orientierung: Wenn es gelingt, eine Verbindung von Umweltthemen 
mit den bestehenden milieuspezifischen Interessen der Jugendlichen herzu-
stellen, sind große Potenziale zu aktivieren. Praxisbeispiele zeigen überdies 
die Möglichkeiten der Verbindung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 
mit bislang erfolgreichen Jugendförderprogrammen (Freiwilliges Soziales 
Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr) und relevanten Themen bzw. Pro-
grammen anderer Bereiche (wie Gesundheit über Ernährung an Schulen).  
 
Die Empfehlungen der Autorinnen und Autoren lauten: Möglichkeiten der 
Identitätsstiftung durch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen nutzen; Ve-
rantwortungsgefühl und Wunsch nach Fairness fördern; Alltagskompetenzen 
fördern - Beispiel Gesundheit; Schulen zur Gesellschaft hin öffnen; Neue 
Medien (Internet) besser nutzen; Zivilgesellschaftliches Engagement besser 
fördern; Freiräume für eigene Aktivitäten von Jugendlichen schaffen; Frei-
williges Ökologisches Jahr stärken und erweitern; Multiplikatoren und Vor-
bilder aktivieren; Veranstaltungen, Events und besondere Anlässe nutzen 
und kreieren. 
 
Für den Bereich der hessischen Schulen hat das HKM mit dem Programm 
Schule & Gesundheit eine umfassende Plattform zur Förderung der Gesund-
heit, der Umweltbildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung ge-
schaffen. 
 
Frage 3. Durch welche Maßnahmen wird ein grundlegender Wissensstand im Bereich Um-

weltbildung sichergestellt? 
 a) Welche Altersklassen werden angesprochen? 
 b) Inwiefern erfolgt eine Aufklärung über den aktuellen Wissensstand im Bereich 

Klimawandel? 
 c) Auf welche Weise wird Umweltkompetenz vermittelt? 
 

Umweltbildung wird heute als integraler Bestandteil einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung verstanden. Diese hat zum Ziel, die Menschen zur akti-
ven Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähi-
gen und sozial gerechten Umwelt unter Berücksichtigung globaler Aspekte 
zu befähigen. Umweltbildung ist fächerübergreifend fest in die Lehrpläne 
und Bildungsstandards integriert. 
 
Frage 3. a) Welche Altersklassen werden angesprochen? 
 

Eine wichtige Aufgabe ist die Verankerung von Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung bereits im frühen Kindesalter. Dieses Ziel soll durch eine enge 
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Verbindung mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan erreicht 
werden, der die Basis für eine frühzeitige, optimale Förderung von Kindern 
von 0 bis 10 Jahren darstellt. Mit dem Projekt "Initiative von Anfang an - 
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der frühen Kindheit" im Rahmen der 
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen hat das HSM unter Einbeziehung aller ge-
sellschaftlichen Gruppen bereits einen guten Grundstein legen können. In 
Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer 
werden die notwendigen Schlüsselkompetenzen vermittelt. Entscheidungen 
für die Zukunft zu treffen und dabei zu berücksichtigen, wie sich verantwor-
tungsvolles Handeln in allen Lebensbereichen auf nachfolgende Generatio-
nen auswirkt - dazu kann Bildung für nachhaltige Entwicklung bereits die 
Jüngsten befähigen.  
Im Bereich der schulischen Umweltbildung werden Schülerinnen und Schü-
ler aller Schulformen und Altersklassen angesprochen. Hier ist vor Allem 
das Programm "Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere Zukunft" zu 
nennen, eine Auszeichnung, die durch das HMUELV und das HKM jährlich 
für das besondere Engagement einer Schule im Bereich Umwelterziehung 
und ökologische Bildung vergeben wird.  
 
Aktuell wurden 144 Umweltschulen ausgezeichnet. Rund 190 Schulen arbei-
ten innerhalb des Netzwerks Umweltschule mit. 
 
Unter der Überschrift "Wald - Wissen - Werte" bietet der Landesbetrieb 
Hessen-Forst flächendeckend qualitativ hochwertige Waldpädagogik in Hes-
sen an. 
 
Unter Waldpädagogik ist eine qualifizierte, auf den Wald und die Forstwirt-
schaft Bezug nehmende Umweltbildung zu verstehen. Sie umfasst alle den 
Lebensraum Wald und seine Funktionen betreffenden Lernprozesse, die den 
Einzelnen und die Gesellschaft in die Lage versetzen können, langfristig und 
zukunftsfähig, ganzheitlich, verantwortungsvoll, sowie dem Gemeinwohl 
verpflichtet zu denken und zu handeln. Einzelaspekte nachhaltiger Entwick-
lung werden ebenso thematisiert wie die Vernetzung von Ökonomie, Ökolo-
gie und Sozialem - insbesondere im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Die Waldpädagogik leistet somit wichtige Beiträge zur "Bildung für nachhal-
tige Entwicklung". Der Landesbetrieb Hessen-Forst bietet vielfältige Veran-
staltungen an. 
 
Die jährliche Ausschreibung ermöglicht jeder Schule, mit konkreten Zielen 
für das Teilnahmejahr ausgewählte Handlungsbereiche zu bearbeiten und 
dabei gleichzeitig Strukturen im Schulalltag aufzubauen, die das Engagement 
auch langfristig steuern und stützen können. Dazu gehören auch die Integra-
tion der Vorhaben in Unterricht und Schulcurriculum, in Schulleben und 
Schulkultur sowie die Entwicklung von Kernkompetenzen für das Bemühen 
um 

- die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

- sozial- und umweltverträgliche Formen des Wirtschaftens, Arbeitens und 
Lebens, 

- die Überwindung der Armut überall auf der Welt, 

- die Teilhabe aller Menschen an Bildung, an demokratischen Entschei-
dungsprozessen und an der Lebensgestaltung im Sinne der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. 

 
Die waldpädagogischen Angebote richten sich vorrangig an Schülerinnen 
und Schüler der 1. bis 6. Klassen (6 bis 12 Jahre) sowie an 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Im Jahr 2010 kamen ca. 85.000 
Schulkinder zu Bildungsveranstaltungen im Wald, die von einem Förster be-
gleitet wurden. Etwa 22.000 Kindergartenkinder und mehr als 50.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gemischter Gruppen nahmen an entsprechen-
den waldpädagogischen Veranstaltungen von Hessen-Forst teil. 
 
Frage 3. b) Inwiefern erfolgt eine Aufklärung über den aktuellen Wissensstand im Bereich 

Klimawandel? 
 

Die Aufklärung (der Jugend) über den aktuellen Wissensstand im Bereich 
Klimawandel erfolgt über Veranstaltungen und Arbeitshilfen für Schülerin-
nen, Schüler und Lehrerschaft. 
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Bereich Veranstaltungen: 

Die Kinderuniversität Klimawandel wird seit 2009 vom Hessischen Lande-
samt für Umwelt und Geologie/Fachzentrum Klimawandel organisiert.  
 
An 25 Orten in ganz Hessen haben im Rahmen dieser Initiative bisher über 
60 Vorlesungen für über 7.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 
12 Jahren aller Schultypen stattgefunden. 2012 werden 15 Veranstaltungsta-
ge mit mindestens 40 Vorlesungen in allen drei Regierungsbezirken durchge-
führt. 
 
Bereits zwei Mal wurde ein Sonderprogramm bei den Schulkino-Wochen 
Hessen zum Thema "Zukunftsfähiger Planet" mit Vorträgen, Lernspielen 
und Kurzfilmen durchgeführt. 
 
Auch ältere Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen im 10. und 12. 
Jahrgang nahmen mit positiver Resonanz an den Vorlesungen und dem 
Filmprogramm teil. Weitere Informationen, Presseberichte, Fotos und Vi-
deos zu diesem Thema werden Dritten auf der Internetseite www.zukunfts-
initiative.org zugänglich gemacht.  
 
Unter der Schirmherrschaft der Kultusministerin, der Umweltministerin und 
des Landtagspräsidenten wurde 2012 zum zweiten Mal die Hessische Kin-
der-Klimakonferenz durchgeführt. Die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler erarbeiten im Laufe des Jahres Audio- und Videomaterialien zu den 
Themen Klimawandel und Klimaanpassung, die sie dann am Konferenztag 
im Plenarsaal des Hessischen Landtages der Öffentlichkeit sowie Vertrete-
rinnen und Vertretern der Politik präsentieren. 
 
Bei der Lernwerkstatt Klimawandel handelt es sich um Experimentierkisten 
für die Grundschule, die an fünf Stationen aufgebaut werden und deren In-
halte sich die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung einer Umweltpäda-
gogin bzw. eines Umweltpädagogen im Laufe eines Vormittags erarbeiten. 
Die Materialien konnten aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit bisher nur 
in Nord- und Mittelhessen angeboten werden. Die Nachfrage ist so groß, 
dass weitere Sätze der Experimentierkisten produziert werden sollen, um ei-
nen größeren Kreis von Schulen einbeziehen zu können.  
 
Bereich Arbeitshilfen: 

Das HMUELV hat gemeinsam mit dem HKM im Oktober 2010 die Bro-
schüre "… mit Erfolg teilgenommen!" - Informationen über Klimaschutz für 
Hessische Schulen herausgegeben und in den Herbstferien 2010 an alle 
Schulen verteilt. Die Broschüre enthält auf 13 Seiten eine erläuterte Link-
sammlung, die Informationen zum Klimaschutz in Hessen und über regiona-
le Angebote umfasst, die wiederum nach Elementarstufe, Grundschule und 
Sekundarstufen gegliedert sind.  
 
Die regionalen Angebote umfassen Lehrerfortbildungen, Veranstaltungen für 
Schülerinnen und Schüler sowie Informationen über Lernwerkstätten, Me-
dienkisten und Materialien. Die jeweiligen regionalen Anbieterinnen und 
Anbieter sind mit ihren Kontaktdaten angegeben. Die Broschüre kann als 
Datei von der Homepage des HMUELV heruntergeladen werden 
(www.hmuelv.hessen.de>Umwelt>Bildung für nachhaltige Entwick-
lung>Themenangebote des Umweltressorts>Klimaschutz und Energie). Al-
le in der Broschüre genannten Links sind aktiviert, so dass direkt auf die 
hinterlegten Unterlagen zugegriffen werden kann. 
 
Für die Umsetzung der waldpädagogischen Angebote "in der Fläche" sind 
die Forstämter und das Nationalparkamt verantwortlich. Darüber hinaus 
wird eine Vielzahl von Umweltbildungsveranstaltungen in zentralen Einrich-
tungen - überwiegend für Kinder und Jugendliche - angeboten. 
 
Zu nennen sind nicht abschließend: 
 
Jugendwaldheime 

In Trägerschaft der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband 
Hessen, werden in enger Kooperation mit dem Landesbetrieb Hessen-Forst 
vier Jugendwaldheime betrieben. Die Jugendwaldheime werden institutionell 
durch das Land gefördert. Im Rahmen der Projektförderung wurden in den 
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vergangenen Jahren Instandhaltungs-, Ausbau- und Neubaumaßnahmen um-
fänglich gefördert.  
 
Die Leitung der Häuser und die Verantwortung für das pädagogische Kon-
zept liegt bei geschulten Förstern des Landesbetriebes Hessen-Forst. Die Ju-
gendwaldheime konnten im Jahr 2011 insgesamt 17.484 Kinderbetreuungs-
tage verbuchen.  
 
Wildparke, Waldmuseum 

Die vom Landesbetrieb Hessen-Forst betriebenen Wildparke in Klein-
Auheim, Weilburg und am Edersee sowie das Waldmuseum in Klein-
Auheim sprechen mit einer Vielzahl erlebnispädagogischer Veranstaltungen 
die Besucher an. Im Jahr 2010 wurden diese von 426.000 Gästen besucht. 
 
Nationalpark Kellerwald - Edersee des Landesbetriebes Hessen-Forst 

Die Nationalparkidee, der Wildnisgedanke und das Weltnaturerbe Buchen-
wälder stehen im Mittelpunkt der Bildungsarbeit des Nationalparks.  
 
Naturparke 

Neben den Beschäftigten des Landesbetriebes Hessen-Forst werden in den 
elf hessischen Naturparken Führungen von Privatpersonen, die teilweise als 
Natur- und Landschaftsführer ausgebildet worden sind, angeboten. 
 
Darüber hinaus werden Kooperationen mit verschiedenen Umwelt-
Bildungspartnern gepflegt. Auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit rd. 
360 Waldkindergärten, Kindergärten mit Waldtagen sowie dauerhafte Koo-
perationen mit über 200 Jugendherbergen und Bildungseinrichtungen sei an 
dieser Stelle beispielhaft hingewiesen. 
 
Hessentag in Wetzlar 2012 

Die vom Landesbetrieb Hessen-Forst errichtete Ausstellung "Natur auf der 
Spur" besuchten ca. 270.000 Gäste. 
 
Waldjugendspiele 

Die von den hessischen Forstämtern initiierten Waldjugendspiele erfreuen 
sich großer Beliebtheit. In 2010 wurden 88 Veranstaltungen durchgeführt. 
 
Waldjugend Hessen 

In den 49 Wald-Jugendgruppen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
Landesverband Hessen, engagieren sich Kinder und Jugendliche regelmäßig 
im engen Kontakt mit Forstleuten freiwillig im Wald. 
 
Frage 3. c)  Auf welche Weise wird Umweltkompetenz vermittelt? 
 

Auf die Antwort zu Frage XX. 3 a wird verwiesen. 
 
Frage 4. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass eine ausreichende Umweltbildung für 

Jugendliche im Rahmen der schulischen und außerschulischen Möglichkeiten ge-
währleistet wird? 

 

Ökologie und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen sind Hand-
lungen, die in allen Berufen eine immer wichtigere Rolle spielen. Dement-
sprechend werden entsprechende Lerninhalte auch in den Rahmenlehrplänen 
der Kultusministerkonferenz zum Berufsschulunterricht in den verschiedenen 
Ausbildungsberufen implementiert und gehören so zum beruflichen Alltag 
der Auszubildenden (Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplä-
nen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der 
Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes 
für anerkannte Ausbildungsberufe, Berlin 23.09.2011, S. 10, 14, 17, 29). 
 
Darüber hinaus existiert ein Netzwerk von Umweltschulen, die von einer 
Landeskoordination und von zehn Umweltbildungszentren in Hessen betreut 
werden. Die Umweltzentren arbeiten mit verschiedenen Schwerpunktsetzun-
gen in den Bereichen Umweltbildung, Naturschutz, Waldpädagogik und Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung. Sie erreichen als Zielgruppen nicht nur 
Schülerinnen und Schüler sondern gleichermaßen junge Erwachsene und 
Familien. Die Umweltzentren erhalten für ihre Netzwerkarbeit mit den 
Umweltschulen eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie themen- und 
kompetenzorientierte Fortbildungen.  
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Weiterhin weckt und fördert die Hessische Landesregierung seit zehn Jahren 
das Bewusstsein von Jugendlichen für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Parkanlagen, Straßen und anderen öffentlichen Plätzen im Rahmen der 
Umweltkampagne "Sauberhaftes Hessen". Bei den Aktionen der Umwelt-
kampagne "Sauberhaftes Hessen" können Jugendliche sehen und erleben, 
was es bedeutet, wenn Abfall in Parkanlagen, auf Schulhöfen, Straßen oder 
anderen öffentlichen Plätzen weggeworfen wird und wie durch ihr Einsam-
meln von Abfällen die Natur wieder sauberer und schöner wird.  
 
Damit verbunden ist der Lerneffekt, zukünftig selbst Abfälle in den Müllei-
mer statt auf den Boden zu werfen.  Zur Behandlung des Themas Littering 
im Unterricht stehen Schulmaterialien für die Altersklassen Grundschule 
plus 5. und 6. Klasse, Klassen 7 bis 9, Klassen 11 bis 12 bzw.13 zur Ver-
fügung. 
 
Des Weiteren wird auf die Antwort zu Frage XX. 3 verwiesen. 
 
Frage 5. Wie gewährleistet die Landesregierung eine ausreichende und kontinuierliche Wei-

ter- und Fortbildung der Akteure im Bereich Umweltbildung? 
 

Nicht nur im Netzwerk der Umweltschulen erhalten die Akteurinnen und 
Akteure im Bereich der Umweltbildung regelmäßig die Möglichkeit zur 
Fort- und Weiterbildung. Insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung werden entsprechende Fortbildungen hessenweit angeboten. 
Darüber hinaus bietet das Programm der Naturschutz-Akademie Hessen 
(NAH) Fortbildungsmöglichkeiten für Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren der Umweltbildung zu aktuell relevanten Themen. 
 
Zur Sicherstellung der Qualität der Angebote im Bereich der Bildung für ei-
ne nachhaltige Entwicklung haben das HMUELV, das HSM und das HKM 
ein gemeinsames Zertifikat "Zertifizierter Bildungsträger - Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in Hessen" entwickelt, erste Anträge von Anbietern 
befinden sich in der Bearbeitung. Durch eine Fortschreibung soll durch Ein-
beziehung des HMWVL auch der Bereich der globalen Aspekte der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung einbezogen werden. Eine begleitende Fortbil-
dungsreihe unterstützt die Anbieter bei der Qualitätsentwicklung im Bereich 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 
 
Auf der Grundlage einer länderübergreifenden Vereinbarung bietet der Lan-
desbetrieb Hessen-Forst seit 2008 eine berufsbegleitende Fortbildung mit 
dem Abschluss "Zertifikat Waldpädagogik" an.  
 
Des Weiteren werden im Bildungsprogramm des Landesbetriebes Hessen-
Forst Seminare zur Umweltbildung für Waldpädagogen und für externe 
Teilnehmer angeboten. Seit 2010 veranstaltet der Landesbetrieb Hessen-
Forst das Waldpädagogik - Forum, welches dem Wissensaustausch und der 
Weiterbildung der Akteurinnen und Akteure in der hessischen Waldpädago-
gik dient. 
 
Frage 6. Durch welche konkreten Maßnahmen stellt die Landesregierung die aktive Einbe-

ziehung von Jugendlichen in umwelt- und naturschutzpolitische Entscheidungspro-
zesse sicher? 

 a) Wie beteiligt die Landesregierung Jugendliche insbesondere an der Umsetzung 
von nationalen, europäischen und internationalen Umwelt- und Naturschutz-
programmen? 

 b) Auf welche Weise stellt die Landesregierung die Mitwirkung von Jugendver-
tretern an Entscheidungsprozessen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebe-
ne im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes sicher? 

 

Auf die Beantwortung der Frage VIII. 3 wird verwiesen. 
 
Frage 7. Welche internationalen, regionalen und lokalen Jugendkonferenzen und andere Fo-

ren im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes hat die Landesregierung initiiert 
und in welchem Umfang fördert sie diese? 

 

Seit dem Start im April 2008 setzt zudem die Nachhaltigkeitsstrategie Hes-
sen auf das Engagement junger Menschen. Unter anderem haben auf zwei 
Jugendkongressen und einem Jugendforum junge Menschen ihre Ideen und 
Impulse in die hessische Nachhaltigkeitsstrategie eingebracht, die in konkre-
ten Projekten (Hessen aktiv: 100 Schulen für den Klimaschutz; Hessen 
meets Vietnam) umgesetzt wurden. Der Jugendbeirat, elf junge Menschen 
aus ganz Hessen, berät den Ministerpräsidenten und die Umweltministerin. 
Sie geben Anregungen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie die Jugend erreicht 
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und Empfehlungen zur Einbindung der Jugend in den Gesamtprozess. Der 
Jugendbeirat entwickelt inhaltliche Ideen zu Themen aus dem Bereich der 
Nachhaltigkeit, erarbeitet Vorschläge für eine jugendgerechte Öffentlich-
keitsarbeit und engagiert sich in konkreten Projekten. 
 
Auf die Beantwortung der Frage XX. 3 b wird verwiesen. 
 
Frage 8. Welche umweltpädagogischen Projekte initiiert und fördert die Landesregierung im 

Rahmen der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung"? 
 a) Wie bringt die Landesregierung die Anliegen der Jugendlichen in die Umset-

zung des Aktionsplans mit ein? 
 b) Durch welche konkreten Maßnahmen wird der interkulturelle Dialog im Rah-

men der UN-Dekade zwischen den Jugendlichen gefördert? 
 

Auf die Ausschreibung "Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere 
Zukunft" wurde bereits in der Antwort zu Frage XX. 3 a eingegangen.  
 
Dieses Projekt wurde im Übrigen von der Deutschen UNESCO-Kommission 
als offizielle Maßnahme im Nationalen Aktionsplan zur UN-Weltdekade 
"Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgezeichnet. 
Da unter den Trägern der außerschulischen Umweltbildung Konsens darüber 
besteht, dass sich Bildung für nachhaltige Entwicklung in Hessen auf ge-
meinsame Qualitätsstandards verständigen und an nachvollziehbaren und 
transparenten Zertifizierungskriterien orientieren soll, wurde ein gemeinsam 
vom HMUELV, dem HKM und dem HSM getragenes Qualitätssicherungs-
System auf den Weg gebracht. Damit soll gewährleistet werden, dass sich 
die Qualität der Einrichtungen und ihrer Angebote in Hessen kontinuierlich 
verbessert. 
 
Frage 9. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass sich gerade im Bereich des Um-

welt- und Naturschutzes für Jugendliche zukünftig besonders attraktive berufliche 
Perspektiven ergeben und diese einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der 
Jugendarbeitslosigkeit leisten können? 

 Welche Konsequenzen ergeben sich für die Landesregierung daraus? 
 

Aufgrund der positiven Entwicklung und der steigenden Nachfrage im Be-
reich der "Grünen Technologien" wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch die Anzahl an Gründungen von Unternehmen dieser Sparte erhöhen. 
Hieraus resultiert auch eine zunehmende Anzahl potentieller Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, die zu einer Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit führen 
können. 
 
Die Landesregierung wird auch vor diesem Hintergrund die Umsetzung der 
Energiewende weiter stark forcieren und damit den Unternehmen im Bereich 
"Grüne Technologien" ein großes Maß an Sicherheit für Investitionen und 
Planung bieten. 
 
 
XXI. Jugendliche und Mobilität 
 
Frage 1. Welche speziellen Angebote hat die Landesregierung seit dem Jahr 2000 entwik-

kelt, um bei Jugendlichen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu werben? 
 

Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind in Hes-
sen die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Gemeinden mit mehr als 
50 000 Einwohnern. Sie nehmen die Aufgabe des öffentlichen Personennah-
verkehrs als Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Die Belange des regionalen 
Verkehrs werden von den Aufgabenträgern gemeinsam in Verkehrsverbün-
den (NVV, RMV und VRN) wahrgenommen, denen es u.a. obliegt, den 
Verbundtarif festzulegen. Das Land fördert den ÖPNV in Hessen mit erheb-
lichen Mitteln (2012: 627 Mio. €), ist aber selbst nicht Aufgabenträger. 
 
Die drei Verkehrsverbünde haben mitgeteilt, dass sie und die lokalen Aufga-
benträger umfangreiche altersspezifische Angebote zur Verkehrserziehung 
anbieten. Um bereits Kinder zu befähigen, sicherheitsbewusst, selbständig 
und rücksichtsvoll ihre täglichen Wege zu bewältigen, wurden von den Ver-
bünden sog. Busschulen eingerichtet.  
 
Der RMV und seine lokalen Partner vor Ort bieten seit 1998 Busschule-
Trainings an, die schwerpunktmäßig in den 4. und 5. Klassen, bei Bedarf 
aber bereits in den niedrigeren Klassenstufen bzw. sogar schon im Kinder-
garten durchgeführt werden. Dort werden sicheres Ein- und Aussteigen, si-
cheres Verhalten an der Haltestelle und im Fahrzeug und Grundkenntnisse 
im Fahrplanlesen vermittelt. Der VRN betreut und finanziert Busschulen 
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vieler Verkehrsunternehmen im VRN, die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 mit dem Busfahren vertraut machen. Dabei lernen sie in 
praktischen Übungen, wie sie sich auf dem Weg zur Haltestelle, an der Hal-
testelle und in Bus und Bahn sicher und rücksichtsvoll verhalten. Für die 
Schulen sind diese Veranstaltungen kostenlos. Auch der NVV unterstützt die 
lokalen Aufgabenträger mit der Schulung der Schülerinnen und Schüler im 
Umgang mit Bussen.  
 
Im Rahmen des Qualifizierungsprogramms "RMV-Bus&Bahn-Begleiter" 
werden seit 2003 in der Regel Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen zu 
Ansprechpartnerinnen und -partnern für ihre Mitschülerinnen und -schüler 
ausgebildet. Die Jugendlichen lernen in praxisnahen Übungen und Rollen-
spielen, wie sie in kritischen Situationen im Fahrzeug den Überblick behal-
ten und beschwichtigend einwirken können. Sie lernen soziale Kompetenz, 
ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt und ihre Zivilcourage gefördert. Am 
Ende ihrer Schulzeit erhalten sie ein Zertifikat über ihre Tätigkeit als RMV-
Bus&Bahn-Begleiter bzw. -Begleiterin, das ihnen als zusätzliche Qualifikati-
on in ihrem weiteren Leben hilfreich sein kann, vergleichbar anderen ehren-
amtlichen Tätigkeiten. Die Teilnahme an diesem Programm ist freiwillig und 
die Ausbildung durch speziell qualifizierte Trainerinnen und Trainer findet 
außerhalb der Unterrichtszeiten statt.  
 
Bei diesem Projekt hat man sich zu Nutze gemacht, dass Jugendliche mit 
ihresgleichen auf einer Wellenlänge liegen und in kritischen Situationen an-
gemessener reagieren können. Gleichzeitig wird für die Aufgaben und auch 
für Probleme der Verkehrsunternehmen sensibilisiert. 
 
Um möglichen Problemen auf dem Schulweg frühzeitig entgegenzuwirken, 
bietet der VRN für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 eine Aus-
bildung zur Schulwegbegleiterin oder zum Schulwegbegleiter an. Diese 
Ausbildung soll Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, Situationen 
angemessen einzuschätzen und in Konfliktsituationen verantwortungsvoll 
und vermittelnd einzugreifen. VRN-Schulwegbegleiterinnen und -begleiter 
engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich für ein faires Miteinander und 
mehr Sicherheit auf ihrem eigenen Schulweg mit dem Bus. Auch dieses An-
gebot ist für Schulen kostenlos. RMV und VRN stellen auch spezielle Unter-
richtsmaterialien zur Verfügung. 
 
Im Sommer 2011 ist die komplett überarbeitete Neuauflage der RMV-
Unterrichtsmaterialien für die Grundschule erschienen. Mit praxisnahen 
Aufgabenstellungen und Arbeitsblättern können die Schülerinnen und Schü-
ler ihr eigenes Mobilitätsverhalten analysieren, sicheres Verhalten beim Bus- 
und Bahnfahren einüben und über die Planung eines "Klassenausflugs mit 
Bus und Bahn" die ÖPNV-Welt detailliert kennenlernen. Die Unterrichtsma-
terialien für die Sekundarstufe 1 werden zurzeit ebenfalls überarbeitet. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen für eine bewusste Verkehrsmittelwahl sen-
sibilisiert werden, so dass sie ihre unterschiedlichen Wege möglichst flexibel 
und umweltschonend zurücklegen. Sie sollen das sichere und selbständige 
Unterwegssein mit öffentlichen Verkehrsmitteln einüben.  
 
Außerdem erstellt der RMV derzeit gemeinsam mit den Partnern eine Bro-
schüre "RMV Angebote für Schüler und Auszubildende". Diese enthält ne-
ben Informationen zu den Fahrkartenangeboten, die der RMV speziell für 
Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende anbietet, auch Informa-
tionen zu Fahrkarten, welche aus dem Gesamtangebot stammen - wie Tages-
karte, Gruppentageskarte und Hessenticket. Die Broschüre informiert Schü-
lerinnen und Schüler sowie Auszubildende von sechs Jahren (Grundschule) 
bis zur Ausbildungszeit (über 18 Jahre) über spezielle Tarifangebote des 
RMV und soll mit begleitenden Marketingmaßnahmen zielgruppengerecht in 
Umlauf gebracht werden (Internet, Werbemittel, Visualisierung). 
 
In Zusammenarbeit mit dem RMV und dem VRN wurden Unterrichtsmate-
rialien ("Der RMV macht Schule - Unterwegs mit Bus, Bahn & Co") ent-
wickelt. Diese können in einem Unterricht eingesetzt werden, der auf eine 
Reflexion der eigenen Verkehrswege und des eigenen Verhaltens im Ver-
kehr zielt. Sie sollen auch Grundlage der gemeinsamen Planung eines Klas-
senausflugs sein und das Lernen in der Busschule, also die Erweiterung von 
Kompetenzen rund um das sichere und rücksichtsvolle Busfahren, unterstüt-
zen. Ziel ist die Ausbildung eines nachhaltigen individuellen Mobilitätsver-
haltens bei Kindern und Jugendlichen. Die Materialien verknüpfen allgemei-
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nes Hintergrundwissen zum Thema Mobilität und praxisbezogene Inhalte 
zum Bus- und Bahnfahren. Die Materialien sind sowohl fachgebunden als 
auch fächerübergreifend einsetzbar. Sie wurden allen Schulen im VRN-
Gebiet kostenlos zur Verfügung gestellt und werden u.a. vom HKM empfoh-
len.  
 
Der RMV hat zudem eine Jugendwebsite eingerichtet. "mainmove.de" ist 
Teil des Projekts "Nachhaltig unterwegs mit Bus und Bahn - einer Image-
kampagne für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Personennahverkehr" 
und wird vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und der Naturfreundejugend 
Deutschlands gemeinsam verantwortet. "mainmove.de" ist seit April 2007 
online und wurde gemeinsam mit Jugendlichen gestaltet und entworfen. Die 
ehrenamtlich arbeitende Jugendredaktion erklärt alles rund um das Angebot, 
über Fahrtziele und Vorzüge des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch 
bei den Veranstaltungstipps wird direkt angegeben, wie man diese mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Die Website will Impulse für ei-
ne ökologisch sinnvolle Verkehrsmittelwahl bei Jugendlichen setzen und da-
zu anregen, auch in der Freizeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die 
Vorteile des öffentlichen Personennahverkehrs - wie Klimafreundlichkeit, 
häufig geringere Kosten und die sinnvolle Nutzung der Fahrtzeit - werden 
aufgezeigt. 
Darüber hinaus wird beim RMV derzeit ein Konzept zur Beteiligung an den 
neuen sozialen Medien wie beispielsweise Facebook erarbeitet. Durch den 
direkten Kontakt mit der i.d.R. eher jungen Zielgruppe kann mit schnelleren 
Erkenntnissen gerechnet werden hinsichtlich der Stärken und Schwächen des 
ÖPNV-Angebots, was Bedürfnisse und Wünsche der jungen Fahrgäste an-
geht.  
 
Auch der NVV prüft derzeit, inwieweit im Bereich "social media" Jugendli-
che auf ihre Mobilitätsbedürfnisse angesprochen werden sollen.  
 
An den Hochschulen des Landes erwirbt der einzelne Studierende mit sei-
nem Semesterbeitrag die Berechtigung, alle in Trägerschaft des jeweiligen 
Verkehrsverbundes integrierten Öffentlichen Verkehrsmittel jederzeit und 
ohne Einschränkung mit seinem Studentenausweis nutzen zu können. Insbe-
sondere die obligatorische Abnahme und die leichte, von jeder Tarifkenntnis 
befreite Handhabung, ist ein wesentlicher Grund für den Erfolg und lässt ei-
ne hohe Zahl induzierter, zusätzlicher Fahrten mit den Verkehrsmitteln des 
ÖPNV erwarten, die die Umwelt entlasten und sich insgesamt auf die Lei-
stungsfähigkeit der gesamten Verkehrsinfrastruktur positiv auswirken. 
 
Frage 2. Welche verkehrswissenschaftliche Institute und/oder verkehrswissenschaftliche 

Hochschuleinrichtungen beschäftigen sich mit dem Thema Jugend und Mobilität in 
Hessen? 

 

Das Institut für empirische Soziologie an der Universität Erlangen (ifes) be-
schäftigt sich mit Straßenverkehrssicherheitsforschung. Das Thema Jugend 
und Mobilität spiegelt sich in folgenden Projekten, die allerdings auf die ge-
samte Bundesrepublik und nicht explizit auf Hessen bezogen sind, wider: 

- Anforderungswandel der Verkehrsumwelt und Sozialisationsbedingun-
gen,  

- Begleitetes Fahren ab 17, 

- Begleitetes Fahren ab 17 Jahre - Konzepte zur Optimierung des 
Maßnahmeansatzes, 

- Einstiegsrisiko bei Fahranfängern mit späterem Einstieg in die Fahrkar-
riere, 

- Kinder im Straßenverkehr: Anforderungswandel, 

- Rahmenkonzept zur Weiterentwicklung der Fahranfängervorbereitung in 
Deutschland, 

- Schwer erreichbare Zielgruppen - Handlungsansätze für eine neue Ver-
kehrssicherheitsarbeit in Deutschland,  

- Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr, 

- Straßenverkehrsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen, 

- Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen, 

- Verkehrssicherheit von Kindern und 

- Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen. 
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In Hessen befassen sich derzeit folgende Einrichtungen mit entsprechenden 
Themen: 
 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main (Institut für Humangeografie) 

Die Goethe-Universität forscht aktuell an drei Vorhaben. Im Auftrag der 
Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft wird zum Thema "Mobilitätsverhalten 
von Heranwachsenden und Möglichkeiten zur Bindung an den ÖPNV" ge-
forscht. Die gleiche Thematik wird für das Institut für Mobilitätsforschung 
der BMW Group untersucht. Als letztes aktuelles Projekt wird die Thematik 
"Mobilität für Schulklassen in Gymnasien" aufbereitet.  
 
Hochschule Darmstadt 

Die Hochschule Darmstadt hat derzeit ebenfalls drei aktuelle große Untersu-
chungen laufen. 
 
So läuft mit dem Ziel einer "Verbesserung der Kundenbindung des ÖPNV in 
der Sekundarstufe II" eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Kreisver-
kehrsgesellschaft Offenbach sowie des RMV. Für ein Konzept eines zu-
kunftsfähigen ÖPNV bei der Schülerbeförderung im Kreis Offenbach wur-
den ebenfalls im Auftrag der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, jedoch in 
Zusammenarbeit mit der IVM RheinMain GmbH, 20.000 Schülerbefragun-
gen zur Mobilität durchgeführt. Auch für den Landkreis Groß-Gerau wird 
derzeit durch die Hochschule Darmstadt ein Konzept für einen zukunftsfähi-
gen ÖPNV bei der Schülerbeförderung erarbeitet. 
 
Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt am Main 

Das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH betreibt trans-
disziplinäre sozial-wissenschaftlich geprägte Mobilitätsforschung. Im Kern 
der Arbeit des Forschungsschwerpunktes "Mobilität und Urbane Räume" 
steht die Fragestellung, wie Transformation von Mobilitätssystemen und 
Mobilitätsstrukturen in Richtung Nachhaltigkeit gestaltet werden kann. Da-
bei spielt insgesamt die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener in den 
Projekten immer eine Rolle. 
 
Studien zur Mobilität von Jugendlichen mit Fokus auf Hessen hat das Institut 
bisher nicht durchgeführt. Allerdings hat das Institut eine Projektskizze für 
ein Projekt erarbeitet, das sich mit der Förderung nachhaltiger Mobilität bei 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Hessen beschäftigt. 
 
Frage 3. Untersucht die Landesregierung die speziellen Mobilitätsbedürfnisse von Jugendli-

chen? 
 Wenn ja, zu welchen Ergebnissen ist sie gekommen und welchen Handlungsbedarf 

sieht sie? 
 

Der RMV führt jährlich Marktforschungsstudien zu verschiedenen Fach-
themen durch.  
 
Bei vielen Fragestellungen werden RMV-bevölkerungsrepräsentative Befra-
gungen durchgeführt. Die Grundgesamtheit der Befragten bilden dabei in der 
Regel die Bewohner des RMV-Gebietes ab 15 Jahren, bei einigen Untersu-
chungen werden auch jüngere Personen einbezogen (ab 6 Jahre, ab 0 Jahre). 
Die speziellen Mobilitätsbedürfnisse von Jugendlichen werden dadurch - je 
nach Fragestellung - bei den Untersuchungen berücksichtigt.  
 
Bei altersspezifischen Fragestellungen werden die entsprechenden Zielgrup-
pen explizit einbezogen. So wurden zum Beispiel bei der Einführung der 
neuen Schülerjahreskarte, der sog. "RMV-CleverCard", verschiedene Na-
men- und Motivvarianten qualitativ und quantitativ unter Einbezug der Ziel-
gruppe (Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende) getestet.  
 
Aufgrund umfangreicher Untersuchungen hat der RMV für Schülerinnen 
und Schüler sowie Auszubildende ein gesondertes Tarifangebot, die RMV-
CleverCard. Die RMV-CleverCard ist nicht nur ein vergünstigtes Tarifange-
bot, sondern bietet auch Extraleistungen an - nämlich die verbundweite Gül-
tigkeit in den Ferien; das ist im ganzen Fahrkartensortiment des RMV ein 
Alleinstellungsmerkmal.  
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Frage 4. Welche Fahrkartenangebote, die speziell auf die Bedürfnisse Jugendlicher zu-
geschnitten sind, existieren in den drei Verkehrsverbünden des Landes? 

 

In allen drei Verkehrsverbünden, die in Hessen aktiv sind, gibt es spezielle 
Angebote für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende. So 
werden preislich rabattierte Ausbildungszeitkarten angeboten. Neben den 
Wochen- und Monatskarten für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszu-
bildende sind von den Verbünden besondere Tarifangebote entwickelt 
worden. 
 
Beim RMV wurde zunächst die Schulzeitkarte (Jahreskarte), die über die 
Schulträger nur an freifahrtberechtigte Schülerinnen und Schüler (§ 161 
Hess. Schulgesetz) ausgegeben wurde, 2004 in eine Jahreskarte XL bzw. 
XXL überführt. Diese Fahrkarte konnten dann alle Schülerinnen und Schüler 
und Auszubildende erhalten. Dieses Angebot war also auch im freien Ver-
kauf erhältlich. An die freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler wurde 
die Jahreskarte seitens der Schulämter ausgegeben, zu der die Schülerinnen 
und Schüler dann je nach Wunsch einen Aufschlag kaufen konnten, aber 
nicht mussten. Der Aufschlag für die XL-Variante berechtigte in den Ferien 
zur Fahrt im eingetragenen Gültigkeitsbereich der Karte. Die XXL-Variante 
berechtigte in den Ferien zur Fahrt im gesamten Verbundraum. Die Schüle-
rinnen und Schüler, die die Karte im freien Verkauf erwerben mussten, weil 
sie nicht freifahrtberechtigt waren, erhielten ausschließlich die XL oder 
XXL Variante. Eine Jahreskarte ohne Feriennutzung gab es für diese Schü-
lerinnen und Schüler nicht.  
 
Im Jahr 2007 wurde die Schülerjahreskarte dann in die CleverCard überführt. 
Diese Jahreskarte können ebenfalls alle Schülerinnen und Schüler sowie Aus-
zubildende erhalten unabhängig davon, ob sie freifahrtberechtigt sind oder 
nicht. Die CleverCard berechtigt grundsätzlich ohne weiteren Aufpreis zur 
Fahrt im gesamten Verbundraum während der hessischen Schulferien und 
stellt somit ein attraktives Angebot für diese Kundengruppe dar.  
 
Seit dem Schuljahr 2011/12 (Sommer 2011) gibt es im Landkreis Fulda und 
im Vogelsbergkreis sowie seit dem 1. August 2012 im Rheingau-Taunus-Kreis 
die CleverCardkreisweit. Diese wird zu einem pauschalen Preis ohne Bindung 
an die Relation Wohnort - Schule/Ausbildungsstelle ausgegeben und berechtigt 
das ganze Jahr zur Fahrt im gesamten Landkreis und darüber hinaus in den 
Ferien verbundweit. Diese Karte ist im freien Verkauf erhältlich und wird an-
dererseits auch durch die Schulwegkostenträger ausgegeben. Daneben werden 
auch für andere Städte und Landkreise Sondertickets angeboten. 
 
Ein besonders ermäßigtes Angebot besteht z.B. für Schülerinnen und Schü-
ler sowie für Auszubildende, die in Frankfurt wohnen und zur Schule gehen 
oder in Frankfurt wohnen und eine Ausbildung machen (jeweils beide Fakto-
ren müssen erfüllt sein). Die CleverCard Frankfurt wird von der Stadt 
Frankfurt mit 100 €/Jahreskarte subventioniert. 
 
Bereits seit 1999 gibt es das "MobiTick Darmstadt und Kreis Darmstadt-
Dieburg" für das Gebiet der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation 
(DADINA) sowie das "MobiTick Odenwald" für das Gebiet der Odenwald-
Regional-Gesellschaft mbH (OREG). Diese Sondertickets unterscheiden sich 
von der CleverCardkreisweit dadurch, dass sie während der Ferien nicht im 
gesamten Verbundraum des RMV gelten. 
 
Neben der CleverCard und der CleverCardkreisweit gibt es im RMV auch 
noch den Berufsschul-Ausweis des RMV. Der Berufsschul-Ausweis ermög-
licht es Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden, die auf dem Weg 
zur Schule oder Ausbildungsstelle nicht regelmäßig den ÖPNV nutzen, die 
Fahrten mit Einzelfahrkarten für Kinder durchzuführen, auch wenn sie älter 
als 14 Jahre sind. 
 
Das MAXX-Ticket des VRN ist eine persönliche Jahreskarte für Schülerin-
nen und Schüler sowie für Auszubildende ohne Mitnahmemöglichkeit. Es 
gilt (mit Ausnahme der Westpfalz) verbundweit in allen Bussen, Straßen-
bahnen und freigegebenen Zügen (DB: RB, RE und S-Bahn jeweils in der 2. 
Klasse) sowie in allen Ruftaxilinien ohne zeitliche Einschränkung. An ge-
setzlichen Feiertagen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen 
sowie an Wochenenden und Feiertagen gilt es ganztägig in der Westpfalz, 
sonst ab 14 Uhr.  
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Das Super-MAXX-Ticket ist darüber hinaus ohne zeitliche Einschränkung 
im gesamten Verbundgebiet einschließlich der Westpfalz gültig.  
 
Das MAXX-Ticket des VRN kann mit dem MobiTick der DADINA kombi-
niert werden, um Schülerinnen und Schülern verbundüberschreitendes Fah-
ren in das Verbundgebiet des RMV zu ermöglichen.  
 
Beim NVV werden für Jugendliche neben den preislich rabattierten Ausbil-
dungszeitkarten auch GroßgruppenTickets angeboten. In diesem Jahr ist 
vorgesehen, ergänzend zur streckengebundenen Jahreskarte für Auszubil-
dende eine kreisweit gültige Freizeitkarte als Pilotprojekt zu starten. Die 
Fahrkarte soll zu einem günstigen Preis ausgegeben werden und dazu be-
rechtigen, außerhalb der Schulzeiten den gesamten öffentlichen Verkehr 
innerhalb eines Landkreises zu benutzen.  
 
Frage 5. Wie haben sich seit dem Jahr 2000 die Preise für diese Angebote in den jeweiligen 

Verkehrsverbünden entwickelt? 
 

Auf Grund der komplexen Preisbildung und unterschiedlichster Nutzungs-
möglichkeiten der einzelnen Angebote sind ein direkter Preisvergleich und 
damit die Benennung konkreter Preise und Preisveränderungen nicht mög-
lich. In der Regel wurden die Preise der Wochen- und Monatskarten des 
Ausbildungstarifs im Rahmen der üblichen Preissteigerungen angehoben.  
 
Frage 6. Wie stellen sich die Beteiligungszahlen für das begleitete Fahren ab 17 Jahren in 

Hessen seit der Einführung dar? 
 

In Hessen wurde das Begleitete Fahren ab 17 Jahren (BF 17) zum 1. Okto-
ber 2006 eingeführt. Diese Möglichkeit, bereits ab 17 Jahren den Führer-
schein der Klasse B zu erwerben, erfreut sich großer Beliebtheit bei den Ju-
gendlichen. Zwischenzeitlich machen fast genauso viele Jugendliche ab 17 
die Fahrerlaubnisklasse B wie auch junge Erwachsene ab 18 Jahren. Inso-
weit wird auf die untenstehende Tabelle verwiesen, in der die Zahlen der 
Erwerberinnen und Erwerber von BF 17 dem Erwerb der Klasse B ab 18 
gegenübergestellt sind. 
 

Zeitraum BF 17 B ab 18 

01.10.2006 bis 31.12.2006 1.132 15.437 
01.01.2007 bis 31.12.2007 20.016 53.594 
01.01.2008 bis 31.12.2008 23.978 44.659 
01.01.2009 bis 31.12.2009 26.136 39.840 
01.01.2010 bis 31.12.2010 28.640 36.223 
01.01.2011 bis 31.12.2011 30.478 33.631 
01.01.2012 bis 30.06.2012 13.935 14.772 

Zusammen 144.315 238.156 

Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung  

 
 
XXII. Jugendliche und Kultur 
 
Frage 1. Wie wurden die traditionellen Kultureinrichtungen (Bibliothek, Museum, Theater, 

Oper) durchschnittlich im letzten Jahr von Jugendlichen besucht (aufgeschlüsselt 
nach Geschlecht und Migrationshintergrund)? 

 

Museen: 

Jugendliche in Hessen nehmen in der Vermittlungsarbeit der hessischen Mu-
seen den höchsten Stellenwert ein. Die Museen sehen sich in den letzten Jah-
ren immer mehr als wichtigen Ort, Kindern und Jugendlichen den Weg zu 
kultureller Bildung zu eröffnen. Ausgehend von dem jeweiligen Profil eines 
Museums wird den Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum hoch-
wertiger museumspädagogischer Angebote unterbreitet. Die Qualität und 
Nachhaltigkeit der kulturellen Bildungsarbeit kann dabei nicht allein an Be-
sucherzahlen gemessen werden, sondern auch an der Mobilisierung neuer 
Zielgruppen. Die Museen erschließen sich diese u.a. über verschiedene 
Kooperationspartner aus kommunalen, schulischen und universitären Berei-
chen (u.a. in der Lehrerbildung). 
 
Die hessischen Landesmuseen erfassen in ihrer Besucherstatistik weder Ge-
schlecht noch Herkunft der Jugendlichen, so dass hierüber keine Aussagen 
getroffen werden können. 
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Folgende Angaben zu den Besuchern im Kindes- und Jugendalter können 
den statistischen Erhebungen der Landesmuseen entnommen werden: 
 
Museumslandschaft Hessen-Kassel: 

Im Jahr 2011 besuchten 222.272 Besucherinnen und Besucher die musealen 
Einrichtungen der Museumslandschaft Hessen Kassel. Davon waren 22.799 
Besucher im Alter bis einschließlich 18 Jahre, davon 14.647 im Klassenver-
band. 9.090 waren Studentinnen und Studenten bzw. Auszubildende - hier 
gibt es keine Altersbeschränkung, d.h. diese können auch älter als 25 Jahre 
alt gewesen sein 
 
Hessisches Landesmuseum Darmstadt: 

Ca. 3.200 Kinder und Jugendliche nehmen die museumspädagogischen An-
gebote wahr und besuchen vereinzelt durchgeführte Sonderausstellungen. 
Das sind derzeit etwa 78 v.H. aller Besucherinnen und Besucher, da das 
Landesmuseum aktuell wegen Umbau geschlossen ist und museumspädago-
gische Angebote, soweit möglich, an anderen Orten stattfinden. 
 
Museum Wiesbaden: 

Besuche von Kindern und Jugendlichen werden nicht einzeln erfasst. Im Jahr 
2011 haben nach Schätzungen rund 12.000 Kinder und Jugendliche das Mu-
seum Wiesbaden besucht. Die Gesamtbesuchszahl lag im vergangenen Jahr 
bei knapp 70.000 Besucherinnen und Besuchern. 
 
Das Museum ist derzeit zur Hälfte geschlossen. Es wird erwartet, dass sich 
die Zahlen mit Eröffnung der Naturhistorischen Abteilung signifikant erhö-
hen werden. In der Naturgeschichte ist üblicherweise jede zweite Besucherin 
bzw. jeder zweite Besucher jugendlich. 
 
Römerkastell Saalburg: 

Im Jahr 2011 waren mehr als ein Drittel (ca. 37 %) der Besucherinnen und 
Besucher des Römerkastells Saalburg (insgesamt rund 130.000) Kinder und 
Jugendliche. Von den 48.100 minderjährigen Besucherinnen und Besuchern 
kamen ca. 15.400 Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Familien. 
32.700 Schülerinnen und Schüler besuchten den Archäologischen Park im 
Rahmen eines Schulausfluges. Statistisch erfasst werden nur Kinder und Ju-
gendliche bis zum 18. Lebensjahr. 
 
Keltenwelt am Glauberg: 

Seit Eröffnung des Museums im Mai 2011 waren rund 13,5 v.H. der Besu-
cherinnen und Besucher des Glauberg Museums (insgesamt rund 120.000) 
Kinder und Jugendliche. 
 
Von den rund 15.500 minderjährigen Besucherinnen und Besuchern kamen 
ca. 12.650 Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Familien. Rund 
2.150 Kinder und Jugendliche besuchten den Archäologischen Park im 
Rahmen einer Führung. 670 Kinder und Jugendliche nahmen am Aktivpro-
gramm teil. Statistisch erfasst werden nur Kinder und Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr. 
 
Staatstheater: 

Die Hessischen Staatstheater führen eine umfangreiche Besucherstatistik, aus 
der die Zahl der Besucherinnen und Besucher je Veranstaltung ablesbar ist. 
Das Alter der Besucherinnen und Besucher lässt sich lediglich aus den Daten 
der Abonnements gewinnen, für den Bereich des Freiverkaufs gibt es keine 
Erkenntnisse. Darüber hinaus können bei zielgruppenorientierten Veranstal-
tungen wie Kindertheater und Weihnachtsmärchen Schätzungen zur Alters-
struktur der Besucher vorgenommen werden. 
 
Das Staatstheater Kassel schätzt den Anteil jugendlicher Besucherinnen und 
Besucher (Abonnentinnen bzw. Abonnenten und Freiverkauf) im Jahr 2011 
auf 25,3 v.H. (das sind ca. 50.000 Personen) der Gesamtzuschauerzahl. Die 
gleiche Größenordnung gilt auch für das Staatstheater Wiesbaden (das sind 
ca. 80.000 Personen). Im Staatstheater Darmstadt liegt die Zahl mit ca. 
17 v.H. (nur im Freiverkauf) etwas geringer. 
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Weitere Daten wie z.B. ein Migrationshintergrund dürfen aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht standardmäßig erhoben werden und ließen sich 
deshalb nur durch entsprechende Besucherbefragungen ermitteln. 
 
Bibliotheken: 

In Hessen hatten im Jahr 2011 Öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trä-
gerschaft 100.148 Kinder unter 12 Jahren als eingetragene Nutzer (Quelle 
www.bibliotheksstatistik.de ). 
 
Über Geschlecht und Migrationshintergrund lassen sich keine Aussagen tref-
fen, auch über die Häufigkeit des Besuchs dieser Gruppe gibt es keine An-
gaben. 
 
Öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft haben im Jahr 2011 
7.191 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche durchgeführt (Quelle: 
www.bibliotheksstatistik.de). Es gibt keine Angaben zu der Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, deren Geschlecht und Migrationshinter-
grund. 
 
Frage 2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Teilhabe von Jugendlichen an 

Kulturangeboten verstärkt werden müsse? 
 

Literatur: 

Im Bereich der Literatur ist die Landesregierung der Auffassung, dass die 
Teilhabe von Jugendlichen an Literaturangeboten verstärkt werden muss. In 
der hessischen Literaturförderung gibt es dazu die folgenden Instrumente:  

- Junges Literaturforum Hessen-Thüringen, 

- Hessische Leseförderung, einschließlich Hessischer Leseförderpreis, 

- Jugend schreibt, 

- Hessenslam. 

 
Landesmuseen: 

Die Landesmuseen bieten ein vielfältiges und zielgruppenorientiertes Bil-
dungs- und Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche an. Es rich-
tet sich sowohl an individuelle Besucherinnen und Besucher als auch an den 
Besuch von Schulklassen bis hin zur Gestaltung ganzer Unterrichtsstunden 
und Abitur-Leistungskurse. Um den Jugendlichen den Zugang zu den Mu-
seen zu erleichtern, gewinnen die Museen Schüler, die in ihrer Altersgruppe 
durch das Museum führen. Die Museen bedienen sich zudem moderner 
Kommunikationsmittel und nutzen Online-Kontakt-Plattformen. Schulen er-
halten Unterrichtsmaterialien z.B. in Form von so genannten Museumskof-
fern, um sie für eigene Veranstaltungen zu verwenden. 
 
Die Steigerung der Teilhabe von Jugendlichen an Kulturangeboten in Mu-
seen ist ein dauerhafter Prozess, der durch das hohe alternative Freizeitan-
gebot für Jugendliche im Freizeitsektor stark beeinflusst wird. Deshalb rich-
tet das HMWK seit Jahren sein Augenmerk auf den Ausbau des musealen 
Angebots in Hessen. Das Museum Darmstadt wird nach seinem aufwändigen 
Umbau als Mehrspartenhaus mit einem völlig neuen museumspädagogischen 
Konzept wiedereröffnet werden. Hingewiesen sei beispielhaft auch auf das 
in diesem Jahr eröffnete Museum Keltenwelt am Glauberg, dessen mu-
seumspädagogisches Angebot stetig ausgeweitet werden soll. 
 
Staatstheater: 

Die Hessischen Staatstheater haben umfangreiche, den jeweiligen örtlichen 
Gegebenheiten angepasste Konzepte, um unterschiedliche Zielgruppen zu er-
reichen, und entwickeln diese im Sinne einer innovativen Kulturarbeit und -
vermittlung weiter. Besonderes Augenmerk wird an allen Standorten auf 
Angebote für Kinder und Jugendliche gelegt. Dies geschieht z.B. durch das 
Junge Staatstheater Kassel, das Junge Staatstheater Wiesbaden und die Refe-
rate für Jugendarbeit und Theaterpädagogik. 
 
Das Staatstheater Wiesbaden hat zu Angeboten, die auch für Kinder und Ju-
gendliche angeboten werden, mitgeteilt: 
 
Die Arbeit des Jugendreferates/Theaterpädagogik im Staatstheater Wiesba-
den gehört heute zum festen Programm in Schulen und dem Staatstheater. 
Während der Spielzeiten des Theaters sind Kinder und Jugendliche, Erwach-
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sene und Senioren im Theater aktiv. Es gibt Mini-Matinees, Workshops, den 
Spürnasenclub, Backstageführungen, Probenbesuche, Informationsveranstal-
tung, Großprojekte und Educationprojekte. Als Besonderheit ist noch das 
jährliche Schultheaterfestival seit 2003 aufzuführen. 

- Educationprojekte wie "move@school" wurden 2006 und 2008 realisiert. 
Professionelle Künstlerinnen und Künstler aus dem Staatstheater gingen 
in die Schulen und erarbeiteten mit den Kindern und Jugendlichen im Al-
ter von 6 bis 20 Jahren aufführungsreife Tanzchoreografien und Musik-
kompositionen. Insgesamt nahmen 25 Schulen aller Schulformen (u.a. 
Förderschulen) daran teil. Von 650 Mitwirkenden waren schätzungswei-
se 50 v.H. Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.  

- Partizipationsprojekte waren: Parzival (2005), Semiramis (2006), Wol-
kenkuckucksheim (2007) und Heldenleben (2009). Jugendliche und Bür-
ger jeden Alters aus sozialen Brennpunkt-Stadtteilen wie Schelmengraben 
und Gräselberg kamen zusammen und entdeckten im gemeinsamen Spiel 
und der freien Improvisation Themen ihres alltäglichen Lebens in einem 
neuen Licht und gestalteten dies zu einem Theaterstück. Aufführungsorte 
waren unterschiedliche Räume leer stehender Gebäude, wie Landeszent-
ralbank, Supermarkt oder Schulräume. Aktiv beteiligt waren bei diesen 
Projekten insgesamt circa 200 Menschen im Alter von 6 bis 80 Jahren.  

- Die Bürgeroper "Gilgamesch - eine Stadt macht Musiktheater" - wurde 
zu einer Begegnung von Theater und Stadt in Form persönlicher Zu-
sammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern des Theaters und Bürge-
rinnen und Bürgern der Stadt. Hier wurden Schülerinnen und Schüler, 
Angestellte, Arbeitslose, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren der 
Stadt zum ersten Mal auch als Librettistinnen und Librettisten, Opern-
komponistinnen und -komponisten wie auch Operndarstellerinnen und -
darstellern zu "Künstlerinnen und Künstlern auf Zeit". Etwa 160 Laien 
waren aktiv beteiligt. Außerdem mehrere Schulklassen aus Grund- und 
Förderschulen sowie der Waldorfschule.  

- Künstlerische Unterstützung für ein soziokulturelles Projekt des Amtes 
für Soziale Arbeit: "Klang.Bild.Körper". 82 Schülerinnen und Schüler, 
Künstlerinnen und Künstler aus Förderschulen entwickelten in einem 
sechsmonatigen Schaffensprozess ein gemeinsames Kunstwerk mit Auf-
führung im Kleinen Haus des Staatstheaters Wiesbaden.  

- 25 Menschen mit und ohne Behinderungen (Alter 10+) treffen sich re-
gelmäßig einmal pro Woche im Theater. Das Besondere der Gruppe 
"Theater Anders" liegt darin, dass sich hier Menschen mit und ohne Be-
hinderungen offen begegnen und gemeinsam kreative und entwicklungs-
fördernde Kräfte freisetzen. In dieser Weise wird seit Jahren Inklusion 
vorgelebt.  

- In Analogie zu der Gruppe "Theater Anders" ist in der neuen Spielzeit 
2012/2013 eine neue Gruppe "Tanz Anders" realisiert. Sie ist im Entste-
hen begriffen und ebenfalls eine Gruppe von Behinderten und Nichtbe-
hinderten, die unter Anleitung einer Tänzerin spielerisch in die Welt der 
Bewegungserfahrungen eintauchen werden.  

- Europäische Autorinnen und Autoren treffen Wiesbadener Schülerinnen 
und Schüler. Bei der Schauspielbiennale "Neue Stücke aus Europa" sind 
viele europäische Theaterleute in der Stadt. 2010 und 2012 kamen im 
Rahmen des Festivals Theaterautorinnen und -autoren ins Festivalzelt 
und nehmen Schulgruppen mit auf eine kulturelle Reise in ihr jeweiliges 
Heimatland. Die Wiesbadener Schülerinnen und Schülern lieferten dazu 
eigene Beiträge und tauschten sich mit den Autorinnen und Autoren aus.  

- "Publikumskontakte - Angemeldete Gruppen - Backstage-Führungen". 
Dazu gehören: Familienführungen und sog. Mini-Matinees mit Eltern 
oder Erwachsenen mit Kindern ab drei Jahren. Weitere Gruppen sind 
Kindergärten, Schulklassen und andere Gruppen. Die Gruppen werden 
durch das Theater geführt. Dabei lernen sie die Räumlichkeiten wie die 
Bühne, Foyer, etc. kennen und haben Begegnungen mit den Werkstätten, 
Theaterberufen und Künstlerinnen und Künstlern. Dazu gehören auch 
Besuche von Konzert-, Opern- und Ballettproben. In jedem Fall werden 
die Kinder selbst aktiv und lernen durch eigenes Tun. 

- Informationsveranstaltungen/Workshops:  

 1. Für kleinere Kursgruppen, unterschiedliche Altersstufen und zu 
verschiedenen Theaterformen organisiert das Jugendreferat Wo-
chenendworkshops in Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen 
oder die Gruppen kommen ins Theater. Außerdem werden 
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Werkstattwochenenden in den Theaterwerkstätten angeboten. Die 
Wochenend-Workshops werden von Theaterprofis geleitet und 
finden im Theater statt. Sämtliche Angebote des Jugendreferates 
wenden sich selbstverständlich auch an Menschen mit Behinde-
rungen. 

 2. Workshops zur aktiven Vorbereitung eines Opernbesuchs; Musi-
kalische Workshops mit Mitgliedern des Orchesters: Das Staats-
theater Wiesbaden bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die Welt 
des Orchesters kennen zu lernen und aktiv erste Schritte in der 
Begegnung mit einem Instrument zu machen. 

 3. Kammerkonzerte für Kinder; Spiel&Musik: Einführung in die In-
strumentenkunde für alle ab fünf Jahre. 

 4. "Spürnasenclub": Etwa 20 bis 25 Kinder von 6-10 Jahren streifen 
auf der Spur eines Übeltäters durch das Labyrinth der Theaters 
und bewähren sich als Detektivinnen und Detektive.  

 
Im Laufe der Jahre hat das Referat für Jugendarbeit und Theaterpädagogik 
in großem Umfang eine nachhaltige und innovative Kulturarbeit für die Bür-
gerinnen und Bürger, die Jugend und die Schulen Wiesbadens und seiner 
Umgebung aufgebaut. Allein in den Jahren 2008 bis 2012 waren über 
40.000 Menschen in der unterschiedlichsten Weise in künstlerische Prozesse 
involviert. Viele Menschen und Gruppen, wie z.B. Behinderte, Menschen 
mit Migrationshintergrund, sozial Benachteiligte, sowie Kinder, Jugendliche 
und ältere Menschen fanden hier Zugang zu kulturellen Ressourcen. Die in-
tensive Vernetzung mit vielen Kooperationspartnern aus Stadt und Region ist 
eine wichtige Stütze der theaterpädagogischen Arbeit. 
 
Das Staatstheater Darmstadt hat dazu folgende Angebote mitgeteilt: 

- Produktionen der Sparten Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater und 
Konzert. 

- Die Stücke der Sparte Sprechtheater in der Spielzeit 2012/2013: Die 
Jungfrau von Orlèans, Antigone, Woyzeck, Leonce und Lena, Die Lei-
den des jungen Werther, Faust, Sandmann, Der blaue Engel (nach Hein-
rich Manns Roman Professor Unrat) sind Inhalte, teils sogar Pflichtlektü-
re für den Unterricht in Mittel und Oberstufe. Diesen Umstand berück-
sichtigend stehen die Werke, neben deren inhaltlicher und künstlerischer 
Relevanz, auf dem Spielplan das Staatstheaters Darmstadt.  

- Tag der offenen Tür am 2. September 2012, 

- Familienkonzert Vorstellungen am 1./2. September 2012, 

- Familienkonzert zwei Vorstellungen am 7. Oktober 2012, 

- Die Schneekönigin Premiere am 11. November 2012, 

- Weihnachtskonzert des Kinderchores am 16. Dezember 2012, 

- Theaterkiste on stage Premiere im April 2013, 

- Backstage on stage Premiere am 6. April 2013, 

- Familienkonzert am 16. Juni 2013, 

- Konzert kompakt zum 6. Sinfoniekonzert am 10. April 2013, 

- Konzert kompakt zum 7. Sinfoniekonzert am 11. Juni 2013, 

- Mitmachkonzerte zehn Termine mit je zwei Vorstellungen, 

- Workshops für Kinder und Jugendliche für allen Sparten, 

- Backstage - Das Jugend-Abonnement, 

- Theaterkiste - Das Kinder-Abonnement, 

- Theaterspielplatz für alle Generationen, 

- Theaterführungen für Familien, 

- Theaterkiste on stage jeweils montags über 9 Monate, 

- Backstage on stage jeweils samstags über 9 Monate, 

- Wunderland Tanzprojekt mit Laien im Sommer 2013, 

- Extrachor, 

- Kinderchor, 

- Statisterie, 

- Kooperation mit dem Theaterlabor Darmstadt - Projekt mit Jugendlichen 
mit und ohne Migrationshintergrund, zwei Kulturstätten im Dialog!  

 
Ähnliche Angebote bestehen auch am Staatstheater Kassel. 
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Ergänzend wird auf die Beantwortung der Frage XXII. 2 verwiesen. 
 
Bibliotheken: 

Die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an kultureller Bildung findet 
auch im Bereich Bibliotheken statt. Seit 1981 werden die Öffentlichen Bi-
bliotheken in Hessen vom Land kontinuierlich aus Mitteln des kommunalen 
Finanzausgleichs (KFA-Mittel) gefördert. Die zur Verfügung stehenden Mit-
tel werden über Projektanträge vergeben, die von der Hessischen Fachstelle 
für Öffentliche Bibliotheken bearbeitet werden. Die Vergabe der Fördermit-
tel erfolgt über das HMWK. 
 
Frage 2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Teilhabe von Jugendlichen an 

Kulturangeboten verstärkt werden müsse? 
 Wenn ja, welche Maßnahmen und Initiativen hat die Landesregierung hierfür 

eingeleitet bzw. geplant? 
 

Die Teilhabe an Kultur wird in den Unterstützungsangeboten des HKM zu-
nehmend vertieft und erweitert. Dies geschieht in den bestehenden Pro-
grammen der kulturellen Praxis an Schulen durch kontinuierliche Qualifizie-
rung der Fachlehrkräfte, Unterstützung der Kooperationen mit Kultur-
schaffenden und Kulturinstitutionen, erweiterte Mitarbeit und Erhöhung der 
Abordnungsstunden für die Mitarbeit bei den Education-Programmen 2012 
(z.B. dOCUMENTA (13) oder Konzertpädagogik des Hessischen Rundfunks 
(hr)). 
 
Frage 3. Welche Bemühungen sind von der Landesregierung im Hinblick auf die Realisie-

rung einer Juvenale, wie sie von der Unabhängigen hessischen Kulturkommission 
vorgeschlagen war, unternommen worden? 

 

Die Idee einer Juvenale ist aktuell nicht weiter verfolgt worden; vielmehr 
wurden gezielt andere, stärker in die Breite gehende Instrumente eingesetzt, 
um junge Menschen in Hessen an die Kultur heranzuführen. Während die 
Effekte einer im günstigen Fall jährlich stattfindenden Juvenale eher geogra-
fisch und zeitlich begrenzt ausstrahlen können, setzt das Land mit den Initia-
tiven seiner Kulturinstitutionen auf eine in die Fläche reichende und mög-
lichst kontinuierliche Ansprache junger Menschen. So wurden z.B. im Be-
reich der Literaturförderung in dieser Legislaturperiode zwei neue Projekte 
für Jugendliche und Kinder ins Leben gerufen: Jugend schreibt und 
Hessenslam. 
 
Frage 4. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die spezifischen Potenziale 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (z. B. Mehrsprachigkeit und interkul-
turelle Kenntnisse) im kulturellen Leben unseres Landes stärker zu fördern? 

 

Eine speziell für interkulturelle Projekte ausgelegte Förderrichtlinie hat Hes-
sen nicht. Grundsätzlich richten sich die kulturellen Angebote in Hessen an 
alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Im Theaterbe-
reich entwickelt die Theaterpädagogik Angebote, die für alle gesellschaftli-
chen und sozialen Gruppen geeignet sind. Im Museumsbereich wird die Er-
fahrung gemacht, dass Jugendliche aus gebildeten Elternhäusern eher aus ei-
gener Initiative Museen besuchen als Kinder bildungsferner Schichten, die es 
auch in deutschen Herkunftsfamilien gibt. Dem gilt es insgesamt entgegen-
zuwirken. Insbesondere die Kooperation der Schulen und Schulbehörden mit 
den Museen vor Ort bewährt sich hier. Daneben beteiligen sich die Museen 
an kommunalen Projekten, wie zum Beispiel die Museumslandschaft Hessen 
Kassel, die auch im Jahr 2012 im Projekt "Abenteuer Museum" vertreten 
war. In Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Kassel bietet das Projekt 
speziell für Jugendliche mit Migrationshintergrund Anreize zur Überwin-
dung von Schwellenängsten beim Besuch von Museen. Die Keltenwelt am 
Glauberg verfügt z.B. über einen besonderen Besucherservice, bei dem Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund mitarbeiten und Gäste ihres Herkunfts-
landes begrüßen und betreuen. Wenn dieser Service gut angenommen wird, 
kann eine Erweiterung dieses Angebots auch für die anderen Museen erwo-
gen werden. 
 
Die Angebote der Medienzentren (z.B. Visionale Frankfurt) und der Schul-
theaterszene (s. Unart Schauspiel Frankfurt, s. TUSCH) weisen eine sehr 
hohe Beteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf. Die Be-
rücksichtigung der Interessen aller Jugendlichen ist am besten durch geeig-
nete Themenstellungen der Angebote und geeignete Arbeitslokalitäten sinn-
voll zu steuern. 
 



134 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

Das HMdJIE fördert modellhaft einzelne Projekte in den Modellregionen In-
tegration, die die genannten Potenziale dieser Jugendlichen unterstützen. 
 
Bibliotheken: 

Die Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken hat in den Jahren 
2008-2009 und 2010-2011 unter dem Motto "Fit für die Zukunft" ein Pro-
jekt zur Konzeptentwicklung für Öffentliche Bibliotheken durchgeführt. 
 
Im Rahmen dieser Konzeptentwicklung haben die beteiligten Bibliotheken 
(in beiden Projekten zusammen 37) unter anderem eine Umfeldanalyse 
durchgeführt, um die Problemlagen in den Kommunen herauszuarbeiten und 
auf Grund dieser Problemlagen Zielgruppen und Maßnahmen festzulegen. 
In vielen Bibliotheken sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund als Zielgruppe und Maßnahmen zur Förderung und Integration dieser 
Zielgruppe über die Öffentliche Bibliothek festgelegt worden. 
 
Die Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken hat diese Konzeptent-
wicklungen fachlich begleitet.  
Vom HMWK wurden folgende Fördermittel aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich vergeben: 

2011 787.000 € Fördermittel für 53 Anträge, die direkt oder indirekt mit 
der Förderung von Kindern- und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund im Zusammenhang stehen. 

2012 730.000 € Fördermittel für 48 Anträge, die direkt oder indirekt mit 
der Förderung von Kindern- und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund im Zusammenhang stehen. 

 
Frage 5. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung, um das Engagement von Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund zur Bewahrung und Förderung der Kultur 
und Sprache ihres Herkunftslandes bzw. das ihrer Eltern zu unterstützen? 

 

Siehe Antwort zu Frage XXII. 4. Auch künftig wird das Angebot aller kul-
turellen Einrichtungen des Landes Hessen im Bereich der Bildungs- und 
Vermittlungsarbeit qualitativ weiterentwickelt werden und sich an alle ju-
gendlichen Besucher und Besucherinnen richten. Die Themen der Angebote 
werden sich ausrichten am Profil der jeweiligen Einrichtung. 
 
Hingewiesen sei auf den Museumsbereich, insbesondere auf das museums-
pädagogische Angebot der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK). Für 
den Zeitraum Ende November 2012 bis Anfang März 2013 ist die Ausstel-
lung "Linnen und Seide" im Westpavillon der Orangerie geplant. Die Aus-
stellung zur traditionellen Textilherstellung und -verarbeitung in Nordhessen 
und in der Region Bursa (Türkei) wird erarbeitet in Kooperation zwischen 
der Abteilung Volkskunde der Museumslandschaft Hessen Kassel und dem 
Bursa Kent Müzesi, dem Verein Türk Kadınlar Birliği e.V. und dem Projekt 
"Abenteuer Museum" des Kulturamtes der Stadt Kassel im Rahmen der Mo-
dellregionen Integration des Landes Hessen. 
 
Im Rahmen der Ausstellung wird ein umfangreiches Begleitprogramm vor-
bereitet. Die Wahrnehmung und Wertschätzung der eigenen und jeweils an-
deren Traditionen - hier im Bereich der Bekleidung - soll gefördert werden.  
 
Gemeinsame Museumsbesuche von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
und ihren Eltern werden in den Einrichtungen der MHK gefördert durch das 
regelmäßige Angebot von Führungen in den Sprachen der ursprünglichen 
Herkunftsländer, z.B. in türkischer und russischer Sprache. 
 
Das HMdJIE fördert modellhaft einzelne Projekte in den Modellregionen In-
tegration, die die Bewahrung der Kultur ihres Herkunftslandes unterstützen. 
 
Frage 6. Plant die Landesregierung die Kooperation von Schule und Kultur voranzutreiben 

und weiter auszubauen? 
 Wenn ja, in welchem Ausmaß? 
 Falls nein, warum nicht? 
 

Museen: 

In den letzten Jahren haben sich die Kooperationsbeziehungen zwischen 
Schulen/Schulbehörden und Museen sehr gut entwickelt. Praktisch jedes 
Museum unterhält intensive Kontakte zu örtlichen Schulen und Schulämtern. 
Darüber hinaus unterhalten einige Museen Kooperationen mit den Universi-
täten Frankfurt und Gießen - und über die hessische Landesgrenze hinaus - 
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zur Ausbildung von Lehramtsstudentinnen und -studenten. Des Weiteren 
gibt es Museen, die mit den Jugendämtern zusammenarbeiten und sich in die 
Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen einbringen, die die museale Arbeit in ihr späteres Berufsle-
ben einbringen können. So können mehr Kinder und Jugendliche aus allen 
gesellschaftlichen Schichten langfristig an die Museen herangeführt werden. 
Die Bemühungen der Museen gehen künftig u.a. auch dahin, mit den Schul-
behörden Abordnungen von Lehrkräften zu vereinbaren, die als Vermittler 
zwischen Museen und Schulen wirken können. 
 
Theater: 

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Theatern und Schulen wurde im 
März 2010 eine Rahmenvereinbarung zwischen dem HMWK, dem HKM 
und Theaterorganisationen geschlossen. Bereits im Jahr 2009 wurde das lan-
desweite  Theater- und Schule-Projekt "Flux" in Trägerschaft der ASSITEJ 
ins Leben gerufen, um insbesondere Schulen im ländlichen Raum nachhalti-
ge Kooperationen mit professionellen Theatern zu ermöglichen. 
 
Die Hessischen Staatstheater kooperieren in vielfacher Weise mit Schulen. 
 
Das Staatstheater Darmstadt macht Schulen und Lehrkräften folgende An-
gebote: 

- Patenorchester für das Orchester der Viktoriaschule Darmstadt, 

- Klassenfahrt buchbar von Lehrkräften für jede Vorstellung, 

- Publikumsgespräch für Schulklassen nach Vorstellungen, 

- Vor- und Nachbereitung zu Stücken für Schulklassen, 

- Theaterführungen für Schulklassen, 

- Probenbesuch mit Vorstellung, 

- Patenklassen für ausgewählte Inszenierungen, 

- Schultheatertage 2013, 

- Informationsveranstaltung für Pädagoginnen und Pädagogen, 

- Theaterpädagogik Newsletter, 

- Kostproben für Lehrkräfte bei Endproben ausgewählter Inszenierungen, 

- Lehrerfortbildungen, 

- Materialmappen zu ausgewählten Stücken, 

- Theaterworkshop für Erwachsene jeweils mittwochs über neun Monate, 

- Teilnahme am Projekt TUSCH (Theater und Schule), 

- Moderation von Schülerinnen und Schülern für das 3. Familienkonzert 
der Spielzeit 2012 | 2013, 

- Kooperationsverträge mit Schulen (bspw. Bensheim), 

- Projektwochengestaltung, 

- Intensive Stückberatung. 

 
Ähnliche Angebote bestehen auch an den Staatstheatern Kassel und Wies-
baden. 
 
Beispielhaft seien aus dem Bereich des Staatstheaters Wiesbaden aufgeführt: 

- Die Schultheatertage, an denen an vier Tagen etwa 20 Schulen die Er-
gebnisse ihrer Theaterarbeit vorstellen, und zwar mit vollem Einsatz der 
Profis: Technik, Beleuchtung, Ton und zwei Bühnen mit der gesamten 
Ausstattung stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es ein Festivalcafé, 
die von Schülerinnen und Schülern gestaltete Festivalzeitung, einen Do-
kumentationsfilm und Schnupperkurse von und mit Schauspielerinnen 
und Schauspielern, Sängerinnen und Sängern, Musikerinnen und Musi-
kern sowie Tänzerinnen und Tänzern. Die Zahl der teilnehmenden Schu-
len und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt steigt seit Jahren 
- an den Schultheatertagen 2012 waren 23 Schulen und insgesamt 870 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt, im Jahr 2011 21 Schulen und 
850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

- Das gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk durchgeführte "Hörfest". 
Hier begegnen sich Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Schul-
formen bei ihren etwa zehnminütigen Präsentationen zum Thema Hören. 
In einem dreimonatigen Prozess erarbeiten Künstlerinnen und Künstler 
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sowie Pädagoginnen und Pädagogen mit den Schulklassen anschauliche 
Hörereignisse, die sich auf die Erfahrungswelt der Kinder beziehen.  

- "Orchester trifft Schule" - ein neues Angebot seit der Spielzeit 
2011/2012: Musikerinnen und Musiker des Hessischen Staatsorchesters 
machen sich auf den Weg in die Schulen zu den Schülerinnen und Schü-
lern. Diese erfahren Handfestes aus dem Alltag eines Berufsmusikers, er-
leben die besonderen Klangqualitäten der jeweiligen Instrumente und 
können erste musikalische Versuche machen. Außerdem übernehmen 
Orchestermusiker Patenschaften für Wiesbadener Schulen und sind für 
diese Ansprechpartner für Theaterbesuche, Workshops oder Schulbesu-
che.  

- "Theaterprofis on tour" - Ob Dramaturginnen und Dramaturgen, Schau-
spielerinnen und Schauspieler, Regisseurinnen und Regisseure oder 
Werkstättenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter - die Theaterprofis geben in 
Schulklassen Auskunft über ihre Arbeit.  

 

Ergänzend wird auf die Antwort zu XXII. 2 verwiesen. 
 
Bibliotheken: 

In 2005 haben das HMWK, das HKM und der DBV-Landesverband Hessen 
eine Vereinbarung über die Förderung der Zusammenarbeit von Schulen, 
Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken geschlossen. Hauptziel die-
ser Vereinbarung ist eine umfassende Kooperation zwischen Schulen und 
Bibliotheken mit Themen wie Leseförderung, Entwicklung von Lese-, Me-
dien- und Informationskompetenz und die Vermittlung von Arbeitsmethoden 
(Recherche). Der in der Kooperationsvereinbarung vorgesehene Beitrag des 
HMWK ist über die vielfältigen Angebote und Aktivitäten der Hessischen 
Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken und durch die Geschäftsstelle Lese-
förderung sowohl fachlich als auch finanziell umfassend gewährleistet. Die 
Beratungstätigkeit und die Fortbildungsmaßnahmen der Fachstelle erstrecken 
sich auf alle Bereiche schulbibliothekarischer Arbeit, insbesondere auf Fra-
gen der Bau- und Einrichtungsplanung, zur Führung und Verwaltung und 
zur Leseförderung. Modellhafte Kooperationsanträge von Bibliotheken und 
Schulen finden im Rahmen der Möglichkeiten Berücksichtigung bei der Pro-
jektförderung aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Dies ist auch 
für die Zukunft vorgesehen. 
 
Die Landesregierung plant, die Kooperation von Schule und Kultur weiter 
auszubauen.  
 
Frage 7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung in Anlehnung an das "Überein-

kommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen" 
der UNESCO-Generalkonferenz Jugendlichen unter Berücksichtigung sozialer und 
kultureller Umbrüche kulturelle Vielfalt bzw. interkultureller Kompetenz zu ver-
mitteln? 

 

Die Landesregierung bejaht die Vielfalt in Hessen ("Vielfalt in Hessen leben 
und gestalten"). Vielfalt als Bereicherung an Ressourcen und Potenzialen zu 
begreifen ist die Grundlage hessischer Integrationspolitik. Die Vermittlung 
der kulturellen Vielfalt des Landes ist in Hessen - wie auch in den übrigen 
Ländern der Bundesrepublik - eine zentrale Herausforderung, der mit 
größtmöglichem Einsatz von Ressourcen nachgekommen wird. Hierbei stel-
len sich die Kulturinstitutionen des Landes engagiert den aktuellen - und da-
bei lokal und regional sehr unterschiedlichen - gesellschaftlichen Entwick-
lungen.  
 
So ist der Hessische Referenzrahmen Schulqualität verpflichtend für alle 
Schulen (s. Bildungsangebote am Schulstandort, Verringerung ungleicher 
Bildungschancen, vielfältiges kulturelles Schulleben, u.a.). 
 
Die Befähigung von Schülerinnen und Schülern, "andere Kulturen in ihren 
Leistungen kennen zu lernen und zu verstehen" ist eine wesentlicher Aspekt 
des gesetzlich verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule 
und bildet sich somit im Alltag aller hessischen Schulen ab. Insgesamt 20 
hessische Schulen aller Schulformen engagieren sich im bundesweiten bzw. 
internationalen Netzwerk der UNESCO-Projekt-Schulen für eine Kultur des 
Friedens. Thematische Schwerpunkte des Engagements sind Menschenrech-
te, Toleranz, Demokratie, interkulturelles Lernen, Umwelt und Nachhaltig-
keit sowie globale Entwicklung. Die Leitlinien im Bereich des interkulturel-
len Lernens haben unter anderem zum Ziel, bei Schülerinnen und Schülern 
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Respekt, Toleranz und Wertschätzung für andere Kulturen zu entwickeln 
und ihnen den erweiterten Kulturbegriff der UNESCO - Kulturpluralismus, 
Kultur als Tradition - nahezubringen. Das HKM unterstützt den Einsatz der 
hessischen Schulen personell und finanziell und fördert den Vorbildcharakter 
der UNESCO-Projekt-Schulen, um so einem möglichst großen Kreis von 
Kindern und Jugendlichen diese Grundideen und Leitlinien zugänglich zu 
machen. 
 
XXIII. Jugend und Religion 
 
Frage 1. Welchen Religionen (aufgeschlüsselt nach Konfessionen) gehören Jugendliche in 

Hessen bis zum Alter von einschließlich 25 Jahren an? 
 

Dem HMdJIE liegen lediglich Daten über die Religionszugehörigkeit der 
Gesamtbevölkerung vor. Demnach hatten 2009 40 v.H. der Bevölkerung ei-
ne evangelische Religionszugehörigkeit, 24,7 v.H. gehörten der katholischen 
Kirche an. 6,8 v.H. der Bevölkerung bekennen sich nach Schätzungen des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum Islam. Nach Al-
tersgruppen werden diese Daten nicht unterschieden. 
 
Frage 2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über den Stellenwert von Religion all-

gemein für Jugendliche (aufgeschlüsselt nach Konfession, Geschlecht und Migrati-
onshintergrund)? 

 
Frage 3. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über das Ausmaß religiösen Einflusses 

auf Lebensstile und Haltungen der Jugendlichen? 
 In welchen Bereichen ist dieser besonders ausgeprägt? 
 

Der Landesregierung liegen zu diesen Fragen keine Studien vor. 
 
Frage 4. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Verbreitung extremistischer 

Haltungen mit scheinbar religiöser Begründung sowie die Ansicht, dass das religi-
ös definierte Regelwerk Vorrang vor staatlichem Recht und der Verfassung habe? 

 Welche Entwicklung ist hierbei in den letzten Jahren zu verzeichnen? 
 

Extremistische Haltungen mit scheinbar religiöser Begründung existieren un-
ter rund 1 v.H. der Muslime in Deutschland. In Hessen waren mit Stand 31. 
Dezember 2011 rund 5.650 Personen diesem Personenkreis zuzurechnen. 
 
Der Missbrauch der Religion des Islam durch Extremistinnen und Extremi-
sten wird unter dem Begriff des Islamismus zusammengefasst. Der Begriff 
Islamismus umfasst alle politisch-totalitären Ideologien, die den Islam als ein 
alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens umfassendes System be-
greifen. Islamistinnen und Islamisten lehnen die Trennung von Staat und Re-
ligion ab und wollen das gesamte politische und gesellschaftliche Leben reli-
giös begründeten Normen unterwerfen. Eine Demokratie ist ihrer Überzeu-
gung nach nicht mit dem Willen Allahs vereinbar. 
 
Das Ziel islamistischer Bestrebungen ist ein Staatswesen, das nach den Be-
stimmungen der Scharia, d.h. des islamischen Rechts regiert wird. Diese aus 
dem Koran und der Sunna (der Überlieferung der Taten und Äußerungen des 
Propheten Mohammed) abgeleiteten Vorschriften sind nach Ansicht von Is-
lamistinnen und Islamisten der unveränderliche Wille Allahs und dürfen da-
her von keiner Regierung abgeändert werden. Damit wenden sich Islami-
stinnen und Islamisten gegen das im Grundgesetz verankerte Prinzip der 
Volkssouveränität: Nicht das Volk, sondern allein Allah darf ihrer Auffas-
sung nach in letzter Instanz Gesetze erlassen und aufheben. 
 
Im Gegensatz zum Grundgesetz, das die unveräußerliche Würde eines jeden 
Menschen in den Mittelpunkt stellt, bemessen islamistische Ideologien den 
Wert eines Menschen nur nach seinem Glauben. Die von ihnen geforderte 
wortgetreue Befolgung der Scharia führt zu einer Benachteiligung von Frau-
en, Homosexuellen und Andersgläubigen sowie zu einer Beeinträchtigung 
der Meinungsfreiheit und zur Außerkraftsetzung grundlegender Menschen-
rechte. 
 
Alle Erscheinungsformen des Islamismus richten sich gegen Verfassungs-
grundsätze wie die Volkssouveränität, das friedliche Zusammenleben der 
Völker und die Menschenrechte. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer 
konkreten ideologischen Ausrichtung und bei der Wahl der Mittel, mit denen 
sie die Gesellschaft und den Staat in ihrem Sinne verändern wollen. Einige 
islamistische Organisationen versuchen, den demokratischen Willensbil-
dungsprozess zu unterlaufen und ihren Vorstellungen entsprechend zu be-
einflussen. Sie nehmen gezielt Einfluss auf die hiesige Politik, Recht-
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sprechung und Gesellschaft, um ihr langfristiges Ziel, die Errichtung eines 
islamistischen Gottesstaates, zu verwirklichen. Andere Gruppierungen leh-
nen die Beteiligung am demokratischen Willensbildungsprozess der Bundes-
republik Deutschland ab. Sie streben nach einer grenzüberschreitenden, 
weltweiten Islamisierung von Gesellschaft und Politik, um langfristig ein 
Kalifat zu errichten, dessen Oberhaupt als Nachfolger des Propheten Mo-
hammed alle religiöse und weltliche Autorität ausübt. 
 
Als dynamischste islamistische Bewegung in Deutschland und insbesondere 
auch in Hessen gilt der Salafismus. 
 
Mit dem Begriff Salafismus (arab. salafiyya)8 wird eine extremistische Ideo-
logie innerhalb des Islamismus bezeichnet. Sie orientiert sich am Vorbild der 
Muslime in der Frühzeit des Islams (7. bis 9. Jahrhundert). Salafistinnen 
und Salafisten glauben, dass sie die einzigen sind, die den "wahren Willen" 
Allahs erkennen. Aus dieser Selbstsicht ergibt sich ihre kategorische Ableh-
nung jeglicher Normen und Handlungsweisen, die sich nicht aus Koran und 
Sunna ableiten lassen. 
 
Besonders über das Internet sowie durch Seminare, Bücher und Videos wird 
die salafistische Ideologie weltweit verbreitet. Das politische Ziel von 
Salafistinnen und Salafisten ist die Einführung und Umsetzung des islami-
schen Rechts (arab. scharia), nach dessen Vorgaben das öffentliche und pri-
vate Leben geregelt werden soll. Jede Muslima und jeder Muslim muss in 
seinem täglichen Verhalten die Normen der Scharia befolgen. Auf Grundla-
ge "westlicher" Rechtsnormen erlassene Gesetze lehnen Salafistinnen und 
Salafisten grundsätzlich ab. Demokratische - also durch freie Wahlen be-
stimmte - Regierungen und Parlamente bezeichnen sie als "Götzen" (arab. 
tawaghit). 
 
Für Salafistinnen und Salafisten ist jede Handlung, die in Übereinstimmung 
mit den Normen der Scharia stattfindet, ein Akt der Anbetung Allahs. Das 
strikte und buchstabengetreue Befolgen von Koran und Sunna ist das zentrale 
Merkmal ihrer Ideologie. 
 
"Antiwestliche" Positionen sind in der salafistischen Ideologie besonders 
ausgeprägt. Nicht nur militärische Maßnahmen westlicher Staaten in islami-
schen Ländern, sondern auch den globalen Einfluss der "westlichen" Kultur 
interpretieren Salafistinnen und Salafisten als "Angriff" auf den Islam. Ziel 
sei es, die Gemeinschaft der Muslime moralisch zu zersetzen und von innen 
heraus zu zerstören.  
 
Salafistinnen und Salafisten vertreten vor allem antisemitische und antiisrae-
lische Positionen. Auf zahlreichen Internetseiten und in Publikationen spre-
chen sie von einer weltweiten jüdisch-israelischen Verschwörung, deren Ziel 
es sei, den Islam zu zerstören.  
 
Der Salafismus ist eine staatenübergreifende Bewegung, deren Anhängerin-
nen und Anhänger vor allem durch lose Netzwerke miteinander verbunden 
sind. Ihre gemeinsame ideologische Grundlage verbreiten extremistische 
Predigerinnen und Prediger und Gelehrte weltweit mittels Publikationen und 
Vorträgen, die als wichtige Bezugspunkte und Multiplikatoren für die An-
hänger des Salafismus dienen. 
 
Salafistinnen und Salafisten verfügen zwar über eine gemeinsame ideologi-
sche Grundlage, unterscheiden sich jedoch in der Wahl der Mittel, mit denen 
sie ihre gesellschaftlichen und politischen Ziele erreichen wollen. Der Groß-
teil der Salafistinnen und Salafisten versucht, über Missionierungsaktivitäten 
neue Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen und die Muslime von ihrer 
Interpretation des Islams zu überzeugen (politischer Salafismus). Ein kleine-
rer Teil ist davon überzeugt, dass die Errichtung eines islamistischen Gottes-
staates im Sinne der salafistischen Ideologie nur durch den bewaffneten 
Kampf möglich sei (jihadistischer Salafismus). Auch wenn sich die Anhän-
gerinnen und Anhänger beider Strömungen häufig gegenseitig kritisieren, 
sind die Übergänge fließend, da sich beide auf die gleichen Quellen beziehen 

                                                   
8 Der Begriff Salafismus ist eine Selbstbezeichnung seiner Anhängerinnen und Anhänger und 
leitet sich aus dem Arabischen von den so genannten "frommen Altvorderen" (arab. as-salaf as-
salih) ab. Damit sind die ersten drei Generationen von Muslima und Muslimen gemeint, deren 
vermeintlich gottgefällige und an Koran und Sunna ausgerichtete Lebensweise den Idealvorstel-
lungen der Anhänger des Salafismus entspricht. 
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und sich zudem im politischen Salafismus eine ambivalente Haltung zur 
Anwendung von Gewalt besteht. 
 
Über systematische Missionierung (arab. da’wa) versuchen politische 
Salafistinnen und Salafisten, möglichst viele neue Anhängerinnen und An-
hänger zu gewinnen und Muslime von ihrer extremistischen Interpretation 
des Islams zu überzeugen. Entsprechende Propaganda findet sich im Inter-
net, bei öffentlichen Kundgebungen, sog. Islam-Infoständen und "Islam-
seminaren", die für die Verbreitung der salafistischen Ideologie von beson-
derer Bedeutung sind. 
 
Das Ziel politischer Salafistinnen und Salafisten besteht in der Islamisierung 
der Gesellschaft. Politische Salafistinnen und Salafisten geben vor, die An-
wendung von Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele abzulehnen. Jedoch finden 
sich in ihren Publikationen häufig Aussagen, in denen der bewaffnete Kampf 
in Ländern wie Israel, Afghanistan oder dem Irak für legitim erachtet wird, 
da hier Muslime in ihren Heimatländern angegriffen würden. Zusätzlich zei-
gen Radikalisierungsverläufe, dass Vorträge und Veröffentlichungen politi-
scher Salafistinnen und Salafisten dazu beitragen, dass sich insbesondere 
junge Menschen mit der Anwendung von Gewalt identifizieren können.  
 
Zentrales Mittel jihadistischer Salafisten zur Erreichung ihrer Ziele ist nicht 
das Missionieren, sondern der bewaffnete Kampf (arab. jihad). Von ihnen 
geht die größte unmittelbare Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland aus.  
 
Das arabische Wort jihad bedeutet "Bemühung", "Anstrengung" oder 
"Kampf". In islamischer Terminologie sind zwei Formen zu unterscheiden: 

- Der "große Jihad" beschreibt die persönlichen Anstrengungen des gläu-
bigen Muslims, gottgefällig zu leben, 

- der "kleine Jihad" meint den bewaffneten Kampf gegen "Ungläubige". 

 
Somit ist der Begriff des Jihad nicht automatisch mit "heiligem Krieg" 
gleichzusetzen Aus jihadistischer Perspektive befindet sich die Gemeinschaft 
der Muslime weltweit in einem Verteidigungszustand. Besonders die militä-
rischen Auseinandersetzungen in Afghanistan und im Irak sehen 
Jihadistinnen und Jihadisten als den Versuch des "ungläubigen Westens", 
den Islam zu zerstören. Um sich gegen diese "Angriffe" zu verteidigen und 
einen Politikwechsel gegenüber der islamischen Welt zu erzwingen, begehen 
sie Terroranschläge und werben vor allem im Internet für den gewaltsamen 
Jihad. 
 
Wie dieser bewaffnete Kampf zu führen ist, interpretieren Jihadistinnen und 
Jihadisten unterschiedlich. So wird z.B. - je nach Auslegung einschlägiger 
Aussagen in Koran und Sunna - der gewaltsame Jihad als individuelle Pflicht 
eines jeden Muslims oder als kollektive Pflicht der muslimischen Gemein-
schaft betrachtet. Letzteres bedeutet, dass eine hinreichend große Anzahl 
Muslime dem bewaffneten Kampf gegen die "Ungläubigen" nachkommen 
muss, jedoch nicht jedem Einzelnen die Pflicht des gewaltsamen Jihads auf-
erlegt sei. Demgegenüber sind besonders die Anhänger des global ausgerich-
teten gewaltsamen Jihads davon überzeugt, dass jede einzelne Muslima und 
jeder einzelne Muslim in den bewaffneten Kampf zu ziehen habe. Aus Sicht 
dieser Jihadistinnen und Jihadisten müssten "Ungläubige" und angebliche 
"Feinde des Islams" überall auf der Welt getötet werden. So sind Terroran-
schläge und der damit einhergehende Versuch, medienwirksam Angst und 
Schrecken zu verbreiten, für sie ein legitimes Mittel, ihre extremistische 
Interpretation des Islams weltweit durchzusetzen. 
 
Ein weiteres zentrales Element in der jihadistischen Ideologie ist das Märty-
rertum (arab. schahada oder istischhad). Der Tod einer Muslima bzw. eines 
Muslims im bewaffneten Kampf gegen die "Ungläubigen" garantiert jeder 
Jihadistin bzw. jedem Jihadisten angeblich den Eingang in das Paradies 
(arab. janna) und das Wohlgefallen Allahs. 
 
Die Mehrzahl der rund 7009 Salafistinnen und Salafisten in Hessen ist der 
politischen Strömung des Salafismus zuzuordnen. Eine bedeutende Rolle 
nimmt hier das Missionierungsnetzwerk DawaFFM (das Wort 'Dawa' be-

                                                   
9 Die Zahlenangabe beruht teilweise auf Schätzungen und ist gerundet, da sich Salafistinnen und 
Salafisten vor allem in losen Netzwerkstrukturen und Personenzusammenschlüssen bewegen. 
Dadurch sind genaue Erhebungen und eine exakte Feststellung ihrer Zahl derzeit erschwert. 
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deutet 'Ruf zum Islam' - FFM steht für Frankfurt/Main) ein, das erstmals 
im Jahre 2008 mit einem eigenen Video-Kanal auf der Internetplattform 
YouTube in Erscheinung trat. 
 
Die wichtigsten Zielgruppen von DawaFFM sind junge Muslima bzw. Mus-
lime und Konvertitinnen bzw. Konvertiten. Die Salafistinnen und Salafisten 
versuchen, ihre Ideologie vor allem über das Internet und mittels ihrer "Is-
lamseminare" zu verbreiten. Neben verschiedenen YouTube-Kanälen betrei-
ben sie eine eigene Website, auf der zahlreiche Vorträge über ein angeblich 
islamkonformes Leben abrufbar sind. Diese Angebote dienen in erster Linie 
der Indoktrinierung sowie Gewinnung neuer Anhänger. In Internetforen und 
während der meist mehrtägigen "Islamseminare" werden außerdem Kontakte 
zwischen Gleichgesinnten gepflegt. Zusätzlich finden regelmäßig Vorträge 
und sogenannter "Islamunterricht" statt. Die in diesem "Unterricht" gefor-
derte Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft fördert besonders die Ver-
strickung junger Menschen in islamistische Kreise sowie die Verfestigung 
eines extremistischen Freund-Feind-Denkens. 
 
Die Akteure von DawaFFM verfügen über Kontakte zu anderen Missionie-
rungsnetzwerken und binden salafistische Prediger aus anderen Bundeslän-
dern in ihre Aktivitäten ein (gemeinsame "Islamseminare" und Freizeitakti-
vitäten wie z. B. Grillfeste oder Fußballturniere). In diesem Rahmen sind sie 
auch außerhalb Hessens aktiv. 
 
Wie gefährlich die Radikalisierung junger Muslima und Muslime sein kann, 
zeigt der Anschlag des Arid Uka am Frankfurter Flughafen. Zumindest über 
das soziale Netzwerk Facebook war Uka mit Akteuren von DawaFFM ver-
netzt. Nach dem Anschlag fand sich auf der Internetseite des Missionie-
rungsnetzwerks ein Videobeitrag, in dem das Attentat zwar nicht offen be-
fürwortet, jedoch verharmlost wurde. Der Anschlag habe sich "gegen ame-
rikanische Soldaten gerichtet, die auf dem Weg zu Kampfhandlungen wa-
ren". Mit der deutschen Bevölkerung habe er nichts zu tun. Diese Aussage 
hinterlässt den Eindruck, ein Angriff auf amerikanische Soldaten sei ge-
rechtfertigt. 
 
Salafistinnen und Salafisten, die den bewaffneten Kampf als Mittel zur 
Durchsetzung ihrer politischen Ziele propagieren und umsetzen, stellen die 
größte unmittelbare Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland dar. Dazu 
gehören nicht nur jihadistische Organisation wie al-Qaida und die mit ihr 
verbundenen Terrorgruppen und Netzwerke. Vor allem die frühzeitige Ent-
deckung jihadistisch geprägter Einzeltäterinnen und Einzeltäter stellt die 
Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen. Im Jahr 2011 bewahrhei-
tete sich dies auf tragische Art und Weise in Frankfurt am Main. Trotz in-
tensiver Ermittlungen von Polizei und Verfassungsschutz konnte der erste 
vollendete Terroranschlag eines jihadistischen Salafisten in Deutschland 
nicht verhindert werden. Zwei Menschen verloren ihr Leben, zwei weitere 
wurden schwer verletzt. Nur durch eine Störung an der Waffe des Täters 
wurden weitere Morde verhindert. 
 
Aktuell wurde am 14. Juni 2012 durch das Bundesinnenministerium (BMI) 
die salafistische Vereinigung "Millatu Ibrahim" verboten und parallel gegen 
DawaFFM und DWR ("Die wahre Religion") vereinsrechtliche Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. Die Bundesländer (u.a. Hessen) wurden um entspre-
chende Vollziehung gebeten. Das Vereinsverbot gegen "Millatu Ibrahim" 
stützt sich auf Art. 9 Abs. 2 GG i.V.m. § 3 Abs. 1 VereinsG, da sich 
"Millatu Ibrahim" gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken 
der Völkerverständigung richtet.  
 
Das islamistische Personenpotenzial in Hessen hat sich in den letzten drei 
Jahren wie folgt entwickelt:   

- 2009: 5.100 Personen 

- 2010: 5.200 Personen 

- 2011: 5.650 Personen 

 
Der Anstieg des islamistischen Personenpotenzials beruht vor allem auf dem 
stetig ansteigenden Personenpotenzial im Bereich des Salafismus. Das 
salafistische Personenpotenzial in Hessen hat sich in den letzten zwei Jahren 
annähernd verdoppelt. Es handelt sich bei den Anhängerinnen und Anhänger 
des Salafismus fast ausschließlich um Jugendliche und junge Erwachsene. 
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Insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in Nordhessen, findet sich 
eine Bevölkerungsstruktur, die einen hohen Anteil an Personen aufweist, für 
die das Weltbild der Salafistinnen und Salafisten, das Menschen in gut und 
böse, gläubig und ungläubig einteilt, eine hohe Anziehungskraft hat. Es han-
delt sich dabei vor allem um Konvertitinnen und Konvertiten und muslimi-
sche Migrantinnen und Migranten der zweiten und dritten Generation. In der 
salafistischen Ideologie finden sie leicht verständliche und einfach zu befol-
gende Handlungsanweisungen und eine vermeintlich feste Struktur, an der 
sie ihr Leben ausrichten können. Dies ist vor allem für junge und leicht be-
einflussbare Menschen gefährlich, da sie auf diese Weise Zugang zu extre-
mistischen Ideologien erhalten. 
 
Die Mehrzahl der islamistischen und salafistischen Organisationen in Hessen 
bieten umfängliche "Bildungsarbeit" für Kinder und Jugendliche an. Das 
Bildungsangebot beginnt teilweise bereits für Kinder ab drei Jahren und 
reicht bis zum 18. Lebensjahr, dabei sind die Kinder oft dem Alter nach in 
Klassen eingeordnet. 
 
Soweit entsprechende Beobachtungen bei Schülerinnen und Schülern in der 
Schule oder im schulischen Umfeld gemacht wurden, handelt es sich um 
Einzelfälle höchst individueller Problematik, aus denen kein Gesamtbild ab-
geleitet werden kann. 
 
Frage 5. Wie groß ist das Angebot an Beschulung, Nachhilfeangebote, Hausaufgabenbe-

treuung etc. von extremen oder extremistischen Glaubensgemeinschaften oder Sek-
ten? 

 Wie bewertet die Landesregierung dies? 
 

In den vergangenen zehn Jahren ist der Landesregierung lediglich ein Fall 
bekannt geworden, in dem ein Ehepaar, das der Scientology-Organisation 
nahestand, Nachhilfe angeboten hat. Dies wurde seitens des HKM zum An-
lass genommen, in Form einer Elterninformation allgemein auf die Proble-
matik von Nachhilfeangeboten von sog. Sekten und Psychogruppen hinzu-
weisen. Die Elterninformation wurde im Internetauftritt des HKM veröffent-
licht und enthält neben allgemeinen Informationen eine "Checkliste", die es 
Eltern ermöglicht, unseriöse Angebote auf dem Nachhilfemarkt zu identifi-
zieren (siehe Anlage XXIII 5). Auf das Informationsangebot wurde mit einer 
Presseinformation vom 19. September 2006 hingewiesen. Sie kann im Inter-
net unter der Adresse www.kultusministerium.hessen.de nachgelesen wer-
den. 
 
Nach Einschätzung des HMdJIE ist über Tätigkeiten im Bereich der Selbst-
organisationen wenig bekannt. Zur Verdeutlichung der Schwierigkeiten der 
Erfassung von Tätigkeiten von Migrantenorganisationen sei auf die im Auf-
trag des HMdJIE erstellte Studie "Migrantenselbstorganisationen in Hessen" 
verwiesen. Nähere Erkenntnisse zur Frage liegen nicht vor.  
 
Frage 6. Wie viele Jugendliche gehören Sekten oder sektenähnlichen Verbindungen an (auf-

geschlüsselt nach Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund)? 
 

Diese Frage kann aus mehreren Gründen nicht beantwortet werden. So ent-
zieht sich der Begriff "Sekte" einer klaren Definition, und es kommen je 
nach Definitionsansatz (etwa theologisch, religionswissenschaftlich, soziolo-
gisch) unterschiedliche Gruppen in den Blickpunkt (zur Problematik des 
Sektenbegriffes findet sich eine ausführliche Erläuterung im Endbericht der 
Bundestags-Enquete-Kommission "Sogenannte Sekten und Psychogruppen", 
BT-Drucksache 13/10950 vom 9. Juni 1998, S. 17-22; abrufbar im Internet 
unter www.dipbt.bundestag.de/dip21/btd/13/109/1310950.pdf).  
 
Zudem gibt es - nicht nur, aber insbesondere auch bei als problematisch 
empfundenen religiösen Sondergruppen - keine offizielle Erfassung von Mit-
gliedschaften, so dass belastbare Daten hierzu nicht verfügbar sind. 
 
Frage 7. Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Landesregierung die Präventions- und 

Aufklärungsarbeit über Sekten? 
 

Seitens des HKM wird Präventions- und Aufklärungsarbeit sowohl in Bezug 
auf Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte und Schulleitungen sowie 
Eltern geleistet. 
 
Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern fokussiert sich hierbei in erste 
Linie auf den Unterricht. Dabei legt überfachlich das neue Kerncurriculum 
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für Hessens Schulen einen deutlichen Schwerpunkt auf Kompetenzentwick-
lung, die Stärkung der personalen Kompetenz, den Umgang mit Konflikten, 
die Vermittlung der gesellschaftlichen Verantwortung und die interkulturelle 
Verständigung. Eine Konkretisierung erfährt dies in Bezug auf als problema-
tisch empfundene religiöse Sondergruppen etwa in den Inhalten der Fächer 
Religion, Politik und Wirtschaft.  
 
Für Lehrkräfte und Schulleitungen wurden aktuell Hinweise zur Recht-
sprechung bei Konfliktfällen in der Schule auf Grund religiöser Grundüber-
zeugungen erstellt und im Juli-Amtsblatt des HKM veröffentlicht (siehe An-
lage XXIII 7). 
 
Auf die Beantwortung der Frage XXIII 5 und XXIII 6 wird verwiesen. 
 
 
XXIV. Jugend und Medien 
 
Frage 1. Wie will die Landesregierung den Zugang zu modernen Medien insbesondere für 

sozial benachteiligte Jugendliche fördern, um einer "digitalen Spaltung" der Ge-
sellschaft entgegenzuwirken? 

 

Der Begriff "digital divide" rekurriert auf eine OECD-Studie, welche in den 
90er Jahren eine Kluft zwischen Menschen mit Zugang zu Informationstech-
nologien und solchen ohne Zugang konstatiert. Die Nachfolgestudie von 
2010 beschreibt darüber hinaus das Vorhandensein einer zweiten digitalen 
Kluft zwischen denjenigen, die über die richtigen Kompetenzen und Fähig-
keiten verfügen, um von der Nutzung neuer Medien zu profitieren, und de-
njenigen, die diese nicht haben. Während Computer und Handy mit einem 
Verbreitungsgrad von jeweils rund 97 v.H. als Standardausstattung deutsch-
er Haushalte betrachtet werden können und damit die Aussage der ersten 
Studie als weitgehend widerlegt gelten kann, bedarf die zweite These einer 
differenzierteren Betrachtung. In einer vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Studie des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) zum Digital Divide wird konstatiert, dass Kinder und Jugendliche in 
der frühen Jugendzeit in Abhängigkeit von ihrem Alter unterschiedliche Ge-
rätevorlieben und Nutzungsschwerpunkte oder -stile haben, die sich wesent-
lich durch den Einfluss von Elternhaus, Schule und schließlich Peergroup 
auffächern.  
 
Obwohl sich im Einzelnen Einflussfaktoren mit positiver oder negativer 
Auswirkung auf die Medienkompetenz ableiten lassen, ist die Frage, ob un-
terschiedliche digitale Nutzungsstile für Kinder und Jugendliche bildungsre-
levante Vor- und Nachteile haben, nicht eindeutig zu beantworten. Dessen 
ungeachtet ist die Förderung von Medienkompetenz im Sinne der Vermitt-
lung systematischer Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien ein ent-
scheidender Faktor. Um möglichst viele Kinder und Jugendliche zu einer 
kompetenten Nutzung von Medien zu befähigen und sie in ihrer Medien-
kompetenz zu stärken, bedarf es Angebote, die in der Lebenswelt junger 
Menschen angesiedelt sind. Deshalb müssen Angebote zur Medienkompe-
tenzförderung auch weiterhin regional bezogen durchgeführt werden. Dabei 
zeigt sich, dass Angebote im Bereich Medien in aller Regel Bestandteil der 
kommunalen Jugendbildungsarbeit wie auch der hessischen Schulen sind. 
 
Alle hessischen Schulen vermitteln Medienerziehung als Teil von Medien-
bildung im Unterricht und im Rahmen des Schullebens. Darüber hinaus set-
zen einzelne Schulen in Abhängigkeit vom Schulprofil individuelle Schwer-
punkte für Medienbildung. Nach § 6 Abs. 4 HSchG werden besondere Bil-
dungs- und Erziehungsaufgaben der Schulen, wie die informations- und 
kommunikationstechnische Grundbildung und Medienerziehung, in Aufga-
bengebieten erfasst. Aufgabengebiete werden fachübergreifend unterrichtet. 
Sie können in Form themenbezogener Projekte unter Berücksichtigung der 
fachbezogenen Lernziele und Methoden auch jahrgangs- und schulformüber-
greifend unterrichtet werden. Über die inhaltliche und unterrichtsorganisato-
rische Umsetzung entscheidet die Gesamtkonferenz auf der Grundlage einer 
Konzeption der jeweils zuständigen Konferenz der Lehrkräfte, welche auch 
Elternarbeit einschließt. In ihrer Unterrichtsentwicklung werden die Schulen 
dabei durch die Fachberater Medienbildung an den Staatlichen Schulämtern, 
externe Medienpädagogen, welche mit dem HKM, der Hessischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) und dem Hes-
sischen Rundfunk (hr), kooperieren, sowie durch Schulprojekte mit Modell-
charakter unterstützt. Im Rahmen der Medieninitiative "Schule@Zukunft" 
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helfen das Land und die kommunalen Schulträger gemeinsam den Schulen 
durch eine moderne IT-Ausstattung, durch Lehrerfortbildung und durch On-
linedienste, Medienerziehung für alle Schülerinnen und Schüler sicherstellen 
zu können. 
 
Frage 2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Mediennutzung von Mädchen 

und Jungen? 
 Wie bewertet sie diese und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus? 
 

Nach der von der Landesregierung hierzu eingeholten Auskunft der Hessi-
schen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) 
liegen den Landesmedienanstalten umfangreiche Daten zur Mediennutzung 
von Kindern und Jugendlichen vor. Seit 1999 wird jährlich mit der KIM-
Studie (Kinder + Medien, Computer + Internet, Medienpädagogischer For-
schungsverbund Südwest, www.mpfs.de) das Mediennutzungsverhalten von 
Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren und mit der JIM-Studie (Jugend, 
Information, (Multi-) Media, Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest, www.mpfs.de) das Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen von 
12 bis 19 Jahren untersucht. Seit 2011 wird mit der sogenannten FIM-Studie 
(Familie, Interaktion & Medien, Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest, http://www.mpfs.de) die Bedeutung der Medien in deutschen Fa-
milien erfasst.  
 
Die Studien zeigen, dass bereits Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren zu-
nehmend soziale Netzwerke nutzen und neben dem Fernsehen nicht mehr 
auf Computer und Internet verzichten möchten. Die Jungen und Mädchen 
unterscheiden sich hiernach deutlich in der zeitlichen, aber auch in der in-
haltlichen Nutzung unterschiedlicher Medientypen. Jungen nutzen deutlich 
häufiger PC-Konsolen/Online-Spiele, wohingegen Mädchen häufiger das 
Buch nutzen oder Musik hören. Insbesondere bei der Nutzung neuer Medien 
zeigen sich Unterschiede durch die Geschlechter. Jungen nutzen häufiger 
den Computer, sie spielen häufiger Computerspiele, während die Mädchen 
diesen häufiger als die Jungen für Arbeiten in der Schule und zum Textesch-
reiben benutzen.  
 
Das Internet wird von beiden Geschlechtern gleichermaßen genutzt, wobei 
sich die inhaltliche Nutzung unterscheidet. Mädchen nutzen das Internet in-
tensiver für soziale Netzwerke, während Jungen eher allgemein im Internet 
surfen. Mit Blick auf die Handynutzung lassen sich keine relevanten Unter-
schiede in der Nutzung durch Jungen oder Mädchen feststellen.  
 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die klassischen Medien Fernsehen und 
Radio noch immer eine zentrale Bedeutung im Nutzungsverhalten von Mäd-
chen und Jungen haben. Allerdings ist festzustellen, dass diese Nutzung häu-
fig parallel zur Nutzung von Handy und Internet erfolgt. Ziel der schuli-
schen Medienbildung ist es deshalb, dass Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen einen reflektierten Medienkonsum und kritischen Umgang 
mit Medienangeboten erlernen. Dazu zählt insbesondere auch die Be-
wusstseinsbildung hinsichtlich Chancen und Risiken der Nutzung neuer Me-
dien. 
 
Aus Sicht der Landesregierung belegen die Ergebnisse der Untersuchungen 
zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, dass Maßnahmen zur 
Vermittlung von Medienkompetenz nicht nur punktuell, sondern breit ange-
legt alle Kinder und Jugendliche erreichen sollten. Dieser Ansatz dürfte sich 
über die Schulen am besten realisieren lassen. In den Schulen wird man sich 
auch mit der Frage zu beschäftigen haben, ob und inwieweit die neuen Me-
dien eine vertiefte Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Kultur, Geschichte 
und Politik ermöglichen oder ob insoweit die Kritik berechtigt erscheint, die 
neuen Medien böten allenfalls "Info-Häppchen" und würden vor allem 
unterhaltungsorientiert genutzt. 
 
Auf die Beantwortung der Frage XXIV. 1 wird im Übrigen verwiesen. 
 
Frage 3. Welche Bedeutung misst die Landesregierung der Medienkompetenz von Jugendli-

chen bei und wie bewertet sie die ihr vorliegenden Erkenntnisse zur Medienkom-
petenz von Jugendlichen? 

 

Da der kompetente Umgang mit Medien eine Schlüsselkompetenz in der 
heutigen Gesellschaft darstellt und über gesellschaftliche Teilhabe entschei-
dend mitbestimmt, kommt der Medienkompetenz nach Ansicht der Landes-
regierung eine hohe Bedeutung zu.  
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In der Anhörung zum Jugendmedienschutz des Hessischen Landtages am 4. 
Mai 2011 in Wiesbaden ist u.a. deutlich geworden, dass Medienkompetenz 
heute nicht mehr allein über die Eltern vermittelt werden kann, sondern be-
reits in Kindertageseinrichtungen beginnen und seine Fortsetzung in der 
Schule wie auch im Bereich der außerschulischen Jugendbildung finden 
muss.  
 
Nach Einschätzung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen) spielt der Umgang mit Medien bereits von Kin-
desbeinen an eine bedeutende Rolle. Eine verstärkte Förderung der Medien-
kompetenz sei notwendiger denn je: Kinder und Jugendliche zwischen drei 
und 18 Jahren im Umgang mit den elektronischen Medien Radio, Fernsehen, 
Computer, Internet und Handy fit zu machen, aber auch Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren, d.h. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte 
sowie Betreuerinnen und Betreuer in der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit für die Möglichkeiten und Gefahren der Medienwelt zu sensibili-
sieren und ihnen Hilfestellung zu Medienthemen für ihre pädagogische Ar-
beit zu geben, stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie auch Heraus-
forderung dar. Gerade im Hinblick auf das Internet, insbesondere das web 
2.0, verfügen Jugendliche heute bereits über eine hohe technische Bedien-
kompetenz. Diese darf allerdings nicht mit einer inhaltlichen Medienkompe-
tenz verwechselt werden. 
 
Nach Auffassung des Hessischen Rundfunks (hr) steht die "Förderung der 
Medienkompetenz" seit langem auf der Tagesordnung im Bereich von Ge-
sellschaftspolitik, Kultur und Medien. Durch die Vielfalt der heutigen Me-
dien, insbesondere im Fernsehen und noch intensiver im Internet, würden 
hohe Anforderungen an die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger 
gestellt. Die Fähigkeit, mit diesen Medien umzugehen, ihre Vor- und Nach-
teile und ihre Gefahren zu erkennen, müssten insbesondere Kinder und Ju-
gendliche so früh wie möglich lernen und vermittelt bekommen. 
 
Die Landesregierung geht mit der Auffassung der KMK-Erklärung Medien-
bildung in der Schule vom 8. März 2012 konform. Demnach ist "die Ent-
wicklung von umfassender Medienkompetenz durch Medienbildung eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die nur im Zusammenwirken von Schule und 
Elternhaus sowie mit den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Kultur 
bewältigt werden kann. [..] Daher soll "Medienbildung als Pflichtaufgabe 
schulischer Bildung nachhaltig" verankert sowie "den Schulen und Lehrkräf-
ten Orientierung für die Medienbildung in Erziehung und Unterricht" zuteil 
werden. Zugleich sollen die sich durch den didaktisch-methodischen Ge-
brauch neuer Medien ergebenden Möglichkeiten und Chancen für die Gestal-
tung individueller und institutioneller Lehr- und Lernprozesse hervorgeho-
ben werden. "Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, päda-
gogisch strukturierter und begleiteter Prozess der konstruktiven und kriti-
schen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Sie zielt auf den Erwerb und 
die fortlaufende Erweiterung von Medienkompetenz, also jener Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, krea-
tives und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebens-
welt ermöglichen. Sie umfasst auch die Fähigkeit, sich verantwortungsvoll 
in der virtuellen Welt zu bewegen, die Wechselwirkung zwischen virtueller 
und materieller Welt zu begreifen und neben den Chancen auch die Risiken 
und Gefahren von digitalen Prozessen zu erkennen. 
 
Da Medienkompetenz weder durch familiale Erziehung noch durch Soziali-
sation oder die individuelle Nutzung von Medien in der Freizeit allein er-
worben werden kann, ist eine grundlegende, umfassende und systematische 
Medienbildung im Rahmen der schulischen Bildung erforderlich. Zudem ist 
zeitgemäße Bildung in der Schule nicht ohne Medienbildung denkbar. Sie ist 
als wichtiger Beitrag zu Lernprozessen zu sehen, die aus Wissen und Kön-
nen, Anwenden und Gestalten sowie Reflektieren, Bewerten, Planen und 
Handeln erwachsen. Medienkompetenz leistet einen Beitrag zu persönlichen 
und beruflichen Entwicklungsperspektiven und kann mit Blick auf Medien-
wirkungs- und Mediennutzungsrisiken präventiv wirken. Trotz ihrer media-
len Sozialisation im aktuellen medialen Kontext und der daraus resultieren-
den Kompetenzen bedürfen Jugendliche auch als sog. Digital Natives einer 
gebündelten, systematischen Medienbildung im Rahmen der oben dargestell-
ten Prämissen. 
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Für die hessische Polizei stellt die Aufklärung über polizeiliche Erkenntnisse 
im Zusammenhang mit Neuen Medien einen wesentlichen Baustein der Prä-
ventionsarbeit dar. Diese Inhalte bilden einen wichtigen Teil in der Vermitt-
lung von Medienkompetenz. 
 
Auf die Beantwortung der Frage XXIV. 5 wird verwiesen. 
 
Frage 4. Welche Rolle misst die Landesregierung der Landesanstalt für privaten Rundfunk 

sowie den privaten und öffentlich-rechtlichen Medien bei der Umsetzung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Medienkompetenz bei? 

 

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Medienkompetenz 
stellt nach Auffassung der Landesregierung eine Querschnittsaufgabe dar. 
Den Schulen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Die Landesregierung 
misst neben den Schulen sowohl der Hessischen Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) als auch den Medien eine wichti-
ge Rolle bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Medien-
kompetenz bei. Die LPR Hessen wie auch der Hessische Rundfunk (hr) sind 
deshalb wichtige Partner der Landesregierung bei der Vermittlung von Me-
dienkompetenz an Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche und 
Studierende.  
 
Darüber hinaus existiert eine enge Kooperation des HKM mit der LPR Hes-
sen als für die Aufsicht über den privaten Rundfunk zuständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts und dem hr als Vertreter der öffentlich-rechtlichen Me-
dien.  
 
HKM und hr arbeiten schon seit vielen Jahren in den Bereichen der Medien-
bildung und kulturellen Bildung zusammen. Dabei erfüllt der hr seinen ge-
setzlich festgeschriebenen Bildungsauftrag über einzelne Beiträge in Hör-
funk, Fernsehen und auf der Internetpräsenz www.hr-online.de. Er ist durch 
die große Zahl an Bildungsmedien ein wichtiger Medienversorger für die 
hessischen Schulen. Die produzierten Beiträge eignen sich im Sinne des ver-
netzten Lernens, Kompetenzen an geeigneten Inhalten in lebensweltlich be-
deutsamen Zusammenhängen zu erwerben. Bei der Ausgestaltung der Schul-
curricula sind die angebotenen Medien für die Förderung überfachlicher 
Kompetenzen - insbesondere bei der Gestaltung von Lernangeboten - von 
Bedeutung. Bei der Auswahl der Medien durch den Lehrenden kann die al-
tersgemäße Medienrezeption berücksichtigt werden, da die einzelnen Beiträ-
ge spiralcurricular eingesetzt werden können. Der hr nimmt des Weiteren 
über einzelne Medienkompetenzprojekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen 
- teilweise in Kooperation mit anderen Institutionen - an der Medienbildung 
und kulturellen Bildung in Hessen teil. Die Bandbreite der Bildungsangebote 
wird durch Lehrerfortbildungen erweitert. 
 
Zu nennen sind hier die Medientage und die Angebote der Bildungsallianz 
Funkkolleg (vgl. www.innovation.vhs-bildung.de/bildungsallianz-funk-
kolleg/). Ein wichtiges ausführendes Instrument des hr ist die Stiftung Zuhö-
ren. Die Stiftung Zuhören erarbeitet Materialien und Angebote zur Zuhör-
förderung und nimmt an der Gestaltung der Medienprojekte des hr teil. 
 
Die gute Kooperation zwischen HSM und LPR Hessen wird beispielhaft u.a. 
darin deutlich, dass das Internationale Kinderfilmfestival LUCAS in Frank-
furt, die SchulKinoWochen Hessen und Veranstaltungen der Film- und Me-
dienakademie sowie anderer Filmfestivals gemeinsam von der Hessischen 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und der Landesregie-
rung gefördert werden. Darüber hinaus kooperieren das HKM und die LPR 
Hessen seit vielen Jahren sehr erfolgreich zum Schwerpunkt Medienbildung 
und Jugendmedienschutz. Dies wurde im November letzten Jahres durch die 
Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung bekräftigt. Neben der Festigung 
und Verstetigung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Medienkompe-
tenzvermittlung durch Bündelung nachhaltiger Effektivitäts- und Effizienz-
potentiale steht die konkrete Zusammenarbeit im Bereich der medienpädago-
gischen Projektarbeit in der Schule, bei Fragen des Jugendmedienschutzes 
wie auch bei der Entwicklung von Fortbildungsmaterialien und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Lehrende im Mittelpunkt. 
 
Die folgenden Ausführungen bieten einen Überblick über die von der LPR 
Hessen und dem Hessischen Rundfunk (hr) in Hessen durchgeführten und 
geplanten Maßnahmen: 
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LPR Hessen: 

Die LPR Hessen weist darauf hin, dass sie mit verschiedenen medienpäda-
gogischen Projekten, Fortbildungen und Angeboten, die sich an unterschied-
liche Zielgruppen in Hessen richten, für eine kompetente und bewusste Aus-
einandersetzung mit Medien sensibilisiert. So kann gewährleistet werden, 
dass Menschen unterschiedlicher Altersgruppen kompetente Mitglieder einer 
mit Medien durchdrungenen Gesellschaft werden könnten.  
 
Der Schwerpunkt der medienpädagogischen Arbeit der LPR Hessen beruht auf 
handlungsorientierten Praxisprojekten mit den genannten Zielgruppen, stets 
unter Berücksichtigung des sich verändernden Nutzungsverhaltens aufgrund 
der fortschreitenden Medienkonvergenz. Daher ist es - so die LPR Hessen - 
unabdingbar, medienpädagogische Angebote fortlaufend den aktuellen Me-
dienentwicklungen anzupassen, um umfassend und richtungsweisend Medien-
kompetenz zu vermitteln. So hat sich das medienpädagogische Angebot der 
LPR Hessen in den vergangenen Jahren regelmäßig unter dem Aspekt des 
zeitlichen Trends verändert bzw. erweitert. Das Spektrum der Angebote reicht 
von klassischen Medienarbeiten, wie Hörspiel- und Radiosendung, z. B. mit 
Unterstützung der nichtkommerziellen Lokalradios, über die Produktion von 
Videobeiträgen bis hin zu digitalen Medienproduktionen, wie beispielsweise 
die Erarbeitung von Handyclips oder die Realisierung eines Webblogs. 
 
Eine Liste der von der LPR Hessen im Jahr 2012 durchgeführten Projekte 
ist als Anlage beigefügt (Anlage XXIV 4-1).  
 
Zahlreiche Kooperationspartner sind gemeinsam mit der LPR landesweit tä-
tig, und viele externe Medienpädagoginnen und -pädagogen können direkt 
vor Ort in Kindereinrichtungen, Schulen sowie außerschulischen Freizeitein-
richtungen zur Vermittlung von Medienkompetenz beitragen. Wichtige Kno-
tenpunkte im Netzwerk zur Vermittlung von Medienkompetenz stellen die 
Medienprojektzentren/Offene Kanäle (MOK) der LPR Hessen dar. Durch 
sie kann für viele Projekte eine Anlaufstelle vor Ort gewährleistet werden, 
und diese sind über ganz Hessen verteilt (MOK Kassel, Fulda, Gießen und 
Offenbach/Frankfurt). 
 
Die LPR Hessen weist auf folgende Kooperationen hin:  

- im Sommer 2011 geschlossene Rahmenvereinbarung mit dem HKM zur 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Medienkompetenzvermittlung,  

- Kooperationsvereinbarung mit dem Amt für Lehrerbildung, "Schule des 
Hörens und Sehens - Medienkompetenz für Lehrer" in Kooperation mit 
dem HKM,  

- weitere Kooperationen mit verschiedenen hessischen Hochschulen, insbe-
sondere unter Mitwirkung der Medienkompetenzzentren/Offene Kanäle 
(MOK).  

 
Hessischer Rundfunk (hr): 

Nach Einschätzung des hr muss auch bei den Medien selbst das Bewusstsein 
dafür geschaffen werden, dass bestimmte Angebote schädlich für junge 
Menschen sind. Hier muss eine stärkere Selbstkontrolle stattfinden und die 
Bereitschaft wachsen, bestimmte Formate selbstkritisch zu überprüfen und 
zu verändern, bzw. ganz auf diese zu verzichten. Der hr bemüht sich seit 
Jahren, in seinen Angeboten und durch die Gründung der "Stiftung Zuhö-
ren" Medienkompetenz zu fördern. Dabei teilt der hr die Einschätzung von 
Expertinnen und Experten, dass mit Nachdruck für eine Verbesserung der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Sachen Medienkompetenz so-
wie für eine Erhöhung des Stellenwertes der Medienbildung in den Schul-
plänen gesorgt werden muss.  
 
Unabhängig hiervon nimmt der hr das Thema Medienkompetenzförderung 
ernst. In vielfältigen Sendungen befasst sich der hr mit diesem Thema und 
verweist auf die beigefügte Übersicht über die Beiträge zur Entwicklung von 
Medienkompetenz (Anlage XXIV 4-2). 
 
Frage 5. Welche konkreten Maßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz von Jugend-

lichen hat die Landesregierung bisher durchgeführt, welche initiiert und plant die 
Landesregierung? 

 Welche Schwerpunkte setzt sie dabei? 
 

Der überwiegende Teil der Maßnahmen zur Förderung der Medienkompe-
tenz wird von kommunalen und freien Trägern direkt vor Ort angeboten, da 
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nur so Angebote auf regionale Bedürfnisse und Defizite zugeschnitten wer-
den können; außerdem ist die Vermittlung von Medienpädagogik integraler 
Bestandteil der kommunalen Jugend- und Jugendbildungsarbeit. Die Landes-
regierung sieht ihre Aufgabe vor allem darin, denjenigen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, Informationen über den Umgang mit Chancen 
und Risiken der Mediennutzung zu geben, neue Entwicklungen darzustellen 
und Veranstaltungen sowie Fortbildungen durchzuführen, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Kinder und Jugendförderung zu 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Bereich der Medienkompetenz-
förderung machen. Dem dienen unter anderem zahlreiche Angebote des 
Netzwerks gegen Gewalt sowie die Hessischen Jugendschutzmeetings. 
 
In Hessen gilt der Grundsatz, der nachwachsenden Generation in der Schule 
den Zugang zu einer handlungsorientierten Medienbildung zu ermöglichen, 
damit sie sich Chancen und Risiken der Medien- und Informationsgesell-
schaft erschließen kann. Im Hessischen Schulgesetz (HSchG) wird deshalb 
zu Recht Medienerziehung explizit als fachübergreifende Bildungs- und Er-
ziehungsaufgabe aufgeführt, zusätzlich zu den Aufgaben, auch in den Fä-
chern fachübergreifende Kompetenzen zur Medienbildung zu erbringen. So 
ergeben sich Möglichkeiten, das Gesehene direkt und im Unterricht zu ref-
lektieren und es kontrovers zu diskutieren. Lehrkräfte erhalten darüber hin-
aus pädagogisches Begleitmaterial, um die Filme im Unterricht vor- und 
nachzubereiten. Medienbildung bündelt medienerzieherische, medienpäda-
gogische, medienkundliche und informatorische Anteile. 
 
In Hessen werden Schulen, Lehrkräfte und Eltern gezielt unterstützt, damit 
sie Kindern und Jugendlichen bei den wachsenden Gefahren einer Medien-
gesellschaft stärkend zur Seite stehen. Dabei wurde frühzeitig darauf geach-
tet, geeignete Netzwerke (z.B. Netzwerk gegen Gewalt) zu knüpfen und 
Partnerschaften zu sichern. Prävention durch Bildung ist gemeinsamer Leit-
gedanke, den die Fortbildungsinstitutionen im Ressort, das ressortübergrei-
fende Netzwerk gegen Gewalt, die Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (LPR Hessen), der Hessische Rundfunk (hr) und weitere Part-
ner mit vielen Projekten umsetzen. Die Schulträger sind für die Sachausstat-
tung in den Schulen zuständig und in diesem Zusammenhang für technisch 
gestützte Schutzmaßnahmen beim Interneteinsatz. Sie unternehmen Anstren-
gungen zu einem sukzessiven Ausbau eines Beratungs- und Unterstützungs-
konzeptes für Schulen. Strukturell wurde eine Fachberatung Medienbildung 
beim Landesschulamt und Lehrkräfteakademie eingerichtet. Sie sollen die 
Schulen und die dortigen Multiplikatoren unterstützen. Die Leiterinnen und 
Leiter der kommunalen Medienzentren geben Lehrkräften Hilfen zum Ju-
gendmedienschutz mit Medien und Fortbildung. Das Amt für Lehrerbildung 
sowie das Landesschulamt und Lehrkräfteakademie führen Fortbildungsrei-
hen für Lehrkräfte zur unterrichtlichen Umsetzung des Jugendmedienschut-
zes durch. Im HKM werden auf Projektebene weitere Fortbildungsangebote 
für Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren zum Jugendmedienschutz konzipiert, und es wird versucht, ein lei-
stungsfähiges Kompetenznetzwerk in Hessen aufzubauen. 
 
Die Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in einer 
globalisierten und durch weltweite elektronische Vernetzung gekennzeichne-
ten Welt haben starke Auswirkungen auf die Berufs- und Arbeitswelt. Damit 
verbunden sind steigende und sich verändernde Anforderungen an die Er-
werbstätigen. Lebenslanges Lernen wird zur notwendigen Herausforderung 
beruflichen Erfolgs. Methodenkompetenz, Medienkompetenz und Selbst-
lernkompetenz sind neben anderen Kompetenzen zentrale Schlüsselqualifika-
tionen der von elektronischen Medien geprägten Arbeitswelt und Wissensge-
sellschaft.  
 
Zukunftsfähige Berufsschulen müssen Schülerinnen und Schüler bereits heu-
te dazu befähigen, sich Wissen selbst organisiert und selbst gesteuert an-
zueignen. Virtuelle Lernformen können diese Prozesse wesentlich unterstüt-
zen und eröffnen zusätzlich neue Möglichkeiten der Gestaltung und Organi-
sation von Unterricht. Vor diesem Hintergrund initiieren das HKM und das 
HMWVL in Kooperation mit der Vereinigung der hessischen Unternehmer-
verbände (VhU) das Modellprojekt "Virtuelles Lernen in Berufsschulen" 
(ViLBe). Die Schülerinnen und Schüler im Bereich der Berufsschule sollen 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien erwerben, um den veränder-
ten Anforderungen der Arbeitswelt nachhaltig gerecht zu werden. Der 
Unterricht mit digitalen Medien ist durch Lehr- und Lernarrangements ge-



148 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

prägt, die neue Formen der Unterrichtsorganisation und neue Unterrichtsme-
thoden beinhalten. Sie ermöglichen selbstorganisiertes Lernen der Schüle-
rinnen und Schüler sowie individuelle Förderung und bilden so ein wichtiges 
Fundament für das lebensbegleitende Lernen. 
 
Darüber hinaus besteht ein Schwerpunkt polizeilicher Maßnahmen in der 
Aufklärung sowohl über potenzielle Gefahren und aktuell auftretende Krimi-
nalitätsformen als auch über Chancen und Möglichkeiten, die die Neuen 
Medien mit sich bringen. Diese polizeispezifischen Inhalte in der Vermitt-
lung von Medienkompetenz werden dabei vorwiegend an Lehrer und Eltern 
gerichtet. Bei konkreten Anlässen können aber auch Schülerinnen und Schü-
ler zur Zielgruppe gehören. So werden z.B. durch die Jugendkoordinatorin-
nen und -koordinatoren in den Polizeibehörden Vorträge im Rahmen des 
Themenkomplexes Neue Medien (z.B. an Schulen oder im Rahmen von El-
ternabenden) gehalten.  
 
Das Netzwerk gegen Gewalt richtet sich zudem mit seinem Schwerpunkt-
thema Medienkompetenz mit dieser Zielrichtung seit dem Jahr 2008 an Er-
wachsene. Einzelne Maßnahmen sind z.B.: 

- Internetpräsenz www.medienkompetenz-hessen.de 

Die Website stellt Informationen, Arbeitsmaterialien und praktische 
Tipps für den Umgang mit Medien zur Verfügung, verweist auf Projekte 
und bietet eine Anregung für die Gestaltung eines Projektunterrichts für 
die Klassenstufen 7 bis 10.  

- Ausbildung von Internet-Medien-Coaches (IMC) 

Die Ausbildung zum akkreditierten10 und zertifizierten11 IMC wurde ge-
meinsam mit dem Verein Sicheres-Netz-Hilft e.V. und der Microsoft 
Deutschland GmbH durchgeführt. Zielgruppe der zweitägigen Aus- und 
Fortbildung sind Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte, Lehramts-
studentinnen und -studenten, Polizeibeamtinnen und -beamte in der poli-
zeilichen Jugendarbeit und Eltern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten Informationen zu Medieninhalten, die Kinder und Jugendliche 
nutzen, sowie zu den Gefahren, die mit dieser Nutzung verbunden sind 
bzw. sein können. In praktischen Anteilen werden die Inhalte durch ei-
gene Erfahrungen vertieft. Zudem werden methodische Ansätze zur 
Durchführung von Informationsveranstaltungen (Elternabende, Projekt-
tage oder Unterrichtseinheiten) vermittelt und erarbeitet. Ziel ist es, die 
IMC zur Tätigkeit als Multiplikatoren zu qualifizieren.  

- Förderung des Programms "FairStändnis für neue Medien"  

Das Programm "FairStändnis für neue Medien" richtete sich als Fortbil-
dungsveranstaltung an die o.a. IMC. Es verfolgte die Zielrichtung, Ju-
gendliche zu einem kreativen Umgang mit Medien anzuleiten bzw. sich 
mit medienethischen Fragen zu befassen. Am 3. Mai 2011 präsentierten 
ca. 60 Schülerinnen und Schüler im Hessischen Landtag ihre Clips (Er-
gebnisse des Programms) zum Thema Medienethik." 

 
Desweiteren fördert die Landesregierung Filmfestivals und die SchulKino-
Wochen Hessen mit Filmen für Kinder und Jugendliche. Hier werden Filme 
mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Fachleuten angeschaut und diskutiert. 
Die Teilnahmezahl der SchulKinoWochen Hessen liegt bei jährlich deutlich 
mehr als 40.000 Schülerinnen und Schülern. 
 
Das Deutsche Filminstitut in Frankfurt wird von der Landesregierung insti-
tutionell gefördert und führt ganzjährig Veranstaltungen zur Film- und Me-
dienkompetenz durch. Weiter vermitteln die von der Landesregierung geför-
derte Deutsche Film- und Medienbewertung sowie die Freiwillige Selbst-
kontrolle der deutschen Filmwirtschaft und die Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung am Standort Wiesbaden Film- Medienkompetenz durch spezifische 
Veranstaltungen für und mit Jugendlichen. 
 
Die Deutsche Film- und Medienbewertung plant aktuell ein Medienkompe-
tenz-Projekt für die Jüngsten mit Arbeitstitel "Ausgezeichnete Kurzfilme für 
Kinder im Vor- und Grundschulalter" in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Medienkompetenz in Ludwigshafen und dem Bundesverband Jugend und 

                                                   
10 Institut für Qualitätsentwicklung - IQ - (Akkreditierung von Qualifikationsangeboten), 
www.akkreditierung-hessen.de 
11 TÜV CERT-Zertifizierungsstelle für Managementsysteme des TÜV Technische Überwa-
chung Hessen GmbH 
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Film noch in diesem Jahr. Dieses Projekt soll zunächst in den Ländern Hes-
sen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg starten, um es auf 
längere Sicht und im Falle des Erfolges auch bundesweit auszubauen. Die 
Finanzierung soll u.a. über den Ankauf von Lizenzen/DVDs für den Einsatz 
in Kitas und Schulen erfolgen. 
 
Frage 6. Sieht die Landesregierung in der Nutzung sozialer Netzwerke im Internet Risiken 

für Jugendliche? 
 Wenn ja, welche und welchen Handlungsbedarf leitet die Landesregierung daraus 

ab? 
 

Wie jede Nutzung neuer Medien bieten auch die sozialen Netzwerke Chan-
cen und Risiken. Die Landesregierung sieht durchaus die Risiken, die in der 
Nutzung sozialer Netzwerke und der größtenteils unkontrollierbaren Ver-
breitung persönlicher Daten, der exzessiven Nutzung von Social Games oder 
Applikationen zu Online-Spielen, der Gefährdung durch Kostenfallen, Mob-
bing und der möglichen anonymen Kontaktaufnahme durch andere zum 
Zweck sexueller oder krimineller Aktivitäten, bestehen.  
 
Im Hinblick auf den Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts 
sind Jugendliche, die soziale Netzwerke nutzen, grundsätzlich den gleichen 
Risiken ausgesetzt wie Erwachsene. Jugendliche unterschätzen dabei jedoch 
oft die erheblichen Gefahren für ihre Persönlichkeitsrechte und die Pri-
vatsphäre. Viele sind sich nicht bewusst, dass alle Daten oder Fotos, die sie 
veröffentlichen, wie an einem schwarzen Brett für die anderen Nutzer des 
sozialen Netzwerks - und unter Umständen über Internet-Suchmaschinen für 
alle Internetnutzer - sichtbar sind und weiter verwendet werden können. Die 
Landesregierung hat deshalb in ihrer Initiative zur Änderung des Teleme-
diengesetzes (TMG) für mehr Datenschutz in sozialen Netzwerken, deren 
Einbringung in den Bundestag der Bundesrat am 17. Juni 2011 beschlossen 
hat (BR-Drs. 156/11/Beschluss), einen nochmals erhöhten Schutz für Ju-
gendliche unter 16 Jahren vorgesehen. Nach § 13a Abs. 1 Satz 4 TMG hat 
der Anbieter eines Telemediendienstes mit nutzergenerierten Inhalten, wie 
den sozialen Netzwerken, dafür zu sorgen, dass bei einem Nutzer, der bei 
der Erhebung seiner personenbezogenen Daten ein Alter von unter 16 Jahren 
angegeben hat, das Nutzerkonto und die von ihm erstellten Inhalte nicht von 
externen Internet-Suchmaschinen gefunden und ausgelesen werden können. 
Der Bundestag hat den vom Bundesrat am 3. August 2011 eingebrachten 
Gesetzentwurf (BT-Drs. 17/6765) noch nicht beraten. 
 
Neben der Bereitstellung von Materialien wie z.B. von jugendschutz.net 
oder unter der eigens für Medienkompetenz bereitgestellten Internetseite des 
Netzwerks gegen Gewalt (www.medienkompetenz-hessen.de) finden Veran-
staltungen zu diesem Themenkomplex im Rahmen der kommunalen Jugend-
arbeit statt. Die Landesregierung macht z.B. mit Tagungen wie dem 6. Hes-
sischen Jugendschutzmeeting (Thema: Soziale Netzwerke und Mobbing) auf 
das Thema aufmerksam und gibt Tipps im Umgang mit sozialen Netzwer-
ken. 
 
Frage 7. Was tut die Landesregierung, um minderjährige Jugendliche vor zweifelhaften 

missbräuchlichen, unwürdigen Auftritten im Fernsehen und Internet zu schützen? 

 
Minderjährige Jugendliche dürfen nicht ohne Zustimmung der Eltern im 
Fernsehen auftreten. Ferner ist für die gestaltende Mitwirkung von Kindern 
oder Jugendlichen bei Film-, Foto-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen, 
Aufnahmen auf Ton- und Bildträgern, bei Musik- und anderen Aufführungen 
sowie Werbeveranstaltungen eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 2 
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) notwendig. In der Regel sind hier 
sowohl Schule als auch Jugendamt an der Erteilung der Ausnahmegenehmi-
gung beteiligt. Im Bereich Internet sind vorrangig Eltern gefordert, Jugend-
lichen die Gefahren und deren Auswirkungen bewusst zu machen und sie 
ggf. bei der Forderung nach Herausnahme bestimmter Inhalte zu unterstüt-
zen. Ferner existieren Beratungsstellen, die Opfer von Missbrauch im Inter-
net unterstützen. Auch die strafrechtliche Verfolgung der Seitenbetreiber 
oder Verursacher der Diskriminierungen ist möglich. Darüber hinaus wer-
den pädagogische Maßnahmen der Aufklärung und Erziehung für die hessi-
schen Schulen ergriffen, ohne dass seitens der Schule in die Letztverantwor-
tung der Erziehungsberechtigten eingegriffen werden kann. Neben textli-
chem Material auf der Webseite zum Jugendmedienschutz des HKM ist eine 
weitere DVD der Reihe "Schule des Hörens und Sehens" zum Thema Ju-
gendmedienschutz in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk (hr) 
und der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 
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(LPR Hessen) in Arbeit, die sich vorwiegend mit den Gefahren, Risiken und 
dem Nutzen der klassischen Medien beschäftigt. Die DVD soll Lehrerinnen 
und Lehrern bei der Medienerziehung unterstützen. Das Material wird auf 
der Webseite zum Jugendmedienschutz des HKM eingestellt werden und 
steht dort auch Eltern bereit. Ein wichtiger Aspekt dieses Materials beschäf-
tigt sich mit Menschen- und Rollenbildern und in diesem Zusammenhang 
auch mit Darstellungen von Personen in Casting- und Realityshows, Scripted 
Reality und Uploads in sozialen Netzwerken und anderen Portalen im Inter-
net. 
 
Aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots der Staatsfreiheit des Rund-
funks ist es der Landesregierung verwehrt, unmittelbar auf Programmange-
bote im Fernsehen oder im Internet Einfluss zu nehmen. Im Hinblick auf 
den programmlichen Bereich ist es insbesondere Aufgabe der LPR Hessen, 
bei unwürdigen Auftritten minderjähriger Jugendlicher im privaten Fernse-
hen oder im Internet einzuschreiten. Die Landesregierung geht davon aus, 
dass die LPR Hessen ihrer Aufsichtspflicht im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
für das private Fernsehen und Telemedien privater Anbieter im Internet 
nachkommt.  
 
Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) verbietet beispielsweise sol-
che Darstellungen, die gegen die Menschenwürde verstoßen (§ 4 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 8 JMStV) oder welche Kinder oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstellen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 JMStV). 
Ein Verstoß gegen die Menschenwürde wird zum Beispiel dann zu konstatie-
ren sein, wenn Personen unter Berücksichtigung voyeuristischer Zuschauer-
neigungen und Inkaufnahme ihrer Herabwürdigung in einem Zustand darge-
stellt wurden, in dem sie ihre Handlungen nicht mehr steuern können. Sind 
entsprechende Verstöße im Fernsehen und im Internet zu verzeichnen, so 
ahnden die Landesmedienanstalten diese unter Rückgriff auf die Kommission 
für Jugendmedienschutz (KJM). Nach Auffassung der LPR Hessen ist aller-
dings besonders darauf hinzuweisen, dass Kindeswohlgefährdungen in die-
sem Zusammenhang in erster Linie in den Verantwortungsbereich der Eltern 
bzw. der Erziehungsberechtigten fallen. Schließlich hängt es allein von de-
ren Zustimmung ab, ob und inwieweit Minderjährige an entsprechenden 
Produktionen und Ausstrahlungen beteiligt sind. Auch im Bereich der 
Posendarstellungen sind es oftmals die Eltern selbst, welche die Zustimmung 
zur Zurschaustellung ihrer Kinder (Setcards auf Modelseiten) erteilen und 
damit Einfluss auf das Recht am Bild nehmen. 
 
Frage 8. Was tut die Landesregierung gegen sexistische Darstellung in den Medien, Wer-

bung etc.? 
 

Die Landesmedienanstalten kontrollieren im Rahmen der kontinuierlichen 
Programmbeobachtung und -aufsicht die Werbung im Fernsehen und Hör-
funk im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrages. Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
dürfen Werbung und Teleshopping nicht Diskriminierungen aufgrund von 
Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion 
oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung beinhalten 
oder fördern.  
 
Neben rundfunkrechtlichen Maßnahmen bei möglichen Verstößen durch die 
Landesmedienanstalten hat der Deutsche Werberat die Möglichkeit, sich mit 
diskriminierender und sexistischer Werbung auseinanderzusetzen. Die Be-
schwerden in diesem Bereich sind in den letzten Jahren allerdings rück-
läufig. 
 
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten weist die Landesregierung auf die bestehen-
den jugendschutzrechtlichen Regelungen hin. Beschwerden von Bürgerinnen 
und Bürgern werden an die zuständigen Stellen weitergeleitet. 
 
Frage 9. Was versteht die Landesregierung unter sogenannten "Killerspielen" und welche 

Auffassung vertritt sie zu einem eventuellen Verbot? 
 Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkung von "Killerspielen" auf Ju-

gendliche? 
 Wie beurteilt die Landesregierung die Wirkung und welche Konsequenzen zieht sie 

daraus? 

 
Es gibt keine rechtliche Definition, was unter "Killerspielen" zu verstehen 
ist. Zum Einen meint der Begriff solche Spiele, bei denen Spielerinnen und 
Spieler untereinander wirklichkeitsnahe Tötungshandlungen simulieren (z.B. 
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Gotcha, Paintball, Laserdrome); zum Anderen wird er oft für gewaltbe-
herrschte virtuelle Spiele benutzt. Das HKM folgt dabei der Definition der 
Innenministerkonferenz: "Killerspiele" sind solche "Spiele, bei denen ein 
wesentlicher Bestandteil der Spielhandlung die virtuelle Ausübung von wirk-
lichkeitsnah dargestellten Tötungshandlungen oder anderen grausamen oder 
sonst unmenschlichen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähn-
liche Wesen ist."  
 
Einem Verbot dieser Spiele auch für Erwachsene hat die Landesregierung 
bisher nicht zugestimmt, da der Katalog strafbarer Inhalte (§ 131 StGB) in-
sbesondere mit Blick auf Computerspiele bereits zum 1. April 2004 erwei-
tert und verschärft wurde und somit die jugendrechtlichen Bestimmungen 
aus Sicht der Landesregierung ausreichend sind. Die Studien zur Wirkung 
von gewalthaltigen Spielen auf Jugendliche kommen zwar zu unterschiedli-
chen Ergebnissen; allen gemeinsam ist aber die Erkenntnis, dass das häufige 
Spielen solcher Computerspiele nie alleinige Ursache von erhöhter Gewalt-
bereitschaft oder real ausgeübter Gewalt ist, sondern - wenn überhaupt - ein 
Faktor von vielen anderen. Außerdem unterliegen Eltern und Jugendliche 
wie auch die Schulen im grundsätzlichen Umgang mit "Killerspielen" den 
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (§ 12) und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages (§ 4). Hier wird festgelegt, wann ein Spiel verboten 
werden muss. Zudem wird eine Kennzeichnung vorgeschrieben, die im Falle 
von Spielen von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) vergeben 
wird. Dort sind z.B. sog. Ego-Shooter üblicherweise erst ab 18 Jahren frei-
gegeben. 
 
Da Jugendliche trotz Altersbeschränkung entgegen der gesetzlichen Vor-
schriften Zugang zu solchen Spielen erlangen könnten, werden seitens des 
HKM verstärkt präventive Bemühungen insbesondere durch Aufklärung der 
Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler verfolgt. 
 
Auf die Beantwortung der Frage XXII. 10 wird verwiesen. 
 
Frage 10. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen und 

die Erfolgsaussichten weiterer Bemühungen um eine Harmonisierung des Jugend-
medienschutzes auf europäischer und internationaler Ebene? 

 

Die Landesregierung begrüßt die Bemühungen um eine Harmonisierung des 
Jugendmedienschutzes auf europäischer und internationaler Ebene, soweit 
damit in den beteiligten Staaten eine Erhöhung des Niveaus des Jugendme-
dienschutzes erreicht werden kann. Im Hinblick auf die Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste vom 10. März 2012 ist insoweit die Jugend-
schutzbestimmung des Art. 27 anzuführen, der folgenden Wortlaut hat: 
 
 "Artikel 27 
 
 (1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass Sendungen von Fernsehveranstaltern, die ihrer 
Rechtshoheit unterworfen sind, keinerlei Programme enthalten, die 
die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjähri-
gen ernsthaft beeinträchtigen können, insbesondere solche, die Por-
nografie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigen. 

 
 (2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 gelten auch für andere Pro-

gramme, die die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von 
Minderjährigen beeinträchtigen können, es sei denn, es wird durch 
die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische Maßnahmen 
dafür gesorgt, dass diese Sendungen von Minderjährigen im Sendebe-
reich üblicherweise nicht gesehen oder gehört werden.  

 
 (3) Werden derartige Programme in unverschlüsselter Form gesendet, 

so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass ihre Ausstrahlung durch 
akustische Zeichen angekündigt oder durch optische Mittel während 
der gesamten Sendung kenntlich gemacht wird." 

 
Neben dieser für Fernsehprogramme geltenden Regelung enthält die ange-
führte Richtlinie auch Jugendschutzbestimmungen für audiovisuelle Medien-
dienste (z.B. Art. 12 der Richtlinie).  
 
Die Landesregierung sieht weiterhin die Notwendigkeit, einen möglichst ho-
hen Grad an Harmonisierung zu erreichen; allerdings muss dabei unter-
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schiedlichen Wert- und Normvorstellungen auch weiterhin Rechnung getra-
gen werden. Eine Harmonisierung gestaltet sich prinzipiell schwierig, da die 
verschiedenen Länder unterschiedlichen gesellschaftlichen Normen und 
Werten unterliegen. Beispielsweise sind die USA vergleichsweise freizügig 
bei Darstellungen von Gewalt, während die Sichtweise zu sexuellen Darstel-
lungen sehr eng ist. Auf europäischer Ebene konnte man sich zum Beispiel 
bisher nicht auf eine gemeinsame Alterskennzeichnung einigen. Dazu er-
schwert auch die unterschiedliche Rechtsstruktur einen übergreifenden Kon-
sens. 
 
International einig ist man sich jedoch in der Ansicht, dass Jugendmedien-
schutz notwendig ist. Die Kooperation beschränkt sich allerdings auf den 
Austausch auf internationalen Plattformen und Konferenzen. Eine ansatzwei-
se Harmonisierung ergibt sich so durch Übernahme von best practice-
Beispielen in den jeweils nationalen Maßnahmenkatalogen. Auf europäischer 
Ebene gibt es bereits Institutionen, die durch die EU gefördert werden. Eine 
intensive Zusammenarbeit ist von daher gewährleistet, auch wenn das Pro-
blem nationaler Regelungen bzw. der Übernahme in nationales Recht beste-
hen bleiben wird. 
 
Auf europäischer Ebene gibt es durchaus bereits Erfolge, wie vor allem die 
Arbeit von jugendschutz.net und deren Einbindung in europäische Pro-
gramme, Netzwerke und Vorhaben zeigt. Ausdrücklich begrüßt werden ver-
schiedene Maßnahmen auf europäischer Ebene wie das Gemeinschaftspro-
gramm zur Förderung der sichereren Nutzung des Internets und neuer Onli-
ne-Technologien oder die Europäische Strategie für ein besseres Internet für 
Kinder. Darüber hinaus ist auf EU-Ebene auf eine Vielzahl von Entschlie-
ßungen und Empfehlungen des Rates zum Jugendschutz hinzuweisen. Dies 
gilt auch für die Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europä-
ische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen "Europäische Strategie für ein bes-
seres Internet für Kinder" vom 2. Mai 2012.  
 
Im Hinblick auf absolut unzulässige Inhalte wie Kinderpornografie oder Ge-
waltverherrlichung vertritt die Landesregierung die Auffassung, dass diese 
Inhalte auf strafrechtlichem Wege verfolgt und aus dem Netz gelöscht wer-
den müssen. Um strafrechtlich relevanten Inhalten auf ausländischen Servern 
wirksam zu begegnen, bedarf es auch nach Auffassung der Landesregierung 
einer entsprechenden Rechtsharmonisierung, der Arbeit an internationalen 
Abkommen wie z.B. Cybercrime-Abkommen und der Vereinheitlichung und 
Durchsetzung der Aufsicht durch ein Netz gegenseitiger Informationen so-
wie der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehör-
den. 
 
 
XXV. Jugendliche und Extremismus 
 
Frage 1. Wie hat sich die Zahl politisch motivierter Straftaten von rechts- und linksradika-

len Jugendlichen jeweils seit 2000 entwickelt (bitte aufschlüsseln)? 
 

Die Fallzahlenentwicklung in den Phänomenbereichen der Politisch moti-
vierten Kriminalität -rechts- und -links- durch Jugendliche in Hessen wird in 
den nachfolgend aufgeführten Grafiken dargestellt. Die aufgeführten Zahlen 
basieren auf den dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) durch die Po-
lizeidienststellen übermittelten (Straftaten) Meldungen im Rahmen des Kri-
minalpolizeilichen Meldedienstes - Politisch motivierte Kriminalität und be-
ruhen auf dem bundeseinheitlichen Stichtag 31.01. des jeweiligen Folgejah-
res. 
 
 Siehe Anlage 39 
 
Zur Erläuterung: Im Jahr 2000 wurden 5 jugendliche Tatverdächtige festge-
stellt - eine geschlechtliche Differenzierung ist - anders als in den Folgejah-
ren - nicht möglich. 
Quelle: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 wurde der bis dahin gültige Kriminalpoli-
zeiliche Meldedienst-Staatsschutz durch Beschlussfassung der Innenminister-
konferenz (IMK) eingestellt (167. Sitzung, TOP 10.1) und durch den auf 
dieser Basis geschaffenen Meldedienst - Politisch motivierte Kriminalität er-
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setzt. Vor diesem Hintergrund sollte ein Vergleich zwischen den jährlichen 
Fallzahlen ab dem 1. Januar 2001 erfolgen. 
 
Im Rahmen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden alle (auch in 
Tateinheit) begangene Taten ausschließlich zahlenmäßig und nur bei dem 
Straftatbestand gezählt, der die höchste Strafandrohung aufweist. Demzufol-
ge lassen sich aus der PKS Politisch motivierte Kriminalität-Straftaten 
(PMK-Straftaten) schon systembedingt nicht herausfiltern. Der Kriminalpo-
lizeiliche Meldedienst - Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) hin-
gegen gewährleistet die einheitliche und systematische Erhebung der gesam-
ten Daten zur Politisch motivierten Kriminalität im Bundesgebiet und im 
Ausland, soweit hierzu in Deutschland ein Ermittlungsverfahren geführt 
wird. Dadurch wird eine verlässliche Datenbasis für Auswertung, Statisti-
sche Aussagen, Führungsentscheidungen, Kriminalpolitische Entscheidun-
gen, Kriminologische Forschung zum Zwecke der Prävention und Repressi-
on geschaffen. Der KPMD-PMK soll durch eine mehrdimensionale Erfas-
sung eine differenzierte Betrachtung der Politisch motivierten Kriminalität 
ermöglichen. Somit können Aussagen zu Deliktsqualität, 
Phänomenbereichen, internationalen Bezügen und extremistischen Ausprä-
gungen getroffen werden. Weiteres Ziel ist die adäquate Belieferung der 
Fallzahlenübersichten mit den notwendigen Daten zur politisch motivierten 
Kriminalität. 
 
Frage 2. Wie viele Jugendliche - aufgeschlüsselt nach Geschlecht - gehören jeweils rechts- 

oder linksextremen Gruppierungen und Organisationen an? 
 Wie haben sich diese Zahlen seit 2000 entwickelt? 
 

Entsprechende Statistiken werden durch das Landesamt für Verfassungs-
schutz (LfV Hessen) nicht geführt.  
 
Frage 3. Worin sieht die Landesregierung Ursachen für den anhaltenden Zuspruch mancher 

Jugendlicher zu rechts- oder linksextremen Gruppierungen und Organisationen? 
 

Die Ursachen für ein Interesse an extremistischen Zielsetzungen oder Aktivi-
täten sind sehr unterschiedlich. Allen gemeinsam sind zwei Aspekte: Zum 
einen versucht die einzelne Person, über entsprechende Aktivitäten Aner-
kennung zu erhalten. Zum anderen greifen gerade extremistische Gruppie-
rungen aktuelle gesellschaftliche Themen auf und bieten vermeintlich einfa-
che Antwort- oder Lösungsmuster dafür an.  
 
Die Akzentuierung kann dabei sehr unterschiedlich sein. Im Bereich des 
Rechtsextremismus sehen gerade sozial und wirtschaftlich benachteiligte 
Heranwachsende, unzufrieden mit ihrer Situation und im Rahmen ihrer So-
zialisation nach Orientierung suchend, in diesen Gruppierungen oft eine Lö-
sung für ihre persönliche Situation. Die Gruppierungen vermitteln ein Ge-
fühl der Stärke und der Gemeinschaft und dienen der Kommunikation. Ge-
rade auf Jugendliche üben die konspirativen, oft illegalen und damit nicht 
alltäglichen Treffen große Anziehungskraft aus. Dabei reizt - zumindest 
kurzfristig - auch, durch rechtsextremistische Agitation eine sonst wenig be-
achtete Aufmerksamkeit zu erhalten. Insgesamt erfolgt die Ansprache und 
Bindung von Jugendlichen durch Rechtsextremisten über das Angebot ge-
meinsamer Erlebnisse: Der Eventcharakter oder das gemeinsame Freizeiter-
lebnis sind besonders wichtig. Eine zielgerichtete Ideologisierung setzt häu-
fig erst nach einiger Zeit ein.  
 
Häufig ist die Musik das Einstiegsmedium in die Skinhead-Szene. Die 
Skinheadmusik spielt als verbindendes Element eine wichtige Rolle bei der 
Entstehung und Verfestigung von Gruppen rechtsextremistischer gewaltbe-
reiter Jugendlicher. Sie ist Ausdruck des Lebensgefühls der Skinheads und 
zugleich ein Medium zum Transport politischer Botschaften. Eine wichtige 
Rolle bei dieser Werbewirksamkeit rechtsextremistischer Musik spielt der 
Reiz des Verbotenen. Insbesondere bei Jugendlichen wirken Warnungen 
häufig nicht abschreckend, sondern steigern das Interesse. 
 
Einer der wenigen erprobten pädagogischen Ansätze in der Arbeit mit 
rechtsaffinen Jugendlichen stellt die mittlerweile traditionsreiche und viel-
fach diskutierte Akzeptierende Jugendarbeit dar. Dazu gehört ein doppelter 
Blick: Erstens ein Nähe- und Distanz-Verhältnis zu den Jugendlichen und 
Cliquen anzubieten bzw. zu entwickeln, das Zugänge ermöglicht und Ar-
beitsbeziehungen entstehen und vereinbaren lässt. Zweitens ist die Botschaft 
von Bedeutung, dass die Jugendlichen in ihrer biografischen Entwicklung 
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und sozialen Lage ernstgenommen werden, ihnen gleichzeitig (streitend und 
offen) mitzuteilen, dass ihr Denken und Handeln nicht akzeptiert wird. 
 
Weiter ist der Blick in das Gemeinwesen von Bedeutung, denn rechte Ju-
gendcliquen bewegen sich nicht im "luftleeren Raum", ihre Treffpunkte re-
duzieren sich nicht auf die Orte der Jugendarbeit; vielmehr zeigen sie viel-
fach in der lokalen Öffentlichkeit ihre Präsenz. Um eine pädagogische Ar-
beit mit rechten Jugendlichen realisieren zu können, gilt der Blick somit dem 
gesamten Gemeinwesen und hier müssen einige Voraussetzungen für eine 
gelingende pädagogische Arbeit berücksichtigt werden: 
 
1. Es gilt, spezifische Qualifikationsprofile für pädagogische Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in diesem Feld (weiter) zu entwickeln, die auf 
die Herausforderungen in der Arbeit mit rechten Jugendlichen vorbe-
reiten. 

 
2. Die pädagogischen Angebote sollten eine geschlechterreflektierende 

Perspektive berücksichtigen, denn dominiert werden rechte Jugend-
cliquen von männlichen Jugendlichen. 

 
3. Jugendarbeit sollte nicht im isolierten Raum geschehen, sondern eine 

Akzeptanz bei vielen örtlich zuständigen Ansprechpartnerinnen und -
partnern in der Kommunalverwaltung, in Vereinen, Verbänden oder 
in den Kirchen haben - das Anliegen ist zu verhindern, dass Jugendli-
che des Ortes die "rote Linie" hin zum organisierten Rechtsextremis-
mus und zu Gewalt überschreiten. 

 
4. Weiterhin bedarf die Realisierung eines solchen Konzeptes als kom-

munale Strategie einer systematischen Kooperation und Vernetzung 
mit anderen Bereichen, mit Fachleuten anderer Professionen, ggf. 
auch der Zusammenarbeit mit Polizei und den Eltern. 

 
5. Arbeit mit rechten Jugendlichen bedeutet schließlich, dass Angebote 

der Jugendarbeit für andere Jugendliche offen bleiben; es dürfen kei-
ne "national befreiten Zonen" in Jugendräumen entstehen, und es gilt 
der Gefahr der Exklusion von anderen Jugendlichen aus den Angebo-
ten der Jugendarbeit vorzubeugen sowie der sozialen Realität (Lage) 
von Jugendlichen mehr Geltung zu verschaffen.  

 
Demgegenüber sprechen linksextremistische Gruppierungen Jugendliche an, 
die bereits politisch interessiert sind und sich - gerade auch in Bezug auf un-
verfängliche Themen - an demonstrativen Aktionen oder Diskussionsveran-
staltungen beteiligen. Bei entsprechendem Engagement und inhaltlicher Posi-
tionierung werden Jugendliche dann gezielt zu weiteren Veranstaltungen mit 
immer stärkerem Ideologiegehalt eingeladen und so rhetorisch sowie inhalt-
lich ausgebildet. Linksextremisten betonen dabei u.a. stets, sich im Interesse 
der Schwachen und für die Freiheit des Einzelnen einzusetzen. Des Weiteren 
dürfte eine ideologisch unbegründete politische Einstellung - konträr zum El-
ternhaus ("Trotzreaktion") - von besonderer Bedeutung sein. Auch das "An-
gebot" eines solchen Zugangs in der räumlichen Nähe des Jugendlichen ist 
hierbei relevant. 
 
Einmal von Extremistinnen und Extremisten geworbene Jugendliche ziehen 
sich häufig mit Gründung einer Familie bzw. Beginn einer beruflichen Tä-
tigkeit von konkreten Aktivitäten zurück. Eine Ausnahme bilden in beiden 
Phänomenbereichen in Parteien aktive Extremisten. 
 
Frage 4. Wie schätzt die Landesregierung die Verbreitung rechtsextremistischer Parolen bei 

Fußballspielen ein? 
 Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daraus? 
 

Die Auswertung der gemeldeten Straftaten ergab eine geringe Zahl von ein-
schlägigen Delikten, die unmittelbar im Kontext von Fußballspielen bekannt 
und entsprechend polizeilich gemeldet wurden.  
 
Eine strukturelle bzw. organisatorisch hinterlegte Zuwendung des rechtsex-
tremistischen Spektrums in die Bereiche der Fußballszene ist, basierend auf 
den im Rahmen des polizeilichen Informationsaustausches übermittelten In-
formationen, in Hessen derzeit nicht erkennbar. Generell ist jedoch davon 
auszugehen, dass es personenbezogene Beziehungen und Interessenlagen sei-
tens einzelner Angehöriger des rechtsextremistischen Spektrums zur Fuß-
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ballszene gibt. So sind nationalsozialistische Parolen von Einzelpersonen in 
Stadien festzustellen, wobei dies in der Regel ohne einen Bezug zur rechts-
extremistischen Szene erfolgt. 
 
Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung dieser Thematik werden 
die derzeit in Hessen bereits bestehenden umfangreichen präventiven und 
repressiven polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Fußballspielen 
konsequent fortgeführt. 
 
Frage 5. Welche Maßnahmen plant und unternimmt die Landesregierung, um Rechts- sowie 

Linksextremismus unter Jugendlichen nachhaltig und flächendeckend zu begegnen? 
 

Zur Optimierung der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität -
rechts- wurden umfangreiche Maßnahmenkataloge erstellt, aktualisiert und 
fortgeschrieben. Hierin beinhaltet sind auch polizeiliche Maßnahmen, die 
Jugendliche betreffen.  
 
In Hessen werden die überwiegend ressortübergreifenden Landesprogramme 
wie das Aussteigerprogramm IKARus (seit 2002) sowie das seit 2007 aktive 
"beratungsNetzwerk hessen - Mobile Intervention gegen Rechtsextremis-
mus" (gefördert durch das BMFSFJ) unter Einbeziehung zahlreicher staatli-
cher Institutionen sowie öffentlicher und freier Träger stetig fortentwickelt. 
Durch das seit Ende 2009 als hessisches Modellprojekt "Rote Linie - Hilfen 
zum Ausstieg vor dem Einstieg" [(gefördert durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF)] 
umgesetzte Xenos-Sonderprogramm wurden die bereits bestehenden und 
bewährten Landesprogramme weiter ausgebaut.  
 
Mit dem "beratungsNetzwerk hessen - Mobile Intervention gegen Rechtsex-
tremismus" (dazu auch Abschnitt XVIII. Frage 9) ist es gelungen, ein flä-
chendeckendes Angebot der Beratung im Problemfeld Rechtsextremismus in 
Hessen zu etablieren sowie dieses kontinuierlich qualitativ fortzuentwickeln. 
Hier werden zahlreiche staatliche Institutionen sowie öffentliche und freie 
Träger aus Hessen verzahnt. So beteiligen sich neben dem Innen-, dem Ju-
stiz-, dem Kultus- und dem Sozialressort auch der Landesverband der Jüdi-
schen Gemeinden in Hessen, die Sportjugend Hessen, die Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte, die Hessische Jugendfeuerwehr, etliche Bürger-
initiativen, aber auch der Hessische Städte- und Gemeindebund oder der 
DGB Hessen (siehe auch www.beratungsnetzwerk-hessen.de/index.php? 
page= expertenpool). Aus ihren Reihen werden anlass- und themenbezogen 
mobile Interventionsteams gebildet, die in örtlichen Problemsituationen mit 
rechtsextremistischem Hintergrund eine schnelle, unbürokratische und pro-
fessionelle Beratung vor Ort leisten. Zur Festigung der rechtsstaatlichen 
Kultur unter Jugendlichen werden anlassbezogen Vortragsveranstaltungen 
durchgeführt.  
 
Durch das hessische Modellprojekt "Rote Linie - Hilfen zum Ausstieg vor 
dem Einstieg" werden die Angebote von Jugendarbeit, Elternberatung sowie 
Ausstiegshilfen gebündelt sowie kompetente Informationen, Beratung und 
Fortbildungen angeboten. 
 
Ein besonderes Augenmerk richtet das Projekt auf das systematische Ausar-
beiten von Kriterien, wie Ausbildungsbetriebe als eine Ressource für die 
Intervention bei rechtsaffinen Jugendlichen gewonnen werden können. Dar-
über hinaus besteht hier das Ziel, bei Bedarf ausstiegswillige Jugendliche an 
(Ausbildungs-)Betriebe zu vermitteln, mit dem Angebot einer weiteren Be-
treuung und Begleitung des Jugendlichen durch das Modellprojekt. 
 
Durch das hessische Aussteigerprogramm "IKARus" (HLKA) konnten 
zwischenzeitlich 61 (Stand: 1. Dezember 2012) Jugendli-
che/Heranwachsende als "Ausgestiegene" vom Rechtsextremismus gelöst 
werden. Daneben werden derzeit fünf weitere Jugendliche/Heranwachsende 
mit dem Ziel eines Ausstieges durch IKARus begleitet. IKARus bildet eine 
gelungene Ergänzung zu den bestehenden repressiven und präventiven Stra-
tegien bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Hessen. Das seit 2010 
testweise eingeführte und im März 2012 in das Aussteigerprogramm IKA-
Rus implementierte "Persönlichkeitstraining" mit dem Ziel der Stabilisierung 
von Ausstiegsprozessen aus rechtsextremistischen Karrieren bestätigt die 
kontinuierlichen Bemühungen des HMdIS, durch die qualitative Fortent-
wicklung der bestehenden Landesprogramme gegen Rechtsextremismus die-
sem Phänomenbereich nachhaltig zu begegnen.  
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Darüber hinaus werden zahlreiche konkrete, vor Ort ausgearbeitete Konzep-
te, die Vielfalt, Toleranz und Demokratie vor allem unter Jugendlichen stär-
ken sollen, im Rahmen der Lokalen Aktionspläne (LAP, gefördert durch das 
BMFSFJ) entwickelt, ungesetzt und durch die zuständigen Polizeidienststel-
len vor Ort beratend begleitet (wie beispielhaft im Schwalm-Eder-Kreis). 
 
Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (LfV Hessen) hat seine Prä-
ventionsarbeit insbesondere im Bereich Rechtsextremismus schon seit Jahren 
intensiviert: Das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus (KOREX) des LfV 
Hessen besteht seit dem Jahre 2008. Eine seiner Aufgaben besteht in der 
zielgerichteten Aufklärung und Sensibilisierung über rechtsextremistische 
Bestrebungen sowie im Gespräch über die Entwicklung von Handlungsmög-
lichkeiten auf der jeweiligen Ebene der Zielgruppe. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren insbesonde-
re solcher Berufsgruppen, die täglich mit Jugendlichen zu tun haben. Die 
meisten Vorträge und Workshops wurden bislang mit Lehrerinnen und Leh-
rern unterschiedlicher Schulformen durchgeführt. Daneben gab es Fort- und 
Weiterbildungen mit Verantwortlichen von Feuerwehr, Justiz sowie Kom-
munal- und Finanzbehörden. Es bestehen erste Kontakte zum Landessport-
bund Hessen e.V., über den perspektivisch auch Jugendleiterinnen und -
leiter von Sportvereinen sensibilisiert werden sollen. Angebote für andere 
Zielgruppen sollen nach und nach entwickelt und aufgebaut werden; besteh-
ende Angebote und Kontakte werden gepflegt. Über das BeratungsNetzwerk 
Hessen ist das KOREX auch im ständigen Kontakt und Gespräch mit gesell-
schaftlichen und staatlichen Initiativen gegen Rechtsextremismus.  
 
Analog der Bekämpfung der Politisch motivierten Kriminalität (PMK)-
rechts- wird der PMK -links- bzw. dem Linksextremismus in Bezug auf Ju-
gendliche mit den altersunabhängigen polizeilichen Maßnahmen im präven-
tiven und repressiven Bereich begegnet, die ebenfalls in bundesweit abge-
stimmten Maßnahmenkatalogen erstellt, aktualisiert und fortgeschrieben 
wurden/werden.  
 
Gezielte präventivpolizeiliche Maßnahmen sowie repressive Ermittlungsan-
sätze gestalten sich jedoch grundsätzlich schwierig. Maßgeblich beruht dies 
auf folgenden, die linksextremistische Szene betreffenden Faktoren: 

- grundsätzliche Nichtanerkennung des staatlichen Gewaltmonopols bzw. 
der gesellschaftlichen Werteordnung,  

- kategorische Ablehnung gegenüber Justiz-, Sicherheits- und Ordnungs-
behörden, 

- generell praktizierte Konspirativität,  

- Begehung meist niedrigschwelliger und risikoarmer Straftaten. 

 
Unter anderem daraus resultierend ist derzeit weiterhin eine bundesweit an-
dauernde "Antirepressionskampagne" zu konstatieren, in deren Zusammen-
hang kontinuierlich Straftaten gezielt zum Nachteil der vorgenannten Institu-
tionen durch linksextremistische Klientel begangen werden. Vor diesem 
Hintergrund muss nach wie vor von einer hohen Grundaggression und somit 
niedrigen Hemmschwelle zur Gewaltanwendung gegen eingesetzte Polizei-
beamte ausgegangen werden. Aufgrund dieser Voraussetzungen sind polizei-
liche, personenbezogene Maßnahmen im Bereich der PMK -links- nur wenig 
praktikabel.  
 
Erfolgversprechende Präventionsmaßnahmen sollten insbesondere im frühen 
Stadium der Persönlichkeitsentwicklung und in diesem Zusammenhang im 
soziokulturellen Bereich (z.B. Schaffung von städtischen betreuten Jugend-
einrichtungen, schulische Angebote, o.ä.) durchgeführt werden.  
 
Mit der beschriebenen Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus ver-
gleichbare Angebote des Landesamtes für Verfassungsschutz bestehen 
grundsätzlich auch im Bereich Linksextremismus, werden aber zurzeit noch 
deutlich weniger nachgefragt als entsprechende Fort- und Weiterbildungen 
im Phänomenbereich Rechtsextremismus. Für den Aspekt der Antifaschis-
musarbeit und hier insbesondere der Frage von Rechts-Links-
Konfrontationen gibt es positive Erfahrungen.  
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Frage 6. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um unsere demokratische, aner-

kennende und rechtsstaatliche Kultur unter Jugendlichen zu festigen? 
 Wie beabsichtigt die Landesregierung dabei langfristig arbeitende zivilgesellschaft-

liche Akteure wie Vereine, Verbände, Kirchen und Gewerkschaften zu unterstüt-
zen? 

 

Zunächst wird auf die Beantwortung zur Frage XXV. 5 verwiesen.  
 
Neben der Hessischen Landesregierung und dem Hessischen Landtag sowie 
anderen Bedarfsträgern unterrichtet das Landesamt für Verfassungsschutz 
Hessen (LfV Hessen) auch die Bürgerinnen und Bürger über die Aktivitäten 
verfassungsfeindlicher Organisationen. Dies geschieht vor allem mittels des 
Verfassungsschutzberichts. Auf dieser Grundlage und zusammen mit weite-
ren Publikationen des Landesamtes erhält jede Bürgerin bzw. jeder Bürger 
die Möglichkeit, sich selbst ein Urteil über die Gefahren zu bilden, die 
durch Verfassungsfeinde drohen. Unter anderem über das Internet und per 
E-Mail kann Informationsmaterial angefordert bzw. direkt heruntergeladen 
werden. Im Jahr 2011 verteilte das LfV Hessen rund 18.000 Exemplare sei-
ner mittlerweile 14 Broschüren zu allen Extremismusbereichen. 
 
Das LfV Hessen hat in den vergangenen Jahren seine Präventionsarbeit kon-
tinuierlich ausgebaut. Wichtige Adressaten der Aufklärungs- und Präventi-
onsarbeit sind Kommunen und kommunale Gebietskörperschaften. In den 
letzten Jahren fanden zahlreiche Vorträge bei Bürgermeisterdienstversamm-
lungen, Magistrats- und Ausschusssitzungen statt, in denen Aufgaben, 
Schwerpunkte und Befugnisse des Verfassungsschutzes dargelegt wurden 
und sich das Landesamt als Ansprechpartner für Fragestellungen zum Ex-
tremismus empfehlen konnte. Schwerpunktbereiche waren die Bereiche 
Rechtsextremismus und Islamismus. Seit 2008 beim Institut für Qualitäts-
entwicklung des HKM als Anbieter von Fortbildungen für hessische Lehr-
kräfte akkreditiert, schult das Landesamt Lehrerinnen und Lehrer. Auf An-
forderung halten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kompetenzzentrums 
Rechtsextremismus auch an hessischen Schulen Vorträge, vor allem zu den 
Themenkomplexen "Rechtsextremismus" und "Aufgaben und Befugnisse des 
Verfassungsschutzes". Entsprechende Lehrerfortbildungen und Vortragsver-
anstaltungen werden ebenfalls im Bereich des Islamismus durchgeführt. 
 
Das zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Fortbildungsangebot umfasst 
Seminare für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
und Bewährungshelferinnen und -helfer, Fortbildungen für Pädagoginnen 
und Pädagogen in hessischen Justizvollzugsanstalten, Vorträge an Schulen, 
bei politischen Parteien, bei Vereinen, an der Landesfeuerwehrschule, vor 
Auszubildenden in der öffentlichen Verwaltung und an der Hessischen Poli-
zeiakademie sowie vor Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Polizeipfarräm-
ter Hessens.  
 
Im Bereich des Islamismus werden seit 2007 zudem regelmäßig Dialog- und 
Sensibilisierungsveranstaltungen durchgeführt.  
 
Fort- und Weiterbildungen des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen 
sind stets auf die Stärkung demokratischen Denkens und Handelns ausgelegt. 
 
Auf den Hessentagen ist das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen re-
gelmäßig mit einem eigenen Messestand in Halle 1 der Landesausstellung 
vertreten. Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Landesamtes über dessen Aufgaben und Befug-
nisse bzw. die verschiedenen Extremismusbereiche zu diskutieren. Unzähli-
ge Besucherinnen und Besucher des Hessentages machen jedes Jahr von die-
sem Angebot Gebrauch.  
 
Auf der Bühne der Landesausstellung finden jeweils Informationsveranstal-
tungen des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen zu den Themen 
"Rechtsextremismus", "Islamismus", "Ausländerextremismus" sowie zu den 
Aufgaben und Befugnissen des Landesamtes statt. 
 
Am 6. September 2011 veranstaltete das Landesamt für Verfassungsschutz 
Hessen eine Fachtagung zum Thema "Der Islam’ im modernen Rechtsstaat - 
Verwirklichung und Begrenzung religiöser Ansprüche im Rahmen der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung". Vor etwa 200 Besucherinnen und 
Besuchern (u.a. aus Sicherheitsbehörden, Ministerialverwaltung, Kommunen 
und Justiz), darunter auch Repräsentanten der Kirchen und von Vereinigun-
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gen der Muslime, hielten vier bekannte Wissenschaftler Vorträge. Gespeist 
durch Fragen aus dem Publikum entwickelte sich im Anschluss eine ange-
regte Diskussion. Im Ergebnis waren sich alle Beteiligten darin einig, dass 
der Islam als Weltreligion weder diskreditiert noch unter Generalverdacht 
extremistischer Bestrebungen gestellt werden dürfe. Gleichzeitig sah sich das 
Landesamt in seinem Auftrag bestätigt, islamistische Bestrebungen zu beo-
bachten. 
 
Außerdem gab das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen eine Festschrift 
("Verfassungsschutz in der freiheitlichen Demokratie") heraus, in der sich 
sowohl namhafte externe Autorinnen und Autoren als auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landesamtes zu unterschiedlichen Aspekten des politi-
schen Extremismus äußern. Themen sind u.a.: 

- Verfassungsschutz im Wandel der Zeit, 

- 60 Jahre Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, 

- Parlamentarische Kontrolle - Praxis und Perspektiven, 

- Abschied vom Trennungsgebot, 

- Praktische Überlegungen zum Verbot islamistischer Missionierungsnetz-
werk. 

 
Frage 7. Aus einer Studie des Bundesinnenministeriums zum Antisemitismus in Deutschland 

ergab sich, dass es bei ca. 20% der Deutschen einen latenten Antisemitismus gebe. 
Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, wie groß der Anteil Jugendlicher daran 
ist? 

 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung bei der Aufklärung der Ju-
gendlichen über das Judentum, um dem Antisemitismus zu begegnen? 

 

Erkenntnisse darüber, wie groß der Anteil Jugendlicher mit einer latent anti-
semitischen Einstellung in Deutschland ist, liegen der Landesregierung nicht 
vor.  
 
Frage 8. Wie bewertet die Landesregierung die Gefahr, die vom Rechtsextremismus aus-

geht, im Vergleich zu der, die vom Linksextremismus ausgeht? 
 

Rechts- und Linksextremismus beinhalten grundsätzlich Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokratische Grundordnung und somit gegen die Eckwerte 
unserer Demokratie. Eine vergleichende Wertung dieser beiden Phänomen-
bereiche hinsichtlich ihrer Gefahrenlage ist nur schwer möglich, da beide 
Erscheinungsformen unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen. Die Mittel 
zur Durchsetzung ihrer Ziele  sind in Teilen jedoch gleich.  
 
Die Politisch motivierte Kriminalität (PMK) -rechts- stellt aufgrund der An-
zahl der Delikte, der Qualität der Gewaltverbrechen sowie der besonderen 
Bedeutung dieser Straftaten vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland eine ständige Herausforderung für die 
Sicherheitsbehörden dar. Die bundesweiten Sicherstellungen von Waffen, 
Munition und Sprengstoffen bzw. nicht zugelassener Pyrotechnik belegen 
nicht nur, dass diese Gegenstände der rechten Szene zugänglich sind, son-
dern stellen Indizien für eine zunehmende Militanz innerhalb der Szene dar. 
Ein grundsätzlicher Trend zur szeneweiten "Aufrüstung" (Waffen, etc.) ist 
hieraus noch nicht abzuleiten. Die Erkenntnisse zum NSU ("Nationalsoziali-
stischer Untergrund") belegen, dass einzelne terroristische Aktionen inne-
rhalb des rechten Spektrums in Betracht gezogen werden müssen. Auch mit 
fremdenfeindlichen Gewaltdelikten in Form von Körperverletzungen - auch 
mit Todesfolge -, mit Brandanschlägen und in Einzelfällen sogar mit Tö-
tungsdelikten ist zu rechnen. 
 
Eine hohe Bedeutung im Bereich der PMK -rechts- kommt dem Tatmittel 
Internet hinsichtlich Propaganda, Rekrutierung und Mobilisierung zu. Gera-
de die vielen, auch indizierten Musikstücke, die im Netz verfügbar sind, 
stellen möglicherweise die relevanteste Rekrutierungsform des modernen 
Rechtsextremismus dar.  
 
Erwähnenswert in Bezug auf die vom Rechts- und Linksextremismus ausge-
hende Gefahr ist auch die erhebliche Konfrontationsgewalt aus den Wech-
selwirkungsprozessen der Phänomenbereiche rechts/links sowie links/rechts 
und den daraus resultierenden erheblichen Straftaten zum Nachteil von Per-
sonen des politischen Gegners. Darüber hinaus können Personen des öffent-
lichen Lebens, die sich kritisch mit dem Rechtsextremismus auseinanderset-
zen, Ziel rechtsextremer Agitation werden. 
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In Hessen gehen insbesondere von der neonazistischen Szene Gefahren für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung sowie durch Straf- und Ge-
walttaten aus. Neonazis sind als Gruppe als gewaltorientiert zu kennzeich-
nen. Sie verhalten sich spontan aktionistisch. Auch die ihnen zuzurechnen-
den Gewalttaten, wie z. B. Körperverletzung gegen den politischen Gegner 
oder die Polizei sind in Hessen in der Regel entsprechend durchgeführt wor-
den, also mehrheitlich situativ und ohne Planung oder besondere ideologi-
sche Rechtfertigung. 
 
Dennoch ist festzustellen, dass die präventiven und repressiven Maßnahmen 
der hessischen Sicherheitsbehörden - Polizei und Verfassungsschutz - dazu 
beigetragen haben, dass Rechtsextremismus und PMK - rechts - in den letz-
ten Jahren kontinuierlich eher ab - denn zugenommen haben. 
 
Trotz des Gefahrenschwerpunkts Rechtsextremismus geht auch vom 
Phänomenbereich Linksextremismus eine Gefahr aus. Im Gegensatz zu 
rechtsextremistischen Gruppierungen werden hier jedoch zumeist Aktivitäten 
gegen den Staat, insbesondere seine Sicherheitsorgane, und gegen den politi-
schen Gegner durchgeführt. Das Ziel linksextremistischer Bestrebungen ist 
dabei die Errichtung eines totalitären, sozialistisch-kommunistischen Sy-
stems oder einer "herrschaftsfreien Gesellschaft".  
 
Diese sind in der Regel konspirativ vorbereitet, geplant und durchgeführt. 
Linksextremistinnen und -extremisten achten dabei darauf, dass solche Taten 
möglichst "vermittelbar", d.h. ideologisch begründet sind und auch von ei-
ner breiten bürgerlichen und demokratischen Mehrheit anerkannt werden. 
Dabei wird Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele 
von der Mehrheit linksextremistischer Gruppierungen und Organisationen 
nicht ausgeschlossen und von einer mehr gewaltorientierten Minderheit be-
reits bei der Planung ihrer Aktionen häufig schon mit einkalkuliert. Die Ef-
fektivität eines solchen Vorgehens zeigte sich zuletzt bei einer Demonstrati-
on am 31. März 2012 in Frankfurt am Main, wo durch die gewalttätigen 
Auseinandersetzungen ein Polizist schwer verletzt wurde und ein hoher 
Sachschaden entstand (mehrere hunderttausend €).  
 
In der heterogen "organisierten" linken Szene mit unterschiedlichen Strö-
mungen bildet der Kampf gegen den politischen Gegner, d.h. gegen 
"rechts", grundsätzlich den kleinsten gemeinsamen Nenner, den Minimal-
konsens. Die Tatsache, dass die rechtsextremistische Ideologie auch beim 
überwiegenden Teil der Gesellschaft keine Akzeptanz findet, wird durch die 
linke Szene mehrfach dazu genutzt, den "Normalbürger" in die linke Szene 
einzubinden, um aus dem Schutz der bürgerlichen Masse heraus Straftaten 
gegen Rechtsextremisten sowie gegen die aus ihrer Sicht zum "Schutz" und 
zur "Durchsetzung" des Demonstrationsrechtes der Rechten eingesetzten Po-
lizeibeamtinnen und -beamten zu begehen. Die Hemmschwelle zur Gewalt-
anwendung in diesem Zusammenhang ist gegen Vertreterinnen und Vertreter 
des "Repressionsapparates" stark gesunken und gegen Rechtsextremistinnen 
und -extremisten so gut wie nicht existent.  
 
Agitatorinnen und Agitatoren der linken Szene handeln überwiegend anlass-
bezogen (z.B. aufgrund von polizeilichen Maßnahmen - Festnahmen, Platz-
verweisen –, Demonstrationen und Gegendemonstrationen, Räumungen be-
setzter linker Objekte, etc.). In diesem Zusammenhang ist die linke Klientel 
in der Lage, schnell zu reagieren und überregional zu mobilisieren; zudem 
zeigt sie sich aktionsbezogen solidarisch mit Ereignissen, die bundes- und 
auch europaweit die szeneimmanenten Agitationsfelder tangieren. 
 
Risikoarme Sachbeschädigungen (teilweise mit hohem Schadenspotenzial) 
bilden weiterhin das Schwerpunktdelikt der linken Szene, wobei Gewalt ge-
gen Sachen im Rahmen der durchgängig aktuellen "Militanzdebatte" als legi-
tim angesehen wird. Im Gegensatz dazu steht im Fokus der linken Diskussi-
on unverändert die Frage, ob auch Gewalt gegen Menschen legitim ist. Er-
fahrungswerte der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass im Rahmen von 
Auseinandersetzungen Personenschäden zumindest billigend in Kauf ge-
nommen werden.  
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XXVI. Jugendliche und Delinquenz 
 
Frage 1. Wie viele Jugendliche haben jeweils in den Jahren 2000 - aufgeschlüsselt nach 

Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund - eine Jugendstrafe verbüßt? 
 

In den folgenden Tabellen sind die in den Jahren 2004 bis 2011 inhaftierten 
jungen Gefangenen, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, aufge-
führt. Da in den Justizvollzugsanstalten des Landes Hessen bei der Aufnah-
me in die Anstalt lediglich die Staatsangehörigkeit der Inhaftierten statistisch 
erfasst wird, ist keine Differenzierung nach dem Migrationshintergrund 
möglich.  
 
Für den Zeitraum der Jahre 2000 bis 2003 liegen keine Zahlen vor. 
 
2004 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 3 - 3 

16 bis unter 17 9 1 10 

17 bis unter 18 21 1 22 

18 bis unter 19 32 1 33 

19 bis unter 20 61 4 65 

20 bis unter 21 72 5 77 

21 bis unter 25 234 12 246 

 

2005 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 4 - 4 

16 bis unter 17 8 1 9 

17 bis unter 18 23 - 23 

18 bis unter 19 34 1 35 

19 bis unter 20 53 2 55 

20 bis unter 21 73 4 77 

21 bis unter 25 178 16 194 

 
2006 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 - 1 1 

16 bis unter 17 7 - 7 

17 bis unter 18 19 1 20 

18 bis unter 19 35 - 35 

19 bis unter 20 44 3 47 

20 bis unter 21 82 3 85 

21 bis unter 25 177 14 191 

 
2007 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 1 - 1 

15 bis unter 16 2 - 2 

16 bis unter 17 6 - 6 

17 bis unter 18 26 3 29 

18 bis unter 19 42 4 46 

19 bis unter 20 36 1 37 

20 bis unter 21 58 3 61 

21 bis unter 25 154 9 163 

 
2008 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 2 - 2 

16 bis unter 17 6 1 7 
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17 bis unter 18 18 1 19 

18 bis unter 19 41 3 44 

19 bis unter 20 51 3 54 

20 bis unter 21 67 3 70 

21 bis unter 25 159 9 168 

 
2009 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 3 - 3 

16 bis unter 17 9 - 9 

17 bis unter 18 15 1 16 

18 bis unter 19 40 - 40 

19 bis unter 20 54 - 54 

20 bis unter 21 64 2 66 

21 bis unter 25 147 1 148 

 
2010 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - -  

15 bis unter 16 3 - - 

16 bis unter 17 14 1 15 

17 bis unter 18 20 3 23 

18 bis unter 19 38 2 40 

19 bis unter 20 57 1 58 

20 bis unter 21 78 1 79 

21 bis unter 25 142 4 146 

 
2011 

Altersgruppen Männlich Weiblich Insgesamt 

14 bis unter 15 - - - 

15 bis unter 16 1 - - 

16 bis unter 17 9 1 10 

17 bis unter 18 27 - 27 

18 bis unter 19 45 2 47 

19 bis unter 20 50 - 50 

20 bis unter 21 74 1 75 

21 bis unter 25 157 7 164 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 

 
Frage 2. Welche Konzepte hat die Landesregierung, um die Entstehung von Kriminalität 

unter Jugendlichen präventiv zu verhindern? 
 

Im Februar 2008 wurde auf Veranlassung des HMdJIE eine Expertenkom-
mission zur Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen Instrumentarien 
zur Bekämpfung der Jugendkriminalität eingesetzt, welche sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern verschiedener Bundesländer und Berufsgruppen 
zusammensetzte, um auf diese Weise Erfahrung und Wissen aus unterschied-
lichen Perspektiven einzubeziehen. Gegenstand der Untersuchungen der 
Kommission waren neben sämtlichen Abschnitten des Jugendstrafverfahrens 
auch der Jugendstrafvollzug sowie die Optimierung des in Hessen bereits be-
stehenden Intensivtäterprogramms. Darüber hinaus wurde insbesondere der 
Präventionsbereich einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Die Kom-
mission legte im August 2008 einen Abschlussbericht mit Empfehlungen 
vor, deren Umsetzung in der Folgezeit erfolgreich betrieben wurde. 
 
Entsprechend den Empfehlungen der Expertenkommission wurden in Wies-
baden und Frankfurt am Main-Höchst Häuser des Jugendrechts eingerichtet. 
Vorrangiges Ziel ist es hierbei, junge Menschen möglichst vor der Delin-
quenz zu erreichen und mit einer zeitnah einsetzenden präventiven Interven-
tion die Verfestigung von auffälligen Verhaltensmustern bzw. ein dauerhaf-
tes Abgleiten in die Kriminalität zu verhindern. Ist es bereits zu einem straf-
rechtlich relevanten Fehlverhalten gekommen, soll hierauf mit einer konse-
quenten, täterorientierten und deliktsübergreifenden Ermittlungsführung so-
wie mit individuell ausgerichteten Maßnahmen, welche die gesamte Lebens-
situation des jungen Täters berücksichtigen, reagiert werden.  
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Ferner befasst sich die Arbeitsgruppe IV ("Jugendkriminalität") des Landes-
präventionsrates intensiv mit der Entwicklung und den Ursachen von Ju-
gendkriminalität. Ziel ist, die Prävention gegen Jugendgewalt und Jugend-
kriminalität vor Ort durch Anregung und Unterstützung von kriminalpräven-
tiven Programmen und Projekten zu stärken. Derzeit fördert und unterstützt 
die Arbeitsgruppe die Einrichtung von ehrenamtlich arbeitenden Jugend-
rechtshäusern nach Marburger Vorbild und setzt damit eine weitere Empfeh-
lung der Expertenkommission um. 
 
Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen zur Verhinderung und Redu-
zierung von Jugendkriminalität umgesetzt: 
 
Jugendkoordinatorinnen und -koordinatoren in den Polizeibehörden: 

Die hessische Polizei hat die Bekämpfung der Jugendkriminalität zu einer ih-
rer zentralen Aufgaben gemacht. Aus diesem Grunde wurde in allen Polizei-
präsidien die Jugendkoordination eingerichtet, die alle Aufgabenbereiche, 
die mit polizeilicher Jugendarbeit zusammenhängen, bündelt und koordi-
niert. Die Aufgaben umfassen dabei z.B. die Auswertung und Bereitstellung 
aller verfügbaren Informationen zur Jugendkriminalität und Jugendgefähr-
dung, die Zusammenarbeit mit Jugendsachbearbeiterinnen und -bearbeitern 
wie auch Migrationsbeauftragten der Polizei und insbesondere die Zusam-
menarbeit mit allen Stellen, die sich mit Jugendfragen beschäftigen. Hierun-
ter fällt auch die Zusammenarbeit mit Schulen, die mittlerweile zu einem 
deutlichen Schwerpunkt der Tätigkeiten der Jugendkoordinatorinnen und -
koordinatoren geworden ist. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden 
schulische Projekte, Unterrichtseinheiten sowie Präventionsprojekte sonsti-
ger Träger mit Bezug zu polizeilich relevanten Themen unterstützt. Schulen 
und Einrichtungen der Jugendarbeit bauen zunehmend auf eine entsprechen-
de Mitwirkung und Beteiligung der Jugendkoordination der hessischen Poli-
zei.  
 
Jugendsachbearbeitung: 

Bei allen Polizeipräsidien in Hessen werden geeignete Jugendsachbearbeite-
rinnen und -sachbearbeiter eingesetzt, die in speziellen Seminaren an der Po-
lizeiakademie Hessen fortgebildet werden. Ihre Aufgabe ist die fachlich pro-
fessionelle Bearbeitung der Jugenddelinquenz auf der Basis entsprechender 
gesetzlicher Bestimmungen. Dabei nutzen sie bspw. auch die Möglichkeiten 
der Diversion und des Täter-Opfer-Ausgleichs. Zum Teil halten sie darüber 
hinaus in Abstimmung mit der Jugendkoordination Informationsvorträge zu 
polizeilichen Themen mit dem Ziel der Aufklärung und Sensibilisierung 
bzgl. Kriminalität an Schulen. 
 
Personenbezogene Ermittlungen gegen "Besonders Auffällige Straftäter un-
ter 21 Jahren (BASU21)" 
Gesicherte kriminologische Erkenntnisse belegen, dass sich bei einem gerin-
gen v.H.satz junger Menschen, der häufig aus einem problembelasteten so-
zialen und familiären Umfeld stammt, zunächst nur episodenhaft auftretende 
kriminelle Verhaltensmuster verfestigen und erst bei zu spät einsetzender 
Intervention in dauerhaftes kriminelles Handeln umwandeln. Durch das 
Konzept BASU21 wird über ein abgestimmtes Zusammenwirken der ve-
rantwortlich handelnden Personen und Institutionen mit präventiven, inter-
venierenden und repressiven Elementen nachhaltig Einfluss auf die Kinder, 
Jugendlichen und Heranwachsenden genommen. Ziel ist es, diese Schwel-
lentäterinnen und -täter vor dem Abgleiten in eine dauerhafte kriminelle 
Karriere zu bewahren. Durch die hessenweit umgesetzte Konzeption 
BASU21 werden die bestehenden Konzepte zur Bekämpfung der Jugendkri-
minalität aller Polizeipräsidien ergänzt und ein weiterer Focus auf die Prä-
vention gesetzt.  
 
Netzwerk gegen Gewalt: 

Das Netzwerk gegen Gewalt ist die interministerielle Gewaltpräventionsini-
tiative der Landesregierung HMdIS, HKM, HSM, HMdJIE. Die Vernetzung 
der staatlichen und nichtstaatlichen Akteure der Gewaltprävention in Hessen 
ist das vordringliche Ziel des Netzwerks gegen Gewalt. Dazu werden - im-
mer berufsgruppenübergreifend - Fachtagungen und Fortbildungen zu ak-
tuellen Themen der Gewaltprävention angeboten, ein hessenweiter Präventi-
onsatlas betrieben und regionale sowie landesweite Gewaltpräventionspro-
gramme entwickelt und umgesetzt. Die Geschäftsstellen des Netzwerks ver-
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mitteln interessierten Schulen, Jugendhäusern und Präventionsräten fachkun-
dige Ansprechpartnerinnen und -partner sowie Referentinnen und Referenten 
für Präventionsprojekte und geben Orientierung in der Vielzahl von Pro-
grammen, die unter dem Stichwort "Gewaltprävention" angeboten werden.  
- Programm "Prävention im Team (PiT-Hessen)": 
Ein Programm, welches durch das Netzwerk gegen Gewalt koordiniert wird, 
ist PiT-Hessen. Dieses Programm ist ein institutionsübergreifendes Gewalt-
präventionskonzept, das die dauerhafte Kooperation von Schule, Polizei und 
Jugendhilfe zur Grundlage seines Handelns macht. Es verfolgt das Ziel, 
Schülerinnen und Schülern der siebten Klasse allgemeinbildender Schulen 
Handlungsalternativen in gewaltbesetzten Situationen im öffentlichen Raum 
zu vermitteln. Die PiT-Teams bestehen aus mindestens einer Polizeibeamtin 
bzw. einem Polizeibeamten, einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter der 
Jugendhilfe und zwei Lehrkräften. Sie gewähren durch eine langjährige 
Kooperation und enge Zusammenarbeit (mind. 5 Jahre) die notwendige 
Nachhaltigkeit des Programms. So ist auch sichergestellt, dass die fachliche 
Rollenklarheit der beteiligten Berufsgruppen gewahrt bleibt. Das Projekt 
PiT-Hessen wurde durch die Philipps-Universität Marburg wissenschaftlich 
begleitet und mit positivem Ergebnis evaluiert. 
 
Kampagne "Gewalt-Sehen-Helfen (GSH)": 

Einen ganz ähnlichen Ansatz wie PiT-Hessen verfolgt die Kampagne GSH. 
GSH befasst sich dabei ebenfalls mit Gewalt im öffentlichen Raum und ver-
folgt einen konsequent gewaltfreien, deeskalierenden und opferzentrierten 
Ansatz. Die Zielgruppe ist jedoch älter als bei PiT-Hessen. GSH richtet sich 
an Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene. GSH geht von der 
Grundannahme aus, dass Menschen - auch in gewaltträchtigen und potentiell 
für sie gefährlichen Situationen - helfen wollen und helfen können. In den 
Schulungen werden mit Bürgerinnen und Bürgern Handlungsmöglichkeiten 
geübt, mit denen sie - immer unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Fä-
higkeiten und an die konkrete Situation angepasst - Hilfe leisten können, oh-
ne sich selbst zu gefährden. Das Land Hessen koordiniert die hessenweite 
Ausdehnung der Kampagne. Die Verantwortung der konkreten Umsetzung 
liegt in den Kommunen.  
 
"Trouble Line": 

Der Kerngedanke der seit September 2005 freigeschalteten Trouble-Line 
(Tel.: 0800/110-2222) ist es, eine landesweit einheitliche Rufnummer der 
hessischen Polizei als kostenfreien Service anzubieten, bei dem Kinder und 
Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte Beratung und Information im 
Zusammenhang mit Gewalt oder Straftaten an Schulen und anderen polizei-
relevanten Fragen erhalten können. 
 
Frage 3. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass geschlechtsspezifische Angebote zur 

Gewaltprävention stärker gefördert und vorangetrieben werden müssen? 
 Wenn ja, mit welchen Maßnahmen? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 

Eine grundsätzliche strategische Unterteilung der Gewaltprävention auf die 
Geschlechter wird als nicht zielführend angesehen. Gleichwohl kann es ver-
einzelt Themenschwerpunkte, Projekte oder Veranstaltungen geben, die sich 
vorrangig mit einer Geschlechtergruppe befassen.  
 
Das Netzwerk gegen Gewalt hat derzeit als Themenschwerpunkt die sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen, für den Informationsveranstaltungen und Fachta-
gungen angeboten werden (siehe dazu auch die Beantwortung der Frage 
XVII. 21). 
 
Soweit Aufklärungsmaßnahmen, z.B. in Form von Ausstellungen zur Ge-
waltprävention wie zum Beispiel die zuletzt auf dem Hessentag 2012 gezeig-
te Ausstellung "Sinnesparcours - Gewaltfrei leben", durchgeführt werden, 
sprechen diese Präventionsmaßnahmen unproblematisch beiderlei Geschlech-
ter jugendlichen Alters an.  
 
Frage 4. Wie stellt sich die Landesregierung die tatsächliche Gewährleistung der Interessen-

vertretung der Jugendhilfe in gerichtlichen Verfahren und Strafverfahren gegen Ju-
gendliche im Rahmen der Jugendgerichtshilfe vor? 

 

Die Jugendhilfe in Strafverfahren / Jugendgerichtshilfe soll mit dazu beitra-
gen, im jugendgerichtlichen Verfahren die richtige, sich an der Persönlich-
keit des Jugendlichen oder Heranwachsenden orientierende Entscheidung zu 
finden. Neben dieser Form der Unterstützung, die nach § 52 SGB VIII dem 
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Jugendamt gegenüber der Justiz obliegt, tritt die Hilfe und Betreuung für 
straffällig gewordene junge Menschen. Das Jugendamt hat somit bei der 
Mitwirkung in jugendgerichtlichen Verfahren eine Doppelfunktion. Das Ju-
gendamt nimmt durch eine seiner Organisationseinheiten (z.B. Jugendge-
richtshilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst) als eine seiner Aufgaben die Ju-
gendhilfe in Strafverfahren wahr und wirkt dabei auch im Rahmen von Ge-
richtsverfahren regelmäßig mit. Hierzu gehört in geeigneten Fällen auch die 
Teilnahme an der Hauptverhandlung, in der das Jugendamt seine fachliche 
Sichtweise einbringt. 
 
Die Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe werden zu Gunsten junger 
Menschen erbracht. Hierin liegt der wesentliche Grund für die klaren Ab-
grenzungen der Jugendhilfe zu repressiven Aufgaben und Zuständigkeiten. 
Die Jugendämter wirken in den Feldern des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
bei der Prävention mit. Sie arbeiten zudem zusammen mit anderen Stellen, 
die der Erziehung, Bildung, Beratung und der Hilfe dienen, sowie der Poli-
zei. Die Jugendgerichtshilfe unterbreitet im gerichtlichen Verfahren den Be-
teiligten regelmäßig Vorschläge zum weiteren Vorgehen, zu möglichen 
Reaktionen oder zu ergänzenden Hilfe- und Unterstützungsleistungen. Die 
Träger der freien Jugendhilfe (Wohlfahrtsverbände, Kirchen, autonome Ini-
tiativen und Selbsthilfegruppen, Jugendorganisationen) nehmen im Bereich 
der Präventionsarbeit und bei sozialpädagogischen Hilfsangeboten im Auf-
trag der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ebenfalls Aufgaben wahr.   
 
Frage 5. Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen mit Schulabschluss vor Strafantritt, die 

seit 2000 eine Jugendstrafe verbüßt haben oder verbüßen (aufgeschlüsselt nach Al-
ter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Schulabschluss)? 

 

Die erbetenen Daten werden in der erfragten Differenzierung in den Justiz-
vollzugsanstalten nicht systematisch und fortlaufend erhoben. Seit dem Jahr 
2009 werden im Rahmen der Zugangsdiagnostik bzw. Förderplanung im We-
ge zahlreicher standardisierter Tests schulische Lernstandserhebungen bei den 
jungen Gefangenen durchgeführt, die jedoch nicht statistisch erfasst werden.  
 
Die Justizvollzugsanstalten (JVA) Rockenberg und Wiesbaden sowie die Ju-
gendabteilung der JVA Frankfurt am Main III haben daher lediglich folgen-
de Schätzungen zu den erwünschten Angaben abgeben können:  
 
JVA Rockenberg (Zeitraum 2009 bis 2011):  

Der Anteil der männlichen Gefangenen (14 bis 20 Jahre), die vor dem Straf-
antritt über einen Schulabschluss verfügen, liegt bei ca. 32 v.H.. Der Anteil 
der männlichen Gefangenen mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 58 v.H.. 
 
JVA Wiesbaden (Zeitraum 2008 bis 2011): 

Der Anteil der männlichen Gefangenen (20 bis 24 Jahre), die vor dem Straf-
antritt über einen Schulabschluss verfügen, liegt bei ca. 30 v.H.. Der Anteil 
der männlichen Gefangenen mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 50 v.H.. 
 
Abteilung für weibliche junge Gefangene der JVA Frankfurt am Main 
III (Zeitraum 2007 bis 2010): 

Der Anteil der weiblichen Gefangenen (14 bis 24 Jahre), die vor dem Straf-
antritt über einen Schulabschluss verfügen, liegt bei ca. 27 v.H.. Der Anteil 
der weiblichen Gefangenen mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 46 v.H. 
 
Frage 6. Wie viele Jugendstrafvollzugsanstalten verfügen über die Möglichkeit, jugendli-

chen Straftäterinnen und Straftätern zu einem Schulabschluss oder einer Ausbil-
dung zu verhelfen? 

 

Sowohl in den beiden Jugendanstalten (JVA) als auch in der Abteilung für 
weibliche junge Gefangene in der JVA Frankfurt am Main III werden Maß-
nahmen der schulischen und beruflichen Bildung angeboten. Für durch-
schnittlich ca. 430 junge und heranwachsende Gefangene im Jahr 2011 (ein-
schließlich Untersuchungshaft) wurden im Jugendvollzug 329 schulische und 
berufliche Vollzeitausbildungsplätze sowie Trainingsplätze in arbeitsthera-
peutischen Werkstätten vorgehalten. 
 
Im Einzelnen werden folgende Bildungsmaßnahmen angeboten: 
 
Justizvollzugsanstalt Rockenberg: 

Schulische Bildung: Elementarkurs, Förderkurs I, Förderkurs II, Haupt-
schulabschlusskurs. Berufsvorbereitung Metall, Holz und Bau.  
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Berufliche Bildung: Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik, 
Holztechnik (Schreiner), Farbtechnik (Maler), Ernährung und Hauswirt-
schaft (Köche und Bäcker) und Landschafts- und Gartenbau. Es ist eine Ar-
beitstherapeutische Einrichtung vorhanden. 
 
Justizvollzugsanstalt Wiesbaden: 

Schulische Bildung: Förderunterrichte Deutsch und Mathematik, Haupt- und 
Realschulkurs, Medienkurs, E-Learning-Plattform/Blended Learning. Be-
rufsvorbereitende Maßnahme in Kooperation mit der Bundesagentur für Ar-
beit (BvB), Berufspraxiskurs (BPK), Berufsorientierungskurs (BOK).  
Berufliche Bildung: Bäcker, Gebäudereiniger, Maler und Lackierer, Schlos-
ser, Elektroniker, Tischler/Holzkurs, Fachkraft im Gastgewerbe -Service 
und Küche/Koch-, Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik, Gärtner und 
Maurer. Es sind eine Produktionsschule und eine Arbeitstherapeutische Ein-
richtung vorhanden. 
 
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III: 

Schulische Bildung: Schulprojekt, Deutsch als Fremdsprache, Alphabetisie-
rung. 
Berufliche Bildung: Umschulung zur Köchin, Kaufmännischer Grundlehr-
gang mit Schwerpunkt EDV und Qualifizierungslehrgang Verkauf. Es ist ei-
ne Arbeitstherapeutische Einrichtung vorhanden. 
Die jeweiligen Berufsschulunterrichte werden von den zuständigen Berufs-
schulen erteilt. 
 
Der folgenden Aufstellung sind die Teilnahmezahlen sowie die erfolgreichen 
Abschlüsse in den Justizvollzugsanstalten für das Jahr 2011 zu entnehmen: 
 

Schulische Bildungsmanahmen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Weiterbildungskursen 

in der Freizeit (z.B. EDV, Deutsch als Fremdsprache, Eng-

lisch, Deutsch, Mathematik, Maschineschreiben usw.) 

Anzahl 

junge weibliche Gefangene (u.a. Schulprojekt) 29 

junge männliche Gefangene 43 

 
Teilnehmer an Förderkursen, Vorbereitungs- und Aufbau-

kursen usw. 
Anzahl 

junge männliche Gefangene 252 

- Maßnahme erfolgreich abgeschlossen 204 

 
Teilnehmer am Fernunterricht Anzahl 

junge männliche Gefangene 2 

- Maßnahme fortlaufend  

 
 

Teilnehmer am Hauptschulabschlusskurs Anzahl 

- junge männliche Gefangene 65 

davon setzen ihre Maßnahme in 2012 fort 25 

erfolgreicher Abschluss 26 

nicht bestanden 4 

ohne Abschluss aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden, 

z.B. wegen vorzeitiger Entlassung, Erkrankung, aus eigenem 

Entschluss, aus disziplinarischen Gründen 

10 

 
Teilnehmer am Realschulabschlusskurs Anzahl 

- junge männliche Gefangene 22 

davon setzen ihre Maßnahme in 2012 fort 11 

erfolgreicher Abschluss 8 

nicht bestanden 0 

ohne Abschluss aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden, 

z.B. wegen vorzeitiger Entlassung, Erkrankung, aus eigenem 

Entschluss, aus disziplinarischen Gründen  

3 

Berufliche Bildungsmaßnahmen 

 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an externen Ausbildungs-

maßnahmen im offenen Vollzug 
Anzahl 

junge weibliche Gefangene 3 

junge männliche Gefangene 11 
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Junge männliche Gefangene Anzahl 

- an einer Ausbildungsmaßnahme   185 

davon setzen ihre Maßnahme in 2012 fort 97 

erfolgreicher Abschluss 47 

nicht bestanden 0 

ohne Abschluss aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden, 

z.B. wegen vorzeitiger Entlassung, Erkrankung, aus eigenem 

Entschluss, aus disziplinarischen Gründen  

41 

 
Junge männliche Gefangene Anzahl 

- an Grundbildungsmaßnahmen, Teilqualifizierungen usw. 248 

davon setzen ihre Maßnahme in 2012 fort 66 

erfolgreicher Abschluss 119 

nicht bestanden 26 

ohne Abschluss aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden, 

z.B. wegen vorzeitiger Entlassung, Erkrankung, aus eigenem 

Entschluss, aus disziplinarischen Gründen  

46 

 

Ergänzende Angaben 

Gabelstaplerführerschein 62 

Computerführerschein X-Pert 24 

Quelle: Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 

 
 
Frage 7. Wie bewertet die Landesregierung Projekte zur Haftvermeidung? 
 Welchen Bedarf sieht die Landesregierung für Haftvermeidungsprojekte in 

Hessen? 
 

Da gerade die Anordnung von Untersuchungshaft für junge Menschen eine 
besondere Belastung darstellt und gravierende abträgliche Folgen haben 
kann, gilt es, diese durch weniger einschneidende Maßnahmen zu ersetzen. 
Das Projekt "Schöne Aussicht" des Vereins "Haftentlassenenhilfe e.V. 
Frankfurt am Main" verfolgt das Ziel, neben der Vermeidung der Vollstrek-
kung von Ersatzfreiheitsstrafen dem Haftgrund der Fluchtgefahr durch die 
Bereitstellung von Wohnraum und sozialer Beratung die Grundlage zu ent-
ziehen. Dort besteht grundsätzlich die Möglichkeit und Bereitschaft, auch 
Jugendliche zur Haftvermeidung aufzunehmen. Soweit bei Jugendlichen, 
welche noch nie selbstständig gewohnt haben, gegebenenfalls ein höherer 
Betreuungsaufwand notwendig wäre, könnte dieser durch einen Mitarbeiter 
mit entsprechender Berufserfahrung im Betreuten Wohnen für Jugendliche 
abgedeckt werden. 
 
Der Verein erhält durch das HMdJIE jährlich Zuwendungsmittel in Höhe 
von 126.100 €, womit neun Plätze zur Haftvermeidung finanziert werden. 
Die Auslastung erfolgt derzeit jedoch weitgehend im Bereich der Vermei-
dung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen.  
 
Frage 8. Welche Konzepte hat die Landesregierung, um Resozialisierung und Reintegration 

jugendlicher Straftäterinnen und Straftäter zu fördern und ihnen Teilhabechancen 
in der Gesellschaft zu eröffnen? 

 

Für jugendliche Straftäterinnen und Straftäter, die in den hessischen Jugend-
anstalten eine Jugendstrafe verbüßen, gilt seit dem 1. Januar 2008 das Hessi-
sche Jugendstrafvollzugsgesetz. Darin ist die Integration aller jungen Gefan-
genen in die Gesellschaft in dem in § 2 Abs. 1 HessJStVollzG normierten 
Erziehungsziel festgeschrieben. Dort heißt es, dass die Gefangenen durch 
den Vollzug der Jugendstrafe befähigt werden sollen, künftig in sozialer Ve-
rantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Es gilt somit nicht nur, sie 
zu befähigen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, sondern es wird 
ein noch weitgehenderes Ziel verfolgt: die jungen Gefangenen sollen nach 
der Entlassung einen rechtschaffenden Lebenswandel führen und dies in so-
zialer Verantwortung. Es gilt, sie (wieder) in die Gesellschaft mit ihrem 
Norm- und Wertesystem zu integrieren, mithin sowohl eine innere Einstel-
lungs- als auch eine äußere Verhaltensänderung der Gefangenen zu errei-
chen. 
 
Dieses Erziehungsziel gilt für alle jungen Gefangenen im hessischen Justiz-
vollzug, die ob Deutsche oder Nichtdeutsche, mit Migrationshintergrund 
oder ohne, eine Vielzahl von Problemstellungen und Defiziten in ganz unter-
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schiedlichen Bereichen aufweisen. Die Mehrzahl von ihnen ist - auch ent-
wicklungsbedingt - unsicher, angespannt, desorientiert, hat in Schule und 
Ausbildung vornehmlich Misserfolge erlitten, wurde regelmäßig mit wider-
sprüchlichen Wertvorstellungen konfrontiert und fühlte sich weder ausrei-
chend angenommen noch dazu gehörig. Versagensängste, mangelnde Integ-
ration und Frustration haben in vielen Fällen zu den Straftaten der jungen 
Gefangenen erheblich beigetragen.  
 
Alle jungen Gefangenen, gleich welchen Geschlechts und welcher Herkunft, 
müssen sich daher mit ihrer Identität auseinandersetzen. Aufgabe des Ju-
gendvollzugs ist es, sie gleichermaßen zu unterstützen, sie zu fördern und zu 
fordern.  
 
Besonders wichtige und erfolgversprechende Lernfelder der Integration sind 
für junge Gefangene der Wohngruppenvollzug, die schulische und berufliche 
Bildung sowie Sport und Freizeit. Daneben gilt es, durch eine besonders 
sorgfältige Entlassungsvorbereitung die Voraussetzungen zu schaffen, dass 
die jungen Gefangenen das Erlernte nach ihrer Entlassung anwenden können 
und dass so eine erfolgreiche Integration gelingt.  
 
Wohngruppenvollzug: 

Das Hessische Jugendstrafvollzugsgesetz bestimmt in § 18 die Unterbrin-
gung junger Gefangener in Wohngruppen.  
Die Unterbringung in Wohngruppen mit acht, maximal zehn Gefangenen 
ermöglicht den problembelasteten jungen Gefangenen im großen Kontext ei-
ner Justizvollzugsanstalt das Zusammenleben in einer überschaubaren Ge-
meinschaft auf Zeit.  
Die Zuweisung der Gefangenen erfolgt nach Ermittlung ihres individuellen 
Entwicklungsstandes und Förderbedarfes für die Dauer ihrer gesamten Haft-
zeit. Eine am Entwicklungsstand und Förderbedarf orientierte Binnendiffe-
renzierung ermöglicht die Ausprägung spezifischer Behandlungsschwerpunk-
te und Wohngruppenprofile.  
Die gemeinschaftliche Alltagsbewältigung innerhalb der Wohngruppe fördert 
das Gefühl der Zugehörigkeit, des Schutzes und die Bereitschaft zur sozialen 
Verantwortungsübernahme. 
Die Integration verschiedener kultureller, religiöser und weltanschaulicher 
Werthaltungen ist dabei in den Wohngruppen für ein Zusammenleben in 
gegenseitiger Achtung unverzichtbar. Unterschiede und Konflikte müssen 
jeweils offen benannt und im Sinne gegenseitiger Toleranz bewältigt wer-
den. 
 
Schulische und berufliche Bildung: 

Bedingt durch die bereits beschriebenen Problemstellungen und Defizite ha-
ben viele junge Gefangene erhebliche Schwierigkeiten im Leistungsbereich. 
Versagensängste, Konzentrationsschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, 
massive Sprachdefizite und negative Schulerfahrungen bis hin zu Schulab-
brüchen bestimmten ihr bisheriges Leben. Neben der Wohngruppe stellt da-
her der Bereich der schulischen und beruflichen Bildung ein weiteres wichti-
ges Lernfeld der Integration dar. Die schulischen und beruflichen Maßnah-
men dienen dem Ziel, die Persönlichkeit der Gefangenen zu entwickeln und 
die Fähigkeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu vermitteln, zu erhal-
ten und zu fördern.  
Oberstes Ziel der beruflichen Qualifizierung ist die Vermittelbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt. An diesem Prinzip orientiert sich auch die Neueinführung von 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen. 
Ein Problem der Ausbildung ist die relativ kurze Verweildauer im Jugend-
vollzug. Deshalb müssen Angebote der Berufsfindung und der beruflichen 
Grundbildung die klassische länger dauernde Berufsausbildung ergänzen. Im 
Bereich der klassischen Berufsausbildung werden daher Ausbildungsmodule 
angeboten. 
Im Einzelnen darf auf die zu Frage XXVI 6 geschilderten Möglichkeiten der 
schulischen und beruflichen Bildung im Vollzug hingewiesen werden. 
 
Sport und Freizeit: 

Schließlich kommt den Bereichen Sport und Freizeit eine erhebliche Bedeu-
tung bei der Integration der jungen Gefangenen zu.  
Sport ermöglicht den Betreuenden in vielen Fällen einen leichten Zugang zu 
den Gefangenen, weil nahezu alle jungen Gefangenen gern Sport treiben. Er 
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bietet einen Raum des Lernens und er kann - gezielt und pädagogisch ange-
leitet - einen wichtigen Beitrag zur Integration der Gefangenen leisten.  
Um diesen besonderen pädagogischen Aufgaben und Anforderungen gerecht 
zu werden, haben die Jugendanstalten Sportkonzeptionen erstellt, die regel-
mäßig fortgeschrieben werden. Die Wirkung des Mannschaftssports vor dem 
Hintergrund dissozialer Handlungsakzentuierungen vieler junger Inhaftierter 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hier werden soziale Fertigkei-
ten vermittelt, deren Nutzen für die Gemeinschaft unmittelbar ersichtlich ist 
und keiner weiteren Begründung bedarf: das Einhalten von Regeln, die Ak-
zeptanz deren Überwachung, das Ertragen von Kritik, die Zurückstellung 
eigener Interessen zum Wohle aller, der Umgang mit Niederlagen, eigenen 
Fehlern sowie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Training wie im Spiel. 
Im Bereich der Freizeit gilt es zunächst, wie beim Sport, den jungen Gefan-
genen unter Anleitung verschiedene Formen einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung näherzubringen. Dazu muss die Mehrzahl von ihnen zunächst erst ein-
mal mit Angeboten wie Kunst, Theater und Musik vertraut gemacht werden. 
Es gilt, die jungen Gefangenen für etwas Sinnvolles zu begeistern, ihnen Be-
rührungsängste zu nehmen, Erfolgserlebnisse zu verschaffen und ihnen zu 
verdeutlichen, dass sie in diesem Bereich auch nach ihrer Haftentlassung auf 
Gleichgesinnte treffen können. 
 
Entlassungsvorbereitung: 

Der frühzeitige Beginn einer Entlassungsvorbereitung in enger Abstimmung 
mit der Jugendbewährungshilfe, der Führungsaufsichtsstelle, der Jugendge-
richtshilfe und der freien Straffälligenhilfe ist Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Integration junger Gefangener. Ziel ist die Entlassung eines jeden 
jungen Gefangenen in ein tragfähiges soziales Netz mit einer geordneten 
Wohnsituation, beruflicher oder schulischer Anschlussperspektive und bei 
Bedarf die Anbahnung und Sicherstellung nachsorgender Maßnahmen. 
 
Der Abschluss der am 13. Oktober 2011 in Frankfurt am Main 
unterzeichneten "Vereinbarung über die Integration von Strafgefangenen in 
Hessen", wird zur Erreichung dieses Ziel maßgeblich beitragen. Partner der 
Vereinbarung sind das HMdJIE, das HSM, die Bundesagentur für Arbeit - 
Regionaldirektion Hessen -, der Hessische Städtetag, der Hessische Land-
kreistag, der Landeswohlfahrtsverband Hessen und der Landeszusammen-
schluss für Straffälligenhilfe in Hessen. Erstmals werden damit die Bedien-
steten des Justizvollzuges (Sozialdienst), das Entlassungsmanagement (Be-
währungshilfe und Führungsaufsicht) sowie das Übergangsmanagement (Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien Straffälligenhilfe) die Ressourcen 
der übrigen, an der Entlassungsvorbereitung zu beteiligenden Institutionen 
regelmäßig in Anspruch nehmen können. 
 
Das Projekt "Arbeitsmarktintegration für jugendliche Strafentlassene" 
(ArJuS) bemüht sich darüber hinaus ergänzend um ehrenamtliche Mentorin-
nen und Mentoren, die die jungen Gefangenen nach Möglichkeit schon wäh-
rend der Inhaftierung kennen lernen und nach ihrer Haftentlassung weiter 
betreuen.  
 
Speziell auf junge Strafgefangene mit besonderem Förderbedarf ist das Pro-
jekt "Übergangsmanagement im Jugendstrafvollzug - Ein Netzwerk baut 
Brücken in die Arbeitswelt" zugeschnitten, in dem seit 2010 das Berufsbil-
dungswerk Nordhessen (BBW) im Auftrag des HMdJIE und gefördert durch 
den Europäischen Sozialfonds, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Justizvollzugsanstalt Rockenberg, der Agentur für Arbeit Gießen 
und anderen Partnern Lösungen für einen gelingenden Übergang von jungen 
Strafgefangenen mit einer Lernbehinderung und/oder psychischen Beeint-
rächtigung aus der Haft in den Arbeitsmarkt erarbeitet. 
 
Der hessische Jugendstrafvollzug verfügt somit über ein großes Repertoire 
an Möglichkeiten, um die Resozialisierung und Reintegration jugendlicher 
Straftäterinnen und Straftäter zu fördern und ihnen vielfältige Teilhabechan-
cen in der Gesellschaft zu eröffnen. 
 
Frage 9. Wie bewertet die Landesregierung die geschlossene Unterbringung von Jugendli-

chen insbesondere im Hinblick auf den damit verbundenen Strukturbruch mit dem 
Prinzip der Freiwilligkeit in der Jugendhilfe? 

 

In der Jugendhilfe gab und gibt es immer wieder Fälle, die ein besonders 
hohes Maß an Betreuung und Versorgung erfordern. Es handelt sich dabei 
um eine sehr begrenzte Anzahl strafunmündiger junger Menschen, die durch 
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außerordentliche Entwicklungsdefizite, Gewalttätigkeit, Delinquenz, Entwei-
chungen aus Jugendhilfemaßnahmen, Schulverweigerung sowie durch gra-
vierende Verhaltensauffälligkeiten in Erscheinung treten und daher auch eine 
erhebliche Selbst- und Fremdgefährdung aufweisen. Vor diesem Hinter-
grund besteht aus Sicht der Landesregierung die Notwendigkeit, für diese 
jungen Menschen ein spezifisches Hilfeangebot vorzuhalten, das dann in An-
spruch genommen werden kann, wenn andere Möglichkeiten der Jugendhilfe 
zu keinem Erfolg geführt haben. Die Aufnahme in die nunmehr im Jugend-
hilfezentrum Don Bosco Sannerz eingerichtete geschützte Unterbringung 
unterliegt den durch Gesetz und Rechtsprechung bestimmten Rahmenbedin-
gungen: Die Einweisung muss auf einem Urteil des Familiengerichts und ei-
ner umfassenden Bedarfsanalyse beruhen, sie darf erst als äußerstes Mittel 
nach Ausschöpfung anderer Maßnahmen der Jugendhilfe erfolgen, sie muss 
zeitlich begrenzt sein und das Ziel des Übergangs in eine andere Hilfeform 
beinhalten. Grundsätzlich kommt der Kinder- und Jugendhilfe anders als 
dem Strafvollzug und der Kinder- und Jugendpsychiatrie keine vor Flucht 
sichernde Funktion zu. Ziel der geschützten Unterbringung ist allein die Si-
cherstellung pädagogisch-therapeutischer Einwirkungsmöglichkeiten. 
 
Die pädagogische Arbeit der geschützten Unterbringung folgt überdies den 
Zielen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch Sozialgesetzbuch - 
SGB VIII) und ist daher wie alle anderen Jugendhilfeangebote auf die Förde-
rung der Entwicklung der jungen Menschen und auf die Erziehung zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten ausgerichtet. 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der jungen Menschen sind deshalb 
auch unter den spezifischen Bedingungen der geschützten Unterbringungen 
zu beachten. Dem Aufenthalt in der Einrichtung liegt wie den anderen Maß-
nahmen der Erziehungshilfe ein Hilfeplan zugrunde, an dessen Erarbeitung, 
Reflexion und Fortschreibung die jungen Menschen und ihre Erziehungsbe-
rechtigten beteiligt werden. Außerdem gehört zur pädagogischen Konzeption 
der Einrichtung, wie vom Bundeskinderschutzgesetz vorgegeben, ein Mit-
wirkungs- und Beteiligungskonzept. Das Konzept legt fest, dass junge Men-
schen und deren Personensorgeberechtigten in alle Entscheidungen und Pro-
zesse, die das Leben des jungen Menschen betreffen und seine Lebensum-
stände gestalten, einbezogen werden. Es sieht ferner eine schrittweise Er-
weiterung der Verantwortung und der Freiheitsräume der jungen Menschen 
vor, die schließlich zum Verlassen der geschützten Unterbringung bzw. zur 
Überführung in eine offene Hilfeform führt. Dazu zählen unter anderem die 
sukzessive eröffneten Möglichkeiten des freien Ausgangs, der Heimfahrt 
oder des Schulunterrichts außerhalb der intensivpädagogischen Gruppe. 
 
Die zeitlich klar begrenzte Beschränkung der Bewegungsfreiheit in der ers-
ten Zeit des Aufenthalts ist aus Sicht der Landesregierung im Rahmen des 
pädagogischen Konzepts und im Sinne des Kindeswohls erforderlich und 
vertretbar, um die jungen Menschen vor einer weiteren Selbst- und Fremd-
gefährdung zu schützen, einen pädagogischen Zugang zu ihnen zu gewinnen 
und ihnen auf diese Weise neue Perspektiven für ihre persönliche Entwick-
lung zu eröffnen. Nicht zuletzt der durch das Vorhandensein eines wohnort-
nahen Angebots in Hessen ermöglichte Verzicht auf die Einweisung in An-
gebote anderer Bundesländer erscheint zur Umsetzung dieser Zielsetzungen 
vorteilhaft. 
 
Frage 10. Teilt die Landesregierung die Meinung der Wiesbadener Erklärung der CDU vom 

05.01.2008, in der gefordert wird, den Ausweisungsschutz für delinquente auslän-
dische Jugendliche zurückzufahren? 

 

Aus Sicht der Landesregierung sollten die bestehenden Vorschriften zum 
Ausweisungsrecht bei schwer kriminellen Jugendlichen unter Berücksichti-
gung einer einzelfallspezifischen Abwägung der Verhältnismäßigkeit konse-
quent angewandt werden.  
 
Frage 11. Welche Konzepte hat die Landesregierung, um Jugendliche als Opfer - insbesonde-

re von Delikten an Schutzbefohlenen - stärker zu schützen? 
 

Zu nennen sind zunächst das Programm "Prävention im Team (PiT Hessen)" 
und die Kampagne "Gewalt-Sehen-Helfen (GSH)". Diese sind opferzentriert 
ausgerichtet. Auf die Beantwortung der Frage XXIV. 5 wird verwiesen. 
 
Weiterhin zu nennen ist das Programm "Cool sein - cool bleiben". Dieses 
Projekt, das Grundlage für das Programm PiT-Hessen ist, bietet Trainings-
inhalte zur Erlangung von Handlungskompetenz in Gewaltsituationen. Es 
wird in Schulen und in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit prak-
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tiziert. Vermittelt werden Kindern und Jugendlichen Verhaltensmuster und 
Fähigkeiten, die einerseits zu einem selbstbewussten und gewaltfreien Um-
gang mit Konflikten befähigen, andererseits Wege aufzeigen, wie man sich 
selbst oder dritte Personen schnell und risikomindernd aus konkreten Ge-
fährdungssituationen befreien kann. "Cool sein - cool bleiben" ist in die 
Präventionsarbeit zum Thema Jugendkriminalität in den Polizeibehörden in-
tegriert, in denen das Programm PiT-Hessen noch nicht umgesetzt wurde. 
PiT-Hessen soll im Zuge seiner geplanten landesweiten Umsetzung das Pro-
gramm "Cool sein - cool bleiben" zukünftig vollständig ersetzen. 
 
Die Polizei trägt in großem Maße zum Opferschutz bei, denn gerade Kinder 
und Jugendliche leiden als Opfer von sexueller Gewalt bspw. unter den Um-
ständen einer Gerichtsverhandlung und einer möglichen Konfrontation mit 
ihren Peinigern. So erfolgt die fachgerechte Anhörung von Kindern, Jugend-
lichen und sensiblen Opfern in Ermittlungsverfahren unter Beteiligung von 
Kinderpsychologinnen und -psychologen. Bei Vernehmungen bedient sich 
die Polizei technischer Hilfsmittel wie dem Einsatz von Bild- und Tonträ-
gern. Dafür stehen auch besonders kindgerecht eingerichtete Vernehmungs-
zimmer zur Verfügung. In jedem Polizeipräsidium versehen zudem Opfer-
schutzbeauftragte ihren Dienst, die als zentraler Ansprechpartnerinnen und -
partner für Grundsatzfragen des polizeilichen Opferschutzes und seiner Um-
setzung in der jeweiligen Behörde zur Verfügung stehen.  
 
Darüber hinaus finden sich im "2. Aktionsplan des Landes Hessen zur Be-
kämpfung der Gewalt im häuslichen Bereich", welcher auch die Belange der 
mitbetroffenen jungen Menschen berücksichtigt, und insbesondere in dem 
"Aktionsplan des Landes Hessen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt in Institutionen" weitere Handlungsansätze zum Schutz 
von jungen Menschen.  
 
Frage 12. Wie bewertet die Landesregierung das Instrument des Täter-Opfer-Ausgleichs? 
 Falls sie zu einer positiven Bewertung gelangt, wie will die Landesregierung den 

Einsatz des Täter-Opfer-Ausgleichs weiter fördern? 
 

Die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 7 JGG obliegt der Jugendhilfe. Weisungen sind gemäß § 10 JGG Gebote 
und Verbote, welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und da-
durch seine Erziehung fördern und sichern sollen. Nach § 1 Abs. 3 SGB 
VIII ist es Aufgabe der Jugendhilfe, diesen erzieherischen Auftrag zu erfül-
len.  
 
Unabhängig hiervon stellt der Täter-Opfer-Ausgleich, indem er Beschuldig-
ten und Geschädigten ermöglicht, an einer einvernehmlichen Regelung ihrer 
Konflikte mitzuwirken, und auf diese Weise der Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens dient, in geeigneten Fällen ein sehr sinnvolles Instrument des 
Jugendstrafrechts dar. Aus diesem Grund wurden im Haus des Jugendrechts 
Frankfurt am Main-Höchst dem für die Durchführung des Täter-Opfer-
Ausgleichs im Jugendstrafverfahren zuständigen Evangelischen Regionalver-
band Frankfurt am Main durch das Justizressort auch kostenfrei Räume zur 
Verfügung gestellt, so dass dieser dort neben Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Jugendgerichtshilfe ständig vertreten ist. Im Haus des Jugendrechts Wiesba-
den konnte eine entsprechende Lücke zunächst übergangsweise mittels der 
Gerichtshilfe geschlossen werden. Seit 1. April 2012 ist die Wiesbadener 
Hilfe von der Stadt Wiesbaden mit der Umsetzung des Täter-Opfer-
Ausgleichs in Jugendverfahren beauftragt. 
 
 
XXVII. Forschungsinitiativen über Jugendliche 
 
Frage 1. Welche Forschungsinitiativen plant die Landesregierung im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe? 
 

Die Landesregierung plant derzeit keine neuen Forschungsinitiativen im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Frage 2. Liegen der Landesregierung Ergebnisse zu den Auswirkungen ganztägiger Bil-

dung, Betreuung und Erziehung sowie der vorschulischen Sprachförderung vor? 
 Wenn ja, welche und welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daraus? 
 

Begleitend zur Entwicklung von Ganztagsschulen seit 2003 wurde die Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) aufgelegt, die die Einführung 
von ganztägigen Schulen bundesweit untersucht hat und die jetzt mit einem 
erweiterten Auftrag verlängert wurde. Als erste Ergebnisse der Studie wurde 
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u.a. festgestellt, dass die Ganztagsschule von den Eltern gut akzeptiert wird 
und dass die Angebote von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen 
werden. Je jünger die Kinder sind, desto eher werden die Angebote besucht. 
Ein Zusammenhang zwischen dem Besuch von Ganztagsangeboten und ver-
besserten Schulleistungen lässt sich dann herstellen, wenn Kinder und Ju-
gendliche häufiger als dreimal in der Woche an Ganztagsangeboten, also 
Hausaufgabenbetreuung, Förderangeboten und den Unterricht ergänzenden 
Angeboten der Schule, teilnehmen. Dabei erhöht sich auch die Identifikation 
mit der eigenen Schule. Die StEG-Studie lässt nur begrenzte Aussagen über 
die Ganztagsschulentwicklung speziell in Hessen zu. Als eine Konsequenz 
wurde jedoch ein Qualitätsrahmen für ganztägig arbeitende Schulen erarbei-
tet und im November 2011 als Bestandteil der überarbeiteten Richtlinie für 
ganztägig arbeitende Schulen in Kraft gesetzt. Im Qualitätsrahmen sind drei 
Profile ganztägig arbeitender Schulen anhand von acht Qualitätsbereichen 
beschrieben, die die Schulen nach einer Übergangszeit von zwei Jahren ver-
bindlich erfüllen müssen. Dabei entscheidet jede Schule vor Ort, wie sie das 
gewählte Profil erfüllen möchte.  
 
Um die Wirksamkeit des Qualitätsrahmens überprüfen zu können, wurde mit 
der Justus-Liebig-Universität in Gießen eine begleitende Untersuchung über 
drei Jahre vereinbart, die Hessische Ganztagsschulstudie (HeGS). Im Rah-
men dieser Studie, deren Gesamtergebnisse im Frühjahr 2014 vorliegen 
werden, werden die acht Qualitätsbereiche sowohl im Monitoring aller ganz-
tägig arbeitenden Schulen in Hessen untersucht als auch in einer Intensivstu-
die bei einer Auswahl von Schulen vertieft erhoben. 
 
Frage 3. Welche Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung einer Systematisierung und 

Qualifizierung von Daten und Instrumenten einer bildungsbezogenen Sozialbe-
richterstattung bei Bund, Ländern und Gemeinden plant die Landesregierung? 

 

Der Landtag hat die Sozialberichterstattung in Hessen als Daueraufgabe 
etabliert. Die Landesregierung wurde beauftragt, ab der laufenden Legisla-
turperiode alle fünf Jahre dem Landtag einen Landessozialbericht vorzule-
gen. Die regelmäßigen Berichte sind ein Teil der Sozialberichterstattung in 
Hessen. Zwischen den Veröffentlichungen sollte dafür gesorgt werden, dass 
die für den ersten Landessozialbericht bzw. bereits zuvor aufgebauten Da-
tenarchive, die Berechnungssyntax und die eingespielten Zugänge zu Daten-
haltern gepflegt und weiterentwickelt werden können. 
 
Der Bericht berücksichtigt über 300 statistische Indikatoren, die sich aus Da-
tenquellen wie dem Mikrozensus, den Einkommens- und Verbrauchsstich-
proben, dem sozio-ökonomischen Panel sowie einer engen Zusammenarbeit 
mit dem Statistischen Landesamt speisen. Dabei zeigt sich, dass bei den ma-
teriellen Wohlstandsindikatoren Hessen überdurchschnittlich wohlhabend  ist 
und im Bundesländervergleich über dem Durchschnitt liegt. Die relative 
Armutsquote ist demgegenüber in Hessen von 2005 (15,3 v.H.) bis 2010 
(14,6 v.H.) gesunken. Hessen hat zudem mit 22,3 v.H. die höchste Weiter-
bildungsquote in Deutschland. Außerdem weist Hessen mit 6,1 v.H. (Stand 
Februar 2013) eine geringe Arbeitslosenquote auf. Deutschland hat zum 
gleichen Zeitpunkt eine Arbeitslosenquote von 7,4 v.H. 
 
Um die sozialpolitische Aufgabenstellung des Berichts zu berücksichtigen, 
werden die Ausführungen mit sozioökonomischen Charakteristika unterlegt. 
Außerdem werden, wo sinnvoll und möglich, vergleichende Perspektiven 
mit ausgewählten anderen Bundesländern und im Zeitverlauf für Hessen ein-
genommen sowie regionalisierte Daten (auf Kreisebene) aufbereitet.  
 
Frage 4. An welchen internationalen Bildungsstudien sollen die Bildungseinrichtungen in 

Hessen nach Auffassung der Landesregierung in den kommenden Jahren teilneh-
men? 

 

Hessische Schulen werden auch in Zukunft an den internationalen Ver-
gleichsstudien PISA und TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) sowie an der internationalen Grundschul-Leseuntersuchung 
(IGLU) teilnehmen. Die Teilnahme der im Rahmen der Projekte ausgewähl-
ten Schulen ist verbindlich. An weiteren Studien wie der für 2013 geplanten 
international vergleichenden Schulleistungsstudie ICILS (International Com-
puter and Information Literacy Study) nimmt Hessen zwar ebenfalls teil, oh-
ne jedoch den Schulen eine Teilnahme verbindlich vorzuschreiben. So sollen 
zusätzliche Belastungen für die Schulen vermieden werden. 
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Frage 5. Auf welche Weise will die Landesregierung die Umsetzung der sich aus den Er-
gebnissen der Bildungsstudien ergebenden Konsequenzen gewährleisten? 

 

Die Landesregierung hat bereits in der Vergangenheit internationale Studien 
intensiv ausgewertet und die notwendigen Schlussfolgerungen daraus gezo-
gen. So sind die Einführung von Bildungsstandards, zentralen Abschlussprü-
fungen und zentralen Lernstandserhebungen auch eine Konsequenz aus 
PISA. Hessen verfügt mit dem Kerncurriculum, welches zum 1. August 
2011 in Hessen in Kraft trat und die nationalen Bildungsstandards enthält, 
über das modernste Curriculum in Deutschland. Die Lernstandserhebungen 
(VERA 3, VERA 6 und VERA 8) stellen zudem ein wichtiges Instrument 
zur kontinuierlichen Verbesserung der Bildungsqualität dar. Diese werden in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache (Englisch 
oder Französisch) durchgeführt. Hessen beteiligt sich wie die anderen Bun-
desländer an den Lernstandserhebungen in den Jahrgangsstufen 3 und 8. 
Darüber hinaus haben die hessischen Lehrerinnen und Lehrer der weiterfüh-
renden Schulen auch die Möglichkeit, freiwillig an den 
Lernstandserhebungen für die Jahrgangsstufe 6 teilzunehmen, um einen För-
derbedarf für ihre Lerngruppe im Sinne der Bildungsstandards zu evaluie-
ren. Sie dienen damit nicht dem Bildungsmonitoring, sondern als Instrument 
zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, der Qualitäts-
entwicklung in den Schulen und um einen stärker kompetenzorientierten 
Unterricht an den hessischen Schulen zu etablieren. 
 
Mit der Entwicklung des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität (HRS) 
durch das HKM in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwick-
lung (IQ) wurden verbindliche Qualitätsstandards für die hessischen Schulen 
definiert. Hierbei wurde darauf geachtet, alle Bereiche des Schullebens zu 
berücksichtigen, um eine nachhaltige Qualitätsentwicklung und -sicherung an 
den hessischen Schulen zu gewährleisten. Er dient auch als Orientierungshil-
fe bei der externen Evaluation durch die Schulinspektion. Die erste Schulin-
spektion ist abgeschlossen, die zweite Runde der Inspektion hat begonnen.  
 
In PISA-Erhebungen wurde von Beginn an unter anderem auf soziale Dispa-
ritäten in Deutschland hingewiesen. Wie erfolgreich die Landesregierung 
auch hier gehandelt hat, lässt sich unter anderem mit dem aktuellen "Chan-
censpiegel" der Bertelsmann-Stiftung und des Instituts für Schulentwick-
lungsforschung belegen (siehe auch Antwort auf Frage III 4). So haben in 
Hessen die Kinder aus unteren Sozialschichten inzwischen deutlich bessere 
Chancen, das Gymnasium zu besuchen, als in den meisten anderen Bundes-
ländern. Die Landesregierung hat in Hessen frühzeitig die Konsequenz dar-
aus gezogen, dass Sprachkompetenz die Basis für den späteren schulischen 
und beruflichen Erfolg ist, und liegt beim Ausbau von Ganztagsschulen dem 
"Chancenspiegel" zufolge ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt.  
 
Dass Hessen gerade im Hinblick auf Chancengerechtigkeit zur Spitzengrup-
pe unter den Bundesländern zählt, kommt auch darin zum Ausdruck, dass in 
Hessen mehr Kinder und Jugendliche eine Regelschule besuchen als in nahe-
zu allen anderen Bundesländern. Dies ist das Ergebnis eines präventiven An-
satzes, der Kinder in der Regelschule halten will und den die Landesregie-
rung durch den Ausbau der inklusiven Beschulung weiter ausbaut.  
 
Die Landesregierung wird auch in Zukunft Bildungsstudien nicht nur aus-
werten, sondern der Auswertung zielgerichtetes Handeln folgen lassen. Ein 
wichtiges Ziel ist dabei, allen Menschen echte Chancen auf gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Teilhabe sowie auf sozialen Aufstieg zu eröffnen. 
 
Frage 6. Plant die Landesregierung eine umfassende und repräsentative Bestandsaufnahme 

zur Lebenssituation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund? 
 

Die Landesregierung plant augenblicklich keine umfassende und repräsenta-
tive Bestandsaufnahme zur Lebenssituation von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund.  
 
Frage 7. Plant die Landesregierung Forschungsprojekte zur Erforschung von Möglichkeiten 

zur Verbesserung der Ausbildungslage für alle Jugendlichen? 
 Wenn ja, welche? 
 

Das HMWVL fördert aus seinen Mitteln verschiedenste Vorhaben und Stu-
dien, um abgesicherte und valide Erkenntnisse zur beruflichen Bildung in 
Hessen zu gewinnen. Aufbauend darauf sind die berufsbildungspolitischen 
und -praktischen Akteure in der Lage, ihre Maßnahmen im Bereich der be-
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ruflichen Bildung und insbesondere zur Verbesserung der Ausbildungslage 
für alle Jugendlichen zu gestalten und Entwicklungsprozesse voranzutreiben.  
 
Hierzu zählen folgende jährliche Berichte/Studien: 

- "Berufsausbildung in Hessen", erstellt von der HessenAgentur,  

- "Integrierte Ausbildungsberichterstattung für Hessen", erstellt vom Hes-
sischen Statistischen Landesamt, 

- "Optimierung des Übergangsbereichs in Hessen", erstellt vom Deutschen 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung,  

- "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Be-
setzung von Ausbildungsplätzen in Hessen" (OloV), erstellt von der Hes-
senAgentur, 

- "Nachqualifizierung An- und Ungelernter in Hessen", erstellt von der 
HessenAgentur. 

 
In Arbeit sind zurzeit folgende Untersuchungen: 

Die "MINT-Studie", durchgeführt von der TU Kassel, zielt zunächst auf ei-
ne Bestandsaufnahme aller in Hessen aktiven MINT-Förderprojekte aller 
Träger sowie deren Auswertung im Hinblick auf die Bedürfnisse der Wirt-
schaft ab. Hierzu wird eine hessische MINT-Landkarte bzw. -Synopse ers-
tellt, woraus die hessischen MINT-Förderaktivitäten abzulesen sind. Basie-
rend auf diesen Ergebnissen werden die Förderaktivitäten mit den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft in Bezug auf die MINT-Fachkräftenachwuchssicherung 
abgeglichen.  
 
Mit der "Studie zur Qualität von Betriebspraktika", durchgeführt seitens der 
HessenAgentur, soll die Qualität von Betriebspraktika im Hinblick auf die 
Berufsorientierung von Jugendlichen festgestellt werden. Dabei geht es zu-
nächst um eine Bestandsaufnahme der in Hessen praktizierten Formen von 
Betriebspraktika an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Daran anschließen 
wird sich eine Untersuchung der Qualität der verschiedenen Formen durch 
die Befragung aller an den Praktika Beteiligten und den Koordinatoren im 
Übergang Schule/Beruf. 
 
Außerdem werden derzeit zwei Modellprojekte gefördert, die Methoden und 
Instrumente entwickeln bzw. erproben, um Betriebe bei der Ausbildung von 
schwächeren/schwierigen Jugendlichen zu unterstützen. Die Ergebnisse bei-
der Projekte sollen in Form von Handlungsempfehlungen für kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) bereitgestellt werden. 
 
Bei dem Projekt "VASO@KMU Schwächere Jugendliche in Ausbildung", 
VW Coaching, Kassel/Baunatal, ist die Ausbildung von Jugendlichen mit 
schlechten Ausbildungschancen, niedrigem oder ohne Schulabschluss in 
KMU mit Unterstützung und fachlicher Begleitung durch eine Koordinie-
rungsstelle das Projektziel. Über Beratung in Fragen der Berufsausbildung, 
Personalschulungen für den Umgang und die Ausbildung der Zielgruppe 
sowie Weiterbildungen zum Aufbau zusätzlicher fachlicher Kompetenzen in 
den Bereichen Berufspädagogik und Sozialpädagogik werden Jugendliche 
mit schwierigen Startbedingungen in KMU ausgebildet. Dazu bietet VW 
Coaching als Koordinierungsstelle begleitende und unterstützende Maßnah-
men sowohl für Betriebe als auch für Auszubildende an. An der Ausbildung 
nehmen 77 Jugendliche und 18 Betriebe in den Berufsfeldern Metall, 
Elektrotechnik, Logistik und dem kaufmännischen Bereich teil. 
 
Bei "Fit2 - Stärkung von KMU", Vogelsberg Consult, Alsfeld, wird mit 
zwei Teilprojekten das Ausbildungsangebot in der Region erhöht. Unter-
nehmen werden durch Sensibilisierung und Information auf den Umgang mit 
Jugendlichen in der Ausbildung vorbereitet und die Nachwuchswerbung von 
KMU an Schulen aktiviert. Verbunden ist damit das Ziel, die Qualität von 
Ausbildung zu verbessern. 
 
Die hauseigene Kompetenz von KMU zum Umgang mit "schwierigen" Ju-
gendlichen wird durch Schulungen gestärkt und so ein erfolgreicher Ausbil-
dungsabschluss sichergestellt. Zielgruppe sind Jugendliche mit schwachem 
Haupt- oder Realschulabschluss. Die bereits vorhandenen Erfahrungen in 
KMU werden gesammelt, systematisiert und in einem Reader aufbereitet. 
Auf dieser Basis werden KMU sensibilisiert und in Workshops durch Prak-



174 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/7196  

 

tikerinnen und Praktiker für den betrieblichen Alltag mit Erfahrungswissen 
ausgestattet. 
 
Parallel dazu werden Unternehmen, die bereits Erfahrungen in der Akquise 
von Auszubildenden an Schulen gesammelt haben, zu ihren Erfahrungen be-
fragt, um diese Erkenntnisse als praxisbezogene Informationsgrundlage für 
die Erarbeitung eines Readers zu nutzen. Anhand von Handlungsstrategien 
und Best-Practice-Beispielen sollen KMU zur selbstorganisierten Kooperati-
on mit Schulen angeregt werden. 
 
 
XXVIII. Europäische und internationale Jugendpolitik 
 
Frage 1. Welche Initiativen plant die Landesregierung, um die im "Europäischen Pakt für 

Jugend" empfohlene Aufnahme einer jugendpolitischen Dimension in andere Poli-
tikfelder zu gewährleisten? 

 a) Welche Einrichtung ist mit der Umsetzung des Paktes in Hessen betraut? 
 b) Was plant die Landesregierung, um Jugendliche bzw. Jugendverbände und -

organisationen an der Umsetzung des Paktes für welchen Zeitraum zur Verfü-
gung? 

 c) Welche Mittel stehen der Landesregierung zur Umsetzung des Paktes für wel-
chen Zeitraum zur Verfügung? 

 

Zur Verwirklichung europäischer Jugendpolitik wurde am 22./23. März 
2005 der "Europäische Pakt für die Jugend" auf dem Treffen der Staats- und 
Regierungschefs beschlossen. Dieser Pakt sollte als Wegweiser für die Ge-
staltung der Jugendpolitik in den Mitgliedstaaten verstanden werden. Die 
Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend umfasste dabei folgende 
Schwerpunkte:  
1. Beschäftigung, Integration, sozialer Aufstieg,  
2. Allgemeine und berufliche Bildung, Mobilität,  
3. Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben sowie 
4. Stärkung des gesellschaftlichen Engagements von Jugendlichen. 
 
Jugendpolitische Planungen und Initiativen der Landesregierung fanden in 
der Vergangenheit im Bezug auf die Umsetzung des Europäischen Pakts für 
die Jugend statt. Aktuell orientiert sich die jugendpolitische Dimension in-
sbesondere am erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit 
in Europa (2010 bis 2018) vom 9. November 2009 - der so genannten der 
EU-Jugendstrategie.  
 
Zur nationalen Umsetzung der EU-Jugendstrategie wurde mit Beschluss der 
Jugend- und Familienministerkonferenz vom 18. Juni 2010 eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet. Dabei wurden thematische Prioritäten 
beschlossen sowie Ansprechpersonen in den Ländern benannt. Auf dieser 
Grundlage hat im Jahr 2010 in Hessen unter der Federführung des HSM ei-
ne interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
ihre Arbeit aufgenommen. In dieser Arbeitsgruppe ist ein breites Spektrum 
von Fachkräften der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit (Hessischer 
Jugendring, Haus am Maiberg, IB - Internationaler Bund, Paritätisches Bil-
dungswerk Bundesverband u.a.) vertreten. Ergebnis der bisherigen Arbeit 
der Arbeitsgruppe sind verschiedene Veranstaltungen bzw. Fachtagungen, 
die Fragen der  Einführung und Umsetzung der neuen EU-Jugendstrategie 
gewidmet waren. Weitere Veranstaltungen sind in Planung.  
 
Frage 2. Wie bewertet die Landesregierung die Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche 

in der europäischen Jugendpolitik? 
 Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung das Engagement und die Betei-

ligungsmöglichkeiten von Jugendlichen bei der Gestaltung der europäischen Ent-
wicklung fördern? 

 

Die Landesregierung sieht eine positive Entwicklung der Beteiligungsmög-
lichkeiten für Jugendliche in der europäischen Jugendpolitik. In den letzten 
Jahren wurden gezielt Anstrengungen unternommen, um Jugendliche im 
Sinne einer europäischen Jugendpolitik (Jugend in Aktion) über verschiedene 
Plattformen (Jugend für Europa u.a.) zu informieren und zu konsultieren. 
Über den Strukturierten Dialog werden junge Menschen an der Gestaltung 
europäischer Jugendpolitik beteiligt. Insbesondere wurden dabei neue For-
mate der E-Konsultation mit abschließender Ergebnisveröffentlichung im 
Sinne des "Strukturierten Dialogs" eingesetzt.  
 
Die Landesregierung wird diesen wichtigen Beteiligungsprozess weiterhin 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln fördern. Dabei werden die 
Gremien und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Jugendarbeit in 
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Hessen sowohl auf kommunaler wie auf verbandlicher Ebene über die Mög-
lichkeiten der Beteiligung und Gestaltung einer Jugendarbeit mit europä-
ischen Dimensionen aktiv durch Qualifizierung und entsprechende Fachver-
anstaltungen einbezogen werden.  
 
Darüber hinaus formuliert das Schulentwicklungsprogramm "Hessische Eu-
ropaschulen" als das wesentlichste Ziel seiner Arbeit, Schülerinnen und 
Schüler zur politischen Mitbestimmung in einer europäischen Demokratie zu 
befähigen und somit das Europa der Zukunft aktiv zu gestalten. Da im Mai 
2012 zwei weitere Schulen aufgenommen wurden, arbeiten derzeit 32 Schu-
len aller Schulformen im Programm.  
 
Um die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu der mündigen Europäe-
rin bzw. zu dem mündigen Europäer zu unterstützen, erwerben Jugendliche 
wesentliche Kompetenzen, um in internationalen Kontexten konstruktiv 
kommunizieren und arbeiten zu können. Notwendig dabei erscheint eine 
verstärkte Sprach- und interkulturelle Kompetenz. Letztere umfasst auch 
Haltungen der Jugendlichen, wie Toleranz und Offenheit. Hinzu kommen 
intensives Methodenlernen, selbstorganisiertes Arbeiten und Teamfähigkeit, 
ohne die zielführende Projektarbeit besonders in heterogen zusammengesetz-
ten Gruppen unmöglich erscheint.  
 
Schließlich verstehen sich die Hessischen Europaschulen als lernende Institu-
tionen, die einen funktionierenden Rahmen für die hohen inhaltlichen und 
organisatorischen Ansprüche des Programms zur Verfügung stellen. Konkret 
verdeutlichen folgende Beispiele, inwiefern die Hessischen Europaschulen 
das Engagement und die Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen bei der 
Gestaltung der europäischen Entwicklung fördern: Thematisch orientierte 
Austauschprogramme und Internet-Projekte; internationale Betriebspraktika; 
Einarbeitung des Europäischen Curriculums der Hessischen Europaschulen 
in das Schulprogramm; verstärkte Nutzung von europäischen Programmen; 
Ausbau bzw. die Einrichtung bilingualer Angebote (Ausbau des Sach-Fach-
Unterrichts); Sprachintensivkurse; früher Fremdsprachenerwerb, vorgezo-
gene und veränderte Sprachenfolgen; berufsbezogene Fremdsprachenange-
bote; interkulturelle Integrationsprojekte; Schulpartnerschaften mit Schulen 
im Ausland; Fahrten und Besuche von europäischen Institutionen; Diskussi-
onsveranstaltungen an Schulen zu europapolitischen Themen, internationale 
Plenardiskussionen (z.B. European Classes, Europäisches Jugendparlament); 
interkulturelle und interreligiöse Integrationsprojekte; Projekte zur Friedens-
erziehung und zur Erforschung des Holocaust; Einbinden der Europäischen 
Dimension in alle Fachbereiche und Fächer u.v.m.  
 
Das Jahresthema, zu dem alle Schulen im Schuljahr 2012/13 arbeiten, be-
fasst sich mit den Perspektiven Europas und seiner Jugendlichen. Dieses 
Schulentwicklungsprogramm wird von der Landesregierung mit Budgetmit-
teln und Entlastungsstunden für Lehrkräfte sowie mit Schulberatungen, 
Fortbildungen, Fachtagungen und Serviceleistungen unterstützt und wurde 
zuletzt auf zwei weitere Schulen ausgedehnt.  
 
Frage 3. Wie viele Jugendliche aus Hessen haben an schulischen Jugendaustauschprogram-

men der Europäischen Union jeweils in den Jahren seit 2000 teilgenommen (aufge-
schlüsselt nach Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund)? 

 

In den Jahren 2000 bis 2007 fanden unter dem Vorgängerprogramm des ak-
tuellen EU-Programms für lebenslanges Lernen insgesamt 1.891 Schulpro-
jekte und 424 Fremdsprachenprojekte mit hessischer Beteiligung statt. Eine 
spezifizierte Erhebung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf-
gegliedert nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund, erfolgte und 
erfolgt nicht. Hessen schöpft regelmäßig die seitens der Nationalen Agentur 
für die schulischen Programme der EU (Pädagogischer Austauschdienst - 
PAD) zugewiesenen Budgets aus. Dies belegt die hohe Aktivität hessischer 
Schulen im europäischen Kontext.  
 
Am 25. Juni 2012 ging das neue Statistikportal "Statistics for All" unter der 
Internetadresse www.statisticsforall.eu online. Entwickelt und koordiniert 
von der französischen Nationalen Agentur, bietet "Statistics for All" Zahlen 
und Daten zum Programm für lebenslanges Lernen. In Deutschland beteiligt 
sich neben der Nationalen Agentur (NA) im PAD auch die für LEONARDO 
und GRUNDTVIG zuständige Nationale Agentur Bildung für Europa beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB). Die beteiligten Nationa-
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len Agenturen liefern die Daten zu ihren Maßnahmen an die koordinierende 
NA, wo sie aufbereitet und veröffentlicht werden. 
 
"Statistics for All" liefert Zahlen zu Antragszahlen, Projekten, Mobilitäten 
und Zuschüssen, die für alle Staaten, aber auch heruntergebrochen auf die 
Regionen (in Deutschland die Bundesländer), ausgewiesen werden können. 
Eine besondere Funktion stellt die große Projektkarte dar, auf der die teil-
nehmenden Einrichtungen mit ihren jeweiligen Projekten geografisch veror-
tet angezeigt werden. Die Projekte sind wiederum mit dem Datensatz der 
Partnerschaft in den Ergebnisdatenbanken "European Shared Treasure" 
(EST) für COMENIUS und GRUNDTVIG sowie "ADAM" für 
LEONARDO verlinkt. 
 
Auch in dieser Statistik erfolgt jedoch keine Auswertung nach Alter, Ge-
schlecht und Migrationshintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Da jedoch Schulen aller Schulformen Hessens und aus allen Regionen sich 
mit Projekten am Programm für lebenslanges Lernen der EU beteiligen, ist 
davon auszugehen, dass eine weitgehend gleichverteilte Berücksichtigung 
der Schülerschaft bei den Austauschprogrammen gegeben ist. 
 
Für benachteiligte Jugendliche, die tendenziell wenig Mobilitätserfahrungen 
aufweisen und deren Partizipation an Schüleraustauschprogrammen eher un-
terproportional erfolgt, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) in 2008 mit "IdA - Integration durch Austausch" ein neues Pro-
gramm zur Verbesserung der Beschäftigungschancen benachteiligter Jugend-
licher und junger Erwachsener aufgelegt. Im Blickpunkt dieser mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds und des Bundes finanzierten Initiative stehen 
Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko, keinen Schulabschluss zu er-
reichen und/oder keinen Ausbildungsplatz zu finden, und Jugendliche und 
junge Erwachsene in außerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen. Das Pro-
gramm wird in Hessen unter dem Titel "JobVision für Hessen -Brücken für 
Europa" durchgeführt. In JobVision erhalten Jugendliche und junge Erwach-
sene aus Ost- und Nordhessen und der Region Wiesbaden/Rheingau-Taunus 
die Chance, in den verschiedensten Praktika (u.a. im Bereich HoGa und 
Baugewerbe) im Sinne dieser Initiative berufsorientierende und -
vorbereitende Erfahrungen zu sammeln.  
 
Frage 4. Mit welchen existierenden oder geplanten Programmen und Maßnahmen fördert 

die Landesregierung Ausbildung, Fortbildung oder Praktika für deutsche Schüle-
rinnen und Schüler sowie für Studierende außerhalb der Europäischen Union? 

 Wie hat sich die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den letzten 10 
Jahren entwickelt? 

 

Das HKM fördert Schüleraustauschfahrten innerhalb und außerhalb der EU 
mit einem sechsstelligen Eurobetrag. Nachfolgende Zahlen belegen, dass die 
Zahl der bezuschussten Schüleraustauschfahrten über die vergangenen Jahre 
weitgehend konstant geblieben ist und in den letzten Jahren wieder etwas 
zugenommen hat: 

- Jahr 2000: 9.566 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2001: 8.081 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2002: 7.354 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2003: 7.946 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2004: 7.339 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2005: 6.277 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2006: 7.096 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2007: 7.099 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2008: 7.243 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2009: 7.763 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2010: 8.671 Schülerinnen und Schüler 

- Jahr 2011: 9.410 Schülerinnen und Schüler 

Quelle: Hessisches Kultusministerium 

 
Darüber hinaus bestehen individuelle Schüleraustauschmaßnahmen mit Wis-
consin (USA) und Alberta (Kanada), die seitens des HKM mit nicht uner-
heblichem Aufwand administrativ betreut werden. Die Reisekosten werden 
jedoch von den Eltern getragen. 
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Desweiteren besteht bereits seit 13 Jahren ein Studierendenaustausch inne-
rhalb des Landesprogramms Hessen-Wisconsin. Im Rahmen dieser Hoch-
schulpartnerschaft können alle zwölf staatlichen Hochschulen in Hessen und 
alle 13 Hochschulen des University of Wisconsin Systems akademische Kon-
takte und vielfältige Austauschmöglichkeiten entwickeln. Vor der Unter-
zeichnung des Kooperationsvertrags bestanden zwar bereits einige bilaterale 
Verbindungen zwischen den Hochschulen beider Länder - die Zahlen der 
Austauschprogramme war jedoch sehr gering und hatte eine rückläufige 
Tendenz. Mit dem Abkommen auf Landesebene hat sich die Partnerschaft 
als vielseitige und flexible Plattform für den akademischen Austausch etab-
liert und die bereits bestehenden Hochschul-Partnerschaften deutlich belebt. 
Vergleichbare Abkommen wurden 2002 mit Queensland (Australien; er-
neuert in 2010) und 2004 mit Massachusetts (USA) abgeschlossen. 
 
Als wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren dieser Landespro-
gramme wurde im Jahr 1999 die erste Hessische Internationale Sommeruni-
versität (ISU) gegründet. Als Gemeinschaftsprojekt der Hochschulen eines 
Bundeslandes und mit Programmangeboten an mittlerweile fünf Hochschulen 
in Hessen ist dieses Programm deutschlandweit einmalig. Die Teilnahme der 
ausländischen Studierenden an den ISUs ist die Grundlage für die Bereitstel-
lung studiengebührenfreier Plätze für hessische Studierende in den USA und 
Australien: für die Teilnahme von je zwei Studierenden aus einer Partnerre-
gion an einer ISU, kann ein hessischer Studierender ein Semester lang stu-
diengebührenfrei an einer Hochschule in der Partnerregion studieren. 
 
Im Rahmen der Landesprogramme werden darüber hinaus weitere Möglich-
keiten für Austausche hessischer Studierender mit den Partnern erörtert. In 
den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an diesen Programmen sehr positiv entwickelt: 

- Während im akademischen Jahr 2002/03 insgesamt 14 Studierende aus 
Hessen im Rahmen eines Auslandsstudiums nach Wisconsin gingen, 
konnten im akademischen Jahr 2011/12 bereits 33 hessische Studierende 
einen Studienplatz antreten. Zwischen 2002 und 2011 konnten 197 hessi-
sche Studierende in Wisconsin studieren.  

- Im Rahmen des Hessen-Massachusetts Programms konnten im Jahr 2005 
insgesamt 12 hessische Studierende nach Massachusetts gehen, im Jahr 
2011 waren es 23. Insgesamt profitierten bislang 116 Studierende aus 
Hessen von diesem Programm.  

- Im Hessen-Queensland Programm haben im Jahr 2005 insgesamt 13 Stu-
dierende aus Hessen ein Semester in Queensland verbracht, 2011 waren 
es 18 Studierende. Bislang konnten in diesem Programm 96 hessische 
Studierende in Queensland studieren.  

 
Frage 5. Mit welchen existierenden oder geplanten Programmen und Maßnahmen fördert 

die Landesregierung Ausbildung, Fortbildung oder Praktika für Schülerinnen und 
Schüler sowie für Studierende aus Herkunftsländern außerhalb der Europäischen 
Union in Hessen? 

 

Wie in der Antwort zu Frage XXVIII 4 erläutert, sind für die Bereitstellung 
von studiengebührenfreien Studienplätzen in den Partnerregionen entspre-
chende Studienangebote in Hessen notwendig. Vor allem Kurzzeitprogram-
me (im Sommer und Winter), wie sie in anderen Bundesländern nicht ange-
boten werden, sind für Studierende sehr interessant. 
 
Frage 5: a) Wie viele Jugendliche haben an den Programmen und Maßnahmen teilge-

nommen (aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht)? 
 

Insgesamt haben bislang 1.058 Studierende aus Wisconsin, Massachusetts 
und Queensland im Rahmen der drei o.g. Landesprogrammen im Hoch-
schulbereich in Hessen studiert bzw. Praktika absolviert - davon 559 Frauen 
und 499 Männer. Das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde 
nicht erfasst, in der Regel  handelt es sich jedoch um Studierende im Alter 
zwischen 19 und 25 Jahren. 
 
Frage 5. b) Wer sind die Träger? 
 

Die Träger dieser Programme sind das Land Hessen und die hessischen 
Hochschulen. 
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Frage 5. c) Leistet das Land Hessen finanzielle Förderung? 
  Wenn ja, wie viel an wen? 
 

Das Land übernimmt bei den Sommer- und Winterprogrammen einen Bei-
trag in Höhe von 1.200 € pro Studentin bzw. pro Student aus dem Landes-
programm und beteiligt sich - auf Antrag - an den Gesamtkosten der Interna-
tionalen Sommeruniversitäten. Dem gegenüber stehen studiengebührenfreie 
Studienplätze für hessische Studierende in den USA und Australien, die 
sonst zwischen 7.000 und 12.000 $ zahlen müssten. 
 
 
XXIX. Jugendliche und Altersvorsorge 
 
Frage 1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über den Wissensstand der Jugendli-

chen über die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und den Bedarf ei-
gener zusätzlicher Altersvorsorge? 

 Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung in diesem Bereich und wie 
will sie diesem nachkommen? 

 

Vielen Jugendlichen und Berufsanfängerinnen und -anfängern ist das Thema 
Rente zwar nicht völlig fremd, doch für die große Mehrheit hat die Alters-
vorsorge nichts mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Bis zum Bezug 
der Altersrente liegen noch viele Jahre vor ihnen, und auch die Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung für junge Menschen sind ihnen nicht 
bekannt. Hier setzt das Medienpaket "Rentenblicker" an. Der Rentenblicker 
ist eine Jugendinitiative der gesetzlichen Rentenversicherung, die zum Ziel 
hat, gerade junge Menschen zum Thema Rente und Altersvorsorge aufzuklä-
ren. Es ist ein Informationsangebot für Schülerinnen und Schüler an allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schulen und setzt auf Aktualität, Lehr-
planorientierung und eine altersgemäße Darstellung der Inhalte. Zum Me-
dienpaket gehören Arbeitsblätter für den Unterricht, eine begleitende Infor-
mation, eine Broschüre sowie der Internetauftritt www.rentenblicker.de. Das 
Portal ist besonders auf das Nutzungsverhalten Jugendlicher zugeschnitten. 
 
Die Arbeitsblätter sind für den Einsatz im fächer- und berufsfeldübergrei-
fenden Unterricht konzipiert und orientieren sich an der Lebenswelt von Ju-
gendlichen. Die Jugendlichen erfahren, wie das System der Altersvorsorge 
in Deutschland aufgebaut ist. Sie lernen die Auswirkungen der demografi-
schen Entwicklung auf das Rentensystem kennen und sollen ein Gespür für 
die Möglichkeiten einer zusätzlichen Absicherung fürs Alter entwickeln. 
Außerdem informieren die Arbeitsblätter über Maßnahmen des Staates zur 
Stabilisierung des Systems. Eine Herausforderung besteht darin, die Schulen 
und Lehrer über dieses Angebot der Rentenversicherung zu informieren 
bzw. dafür zu sensibilisieren. Die Deutsche Rentenversicherung Hessen 
(DRV Hessen) hat in den letzten Jahren Schulen angeschrieben und für das 
Projekt geworben. Seit Beginn der Aktion wurden über 50 Veranstaltungen 
durchgeführt, an denen die DRV Hessen aktiv mit Referentinnen und Refe-
renten beteiligt war. Die Erfahrungen zeigen, dass - sofern die Rentenversi-
cherung erstmal Fuß in den jeweiligen Schulen gefasst hat - die Lehrerinnen 
und Lehrer sich dann auch bei zukünftigen Klassen dieses Angebotes bedie-
nen.  
 
Frage 2. Welche konkreten Maßnahmen hält die Landesregierung langfristig für notwendig, 

um einer Altersarmut für die heutige Generation der Jugendlichen entgegenwirken 
zu können? 

 

An diesen Bemühungen der DRV Hessen sollte weiter angesetzt werden. Ei-
ne rechtzeitige Information über Altersvorsorge ist mittel- und langfristig er-
forderlich, um einer Altersarmut für die heutige Generation der Jugendli-
chen entgegenwirken zu können. 
 
Initiativen der Prävention vor Altersarmut sind eine große Herausforderung. 
Dies trifft insbesondere mit Blick auf die heutige Generation junger Men-
schen zu. Sie können weder wissen noch einschätzen, welche Rente sie be-
kommen werden oder ab wann die Armutsschwelle erreicht ist. Es ist des-
halb davon auszugehen, dass junge Menschen in der Regel die Auseinander-
setzung mit dem Thema Altersarmut zeitlich "nach hinten" schieben. Unab-
hängig hiervon bedarf es aber der kontinuierlichen und frühzeitigen Informa-
tion junger Menschen zum Thema Altersvorsorge. Dabei gilt es deutlich zu 
machen, dass die beste Vorsorge ist, in Bildung und Weiterbildung zu inve-
stieren, da sich der Rentenanspruch einer Rentenempfängerin / eines Ren-
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tenempfängers - abgesehen von wenigen Umverteilungskomponenten - aus-
schließlich an seiner Erwerbshistorie orientiert. 
 
Im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten informiert die 
Landesregierung darüber, dass sich aus dem Mechanismus der Rentenbe-
rechnung insbesondere für diejenigen Personengruppen ein erhöhtes Risiko 
der Altersarmut ergibt, die keine ausreichenden Rentenansprüche erwerben.  
 
Parallel hierzu ergreift die Landesregierung vielfältige Initiativen um bei-
spielsweise junge Menschen, die Probleme mit dem Erwerb eines Schulab-
schlusses haben, bei dessen Erwerb zu unterstützen (z.B. durch SchuB-
Klassen bzw. Eibe-Klassen). Insofern sieht die Landesregierung die Förde-
rung von Bildung und Weiterbildung als am besten geeigneten Ansatz zur 
Bekämpfung von Altersarmut an. 
 
Während ein höheres Bildungsniveau des Einzelnen die besten Vorausset-
zungen für eine Einkommenserhöhung und in der Konsequenz für ein höhe-
res Rentenniveau schafft, kann die Unterbrechung von Erwerbsphasen zu ei-
ner Verringerung des Rentenniveaus führen. Da insbesondere Eltern auf-
grund der Kindererziehung unterbrochene Erwerbsbiographien aufweisen, 
sind sie besonders gefährdet, ein niedriges Alterseinkommen zu erzielen. 
Um jungen Menschen als künftige Eltern zu einer möglichst guten Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu verhelfen und so Ausfallzeiten in der Er-
werbsbiographie vorzubeugen, setzt sich die Landesregierung im Rahmen 
ihrer kinderfreundlichen Familienpolitik konsequent und nachhaltig für einen 
bedarfsgerechten Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten in Kindertagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege ein. So wurde beispielsweise in den 
Jahren 1999 bis 2012 die Landesförderung im Bereich der frühkindlichen 
Bildung von 74,5 Millionen Euro auf rund das Fünffache - 355,8 Millionen 
Euro - gesteigert und damit auch in Zeiten von Sparzwängen auf allen Ebe-
nen ein deutlicher Beitrag zu einem qualitativ hochwertigen Betreuungsan-
gebot erbracht. Mit dem zur Zeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen 
Hessischen Kinderförderungsgesetz sollen während dessen fünfjähriger Gel-
tungsdauer im Durchschnitt jährlich 424,5 Millionen Euro den Kommunen 
und freien Trägern der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden. 
Ergänzend zu diesen Maßnahmen sieht die Landesregierung in dem Ausbau 
der Ganztagsschulen eine Perspektive für die Zukunft und unterstützt mit 
dem Hessischen Ganztagsschulprogramm die Schulträger und Schulen bei 
dem Aufbau freiwilliger Ganztagsangebote. Alle diese Maßnahmen sind ziel-
führend, weil sie das Problem an der Wurzel packen und tragen bereits heu-
te dazu bei, Altersarmut zu bekämpfen. 
 
Frage 3. Wie viele Jugendliche unter 25 Jahren haben seit der Einführung der so genannten 

Riester-Rente bereits bei Beginn ihrer Ausbildung oder dem Einstieg ins Berufsle-
ben hiervon Gebrauch gemacht (aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Migrations-
hintergrund)? 

 

Zu dieser Frage kann keine umfassende Antwort gegeben werden, da aus 
den Daten der Zulageförderung weder der bisherige bzw. vorherige berufli-
che Status noch der Migrationshintergrund ableitbar ist. 
 
Zur Altersstruktur der Zulageempfängerinnen und -empfänger des Bundes-
lands Hessen für das Beitragsjahr 2008 können detaillierte Informationen aus 
der folgenden Tabelle aus der Statistik der Zentralen Zulagenstelle für Al-
tersvermögen (ZfA) entnommen werden. 
 
Altersstruktur für das Beitragsjahr 2008 

 

 
Hessen 

Personen der 

Geburtsjahre 
Männer Frauen Männer+Frauen 

vor 1936 1 -  1 

1936 bis 1940 2 2  4 

1941 bis 1945 468 209    677    

1946 bis 1950 6.382 4.408    10.790    

1951 bis 1955 20.052 19.024    39.076    

1956 bis 1960 35.909  41.069 76.978 

1961 bis 1965 51.843 68.625 120.468 
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1966 bis 1970 52.387 75.259 127.646 

1971 bis 1975 35.841 54.057 89.898 

1976 bis 1980 30.805 43.229 74.034 

1981 bis 1985 24.909 31.077 55.986 

1986 bis 1990 19.927 17.816 37.743 

1991 bis 1995 1.989 1.116 3.105 

1996 bis 2000 - 1 1 

Insgesamt 280.515 355.892 636.407 

Quelle: Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 

 
 
Wiesbaden, 25. März 2013 

Stefan Grüttner 
 
 
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 

































































































 












































































































